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Hinweise zum verwendeten Datenmaterial
Datengrundlage und methodische Anmerkungen
Angaben aus der amtlichen Statistik für die Bundesrepublik Deutschland stammen, soweit nicht anders vermerkt, vom 
Statistischen Bundesamt. Abweichende Gebietsstände sind ausdrücklich angemerkt.

Generell wurde in den Tabellen und Schaubildern aufgerundet beziehungsweise abgerundet. Dadurch können sich bei 
der Summierung von Einzelangaben geringfügige Abweichungen zur angegebenen Endsumme ergeben.

Saisonbereinigte Daten wurden mittels des Census-X-12-Arima-Verfahrens berechnet.

Online-Datenangebot
Alle in diesem Jahresgutachten enthaltenen Schaubilder und Tabellen sowie die dazugehörigen Daten können von der 
Homepage des Sachverständigenrates heruntergeladen werden (www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/aktuellesjahrs 
gutachten.html).

Darüber hinaus bietet der Sachverständigenrat auf seiner Homepage im Bereich „Statistik“ (www.sachverstaendigenrat-
wirtschaft.de/statistik.html) eine Vielzahl nationaler und internationaler Indikatoren sowie lange Zeitreihen aus den 
verschiedenen volkswirtschaftlichen Bereichen an, die er für seine Arbeiten im Zusammenhang mit den Jahresgutachten, 
Sondergutachten und Expertisen nutzt. Das Datenangebot wird laufend aktualisiert und umfasst im Einzelnen:

 – eine Auswahl von Konjunkturdaten zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage in wichtigen Wirtschaftsräumen 
der Welt wie den Vereinigten Staaten, Japan und dem Euro-Raum für die Bereiche Industrie, Vertrauensindikatoren, 
Kapitalmärkte, Preise und Arbeitsmarkt,

 – eine umfassende Zusammenstellung von Konjunkturindikatoren für Deutschland wie Auftragseingänge und Pro-
duktion in der Industrie und im Baugewerbe, Vertrauensindikatoren wie die ZEW-Konjunkturerwartungen, Außen-
handelsdaten und Daten für den Arbeitsmarkt sowie Quartalsdaten aus den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnun-
gen,

 – eine Auswahl von langen Zeitreihen zu zentralen Bereichen der wirtschaftlichen Entwicklung in der Europäi-
schen Union und ausgewählten Industrieländern, unter anderem für die Bereiche Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, 
Verbraucherpreise und Energie sowie für Schlüsselgrößen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen,

 – Lange Zeitreihen für Deutschland zu den Bereichen Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Volkswirtschaftliche Ge-
samtrechnungen, Öffentliche Finanzen, Zahlungsbilanz, Geld, Kredite, Aktien und Zinssätze, Industrie und Handel, 
monetäre Indikatoren, Arbeitsmarkt, Soziale Sicherung und Energie.
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Sachverständigenrat - Jahresgutachten 2013/14

Vorwort 

1. Gemäß § 6 Absatz 1 des Gesetzes über die Bildung eines Sachverständigenrates zur 
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung vom 14. August 1963, zuletzt geändert 
durch Artikel 128 der Verordnung vom 31. Oktober 20061, legt der Sachverständigenrat sein 
50. Jahresgutachten vor. Das Jahresgutachten 2013/14 trägt den Titel: 

Gegen eine rückwärtsgewandte Wirtschaftspolitik 

2. Im Herbst 2013 zeichnet sich eine wirtschaftliche Erholung ab. Der Anstieg der Welt-
produktion dürfte sich nach 2,2 % in diesem Jahr auf 3,0 % im kommenden Jahr beschleuni-
gen. Aufgrund des schwachen Jahresbeginns wird das Bruttoinlandsprodukt des Euro-Raums
im Jahr 2013 voraussichtlich eine Veränderungsrate von -0,4 % aufweisen. Für das Jahr 2014 
wird eine Zuwachsrate von 1,1 % erwartet. Der sich jetzt abzeichnende Aufschwung, der 
durch die sehr expansive Geldpolitik gestützt wird, ist allerdings angesichts der nach wie vor 
hohen Schuldenstände noch nicht selbsttragend. Vor diesem Hintergrund wird sich im Jahr 
2014 die konjunkturelle Lage in Deutschland voraussichtlich aufhellen. Während für das Jahr 
2013 lediglich ein Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts von 0,4 % erwartet wird, prognosti-
ziert der Sachverständigenrat für das Jahr 2014 einen Zuwachs in Höhe von 1,6 %.

3. Die aktuelle wirtschaftliche Situation und die relativ gute Position Deutschlands im 
Vergleich zu den Krisenländern des Euro-Raums scheinen vielfach den Blick auf die großen 
zukünftigen Herausforderungen verstellt zu haben. So gehen viele der derzeit diskutierten 
Maßnahmen, wie etwa die Mütterrente, die Aufstockung von niedrigen Renten oder großzü-
gige Ausnahmen von der Rente mit 67, überwiegend zu Lasten der kommenden Generatio-
nen. Die künftigen Herausforderungen werden sogar um ein Vielfaches schwerer zu bewälti-
gen sein, wenn die Reformen der Agenda 2010 verwässert oder in Teilbereichen gänzlich 
zurückgenommen werden. Gleiches gilt für neue wachstums- und beschäftigungsfeindliche 
Maßnahmen, wie den Mindestlohn oder Steuererhöhungen. 

Eine zukunftsgerichtete Wirtschaftspolitik vermeidet Maßnahmen, die zukünftig noch grö-
ßeren Handlungsdruck erzeugen, sichert die Reformfortschritte der Vergangenheit und ver-
bessert die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Dies ist nötig, um vor dem Hintergrund des 
kommenden demografischen Wandels das Wirtschaftswachstum Deutschlands zu stärken und 
die Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte und Sozialversicherungssysteme sicherzustellen. 
Die Bundesregierung sollte dem Eindruck entgegenwirken, schmerzhafte Anpassungsprozes-
se in anderen Ländern zu erwarten oder sogar zu fordern, gleichzeitig aber vor unpopulären 
Maßnahmen im Inland zurückzuschrecken. Dieses Jahresgutachten zeigt zahlreiche Ansatz-
punkte auf, wie die deutsche Politik ihre Vorbildfunktion ausfüllen und damit Verantwortung 
übernehmen kann. 

                                                           
1 Dieses Gesetz und ein Auszug des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft vom 8. Juni 

1967 sind im Anhang enthalten. Wichtige Bestimmungen des Sachverständigenratsgesetzes sind im jeweiligen Vorwort der 
Jahresgutachten 1964/65 bis 1967/68 erläutert.
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4. Die Amtsperiode von Herrn Professor Dr. Dr. h.c. mult. Wolfgang Franz endete am 
28. Februar 2013. Er hat dem Sachverständigenrat 15 Jahre angehört, davon vier Jahre als 
Vorsitzender.  

Der Sachverständigenrat ist seinem früheren Vorsitzenden zu sehr großem Dank verpflichtet. 
Als Vorsitzender hat Wolfgang Franz die Arbeit des Sachverständigenrates auf besondere 
Weise geprägt und dem Rat in einer Phase mit ungewöhnlich großen wirtschaftspolitischen 
Herausforderungen entscheidende Impulse verliehen. Insbesondere auf dem Gebiet der Ar-
beitsmarktpolitik hat er höchste Maßstäbe gesetzt und der Wirtschaftspolitik entscheidende 
Anregungen gegeben. Sein sprachliches Geschick, seine Integrität, Kollegialität und Füh-
rungsstärke und auch sein Humor wurden von den Mitgliedern des Rates, des Stabes und der 
Geschäftsstelle in höchstem Maße geschätzt. 

5. Als Nachfolger von Professor Dr. Dr. h.c. mult. Wolfgang Franz berief der Bundesprä-
sident Professor Volker Wieland, Ph.D., Frankfurt am Main, als neues Mitglied in den Sach-
verständigenrat für die Amtszeit vom 1. März 2013 bis zum 28. Februar 2018.  

6. Professor Dr. Christoph M. Schmidt, Essen, wurde gemäß § 8 Absatz 2 des Sachver-
ständigenratsgesetzes für die Dauer von drei Jahren zum Vorsitzenden gewählt. 

7. Der Sachverständigenrat hat im Laufe des Jahres 2013 mit der Bundeskanzlerin, dem 
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie, dem Bundesminister der Finanzen, der Bun-
desministerin für Arbeit und Soziales und dem Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung wirtschaftspolitische Fragen erörtert.  

8. Der Sachverständigenrat konnte mit dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten und führen-
den Mitarbeitern der Europäischen Zentralbank Fragen zur Geldpolitik und der derzeitigen 
Lage im Euro-Raum erörtern. 

9. Mit dem Präsidenten, der Vizepräsidentin und weiteren Mitgliedern des Vorstands und 
leitenden Mitarbeitern der Deutschen Bundesbank hat der Sachverständigenrat in diesem Jahr 
Gespräche über die wirtschaftlichen Perspektiven sowie über aktuelle Fragen im Zusammen-
hang mit der Krise im Euro-Raum und den anstehenden Finanzmarktreformen geführt.  

10. Mit der Präsidentin der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht konnten Ge-
spräche über die Vorbereitung zur Bankenunion geführt werden. 

11. Mit Abteilungsleitern aus dem Bundeskanzleramt und dem Bundesministerium der Fi-
nanzen sowie ihren Mitarbeitern wurden Gespräche über europapolitische Themen geführt.  

12. Mit dem Vorstandsvorsitzenden und Mitarbeitern der Bundesagentur für Arbeit (BA), 
Nürnberg, sowie mit dem Direktor und dem stellvertretenden Direktor des Instituts für Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), Nürnberg, hat der Sachverständigenrat ausführliche 
Gespräche zu aktuellen arbeitsmarktpolitischen Themen geführt. Darüber hinaus haben beide 
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Institutionen dem Sachverständigenrat in diesem Jahr wieder zu verschiedenen arbeits-
marktrelevanten Themen umfassendes Informations- und Datenmaterial zur Verfügung ge-
stellt.

13. Der Sachverständigenrat führte mit den Präsidenten und leitenden Mitarbeitern der 
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, des Bundesverbandes der Deutschen 
Industrie, des Deutschen Industrie- und Handelskammertages sowie mit Vorstandsmitgliedern 
und leitenden Mitarbeitern des Deutschen Gewerkschaftsbundes sowie dem Generalsekretär 
und leitenden Mitarbeitern des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks Gespräche zu 
aktuellen wirtschafts- und beschäftigungspolitischen Fragestellungen. 

14. In diesem Jahr veranstaltete der Sachverständigenrat gemeinsam mit dem Conseil  
d' analyse économique (CAE) einen Workshop zum Thema „Fiskalische und ökonomische 
Integration des Euro-Raums“, welcher wichtige Impulse für die Arbeiten zum Jahresgutach-
ten gab. 

15. Vertreter der „Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose“ standen dem Rat für Gespräche 
über die Lage der deutschen Wirtschaft sowie über die nationalen und weltwirtschaftlichen 
Perspektiven zur Verfügung. 

16. Mit Vertretern des Internationalen Währungsfonds führte der Sachverständigenrat Ge-
spräche zur Einführung einer Fiskalkapazität in der Europäischen Währungsunion.  

17. Mit der Monopolkommission sowie Professor Dr. Martin Hellwig, Bonn, Professor Dr. 
Roman Inderst, Frankfurt am Main, und Professor Dr. Jan Pieter Krahnen, Frankfurt am 
Main, wurden Fragen zu Marktstrukturen und Wettbewerb im Bankensektor im Rahmen des 
von Professor Dr. Michael Koetter erstellten Gutachtens diskutiert.

18. Professor Dr. Michael Koetter, Frankfurt am Main, verfasste für die Monopolkommis-
sion und den Sachverständigenrat ein Gutachten zu dem Thema „Marktstrukturen im deut-
schen Bankensektor“. Die darin verwendeten Daten stellte die Deutsche Bundesbank bereit. 

19. Professor Dr. Jochen Kluve, Berlin, erstellte für den Sachverständigenrat eine Expertise 
mit dem Thema „Aktive Arbeitsmarktpolitik: Maßnahmen, Zielsetzungen, Wirkungen“. 

20. Dipl.-Volkswirt Heiko T. Burret und PD Dr. Jan Schnellenbach, Freiburg, fertigten für 
den Sachverständigenrat eine Expertise zur „Umsetzung des Fiskalpakts im Euro-Raum“ an.  

21. Professor Dr. Maik Wolters, Kiel, führte eine Analyse zu den „Möglichkeiten und 
Grenzen von makroökonomischen Modellen zur (ex ante) Evaluierung wirtschaftspolitischer
Maßnahmen“ durch. 

22. Dr. Markus M. Grabka, Berlin, unterstützte den Sachverständigenrat bei seiner Analyse 
zur Einkommensverteilung in Deutschland. 
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23. Professor Dr. Dr. h.c. Helmut Siekmann, Frankfurt am Main, und Professor Dr. Tobias 
Tröger, Frankfurt am Main, gaben sehr hilfreiche Kommentare zu den rechtlichen Grundlagen 
der Outright Monetary Transactions und der Bankenunion. 

24. Vertreter des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes e.V., Berlin, und des Bundes-
verbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V., Berlin, standen für Ge-
spräche zur Verfügung. 

25. In Zusammenhang mit den Ausführungen zur Energiepolitik in Deutschland hat der 
Sachverständigenrat mit Professor Dr. Justus Haucap, Düsseldorf, und Prof. Dr. Manuel 
Frondel, Essen, Gespräche geführt.

26. Dipl.-Volkswirt Nils aus dem Moore, Berlin, stand dem Sachverständigenrat für Ge-
spräche zur ganzheitlichen Wohlfahrtsmessung zur Verfügung. 

27. Dipl. Ökonom Rüdiger Budde, Forschungsdatenzentrum des RWI, Essen, kalkulierte 
hedonische Immobilienpreisindizes für ausgewählte Großstädte auf Basis der Internetdaten 
von ImmobilienScout24. 

28. Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) stellte dem Sachver-
ständigenrat Kartenmaterial zu den Immobilienpreisen in Deutschland zur Verfügung. 

29. Lisardo Erman, Gerald Fugger, Stefan Grimm, Jonas Heipertz, Jennifer Köhler, Yuka 
Manabe, Sophie Mathes, Michael Papageorgiou und Dora Simon haben den Sachverständi-
genrat im Rahmen ihrer Praktika tatkräftig unterstützt. 

30. Die Zusammenarbeit mit dem Statistischen Bundesamt verlief in diesem Jahr wieder 
ausgezeichnet. Besonders zu danken ist einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Statis-
tischen Bundesamts, die die Arbeiten des Rates unterstützt haben. Vor allen zu würdigen sind 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verbindungsstelle zwischen dem Statistischen Bun-
desamt und dem Sachverständigenrat, die bei der Erstellung dieses Jahresgutachtens erneut 
einen außerordentlich engagierten und wertvollen Beitrag geleistet haben: Der Geschäftsfüh-
rerin Dipl.-Volkswirtin Birgit Hein sowie Anita Demir, Christoph Hesse, Klaus-Peter Klein, 
Uwe Krüger, Dipl.-Volkswirt Peter Kuntze, Sabrina Mäncher, Volker Schmitt, Hans-Jürgen 
Schwab und Katrin Wienekamp gilt daher unser besonderer Dank. Herr Klaus-Peter Klein 
scheidet in diesem Jahr aus dem Statistischen Bundesamt aus. Er unterstützte den Sachver-
ständigenrat 28 Jahre lang und hat sich dabei sehr verdient gemacht. 

31. Das vorliegende Jahresgutachten hätte der Sachverständigenrat nicht ohne den heraus-
ragenden Einsatz seines außerordentlich leistungsfähigen und kompetenten wissenschaftli-
chen Stabes erstellen können. Ein ganz herzlicher Dank geht deshalb an Sebastian Breuer, 
M.Sc., Dr. Hasan Doluca, Dr. Steffen Elstner, Dr. Malte Hübner, Dr. Manuel Kallweit, 
Dr. Marcus Klemm, Dr. Jens Klose, Dr. Anabell Kohlmeier (stellvertretende Generalsekretä-
rin), Dr. Tobias Körner, Dr. Steffen Osterloh und Dr. Dominik Rumpf. 
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Ein ganz besonderer Dank gilt in diesem Zusammenhang dem Generalsekretär Dr. Benjamin 
Weigert, dessen fachliche Expertise, Organisationskompetenz und unermüdlicher Einsatz für 
das Gelingen des Gutachtens unverzichtbar waren. Er hat für die Arbeit des Sachverständi-
genrates über das gesamte Spektrum der betrachteten Themen hinweg sehr wertvolle inhaltli-
che Anregungen gegeben und dessen Argumentation auf Grundlage seiner hohen analytischen 
Fähigkeiten und seines umfassenden ökonomischen Verständnisses sehr bereichert. Zudem 
hat er die Arbeiten des wissenschaftlichen Stabes in bewährter Form äußerst effizient koordi-
niert und erheblich dazu beigetragen, dass sich dessen hohe Leistungsfähigkeit so umfassend 
im Gutachten niederschlagen konnte. 

Fehler und Mängel, die das Gutachten enthält, gehen allein zu Lasten der Unterzeichner. 

Wiesbaden, 6. November 2013 

Peter Bofinger   Claudia M. Buch 

Lars P. Feld    Christoph M. Schmidt  Volker Wieland 
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Im Bundestagswahlkampf 2013 richtete sich die Diskussion zur wirtschaftspolitischen 
Ausrichtung der kommenden Jahre weitgehend auf innenpolitische Aspekte. Im Unterschied 
zu früheren Bundestagswahlkämpfen wurde die Debatte dabei vor dem Hintergrund der 

 Deutschlands geführt: Die öffentlichen Haushalte und die Sozial-
versicherungen befinden sich in einer guten finanziellen Situation, und der Arbeitsmarkt wi-
derstand der weltweiten Konjunkturkrise und der nachfolgenden Krise im Euro-Raum. Zudem 
deuten alle aktuellen Prognosen darauf hin, dass es jetzt zu dem schon lange 

 kommen könnte. Dass dieser nun ansteht, geht nicht zuletzt auf die von 
der Europäischen Zentralbank (EZB) angekündigten Outright Monetary Transactions (OMT) 
zurück, die erheblich zur Beruhigung der Krise im Euro-Raum beigetragen und die bislang 
konjunkturbestimmende Unsicherheit gesenkt haben. 

Die starke wirtschaftliche Verfassung Deutschlands wurde dabei von fast allen Parteien 
offenbar als gegeben eingeordnet, statt als Ergebnis der vielen sinnvollen Reformen der Ver-
gangenheit, allen voran der Agenda 2010. So konzentrierten sich die meisten Parteien darauf, 
diese Reformen in vielen Bereichen wieder infrage zu stellen und der vermeintlich drastisch 
gestiegenen Ungleichheit in Deutschland durch eine verstärkte steuerpolitische Umverteilung 
zu begegnen. Im Falle des derzeit diskutierten Mindestlohns oder der Mietpreisbremse wird 
gar versucht, ein gewünschtes Marktergebnis gesetzlich zu erzwingen. In ihrer Gesamtheit 
drohen die derzeit diskutierten wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die Reformfortschritte, die 
Deutschland in den vergangenen Jahren erzielen konnte, zunichte zu machen. 

Die aktuelle wirtschaftliche Situation und die gute Position Deutschlands im Vergleich zu den 
Krisenländern des Euro-Raums scheinen bei vielen politisch Handelnden den Blick auf die 

 verstellt zu haben. Doch diese werden umso grö-
ßer, je später und je weniger konsequent sie angegangen werden. So gehen viele der derzeit 
diskutierten Wohltaten, wie etwa die Mütterrente, die Aufstockung von niedrigen Renten oder 
großzügige Ausnahmen von der Rente mit 67, überwiegend zu Lasten der kommenden Gene-
rationen. Die künftigen Herausforderungen werden sogar um ein Vielfaches schwerer zu be-
wältigen sein, wenn die Reformen der Agenda 2010 verwässert oder in Teilbereichen gänzlich 
zurückgenommen werden. Gleiches gilt für neue wachstums- und beschäftigungsfeindliche 
Maßnahmen wie den Mindestlohn. 

Statt dieser eher rückwärtsgewandten Wirtschaftspolitik sollten die politisch Handeln-
den ihren Blick nach vorne richten. Eine , die ist, ver-
meidet Maßnahmen, die künftig noch größeren Handlungsdruck erzeugen, sichert die Re-
formfortschritte der Vergangenheit und verbessert die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. 
Dies alles ist nötig, um vor dem Hintergrund des kommenden demografischen Wandels das 
Wirtschaftswachstum Deutschlands zu stärken, die Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte 
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und Sozialversicherungssysteme sicherzustellen und die deutsche Wirtschaftsordnung als ein 
Vorbild für eine krisenfeste Architektur des Euro-Raums auszugestalten. 

Die Unsicherheit über den weiteren Verlauf der Euro-Krise war infolge der Bekanntga-
be des OMT-Programms im September des Jahres 2012 rasch gesunken. Zudem stabilisierte 
sich die  im Jahresverlauf 2013. Der sich jetzt abzeichnende Aufschwung ist 
allerdings noch nicht selbsttragend, da viele Industrieländer weiterhin hohe öffentliche Finan-
zierungsdefizite aufweisen und die Geldpolitik zur Stützung der Konjunktur sehr expansiv 
ausgerichtet ist. In den Schwellenländern setzte sich die Konjunkturverlangsamung in diesem 
Jahr fort. So dürfte sich der Anstieg der Weltproduktion nach 2,2 % in diesem Jahr auf 3,0 % 
im kommenden Jahr 2014 beschleunigen (Schaubild 1). 

Die Krisenländer des  haben in den vergangenen Jahren Fortschritte bei der 
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit erzielt und konnten einen guten Teil der notwendigen 
Anpassungen ihrer Leistungsbilanzen vornehmen. Damit dürfte, maßgeblich unterstützt durch 
die gesunkene Unsicherheit über die weitere Bewältigung der Krise im Euro-Raum, in vielen 
Mitgliedstaaten die Rezession trotz weiteren Anpassungsbedarfs überwunden sein. Aufgrund 
des schwachen Jahresbeginns wird das Bruttoinlandsprodukt des Euro-Raums im Jahr 2013 
voraussichtlich eine Veränderungsrate von -0,4 % aufweisen. Für das Jahr 2014 wird eine 
Zuwachsrate von 1,1 % erwartet. 

Vor diesem Hintergrund wird sich im Jahr 2014 die konjunkturelle Lage in
 aller Voraussicht nach aufhellen. Während für das Jahr 2013 lediglich ein Zuwachs des 
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Bruttoinlandsprodukts von 0,4 % erwartet wird, prognostiziert der Sachverständigenrat für 
das Jahr 2014 einen Zuwachs in Höhe von 1,6 % (Schaubild 2). Dieser Aufschwung dürfte 
vor allem binnenwirtschaftlich getragen sein. So wurde die Talsohle bei den Ausrüstungsin-
vestitionen zur Jahresmitte 2013 durchschritten, für das nächste Jahr wird ein Zuwachs von 
6,2 % erwartet. Der Außenbeitrag wird im Zuge der erwarteten stärkeren Importentwicklung 
einen negativen Wachstumsbeitrag beisteuern. Die Verbraucherpreise dürften in Deutschland 
im Jahr 2014 stärker steigen als im Euro-Raum insgesamt. 

 

Nur wenn die Bundesregierung in ihrem ureigenen nationalen Verantwortungsbereich 
das Richtige tut, wird sie die anderen Regierungen in Europa dazu bewegen können, dass die-
se selbst nationale Verantwortung übernehmen und die notwendigen Reformen voranbringen. 
Ungeachtet der aktuellen wirtschaftlichen Spitzenposition Deutschlands in Europa gibt es 
viele Reformbaustellen, die durch die nationale Politik dringend angegangen werden sollten, 
um für die Zukunft Wohlstand und gesellschaftlichen Fortschritt in Deutschland weiter zu 
ermöglichen. Eine  sollte rückwärtsgewandte Maß-
nahmen , Reformfortschritte der Vergangenheit  und die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen . 

Dabei ist der sich bereits abzeichnende demografische Wandel eine der größten Herausforde-
rungen für die deutsche Wirtschaftspolitik. Auf dessen Auswirkungen muss sich Deutschland 
bereits heute vorbereiten. Viele der in der Vergangenheit umgesetzten Reformen, insbesonde-
re die vor zehn Jahren eingeleitete , hatten genau dies zum Ziel. Die Rücknahme 
oder Verwässerung eines erheblichen Teils dieser Reformen wird die zukünftigen Generatio-
nen belasten, den Investitionsstandort Deutschland schwächen und dadurch das Potenzial-
wachstum und die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen nachhaltig senken. Werden da-
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rüber hinaus die Weichen falsch gestellt, indem rückwärtsgewandte Maßnahmen durchgeführt 
und neue Reformen unterlassen werden, dann wird der 

später noch um ein Vielfaches höher sein.  

Vor diesem Hintergrund hat der Sachverständigenrat in seinem diesjährigen Jahresgutachten 
aus der Vielzahl von Politikbereichen jene ausgewählt, in denen dringender wirtschaftspoliti-
scher Handlungsbedarf besteht oder in denen die Rücknahme oder Verwässerung von bereits 
umgesetzten Reformen droht.  

Die Gesamtheit der  und ihr Zusammenspiel mit anderen 
konstituierenden Elementen der Wirtschaftsordnung sind sowohl von entscheidender Bedeu-
tung für den langfristigen Wachstumspfad einer Volkswirtschaft als auch für deren Fähigkeit, 
konjunkturelle Schocks zu absorbieren. Der internationale Vergleich zeigt, dass Länder im 

 voneinander lernen können: Gerade in einer Währungsunion sind regula-
torisch bedingte Hemmnisse zu korrigieren, da der nominale Wechselkurs nicht als Anpas-
sungsinstrument zur Verfügung steht. Zu diesen Hemnissen zählen etwa Lohnindexierungs-
systeme, aber ebenso Mindestlöhne, die als Sperrklinken vor allem die Beschäftigungschan-
cen von Jugendlichen, Langzeitarbeitslosen und Geringqualifizierten reduzieren. 

Deutschland hat diesbezüglich mit der Agenda 2010 den richtigen Weg eingeschlagen. 
Es besteht jedoch kein Anlass zur Selbstgefälligkeit. Die aktuelle Arbeitsmarktlage bietet 
vielmehr eine , die Arbeitsmarktinstitutionen dahingehend auszurich-
ten, dass die Teilhabe aller Personen langfristig gesichert wird. Eine verstärkte Regulierung 
von Beschäftigungsverhältnissen ist dabei nicht zielführend. Vielmehr darf die Mobilität auf 
dem Arbeitsmarkt nicht vermindert werden. Insbesondere lässt sich 

 im Arbeitsrecht ableiten. Vielmehr sollte überprüft werden, wie das 
Arbeitsrecht angesichts des demografischen Wandels den Arbeitsmarkt angemessen flexibili-
sieren kann. 

Im deutschen Institutionengeflecht muss ein flächendeckender gesetzlicher 
 werden, ebenso wie staatlich gesetzte sektor- oder regionalspezifische Lohn-

untergrenzen. Ebenfalls abzulehnen ist eine Ausweitung von tariflichen Lohnuntergrenzen 
nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz auf weitere Branchen. Mit diesen Maßnahmen wür-
den die durch die Agenda 2010 erreichte Lohnflexibilität und die verbesserten Beschäfti-
gungschancen Geringqualifizierter konterkariert. 

Das sozialpolitisch motivierte Argument, ein gesetzlicher Mindestlohn könne dazu führen, 
dass ein großer Teil der bisherigen  – Erwerbstätige, deren Einkommen durch Be-
zug von Arbeitslosengeld II aufgestockt wird – nunmehr ohne staatliche Zuschüsse auskom-
men könnte, wird durch die Fakten nicht bestätigt: Nur weniger als 1 % aller in Vollzeit sozi-
alversicherungspflichtig Beschäftigten sind Aufstocker. Eine effektive Sozialpolitik greift 
nicht in den Markt ein, sondern setzt direkt bei den bedürftigen Personen und ihren Familien 
an, so wie es heute bereits geschieht. 
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Der immer wieder vorgebrachte Hinweis auf die  für einen ver-
meintlich harmlosen gesetzlichen Mindestlohn kann nicht überzeugen: In Deutschland träfe 
ein gesetzlicher Mindestlohn auf einen ansonsten vergleichsweise rigiden Arbeitsmarkt. Ne-
gative Beschäftigungswirkungen dürften daher höher ausfallen als in 

. Zudem sind die gesetzlichen Mindestlöhne in anderen Ländern häufig im Vergleich 
zum allgemeinen Lohngefüge . Die in Deutschland bereits gemachten Er-
fahrungen mit Branchenmindestlöhnen sind ebenfalls nicht auf einen allgemeinen gesetzli-
chen Mindestlohn übertragbar. Im Gegensatz zu einem sektoralen Mindestlohn können Ar-
beitnehmer, die aufgrund des allgemeinen Mindestlohns ihre Beschäftigung verlieren, nicht in 
eine andere Branche , denn überall gilt der gleiche, ihre Produktivität überstei-
gende Mindestlohn.  

Negative Beschäftigungseffekte sind vor allem in den Arbeitnehmergruppen konzentriert, 
deren  niedriger als der gesetzliche Mindestlohn ist. Gemäß der aktuellen 
Lohnverteilung ist der Anteil derjenigen Arbeitnehmer, die von einem Mindestlohn von 
8,50 Euro je Stunde betroffen wären, besonders hoch in Ostdeutschland, in kleinen Betrieben, 
in konsumnahen Wirtschaftszweigen und vor allem bei Arbeitnehmern mit 

. Es besteht somit die große Gefahr, dass Geringqualifizierte, Langzeitarbeitslose, Ju-
gendliche und disproportional viele Arbeitnehmer in Ostdeutschland aus dem Arbeitsmarkt 
gedrängt würden. Ein sozialpolitisch motivierter Mindestlohn wird voraussichtlich weit mehr 
Probleme schaffen, als er zu lösen imstande ist. 

Der Sachverständigenrat sieht durchaus  am Arbeitsmarkt. Mit 
Blick auf eine langfristig tragfähige Arbeitsmarktordnung muss die 

 erhöht werden. Dafür bedarf es klarer arbeitsrechtlicher Regelungen beim allge-
meinen Kündigungsschutz, die einer zu starken Segmentierung des Arbeitsmarkts vorbeugen. 
Zeitarbeit und Befristungsmöglichkeiten bleiben sinnvolle Teile einer 

, die rasche Anpassungen der Beschäftigung ermöglicht und die Beschäfti-
gungschancen Geringqualifizierter sichert. Solche Beschäftigungsverhältnisse sind zudem in 
einem rigiden Arbeitsmarkt notwendig, um für Einsteiger und Arbeitslose ein Sprungbrett in 
reguläre Beschäftigung zu schaffen. Generell dürften geringere Hürden für Übertritte in den 
ersten Arbeitsmarkt die Effektivität von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen erhöhen.  

Mittel- bis langfristig liegt das größte Potenzial nach wie vor in der Verbesserung des Aus- 
und Weiterbildungssystems. Deutschland realisiert zwar einen hohen Beschäftigungsstand 
und ein hohes Einkommensniveau, doch die   über die 
Generationen hinweg ist im internationalen Vergleich verbesserungsfähig. Die Erhöhung der 

 sollte daher oberste Priorität besitzen. 

Die öffentlichen Haushalte haben sich in den vergangenen Jahren sehr positiv entwi-
ckelt, doch das augenblicklich gute Bild stellt nur eine  dar. Für das 
Jahr 2013 ist zwar ein geringer Haushaltsüberschuss zu erwarten; die Schuldenstandsquote 
wird auf 78,3 % zurückgehen. Diese Fortschritte bei der  sind in der Tat im 
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Hinblick auf die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen in Deutschland dringend 
erforderlich. Schon seit den 1970er-Jahren hatte die Schuldenstandsquote einen ansteigenden 
Trend aufgewiesen, die Finanz- und Wirtschaftskrise hat diese Situation noch weiter ver-
schärft. Vor diesem Hintergrund war die Einführung der verfassungsrechtlichen Schuldenre-
gel im Jahr 2009 richtig, um die  der Staatsfinanzen zu sichern. Die Schulden-
bremse muss zwingend eingehalten werden. 

Trotz der in den vergangenen fünf Jahren verzeichneten Fortschritte bei der Haushalts-
konsolidierung und der diesjährigen Einhaltung der Schuldenbremse gilt: Die gute Haushalts-
lage ist vor allem der konjunkturellen Entwicklung und verschiedensten  ge-
schuldet. So entlastet die  die öffentlichen Haushalte in beträchtli-
chem Maße und ließ die Steuereinnahmen stark ansteigen, sodass diese im Jahr 2013 eines 
der höchsten Niveaus der vergangenen Dekaden erreichten. In der Euro-Krise war Deutsch-
land zudem der , weshalb sich der deutsche Staat derzeit 
außergewöhnlich günstig finanzieren kann. Bevor der demografische Wandel ab dem 
Jahr 2020 zu erheblichen Mehrausgaben führen wird, befindet sich Deutschland in einem 
„ “: Die Anzahl der Rentenbezieher steigt nur sehr leicht, 
während die Anzahl der Schüler bereits deutlich sinkt und somit die Betreuungs- und Bil-
dungssysteme entlastet. 

Insgesamt ist die der öffentlichen 
Haushalte . Insbesondere besteht erheblicher Konsolidierungsbe-
darf für viele Länder, damit sie den verfassungsrechtlich vorgeschriebenen Haushaltsaus-
gleich bis zum Jahr 2020 erreichen. Ihre Forderungen nach mehr Mitteln für Bildung und öf-
fentliche Investitionen vom Bund sind inakzeptabel. Bei den Ausgaben haben die Länder in 
der Vergangenheit die falschen Schwerpunkte gesetzt, indem sie den staatlichen Konsum 
überbetonten. Mit den  können erforderliche Mehrbedarfe für öffentli-
che Investitionen im Rahmen der derzeitigen staatlichen Einnahmen bewältigt werden. Eine 
Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen im Rahmen einer Föderalismusreform III, die 
den Ländern mehr Steuerautonomie und damit eine größere Verantwortlichkeit zuerkennt, 
wäre sinnvoller als die erneute Verschiebung von Bundesmitteln zu den Ländern und Kom-
munen.  sind in der jetzigen Situation hingegen . Vielmehr 
muss es darum gehen, durch konsequenten Schuldenabbau bei gleichzeitiger Begrenzung der 
Abgabenlast neue Wachstumspotenziale zu eröffnen. 

Sobald die genannten Sondereffekte und die gute Konjunktur abklingen, werden die 
 wieder offenbar werden. Hinzu kommt, dass der 

deutsche Staat durch die krisenhaften Entwicklungen im Euro-Raum oder durch weitere Hil-
fen für Banken belastet werden könnte. Angesichts der Herausforderungen des demografi-
schen Wandels können sich die öffentlichen Haushalte keine strukturellen Mehrausgaben er-
lauben. Die  kann zurzeit noch immer mit etwa 3,1 % des 
Bruttoinlandsprodukts beziffert werden. Hierbei bereitet insbesondere die Ausgabenentwick-
lung der Gesetzlichen Krankenversicherung Sorgen. Strukturelle Mehrausgaben würden die 
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Tragfähigkeitslücke erhöhen. Daher bleibt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte wei-
terhin die drängendste finanzpolitische Herausforderung der kommenden Jahre. 

Im Mittelpunkt der steuerpolitischen Diskussion standen im Bundestagswahl-
kampf 2013 , mit denen zudem die Umverteilungswirkung 
des Steuersystems weiter erhöht werden sollte. In diesem Zusammenhang legten SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen konkrete Vorschläge vor, die den  verändert 
hätten und als zentrales Element eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes von 42 % auf 49 % 
enthielten. Außerdem warben beide Parteien für die Wiedererhebung der  
beziehungsweise für die Einführung einer Vermögensabgabe. 

Angesichts der in den vergangenen drei Jahren stark angestiegenen Steuerquote besteht aus 
Sicht des Sachverständigenrates . Außerdem zeigen die 
Entwicklung der personellen Einkommensverteilung in Deutschland und deren internationaler 
Vergleich, dass im deutschen Steuersystem  von hohen zu niedrigen Einkommen 

 wird. Die öffentlichen Haushalte besitzen ausreichend Spielräume, um mögliche 
Mehrbedarfe bei den öffentlichen Investitionen zu finanzieren. Eine Erhöhung des Spitzen-
steuersatzes der Einkommensteuer, die Wiedererhebung der Vermögensteuer oder die Einfüh-
rung einer Vermögensabgabe lehnt der Sachverständigenrat aufgrund der zu erwartenden ne-
gativen gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen ab. 

Im Wahlkampf traten verschiedene Parteien außerdem für unterschiedliche Reformen 
des  ein. Das derzeitige Steuer- und Sozialrecht berücksichtigt bei den 
Abgaben und Leistungen den Haushaltskontext der Betroffenen. Das Ehegattensplitting ist 
vor diesem Hintergrund eine logische Konsequenz und kann nicht als Steuervergünstigung 
bezeichnet werden. Ob eine Abweichung vom Ehegattensplitting verfassungsrechtlich mög-
lich ist, ist umstritten. Die Spielräume möglicher Reformen wären jedenfalls begrenzt. Durch 
eine Umgestaltung der Ehegattenbesteuerung, etwa zu einem , könnten zwar 
Arbeitsanreize verstärkt und insoweit positive ökonomische Wirkungen erreicht werden. Je-
doch sind diese Auswirkungen bei den in der Diskussion stehenden Reformvorschlägen rela-
tiv gering. Reformen zur Verbesserung der Arbeitsanreize von Zweitverdienern sollten eher 
auf die Belastung mit Sozialabgaben gerichtet sein. 

Nach Ansicht des Sachverständigenrates liegt der dringendste  in der 
Steuerpolitik : Weiterhin besteht eine Vielzahl von Steuervergünsti-
gungen, die zu Verzerrungen individueller Entscheidungen führen. Dies gilt nicht zuletzt für 
die , bei der eine Vereinfachung in der abgelaufenen Legislaturperiode geschei-
tert ist. Die  harren immer noch einer grundlegenden Reform. Zudem 
sind die und die  reformbedürftig. In den vergangenen Jahren 
haben sich zudem die Mehrbelastungen durch die  immer weiter erhöht 
und sollten durch Anpassungen im Steuertarif schnellstmöglich zurückgeführt werden. Gene-
rell wäre eine entsprechende regelmäßige, wenngleich nicht vollständig automatisch vorge-
nommene Tarifkorrektur sinnvoll. Schließlich ist das Ziel der Finanzierungsneutralität in der
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 weiterhin nicht erreicht. Für alle diese Reformen liegen aus ver-
gangenen Jahresgutachten bereits konkrete Vorschläge des Sachverständigenrates vor. 

Die Analyse der Entwicklung der  seit dem 
Jahr 1991 zeigt, dass – gemessen am Gini-Koeffizienten – die 

 ist. Ebenso hat sich die Größe der Mittelschicht in diesem Zeitraum kaum ver-
ändert. Diese Befunde stehen im klaren Gegensatz zu den zentralen sozialpolitischen Schlag-
worten der Parteien, mit denen im diesjährigen Bundestagswahlkampf für mehr Umvertei-
lung, Steuerhöhungen und die Rücknahme von Teilen der Agenda 2010 geworben wurde. 
Eines belegen weitergehende Analysen der  aller-
dings ebenso: Die Aufstiegschancen sind in Deutschland im internationalen Vergleich relativ 
gering, insbesondere über die Generationen hinweg. Daher sollte es das vordringliche Ziel der 
Sozialpolitik sein, die . Dazu dürfte die frühkindliche Bil-
dung den größten Beitrag leisten. 

Bei den Sozialversicherungen zeigen sich insbesondere in der
 (GRV) die Erfolge der Agenda 2010. Die finanzielle Stabilität der GRV dürfte 

durch die umgesetzten Reformen bis etwa zum Jahr 2030 gegeben sein. Dies gilt aber nur, 
wenn erstens die bestehenden Regelungen, insbesondere die Rente mit 67, beibehalten wer-
den. Zweitens sollte es , wie die im 
Bundestagswahlkampf angekündigte Aufstockung niedriger Renten oder die rentenrechtliche 
Besserstellung von Müttern, geben. Um die finanzielle Stabilität der GRV langfristig zu si-
chern, sollte das  regelgebunden weiter ansteigen. 
Der Anstieg könnte sich an der Entwicklung der ferneren Lebenserwartung orientieren. Da-
rüber hinaus gehört die Vereinheitlichung des Rentenrechts zwischen Ost- und Westdeutsch-
land auf die rentenpolitische Tagesordnung der neuen Bundesregierung. 

In der  (GKV) steht die Einführung einer einkom-
mensunabhängigen Finanzierung nach wie vor aus. Ein Schritt in Richtung der vom Sachver-
ständigenrat präferierten Bürgerpauschale wäre die Einführung eines 

. Darüber hinaus sind Reformen auf der Ausgabenseite notwen-
dig, die zu  auf dem Markt für Gesundheitsleistungen führen und damit 
ausgabendämpfend wirken. Dabei sollte auf  gesetzt werden. Für die 
Soziale Pflegeversicherung ist eine einkommensunabhängige Finanzierung ebenfalls die am 
besten geeignete Finanzierungsform, die in institutioneller Verbundenheit mit der GKV ein-
geführt werden sollte. 

Ein wichtiger und finanziell bedeutsamer Bestandteil der Sozialpolitik ist die 
. Sie verfolgt vor allem vier Ziele, die indes möglichst konfliktfrei erreicht werden soll-

ten: die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die wirtschaftliche Stabilität von Familien, das 
Wohlergehen der Kinder sowie die Erfüllung bestehender Kinderwünsche von Paaren. Im 
Hinblick auf diese vier Ziele erweist sich vor allem die institutionalisierte Kinderbetreuung 
als erfolgreich. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels sollte der 
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vorangetrieben werden. Gleichzeitig sollten Maß-
nahmen, welche die angestrebten Ziele konterkarieren, wie insbesondere das 

,  und die frei werdenden Mittel zur Konsolidierung verwendet werden. Dabei 
dürfte im Jahr 2014 ein Betrag von etwa 2 Mrd Euro zusammenkommen. 

Vor etwas mehr als zwei Jahren wurde von der Regierungskoalition aus CDU/CSU und 
FDP die  ausgerufen. Dieses Großprojekt wird derzeit 

 verfolgt. Neben dem erforderlichen Netzausbau und -umbau 
stellen sich vor allem zwei Fragen: Wie können erstens die Kosten des Zubaus erneuerbarer 
Energien minimiert werden? Und wie soll zweitens das künftige Strommarktdesign aussehen, 
sodass gleichermaßen der Kapazitätsaufbau und -erhalt konventioneller Kraftwerke sicherge-
stellt werden kann und der subventionsfreie Aufbau erneuerbarer Energien ermöglicht wird? 

Einzig im Bereich des Netzaus- und -umbaus wurden seit dem Sommer 2011 wichtige 
Weichenstellungen vorgenommen, die in der Lage sind, die bislang bestehenden Hemmnisse 
abzubauen und den zukünftigen Ausbau zu beschleunigen. Auf den weiteren Handlungsfel-
dern ist enttäuschend . Die Kosten der Förderung erneuerbarer 
Energien haben sich seit dem Jahr 2010 mehr als verdreifacht und stellen nunmehr einen der 
größten Subventionstatbestände in Deutschland dar. Die Wirtschaftspolitik hat sich bisher 
lediglich um die Frage der Kostenverteilung gekümmert, statt um die zentrale Frage, wie die 
volkswirtschaftlichen Kosten des gesamtgesellschaftlichen Projekts Energiewende minimiert 
werden könnten. Aber verschwendete volkswirtschaftliche Ressourcen fehlen zwangsläufig 
an anderer Stelle.  

Vor allem muss daher jetzt dringend eine des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes (EEG) angestrengt werden. Angesichts des dramatischen Kostenanstiegs 
könnte ein  bei der Förderung der erneuerbaren Energien die notwendige Atem-
pause verschaffen, um ein konsistentes langfristiges Strommarktdesign festzulegen. Ein derar-
tiges Konzept fehlt bislang ebenso wie die Einbettung der deutschen Energiewende in die 
Gegebenheiten des europäischen Strommarkts. 

Statt des bisherigen nationalen Alleingangs muss die Energiewende in eine 
 eingebettet werden, die den globalen Herausforderungen des Klima-

wandels gerecht wird. Die deutsche Energiewende allein wird den Klimawandel nicht einmal 
abmildern können. Deshalb sollte der Handel mit  zukünftig zum 

 der europäischen Klimapolitik ausgebaut, auf weitere Sektoren 
ausgedehnt und dessen Emissionsgrenzen glaubwürdig über das Jahr 2020 hinaus fortge-
schrieben werden. Auf zusätzliche, teilweise kontraproduktive Instrumente, wie die national 
ausgerichtete Förderung erneuerbarer Energien, sollte hingegen weitgehend verzichtet wer-
den. 

Auf der internationalen Ebene scheint der Abschluss eines globalen Klimaschutzabkommens 
derzeit blockiert. Alternativ dazu sollte das europäische Handelssystem für Emissionszertifi-
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kate sukzessive globalisiert werden, um so eine ausreichend große 
 zu schmieden.  

Auf dem deutschen Immobilienmarkt lassen sich bisher keine Anzeichen für gesamt-
wirtschaftliche Fehlentwicklungen erkennen. Der Immobilienmarkt wird durch die insgesamt 

 gestützt, wie etwa die wirtschaftliche Situation in Deutschland 
und die bis zur Mitte des nächsten Jahrzehnts voraussichtlich noch ansteigende Anzahl der 
Haushalte. Ein treibender Faktor für die Immobiliennachfrage ist das ungewöhnlich niedrige 
langfristige Zinsniveau. Aufgrund der überwiegend langfristigen Zinsbindung würden künfti-
ge Zinsanstiege jedoch nur verzögert die Investoren treffen. Dadurch liegt das Zinsänderungs-
risiko bei den kreditgebenden Banken, die sich dagegen nicht immer vollständig abgesichert 
haben.  

Ein wichtiger stabilisierender Faktor für das deutsche Finanzsystem ist die vergleichsweise 
 der Investoren. Trotz des gesamtwirtschaftlich insgesamt 

eher unauffälligen Befunds ist es in einigen Großstädten und insbesondere in einzelnen Lagen 
zu Entwicklungen gekommen, die sich als nicht nachhaltig erweisen könnten. 

Die steigende Wohnraum-Nachfrage in Großstädten stellt eine sozialpolitische Heraus-
forderung dar. Der Versuch, das Problem durch  für neu abzuschließende Miet-
verträge zu lösen, ist jedoch  und daher abzulehnen. Kurzfristig würde da-
mit der Preis durch indirekte und oft diskriminierend wirkende Zuteilungsmechanismen er-
setzt. Mittel- und langfristig nähme die Knappheit sogar zu. 

Großzügigere Abschreibungsregeln für Investitionen im Wohnungsbau lassen sich nur schwer 
rechtfertigen. Schon jetzt sind , etwa durch 
die Steuerfreiheit von Veräußerungsgewinnen nach einer Frist von zehn Jahren sowie durch 
das Nebeneinander von steuerlicher Abschreibung und der Möglichkeit, Erhaltungskosten als 
Aufwand anzusetzen. Allerdings wird selbstgenutztes Wohneigentum derzeit gegenüber ande-
ren Formen des Wohneigentums diskriminiert. Hier könnte steuerlich der Übergang zur In-
vestitionsgutlösung Abhilfe schaffen. 

Die Wiederbelebung des Sozialen Wohnungsbaus ist abzulehnen. Sozialpolitisch wäre die 
 in der Form des Wohngelds gegenüber der Objektförderung vorzuziehen. 

Es empfiehlt sich eine fortlaufende Anpassung der seit dem Jahr 2009 konstanten Wohngeld-
sätze, insbesondere um einen ausreichenden Abstand zwischen dem Lohn bei Erwerbstätig-
keit und dem Transferbezug bei Nichterwerbstätigkeit zu sichern. 

Mit der OMT-Ankündigung im Sommer 2012 hat die EZB zur Entspannung an den 
Staatsanleihe- und Interbankenmärkten beigetragen. Aber sie hat gleichzeitig Fehlanreize für 
die Wirtschaftspolitik gesetzt. Die gegenseitige Abhängigkeit von Banken und Staaten hat mit 
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der fortgesetzten Umschichtung hin zu staatlichen Wertpapieren in den Bankbilanzen eher 
zugenommen. Zudem sind die Marktanreize zur konsequenten Fortsetzung der fiskalischen 
Konsolidierung geschwächt worden.  

Die Niedrigzinspolitik der EZB bewegt sich bisher im Rahmen ihrer historischen Reaktion 
auf Inflations- und Wachstumsprognosen. Im Zuge ihrer neuen „Forward Guidance“-
Kommunikation hat die EZB angekündigt, dass sie über „einen längeren Zeitraum“ keine 
Leitzinserhöhung erwarte. Unterstellt man, dass die EZB wie in der Vergangenheit auf Infla-
tions- und Wachstumserwartungen reagiert, dürfte dieser Zeitraum nicht viel mehr als drei 
Quartale betragen. Eine  ließe sich zudem mit der Taylor-Regel rechtfertigen, 
die bereits vor der Finanzkrise ein nützliches Signal lieferte, dass damals die Leitzinsen zu 
lange zu niedrig lagen. Eine Veröffentlichung von EZB-Sitzungsprotokollen, wie sie der 
EZB-Rat plant, könnte bei der schwierigen Aufgabe helfen, einen transparenten und rechtzei-
tigen Ausstieg aus der Niedrigzinspolitik zu organisieren.  

Die sich abzeichnende leichte wirtschaftliche Erholung des Euro-Raums, die von der 
Geldpolitik gestützt wird, steht auf tönernen Füßen, wenn die nationalen Regierungen den 
eingeschlagenen  nicht konsequent und zügig fortsetzen. 
Eine quantitative Untersuchung der für die Jahre 2012 bis 2014 geplanten fiskalischen Konso-
lidierungsmaßnahmen im Euro-Raum belegt, dass durch diese Maßnahmen eine 

 erzielt werden könnte. Die entscheidende Vorausset-
zung für den Konsolidierungserfolg besteht darin, dass Ausgaben- und Einnahmeverbesse-
rungen dauerhaft umgesetzt werden. In der kurzen Frist ist von einem negativen Effekt auf 
das Wirtschaftswachstum auszugehen. Dabei wirken Ausgabenkürzungen tendenziell weniger 
negativ als Steuererhöhungen. Längerfristig liefern die verringerten Schuldzinsen Spielräume, 
die für Steuersenkungen genutzt werden sollten. So führt die fiskalische Konsolidierung zu 
einer nachhaltigen Erhöhung des Produktionspotenzials und des Konsumniveaus. 

Zudem darf die wirtschaftliche Erholung nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die 
Geld- und Fiskalpolitik im Euro-Raum nach wie vor im Krisenmodus befindet. Davon zeugen 
niedrige Zinsen, unkonventionelle geldpolitische Maßnahmen und die angespannte Lage der 
öffentlichen Haushalte. Vor allem ist die übermäßige öffentliche und private Verschuldung, 
die zu der schweren Wirtschaftskrise der vergangenen Jahre geführt hat, noch nicht ausrei-
chend abgebaut worden. Teilweise sind Schulden des privaten Sektors in die Bilanz des öf-
fentlichen Sektors verlagert worden, entweder direkt durch staatliche Schuldenübernahme 
oder indirekt durch die EZB. Diese Altlasten stellen ein  für eine 
dynamische Entwicklung des Euro-Raums dar, die notwendig ist, um mit steigender Wirt-
schaftsleistung nachhaltig aus der Krise herauszuwachsen. 

Die zu hohe erschwert es den Regierungen, 
die neu vereinbarten Fiskalregeln einzuhalten und dabei nicht auf ausgabenpolitische Spiel-
räume zu verzichten. Aus diesem Grund hatte der Sachverständigenrat einen 

vorgeschlagen. Dieser hat zum Ziel, die Schuldenstandsquoten wieder auf ein ak-
zeptables Maß zurückzuführen und die temporäre Solidarität in Form gemeinsamer Haftung 
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zwischen den beteiligten Ländern mit strikter Konditionalität zu verknüpfen. Zielsetzung des 
Paktes war es, die fiskalpolitischen Akteure zu koordinieren, sodass die EZB nicht in die Rol-
le gedrängt würde, an der Grenze ihres Mandats aktiv zu werden. Ein solcher Pakt hätte die 
äußerst bedenkliche  und die dadurch mögliche 
fiskalische Dominanz abwenden können. 

Dabei darf nicht verkannt werden, dass die Gefahr einer fiskalischen Dominanz von anderer 
Seite gemindert wird: Mit den Reformen der 

, etwa im Stabilitäts- und Wachstumspakt, die im Rahmen des Twopack und des Six-
pack eingeleitet wurden, sind die Regeln verbessert worden. Zudem sind mit dem Fiskalpakt 
nationale Schuldenbremsen verpflichtend eingeführt worden, die, sofern ihre Bindungswir-
kung zukünftig groß genug ist, Anreize zu einer soliden Finanzpolitik bieten. Letztlich sah der 
Schuldentilgungspakt ebenfalls derartige nationale Schuldenbremsen vor, die im Gegensatz 
zu anderen Elementen des Paktes von dauerhafter Natur wären. 

Mit der Ankündigung der EZB vom Sommer 2012 „alles zu tun“, um die Integrität des Euro-
Raums zu verteidigen, und der nachfolgenden Formulierung des OMT-Programms haben sich 
die geldpolitischen Rahmenbedingungen entscheidend verändert. Die EZB übernimmt durch 
ihr Versprechen eine , ohne 
dieses aber mit einer expliziten fiskalischen Konditionalität verbinden zu können. Selbst wenn 
dieses Programm bislang nicht aktiviert wurde, so hat es doch das Verhalten der Marktteil-
nehmer entscheidend beeinflusst. Die zu beobachtende Konvergenz der Zinsen verschafft der 
Fiskalpolitik in den Krisenländern einen gewissen Handlungsspielraum, nimmt aber letztlich 
Druck von den Regierungen, Strukturreformen zu verfolgen. 

Die Entspannung auf den Märkten für Staatsanleihen hat die zu hohe 
 in den Blickpunkt gerückt. Banken in vielen Ländern des Euro-Raums 

sind mit hohen notleidenden Forderungen belastet, ihnen fehlt das notwendige Eigenkapital, 
um sich aus eigener Kraft zu stabilisieren. Banken in Schieflage können aber nicht dazu bei-
tragen, die realwirtschaftlichen Anpassungsprozesse durch eine Umlenkung ihrer Kredite zu 
begleiten; die Banken haben vielmehr ein Interesse daran, Kredite, die eigentlich abgeschrie-
ben werden müssten, zu verlängern. Entsprechend groß ist die Unsicherheit über den Wert der 
Bankaktiva. 

Aus diesem Grund plant die EZB für das kommende Jahr eine umfassende Bestandsaufnahme 
der Bankbilanzen mit dem Ziel, Schwachstellen im europäischen Bankensektor zu identifizie-
ren. Hierzu ist eine sogenannte  als ein wichtiger Schritt in die Ban-
kenunion geplant. Nach Abschluss dieser Bestandsaufnahme wird die EZB ihre Rolle als 
Aufsichtsbehörde über die großen europäischen Banken übernehmen. Zu den weiteren Ele-
menten der Bankenunion – einer europäischen Restrukturierungsbehörde und einheitlichen 
Regeln für die Einlagensicherung – liegen bislang lediglich Entwürfe vor. 

Mit der Asset Quality Review besteht aber erneut die Gefahr, dass die EZB bei fehlender fis-
kalischer Flankierung in die Rolle der Krisenmanagerin gedrängt und die Geldpolitik überfor-



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 13 – Drucksache 18/94Gegen eine rückwärtsgewandte Wirtschaftspolitik  13 

  Sachverständigenrat - Jahresgutachten 2013/14 

dert wird. Denn es ist unklar, wie Kapitallücken der Banken geschlossen werden sollen und 
vor allem, ob die Regierungen bereit sind, Verantwortung für diejenigen Altlasten zu über-
nehmen, die unter ihrer Verantwortung entstanden sind. Die Regierungen könnten vielmehr 
darauf hoffen, der EZB nicht nur die formelle Aufsicht über die Banken zu übertragen, son-
dern über eine laxe Asset Quality Review zusätzlich Risiken auf die europäische Ebene zu 
verlagern. 

Zum wiederholten Male seit Ausbruch der europäischen Schuldenkrise im Jahr 2010 ist 
durch geldpolitische Maßnahmen  worden. Dies darf nun nicht dazu führen, dass 
weitergehende wirtschafts- und finanzpolitische Aktivitäten erlahmen. Die nationale Politik 
ist vielmehr gefordert, die EZB aus ihrer Rolle als Krisenmanagerin zu befreien. Die Bundes-
regierung sollte dem Eindruck entgegenwirken, schmerzhafte Anpassungsprozesse in anderen 
Ländern zu erwarten oder sogar zu fordern, gleichzeitig aber vor unpopulären Maßnahmen im 
Inland zurückzuschrecken. Dieses Jahresgutachten zeigt zahlreiche Ansatzpunkte auf, wie die 
deutsche Politik ihre Vorbildfunktion ausfüllen und damit Verantwortung übernehmen kann. 

Europapolitisch sollte die neue Bundesregierung zwei Hebel für eine bessere Wirtschaftspoli-
tik einsetzen: Einerseits sollte sie ihre Bemühungen um die Errichtung einer 

 konsequent fortsetzen, andererseits sollte sie weiterhin intensiv für 
 werben, die vor allem den einzel-

nen Mitgliedstaaten nutzen und es ihnen ermöglichen, die Krise schneller hinter sich zu las-
sen. 

Das Handeln der Politik sollte konsistent mit einer langfristigen 
 verbunden sein, sodass die institutionellen Mängel des Vertrags von Maastricht beho-

ben werden. Der Euro-Raum würde damit langfristig stabiler und krisenresistenter. Das Kon-
zept des Sachverständigenrates für den langfristigen Ordnungsrahmen ( ) folgt 
dem Grundprinzip,  in jedem relevanten wirtschaftspolitischen Be-
reich auf einer Ebene zu . Dieses Konzept umfasst drei Säulen: 

In der  sollte die nationale Verantwortung im Rahmen eines gestärkten Stabi-
litäts- und Wachstumspakts und bindender fiskalischer Regeln gewahrt werden. Es ist ak-
tuell keine Bereitschaft zu erkennen, nationale Souveränitätsrechte auf die europäische 
Ebene zu übertragen. Daher fehlt jeder Form der dauerhaften gemeinsamen Haftung, sei es 
durch Eurobonds, sei es durch Eurobills, die demokratische Legitimation. Vor diesem Hin-
tergrund sind Forderungen nach einer  mit dem Ziel, einen Ausgleich von 
negativen Schocks durch fiskalische Transfermechanismen auf europäischer Ebene zu 
schaffen, ebenfalls . Letztlich plädiert der Sachverständigenrat damit für die 
Rückkehr zum Prinzip des Vertrags von Maastricht: Da die Kontrolle über die Fiskalpolitik 
in absehbarer Zukunft auf der nationalen Ebene liegen wird, muss dies entsprechend für 
die Haftung gelten. Fiskalisches Fehlverhalten sollte nicht durch die gemeinschaftliche 
Übernahme von individuellen Risiken belohnt werden ( ). 
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Krisen werden sich selbst bei strenger Anwendung des No-bail-out-Prinzips nicht vermei-
den lassen. Um dieses Prinzip glaubwürdig zu machen, ist daher ein expliziter 

 erforderlich. Staaten können Liquiditätshilfen über den 
Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) erhalten, um eine koordinierte Reaktion auf 
Krisen zu ermöglichen. Diese Hilfen müssen aber, wie dies bei den derzeitigen Programm-
ländern der Fall ist, einer expliziten makroökonomischen Konditionalität unterliegen. Staa-
ten, deren Schuldentragfähigkeit dauerhaft infrage gestellt ist, sollten nicht über einen Kri-
senmechanismus gestützt werden. Für diese Fälle sind Verfahren zur Restrukturierung von 
Schulden erforderlich, wie sie mit entsprechenden Collective Action Clauses zwar bereits 
in neuen Schuldverträgen angelegt, aber noch nicht in eine staatliche Insolvenzordnung 
überführt sind. 

Als dritte Säule des Konzepts Maastricht 2.0 soll eine verbesserte  
eine europäische Aufsicht und Kontrolle über die Banken etablieren. In einem wichtigen 
Teil der Wirtschaftspolitik, der Finanzmarktregulierung, weicht das Konzept daher von 
dem Prinzip der nationalen Kontrolle ab. In einem integrierten Finanzmarkt wirken sich 
Schieflagen von Banken über Ländergrenzen hinweg aus und es kann zu systemischen Kri-
sen kommen. Über die europäische Geldpolitik besteht grundsätzlich ein Mechanismus der 
Haftung auf europäischer Ebene, dem daher ein wirksamer Aufsichtsmechanismus zur Sei-
te gestellt werden sollte. Wichtig ist dabei aber die Umsetzung eines umfassenden Kon-
zepts, das nicht einzelne Elemente ausnimmt und auf nationaler Ebene belässt. 

Der Weg in einen solchen langfristigen institutionellen Rahmen wird gegenwärtig durch 
erhebliche . Eine Insolvenzordnung für Staaten lässt sich angesichts der 
deutlich zu hohen Schuldenstände und eines schwachen Bankensystems nicht einführen; 
strengere Anforderungen an die Banken würden angesichts der hohen Investitionen von Ban-
ken in Staatsanleihen destabilisierend wirken. Die schwierige Aufgabe für die Politik besteht 
somit darin, einerseits Krisenmanagement zu betreiben und andererseits den Blick auf die 
angestrebte langfristige stabile Architektur nicht aus den Augen zu verlieren oder gar durch 
kurzfristige Fehlentscheidungen zu konterkarieren. 

Die Entscheidung der EZB über das OMT-Programm zeigt, wohin solche Entscheidungen 
führen können: Einmal ausgesprochen, lässt sich die Garantie, „alles zu tun“, um den Wäh-
rungsraum zu stabilisieren, kaum noch zurücknehmen. Mechanismen der dauerhaften Verge-
meinschaftung von Risiken hätten einen ähnlichen Sperrklinkeneffekt. Darüber hinaus muss 
vermieden werden, dass Altlasten an andere Stelle geschoben werden als die eigentlich für 
diese verantwortliche. Hierzu kann die deutsche Politik drei konkrete Schritte unternehmen. 

Erstens ist zur Umsetzung einer neuen Finanzmarktordnung eine 
von angeschlagenen Banken unabdingbar. Nur so kann das 

Bankensystem seine angestammte Funktion wieder erfüllen, Kapital zu renditeträchtigen Ak-
tivitäten zu lenken. Eine entschlossene Sanierung der Banken wäre ein wichtiger Beitrag da-
zu, die mittlerweile eingetretene Fragmentierung der europäischen Finanzmärkte wieder ab-
zubauen. 
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Für die deutsche Politik besteht Handlungsbedarf zur Vorbereitung der Bankenunion. Zu-
nächst sollten  vorbereitet werden, die notwendig 
sind, um eine klarere Governance-Struktur der europäischen Aufsicht und klare Entschei-
dungsstrukturen der europäischen Restrukturierungsbehörde zu ermöglichen. 

 besteht insbesondere hinsichtlich des Umgangs mit  bei 
der Umsetzung der Bankenunion. Derzeit ist nur für die größten Banken eine starke Rolle der 
zentralen europäischen Aufsicht vorgesehen. Eine Zweiteilung der Aufsicht ist gerade für den 
deutschen Bankensektor aber nicht sachgerecht. Letztlich sollte die Verantwortung für die 
Aufsicht über alle Banken auf europäischer Ebene liegen. Zudem besteht eine Reihe offener 
Fragen hinsichtlich der Behandlung der Sicherungssysteme der Verbünde bei der europäi-
schen Bankenrestrukturierung und -abwicklung. 

Schließlich sollte die Bundesregierung die Grundlagen für eine 
 schaffen. Für grenzüberschreitend tätige Banken sollten zwischen den betroffenen Mit-

gliedstaaten Vereinbarungen getroffen werden, wie mögliche Sanierungskosten geteilt wer-
den. Die Regierungen sollten hierzu auf nationaler Ebene Mittel vorhalten (

). Ist ein Land nach Ausschöpfung seiner nationalen Mittel durch die Sanierung einer 
Bank finanziell überfordert, kann der ESM als eine Absicherung der nationalen fiskalischen 
Backstops in Anspruch genommen werden. Allerdings darf dies nicht zu einer direkten Reka-
pitalisierung der Banken führen. Denn über ihre nationale Haushalts- und Steuerpolitik haben 
die Regierungen entscheidenden Einfluss auf die Lage der Banken. Eine direkte Rekapitalisie-
rung der Banken durch den ESM, bei der die nationalen Regierungen aus der Haftung ge-
nommen würden, würde daher die falschen Anreize setzen. 

Zweitens müssen nicht nur die Krisenländer eine nachhaltige 
 vorantreiben, denn in der Krise ist das Bewusstsein gewachsen, dass 

die Schuldenstände schnell als nicht mehr tragfähig angesehen werden könnten. Die nötige 
schrittweise Rückführung der Schuldenstände muss bei der Nachfrage nach und dem Angebot 
von Staatsanleihen ansetzen. 

Auf der Nachfrageseite spielen die Banken eine wichtige Rolle. Erklärtes Ziel der Politik ist 
es, über eine Europäisierung der Aufsicht die  von Banken und 
Staaten aufzulösen. Die entscheidenden regulatorischen Schritte stehen indes noch aus. Eine 
Trennung der Risiken wird nicht gelingen, wenn nicht gleichzeitig strengere Regulierungen 
der Investitionen von Banken in Staatsanleihen durchgesetzt werden. Die nach wie vor beste-
henden Privilegien in Form von Ausnahmen von Regelungen für Großkredite und bei der Ei-
genkapitalregulierung müssen abgeschafft werden. 

Auf der Angebotsseite sollen die verschärften Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspakts 
sowie  einen weiteren Anstieg der Staatsverschuldung verhin-
dern. Bei allem Verständnis dafür, dass fiskalische Regeln Spielraum für besondere Umstände 
enthalten sollten, dürfen diese neuen Regeln nicht erneut aufgeweicht werden. Ein Beispiel 
hierfür wäre die gesonderte Berücksichtigung staatlicher Investitionen bei der Berechnung des 
zulässigen Defizits. Besondere politische Umstände dürften sich immer wieder finden. Damit 
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würde das Ziel einer stabilitätsorientierten Finanzpolitik von vornherein an Glaubwürdigkeit 
verlieren.  

Drittens sind  auf den Faktor- und Gütermärkten erfor-
derlich, um die Konzentration einiger Mitgliedstaaten auf binnenorientierte Sektoren zu ver-
mindern und die internationale Wettbewerbsfähigkeit ihrer Unternehmen zu stärken. Nur auf 
diese Weise wird es diesen Staaten gelingen, einen steileren Wachstumspfad zu realisieren 
und so ihre Schuldenstandsquoten abzubauen. Dabei sollte ein hinreichend großer Spielraum 
für den  in Europa erhalten bleiben. Insofern ist vor Überlegungen zu 
warnen, nationale Reformen über vertragliche Regelungen vorzugeben und damit den nötigen 
Gestaltungsspielraum zu begrenzen. Reformen auf nationaler Ebene sollten nicht das Ergeb-
nis vertraglicher Vereinbarungen zwischen Regierungen, sondern das Ergebnis demokrati-
scher Diskussions- und Abstimmungsprozesse in den jeweiligen Ländern sein. 
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Die Voraussetzungen für einen binnenwirtschaftlich getragen Aufschwung sind schon 
über einen längeren Zeitraum hinweg gegeben. In den beiden vergangenen Jahren kam es 
jedoch wiederholt zu nicht prognostizierbaren, krisenhaften Zuspitzungen, insbesondere im 
Euro-Raum, die ein Verschieben und teilweise völliges Erlahmen der Antriebskräfte nach sich 
zogen. Dies hat sich vor allem bei den Ausrüstungsinvestitionen bemerkbar gemacht. Trotz 
ungewöhnlich günstiger Finanzierungsbedingungen bewegt sich die Investitionstätigkeit noch 
immer auf einem sehr niedrigen Niveau.  

Im Hinblick auf die Krise im Euro-Raum ist bereits seit dem Herbst 2012 eine Beruhigung 
festzustellen. Jetzt verdichten sich die Anzeichen für einen binnenwirtschaftlich getragenen 
Aufschwung der deutschen Volkswirtschaft, zu dem neben der anhaltend robusten Konsum-
entwicklung die Belebung der Anlageinvestitionen beitragen wird. 

Die Konjunktur in Deutschland ist im Herbst 2013 moderat aufwärts gerichtet. Das 
Winterhalbjahr 2012/13 hatte mit einer außenwirtschaftlichen Schwäche begonnen, die erst 
im Frühjahr 2013 ihr Ende fand (Ziffer 39). Die Bauwirtschaft wurde zudem mehr als sonst 
von der Witterung beeinträchtigt, sodass es zu Produktionsausfällen kam. Diese beiden As-
pekte überlagerten die zu  bereits wieder positive Grundtendenz der Konjunk-
tur, und das Bruttoinlandsprodukt stagnierte im ersten Vierteljahr trotz des Zuwachses der 
Konsumausgaben lediglich auf dem schwachen Vorquartalsniveau. Nur allmählich konnten 
neben der sich bessernden Unternehmensstimmung ansteigende realwirtschaftliche Indikato-
ren beobachtet werden, was im zweiten Quartal – durch Auf- und Nachholeffekte wohl etwas 
überzeichnet – zu einem deutlichen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts führte (0,7 %). 

Die  zeichnen aktuell ein verhalten posi-
tives Bild für die zweite Jahreshälfte 2013. Die Industrieproduktion nahm im bisherigen Jah-
resverlauf leicht zu, die Produktion im Baugewerbe stieg deutlich. Beide Indikatoren befinden 
sich zur Jahresmitte dennoch nur leicht über dem Vorjahresstand (Schaubild 25). Die deut-
schen Industrieunternehmen verzeichneten zudem einen Anstieg der Auftragseingänge. Dieser 
ging zuletzt wieder vermehrt auf die inländische Nachfrage zurück, wenngleich im Gegensatz 
zu den beiden Vorjahren das Ordervolumen aus dem Euro-Raum ebenfalls wieder einen leicht 
positiven Trend aufweist. 

Die  signalisieren zum Jahresende 2013 ein leichtes 
Anziehen der gesamtwirtschaftlichen Aktivität. Die Stimmung und Erwartungen der Unter-
nehmen haben sich bereits in den vergangenen Monaten gebessert. Der ifo Geschäftsklimain-
dex ging im Oktober 2013 leicht zurück, nachdem er sich jedoch zuvor fünf Monate in Folge 
verbessert hatte. Sowohl die Geschäftserwartungen, die sich mittlerweile auf dem zweithöchs-
ten Stand seit zwei Jahren befinden, als auch die Einschätzung der aktuellen Geschäftslage 
haben sich in diesem Zeitraum positiv entwickelt. Dieses Bild bestätigen die Einkaufsmana-
gerindizes für das Verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor. Außerdem hat sich 
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die Stimmung der Exportindustrie weiter verbessert: Gemäß der Herbst-Umfrage des Deut-
schen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) nahmen die Exporterwartungen gegenüber 
den vorherigen Umfragen zu. 

 

Die positiven Erwartungen der Exportindustrie stehen im Einklang mit der sich andeu-
tenden , getragen durch die bessere konjunkturelle 
Entwicklung in den Industrieländern (Ziffern 54 ff.). Die Zuwachsraten in den Schwellenlän-
dern entwickelten sich hingegen zuletzt deutlich schwächer als im Durchschnitt der letzten 
Jahre, und eine baldige Rückkehr zu dieser Dynamik erscheint aktuell unwahrscheinlich (Zif-
fern 69 ff.). Im Gegensatz dazu ging der sechs Quartale währende Rückgang der Wirtschafts-
leistung im Euro-Raum im zweiten Quartal 2013 zu Ende. Nach wie vor ist die Lage der ein-
zelnen Länder jedoch sehr uneinheitlich. Der Verlauf der umfragebasierten Indikatoren für die 
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Mitgliedstaaten des Euro-Raums nährt jedoch die Hoffnung, dass die konjunkturelle Talsohle 
vielerorts erreicht ist. Des Weiteren zeigt sich die Konjunktur in den Vereinigten Staaten und 
dem Vereinigten Königreich robust. 

Insgesamt sind die außenwirtschaftlichen Vorzeichen für Deutschland somit etwas besser als 
in der jüngeren Vergangenheit, sodass zum Jahresende 2013 von einer 

 ausgegangen werden kann. Dann dürften die Ausfuhren, die sich 
im bisherigen Jahresverlauf recht schwach entwickelten und zur Jahresmitte deutlich unter 
dem Vorjahresniveau lagen, wieder ansteigen, sodass im Jahresdurchschnitt zumindest eine 
Stagnation gegenüber dem Vorjahr erreicht werden könnte. 

Alles in allem zeichnen die Indikatoren ein . Dies bestä-
tigt sich, wenn die verschiedenen Indikatoren für eine Kurzfristprognose verwendet werden. 
Sie lässt aktuell Quartalszuwachsraten des Bruttoinlandsprodukts – in realer, saisonbereinigter 
Rechnung – von 0,3 % im dritten Quartal und 0,4 % im vierten Quartal 2013 erwarten.  

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Kurzfristprognose rechnet der Sachverstän-
digenrat mit einer jahresdurchschnittlichen  

von lediglich 0,4 % (Tabelle 6). In der im März veröffentlichten Konjunktur-
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prognose des Sachverständigenrates wurde bereits eine bescheidene Zuwachsrate von 0,3 % 
prognostiziert, sodass die vorgenommene Korrektur der Prognose sehr moderat ausfällt. Im 
Vergleich zu den anderen Mitgliedstaaten des Euro-Raums ist dies zwar eine solide Entwick-
lung, doch gemessen am Wachstumspotenzial der deutschen Volkswirtschaft ist der Zuwachs 
als eher niedrig einzuschätzen.  

Unter den für diese Prognose getroffenen Annahmen legt das Expansionstempo im 
nächsten Jahr leicht zu. Insgesamt wird für das Jahr 2014 eine jahresdurchschnittliche 

von 1,6 % erwartet (Schaubild 26). Das anhand his-
torischer Prognosefehler kalibrierte 68 %-Konfidenzintervall liegt zwischen 0,1 % und 3,1 % 
(Kasten 5). Die konjunkturelle Erholung im Prognosezeitraum dürfte binnenwirtschaftlich 
getragen sein. Dafür sprechen die vorliegenden Indikatoren sowie die günstigen Fundamental-
faktoren, wie etwa das niedrige Zinsniveau. Diese Entwicklung hat sich seit der ersten Jahres-
hälfte 2013 angedeutet, in der die wesentlichen Wachstumsbeiträge bereits von den binnen-
wirtschaftlichen Komponenten gekommen waren.  
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 Die der Untersuchung zugrunde liegenden Daten sind auf der Webseite des Sachverständigenrates abrufbar. 
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2 Ein Überblick über verschiedene Maße findet sich beispielsweise bei Osterloh (2008). 
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Zusätzlich zu den bisherigen Stützen der wirtschaftlichen Expansion – den Konsumaus-
gaben und den Wohnungsbauinvestitionen – dürften sich im Jahr 2014 die Exporte im Zuge 
der konjunkturellen Erholung der Handelspartner im Euro-Raum etwas beschleunigen. Dabei 
gehen die erwarteten Wachstumsbeiträge der Privaten Konsumausgaben und des Wohnungs-
baus maßgeblich auf die gute Lage am Arbeitsmarkt und die damit verbundenen aktuellen 
und zukünftig erwarteten Einkommenssteigerungen zurück. Zudem dürften die Unternehmen 
ihre Investitionen in Deutschland erhöhen. Einhergehend mit der 

steigen die geschätzten Importe ebenfalls deutlich an, sodass der Außenbeitrag im 
Jahr 2014 annähernd neutral ausfiele (Tabelle 9). Dies alles gilt jedoch nur unter dem Vorbe-
halt, dass es im Prognosezeitraum nicht erneut zu exogenen Schocks kommt. 
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Das mit dem produktionstheoretischen Verfahren des Sachverständigenrates (JG 2007 
Ziffern 703ff.) geschätzte  wird im Jahr 2013 um voraussichtlich 1,1 % 
wachsen. Bei einem stagnierenden Arbeitsvolumen leisten der Kapitalstock einen Wachs-
tumsbeitrag von 0,4 % und die totale Faktorproduktivität einen Beitrag von 0,7 %. Der Be-
rechnung hat der Sachverständigenrat für die Jahre 2013 und 2014 eine jährliche Nettozu-
wanderung von 369 000 Personen beziehungsweise 260 000 Personen zugrunde gelegt.3 Fer-
ner wurde davon ausgegangen, dass die totale Faktorproduktivität mittelfristig wieder mit 
einer jährlichen Rate von 0,9 % steigt. Dies entspricht dem durchschnittlichen Wachstum in 
den Jahren vor der Krise. Das vom Sachverständigenrat geschätzte Wachstum des Produkti-
onspotenzials des Jahres 2014 bleibt mit 1,0 % gegenüber dem Vorjahr in etwa konstant.  

Die deutsche Volkswirtschaft befindet sich diesen Einschätzungen zufolge im Jahr 2013 
in einer  (Schaubild 27). Unter den gegebenen Rahmenbedingun-
gen und bei der aktuellen Indikatorenlage ist jedoch davon auszugehen, dass sich im Zuge der 
unterstellten konjunkturellen Erholung in den kommenden Quartalen die negative Output-
Lücke im Jahr 2014 schließen wird. 

 

Die  dürfte sich angesichts der Konjunkturerholung weiter bes-
sern. Der Sachverständigenrat erwartet, dass die Beschäftigung im Jahresverlauf 2013 und im 
Jahr 2014 nochmals leicht ansteigen wird und die Anzahl der Arbeitslosen – nach einer leich-
ten Zunahme im Jahr 2013 – im kommenden Jahr in etwa konstant bleiben wird. Im Jahres-
durchschnitt dürfte sie sich auf 2,95 Millionen Personen belaufen. Der  hatte 

 Die Bevölkerungsentwicklung der vergangenen drei Jahre ist durch eine wesentlich höhere Nettozuwanderung gekenn-
zeichnet, als dies in der aktuellen Vorausberechnung des Statistischen Bundesamts (Variante 1-W1) aus dem Jahr 2009 un-
terstellt wurde. Diese wies für das Jahr 2012 in der Variante 1-W1 einen Wert von 60 000 Personen aus. Tatsächlich wan-
derten netto 369 000 Personen zu. Dieser Wert wird auch für das Jahr 2013 unterstellt. Ab dem Jahr 2014 wird die Netto-
zuwanderung in den hier vorgelegten Berechnungen linear an den in der Bevölkerungsvorausberechnung unterstellten Wert 
herangeführt, sodass im Jahr 2017 der positive Wanderungssaldo wieder dem Wert von dann 100 000 Personen der Varian-
te 1-W1 entspräche.
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sich zeitweise etwas verstärkt und zum Herbst 2013 wieder abgeschwächt. Die geschätzte 
Inflationsrate des Jahres 2013 liegt trotz eines deutlichen Anstiegs der Nahrungsmittelpreise 
bei moderaten 1,5 %. Für das kommende Jahr wird von einer etwas höheren Inflationsrate von 
jahresdurchschnittlich 1,9 % ausgegangen. Der  wird in den Jah-
ren 2013 und 2014 voraussichtlich jeweils geringe Überschüsse von 3,8 Mrd Euro bezie-
hungsweise 1,2 Mrd Euro ausweisen.  

Für Deutschland, eine der handelsoffensten großen Volkswirtschaften der Welt, haben 
außenwirtschaftliche Entwicklungen eine immense Bedeutung für die inländische Konjunk-
tur. Schließlich machten die Exporte (Importe) von Waren und Dienstleistungen im Jahr 2012 
einen Anteil von 51,8 % (45,9 %) am Bruttoinlandsprodukt aus. Das Ausmaß der deutschen 
Exporte hängt maßgeblich von der  ab 
(Kasten 6). Um diese angemessen in die Berechnungen einzubeziehen, wird ein spezieller 
Indikator verwendet. Dieser „Exportnachfrageindikator“ berücksichtigt die wirtschaftliche 
Lage der im Jahr 2012 bedeutendsten 48 Handelspartner. Die Gewichtung eines Landes ergibt 
sich dabei aus dem jeweiligen Anteil am deutschen Export.4 

Für den Prognosezeitraum wird der Indikator gemäß der Prognosen für das Bruttoinlandspro-
dukt der einzelnen Länder fortgeschrieben (Ziffern 54 ff.). Im Zuge der konjunkturellen Be-
schleunigung der Weltwirtschaft steigt der Indikator im kommenden Jahr um 2,0 % und damit 
kräftiger als in diesem Jahr. Dabei kommen die  im Vergleich zum 
Jahr 2013 voraussichtlich aus den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und im 
weiteren Verlauf vermehrt aus dem Euro-Raum (Schaubild 28).  

 

 Die Korrelation der Veränderungsraten des Indikators mit den Veränderungsraten der saisonbereinigten Quartals-
Zuwachsraten der Exporte von Waren beträgt 0,76. 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 75 – Drucksache 18/94Konjunktur in Deutschland: Aufschwung ist angelegt  75 

  Sachverständigenrat - Jahresgutachten 2013/14 

Neben der Nachfrage ist die preisliche Wettbewerbsfähigkeit ein wichtiger Bestim-
mungsfaktor für die Exportentwicklung. Diese hat sich im Jahr 2013 gegenüber den Handels-
partnern insgesamt deutlich verschlechtert. Zurückzuführen ist dieser Umstand unter anderem 
darauf, dass die Inflationsraten in vielen Mitgliedstaaten des Euro-Raums im bisherigen Jah-
resverlauf niedriger sind als in Deutschland.  

Hinzu kommt, dass der Euro gegenüber verschiedenen Währungen – unter anderem gegen-
über dem US-Dollar – deutlich aufgewertet hat. Im Prognoseprozess werden konstante Wech-
selkurse unterstellt, da Wechselkurse im Gegensatz zu den Inflationsraten modellgestützt 
nicht befriedigend zu prognostizieren sind (Sarno und Taylor, 2002; Meese und Rogoff, 
1983). Zur Bestimmung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit im Jahr 2014 werden die Prog-
nosen der Verbraucherpreise in den jeweiligen Ländern herangezogen. Demnach dürfte es im 
kommenden Jahr zu einer 

 der deutschen Volkswirtschaft kommen, insbesondere gegenüber dem restlichen Euro-
Raum. In der Prognose wird davon ausgegangen, dass die Inflationsrate in Deutschland über 
dem Durchschnitt des Euro-Raums liegt (Ziffer 48). 

 
Im Gegensatz zur außenwirtschaftlichen Situation stellt sich das nationale monetäre 

Umfeld schon seit längerem ausgesprochen günstig dar, sodass die Grundlage für einen bin-
nenwirtschaftlich getragenen Aufschwung gegeben ist. Das Zinsniveau ist langfristig betrach-
tet weiterhin sehr niedrig (Ziffer 176). Die momentan ausgesprochen 

 für die deutsche Wirtschaft dürften für den gesamten Prognosezeitraum 
andauern.  

Laut Befragungen des ifo Instituts kam es aus Sicht der Unternehmen bis zur Jahresmit-
te 2013 nicht zu einer restriktiveren Kreditvergabe: Die ifo Kredithürde, bei der Unternehmen 
zu ihrem Urteil bezüglich der von Banken befragt werden, befindet sich nach 
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wie vor auf einem sehr niedrigen Niveau. Der Anteil der Unternehmen, die über Probleme bei 
der Kreditvergabe berichten, ist demnach weiterhin gering.  

Darüber hinaus haben sich die internen Richtlinien der Banken für die Kreditvergabe kaum 
verändert: Der  – eine Umfrage zum Kreditgeschäft, die für Deutsch-
land von der Deutschen Bundesbank durchgeführt wird – signalisiert bis zum aktuellen Rand 
annähernd konstante Kreditvergabestandards für nichtfinanzielle Unternehmen. Die Kreditin-
stitute führten an, dass sich angesichts der allgemeinen Konjunkturaussichten ihre Risikoein-
schätzung nicht verändert hat. Die deutlich gesunkene Nachfrage nach Unternehmenskrediten 
– insbesondere von großen Unternehmen – ist der Umfrage zufolge vor allem auf die Nutzung 
der Innenfinanzierung durch die Unternehmen zurückzuführen. Für die kommenden Monate 
rechnen die Banken mit einer merklichen Erhöhung der Kreditnachfrage von Unternehmen, 
insbesondere der Nachfrage nach langfristigen Krediten. 

Die Konditionen bei der Vergabe von Wohnungsbaukrediten an private Haushalte wurden der 
Umfrage zufolge allerdings verschärft, da die Kreditinstitute die Aussichten für den Woh-
nungsmarkt erstmals seit über drei Jahren etwas pessimistischer sehen als in der vorherigen 
Umfrage. Insgesamt zieht die Kreditnachfrage nach  der 
Umfrage zufolge seit einigen Quartalen an, ohne dass sich dies bisher in einem merklichen 
Anstieg der Kreditvergabe niedergeschlagen hat. Für die nächsten Monate wird mit einem 
weiteren Nachfrageanstieg gerechnet (Ziffern 844 ff.). 

Nachdem sich der staatliche Finanzierungssaldo in den vergangenen beiden Jahren 
merklich verbessert hat, dürfte die Finanzpolitik im Jahr 2013 leicht expansiv ausgerichtet 
sein. Eine  ist auch im Jahr 2014 zu erwarten. So 
ist nach aktueller Gesetzeslage von einer weiteren Absenkung des Beitragssatzes zur Gesetz-
lichen Rentenversicherung auszugehen, wenngleich abzuwarten bleibt, ob die neue Bundesre-
gierung an dieser Gesetzeslage festhält. Für das Betreuungsgeld werden im Jahr 2014 mehr 
Mittel als im Jahr 2013 aufgebracht werden müssen, da es erstmals für das gesamte Kalender-
jahr ausgezahlt wird. Darüber hinaus kommt es im Jahr 2014 zu Mehrausgaben infolge des 
Hochwassers im Frühsommer 2013. Diese Einschätzung der Finanzpolitik im kommenden 
Jahr steht unter dem Vorbehalt möglicher Politikänderungen im Anschluss an die Regie-
rungsbildung auf Bundesebene. Es ist zu befürchten, dass zusätzliche expansive Maßnahmen 
angesichts einer erwarteten geschlossenen Output-Lücke im Jahr 2014 prozyklisch wirken 
könnten. 

Neben der im Herbst 2013 vorherrschenden Unklarheit über die wirtschafts- und insbe-
sondere steuerpolitische Ausrichtung der neuen Bundesregierung bestehen weitere  
für die deutsche Konjunktur, die in erster Linie im außenwirtschaftlichen Umfeld liegen. So 
geht der Sachverständigenrat unter anderem von einer 

 aus, vor allem im Euro-Raum. Voraussetzung dafür ist das Ausbleiben 
erneuter Turbulenzen an den Finanzmärkten oder krisenhafter Zuspitzungen sowie die politi-
sche Stabilität in den Mitgliedstaaten, besonders aber in denjenigen mit strukturellem Anpas-
sungsbedarf. Insofern ist eines der größten (nicht quantifizierbaren) Risiken, dass es bei der 
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Einleitung und Umsetzung notwendiger Reformen zu starken innenpolitischen Spannungen 
kommt.  

Zur Jahresmitte 2013 befindet sich  für Europa 
wie auch für Deutschland auf einem deutlich niedrigeren Niveau als in den vergangenen zwei 
Jahren (Kasten 7, Seite 81). Der Zustand des Euro-Raums im Allgemeinen und des Banken-
sektors einiger Länder im Speziellen bergen nach wie vor Risiken für die wirtschaftliche 
Entwicklung in diesen Ländern, die sich über den Außenhandels- und Vertrauenskanal auf 
Deutschland übertragen könnten. Die Probleme einiger Finanzinstitute in den Krisenländern 
des Euro-Raums erscheinen noch immer ungelöst, wenngleich es mittlerweile erste Fortschrit-
te bei der Entschuldung des Bankensektors gegeben hat (Ziffer 389). 

, die bereits in der Vergangenheit immer wieder zu starken Beeinträchtigungen 
geführt haben, können nicht ausgeschlossen werden.5  

Zudem könnte der erwartete kräftigere Zuwachs des Welthandels im kommenden Jahr 
durch Handelskonflikte beeinträchtigt werden, sofern diese zu 

 führen. Zur Jahresmitte wurde ein Handelsstreit mit der chinesischen Regierung be-
endet, indem die Europäische Kommission ein Abkommen aushandelte, welches unter ande-
rem eine Preisuntergrenze für chinesische Solarmodule festsetzte.6 Dadurch wurden Strafzölle 
für Produkte beider Seiten verhindert. Die deutsche Volkswirtschaft wäre davon als wichtigs-
ter Handelspartner Chinas in Europa überproportional betroffen gewesen. Sollten sich ähnli-
che Spannungen im Prognosezeitraum wiederholen, könnte die Zunahme des Welthandels 
schwächer ausfallen als in dieser Prognose unterstellt. Zusätzlich können geopolitische Un-
wägbarkeiten, wie etwa der Syrienkonflikt und die fragile Lage in anderen arabischen Län-
dern, den Ölpreis erhöhen und damit die weltwirtschaftliche Entwicklung deutlich beeinträch-
tigen. 

Zudem gibt es eine Reihe offener wirtschaftspolitischer Fragen. Daher sollte zügig 
 der neuen Bundesregierung für die 

kommende Legislaturperiode geschaffen werden. Insbesondere würden die Investitionen 
durch die nationale Wirtschaftspolitik dann tendenziell negativ beeinflusst werden, wenn es 
zu Steuererhöhungen käme oder – im speziellen Falle des Wohnungsbaus – zu verstärkter 
Regulierung, etwa der im Bundestagswahlkampf diskutierten „Mietpreisbremse“ (Zif-
fern 599 ff. und 861 ff.). Darüber hinaus besteht weiterhin Unsicherheit bezüglich des Fort-
gangs der Energiewende und der damit verbundenen Entwicklung der Strompreise (Zif-
fern 788 f.). Die Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit sind zwar nicht klar abzusehen. 

 Ein unsicherer wirtschaftlicher Ausblick kann Unternehmen dazu veranlassen, Investitionsprojekte aufzuschieben, da sie 
Fixkosten zur Anpassung ihres Kapitalstocks vermeiden wollen (Expertise 2009 Kasten 3; Bloom et al., 2012). Außerdem 
kann Unsicherheit im Zusammenspiel mit Friktionen auf den Finanzmärkten dazu führen, dass die Investitionstätigkeit 
permanent reduziert wird, weil die Risikoprämien stark ansteigen (Gilchrist et al., 2010; Christiano et al., 2013) oder weil 
speziell riskantere Projekte, wegen der Risikoaversion des Managements, nicht mehr durchgeführt werden (Panousi und 
Papanikolaou, 2012). 

 Pressemitteilung der Europäischen Kommission vom 26.07.2013 (MEMO/13/729).
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Denkbar wäre aber – gerade in energieintensiven Industriebereichen – das Unterlassen von 
Erneuerungs- und Erweiterungsinvestitionen.  

Es besteht jedoch ebenso die Möglichkeit, dass sich die Entwicklung besser als erwartet 
darstellt. So könnte das niedrige Zinsniveau einen deutlich stärkeren Stimulus auf die Investi-
tionstätigkeit der Unternehmen und Haushalte ausüben, als in der Prognose unterstellt wurde. 
Gegebenenfalls sind in einem derartigen Umfeld sogar . Darüber 
hinaus könnten die Anpassungsprozesse in den Problemländern bereits weiter fortgeschritten 
sein als bislang absehbar, wodurch sich die konjunkturelle Erholung in diesen Ländern zügi-
ger vollziehen könnte. Dies würde sich positiv auf die deutsche Volkswirtschaft auswirken. In 
Anbetracht der genannten Faktoren kann also durchaus ein besserer wirtschaftlicher Fortgang 
möglich sein, als ihn der Sachverständigenrat im Rahmen dieser Prognose ermittelt. Die 
Wahrscheinlichkeit dafür schätzt der Sachverständigenrat allerdings als gering ein. 

Die hier vorgestellte Prognose des Sachverständigenrates wird im Sinne eines Modal-
werts als das wahrscheinlichste Szenario der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in diesem 
und dem kommenden Jahr angesehen. Infolge der stärkeren Produktionsausweitung in der 
zweiten Jahreshälfte 2013 ergibt sich ein statistischer Überhang für das Jahr 2014 von 0,6 %, 
bei einer jahresdurchschnittlichen Veränderungsrate von 0,4 % für das Jahr 2013. Dies führt 
dazu, dass die erwartete  des Jahres 2014 von 1,6 % 
(kalenderbereinigt 1,6 %) die konjunkturelle Belebung etwas überzeichnet. Dies wird deut-
lich, wenn man die Jahresverlaufsraten, also die arbeitstäglich bereinigten Veränderungen des 
vierten Quartals gegenüber dem Vorjahresquartal, betrachtet. Diese Größe beschreibt die kon-
junkturelle Tendenz am aktuellen Rand besser. Nach einem Zuwachs der Jahresverlaufsrate 
von 1,4 % im vierten Quartal des Jahres 2013 wird für das Jahr 2014 ein entsprechender Wert 
von 1,7 % erwartet (Tabelle 10). 
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Der deutliche Rückgang des Bruttoinlandsprodukts im vierten Quartal des Jahres 2012 
ging maßgeblich auf die Exportentwicklung zurück. Die Exporte sanken in realer, saisonbe-
reinigter Rechnung um 1,6 % gegenüber dem Vorquartal und damit deutlich stärker als die 
Importe mit 0,9 %. Im Jahresergebnis 2012 wurden preisbereinigt insgesamt dennoch 3,2 % 
mehr Waren und Dienstleistungen exportiert – ein im längerfristigen Vergleich jedoch unter-
durchschnittlicher Anstieg. Nach wie vor befinden sich viele wichtige Handelspartner im Eu-
ro-Raum, mit denen die deutsche Volkswirtschaft in den vergangenen Jahren Handelsüber-
schüsse erwirtschaftet hat, in einem Anpassungsprozess, der sich in den Leistungsbilanzen der 
Länder niederschlägt. Dabei erzielen die einzelnen Volkswirtschaften bereits beachtenswerte 
Fortschritte (Ziffern 84 ff.), die sich jedoch in einer geringeren Nachfrage nach in Deutsch-
land hergestellten Produkten niederschlagen.  

Die deutschen Exporte wurden im bisherigen Verlauf des Jahres 2013 durch eine 
 und eine Verschlechterung der preisli-

chen Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands beeinflusst. Die Schwellenländer, deren Nachfrage 
nach Investitionsgütern die deutschen Ausfuhren stützte, verzeichneten zuletzt schwächere 
Zuwachsraten als in den Vorjahren. Da sie in den letzten Jahren bedeutsame Handelspartner 
geworden sind (Schaubild 29), wirkt sich eine Änderung der Nachfrage in diesen Regionen 
entsprechend stärker aus. Zudem verschlechterte sich die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Volkswirtschaft, insbesondere gegenüber den Vereinigten Staaten (Ziffer 125). 

 
In den ersten acht Monaten des Jahres 2013 exportierten die deutschen Unternehmen in 
der Abgrenzung des nominal 1,1 % weniger Waren als im Vorjahr. Be-
sonders deutliche Rückgänge sind bei der Ausfuhr nach Italien (-5,7 %), Frankreich 
(-4,4 %), China (-3,8 %), in die Schweiz (-3,6 %) und nach Österreich (-2,1 %) festzustel-
len. Im Falle des Warenhandels mit China ist vor allem darauf hinzuweisen, dass deutsche 
Unternehmen mittlerweile vor Ort über umfassende Kapazitäten verfügen, um für den 
chinesischen Absatzmarkt zu produzieren.7 Geringfügig ausgeweitet wurden die Ausfuh-
ren in die Vereinigten Staaten (0,3 %) sowie in das Vereinigte Königreich (1,2 %). Den 
größten absoluten Zuwachs gab es im Warenhandel mit der Türkei, der um über 
1,2 Mrd Euro (9,4 %) höher liegt als im Vorjahr.  

 
Nach einer nur geringfügigen Ausweitung der  im Jahr 2013 um 0,2 %, die 

hauptsächlich aus der Entwicklung des zweiten Halbjahres resultiert, wird davon ausgegan-
gen, dass es im Jahr 2014 im Zuge der sich belebenden Weltwirtschaft zu einem stärkeren 
Zuwachs in Höhe von 5,2 % kommen wird. Bei der im Vergleich zum langjährigen Durch-
schnitt schwachen Exportdynamik dürften die Komponenten der inländischen Nachfrage die 
Importentwicklung wesentlich beeinflussen, insbesondere wenn sich – wie in der Prognose  

 Beispielsweise haben deutsche Automobilhersteller ihre Produktion in China zwischen den Jahren 2005 und 2012 um das 
Siebenfache auf 2,9 Mio Einheiten gesteigert. Allein der Zuwachs im Jahr 2012 betrug 36 % gegenüber dem Vorjahr. Zu-
dem soll dieser Prozess fortgesetzt werden, vergleiche Statement von Matthias Wissmann, Präsident des Verbandes der Au-
tomobil Industrie (VDA), anlässlich der VDA-Pressekonferenz auf der Shanghai Motor Show am 20.04.2013.
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unterstellt – im Jahresverlauf 2014 die Investitionstätigkeit wieder deutlich belebt. Getragen 
von den stabilen Privaten Konsumausgaben und der steigenden Investitionstätigkeit ist daher 
mit einer beschleunigten Expansion der  zu rechnen. Diese werden im Jahr 2013 
schätzungsweise um 1,0 % und im Jahr 2014 um 6,3 % ansteigen.  

 

Der seit Ende des Jahres 2011 andauernde Rückgang der Ausrüstungsinvestitionen 
wurde im zweiten Quartal Jahres 2013 gestoppt, und es wurde wieder mehr investiert als im 
Vorquartal. Gleichwohl befanden sich die  noch um 18,6 % unter 
dem Höchststand aus dem Jahr 2007. Trotz günstiger monetärer Rahmenbedingungen hatte 
der Anteil der Ausrüstungsinvestitionen der Unternehmen am nominalen Bruttoinlandspro-
dukt im Jahr 2012 nur noch 6,3 % betragen, was teilweise durch eine erhöhte Unsicherheit 
erklärt werden kann (Kasten 7). Dieses war der zweitniedrigste Wert seit dem Jahr 1991.  

Die vorliegenden Indikatoren deuten jedoch auf eine Zunahme der Investitionstätigkeit 
im Prognosezeitraum hin. So zeigt die inländische Nachfrage im Investitionsgütersektor zur 
Jahresmitte deutlich nach oben, was einen weiteren Anstieg der Ausrüstungsinvestitionen im 
dritten Quartal vermuten lässt. Dafür sprechen nicht zuletzt die steigenden Auftragseingänge 
für Investitionsgüter im dritten Quartal des Jahres 2013. Der Herbst-Umfrage des DIHK zu-
folge konzentrieren sich die Unternehmen bei ihren Investitionsentscheidungen in erster Linie 
auf den Ersatz und die Rationalisierungen, inzwischen aber auch wieder vermehrt auf Erwei-
terungsinvestitionen. Letzteres wird dadurch gestützt, dass die Kapazitätsauslastung, die im 
Verarbeitenden Gewerbe in der ersten Jahreshälfte leicht unterdurchschnittlich war, zuletzt 
wieder angestiegen ist. Zudem könnten mit der anziehenden außenwirtschaftlichen Nachfrage 
Kapazitätserweiterungen als  wieder an Bedeutung gewinnen. 

Zusätzlich dürften sich die Möglichkeiten der Innenfinanzierung weiter verbessern und 
somit einen weiteren Beitrag zu einer wieder  der 
Unternehmen leisten. Insgesamt kommt die Prognose zu dem Ergebnis, dass die Ausrüstungs-
investitionen im Jahr 2013 um 2,6 % zurückgehen werden und sich im Jahr 2014 ein Zuwachs 
von 6,2 % einstellt. 
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Zu Jahresbeginn wurde die Bauwirtschaft durch die Witterung stark beeinträchtigt.  

Dementsprechend berichteten weit mehr Unternehmen als saisonal üblich über witterungsbe-
dingte Produktionseinschränkungen.8 Daher wurde zunächst deutlich weniger in Bauten in-
vestiert als im Vorquartal, zur Jahresmitte kam es dann zu Nachholeffekten. Ein konjunkturell 
bedeutsamer Einfluss des Hochwassers im Frühsommer ist bislang nicht auszumachen. Die 
grundsätzlichen Rahmenbedingungen für die , insbesondere den Wohnungs-
bau, sind weiterhin gut. Nachteilig könnten sich jedoch wirtschaftspolitische Maßnahmen, 
wie beispielsweise eine stärkere gesetzliche Regulierung von Mieten, auswirken.  

Die Wohnungsbauinvestitionen werden aller Voraussicht nach in den kommenden 
Quartalen die gesamten  stützen. Die weiterhin günstigen Finanzierungsbe-
dingungen für Wohnungsbaukredite sowie die – nicht zuletzt infolge der niedrigen Kapital-
marktzinsen – verstärkte Nachfrage nach Immobilien dürften dafür verantwortlich sein, 
wenngleich die Kreditbeschränkungen etwas dämpfend wirken könnten (Ziffer 127). Die Ef-
fektivzinssätze für Wohnungsbaukredite im Neugeschäft an private Haushalte stiegen zwar 

 Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes lag die Durchschnittstemperatur um 3,3°C tiefer als der Wert der international 
gültigen Referenzperiode 1961 – 1990, gegenüber der Vergleichsperiode 1981 bis 2010 sogar um 4,1°C. Somit gehörte der 
März des Jahres 2013 zu den sechs kältesten Märzmonaten seit Messbeginn im Jahr 1881. 
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seit der Jahresmitte leicht an, sie befinden sich im September 2013 aber bei lediglich 2,92 % 
und damit weiterhin deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt. Unter diesen Vorausset-
zungen ist im Prognosezeitraum mit einer weiter aufwärts gerichteten Entwicklung zu rech-
nen. So liegt die prognostizierte Zuwachsrate der Wohnungsbauinvestitionen im Jahr 2013 bei 
1,1 %. Für das Jahr 2014 wird von einer Zuwachsrate von 4,2 % ausgegangen. Die öffentli-
chen Bauinvestitionen nehmen deutlich zu. Vom gewerblichen Bau sind weniger Impulse zu 
erwarten. Insgesamt gehen die prognostizierten Bauinvestitionen im Jahr 2013 um 0,2 % zu-
rück. Im kommenden Jahr legen sie jedoch kräftig zu, und zwar um 4,1 % (Schaubild 31). 

Die Bruttoanlageinvestitionen insgesamt, die neben den Ausrüstungs- und den Bauinvestitio-
nen noch die Investitionen in Sonstige Anlagen beinhalten, dürften nach einem moderaten 
Anstieg im Jahr 2013 im kommenden Jahr ebenfalls deutlicher expandieren. 
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Im Prognosezeitraum ist ein weiterer Anstieg der Privaten Konsumausgaben zu erwar-
ten. Der Konsum ist in der Regel wenig volatil und damit ein Stabilisator der wirtschaftlichen 
Entwicklung. Die Bruttolöhne und -gehälter dürften infolge der stabilen Arbeitsmarktentwick-
lung und der moderaten Tariflohnabschlüsse im Jahr 2013 um 3,2 % steigen, im Jahr 2014 um 
3,4 %. Dies dürfte im Jahr 2014 von einer Entlastung bei den Sozialabgaben flankiert werden. 
Der Beitragssatz zur Gesetzlichen Rentenversicherung sinkt nach derzeitiger Rechtslage vo-
raussichtlich auf 18,4 %. Die prognostizierten verfügbaren Einkommen der privaten Haushal-
te steigen im Jahr 2014 nominal um 3,4 %. Dies wird in Kombination mit einer leicht steigen-
den Teuerungsrate dazu führen, dass die  im Prognosezeitraum 
weiter zulegen. Im Jahr 2013 werden sie schätzungsweise um 1,0 %, im Jahr 2014 um 1,4 % 
ansteigen (Schaubild 32, links). Zudem ist davon auszugehen, dass die Konsumausgaben des 
Staates ihren Trend fortsetzen und weiterhin zum Wachstum beitragen.  

 

Der Anstieg der Verbraucherpreise hat sich im Jahr 2013 merklich abgeschwächt. Trotz 
eines Anstiegs der Umlage im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) zu Beginn 
des Jahres, der die Inflationsrate isoliert betrachtet um rund 0,2 Prozentpunkte ansteigen ließ, 
schwächte sich der Preisauftrieb bereits im Januar 2013 auf nur noch 1,7 % ab. Der schwache 
Anstieg des  (VPI) ist dabei allerdings zum Teil der Abschaffung der 
Praxisgebühr zum Jahresbeginn 2013 geschuldet, welche die Inflationsrate für sich genom-
men um knapp 0,2 Prozentpunkte sinken ließ. Die Entwicklung der Verbraucherpreise im 
Jahresverlauf wurde wesentlich durch den weniger stark steigenden Trend der Energiepreise 
bestimmt. Der Preisauftrieb wurde in den Sommermonaten demgegenüber durch einen vo-
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rübergehend kräftigen Anstieg der Nahrungsmittelpreise sowie die Preiserhöhung beim Lotto, 
welche die Inflationsrate isoliert um 0,2 Prozentpunkte ansteigen ließ, verstärkt.  

Bis einschließlich Oktober 2013 ergibt sich eine durchschnittliche Veränderungsrate des 
VPI von 1,5 %, die auch für den gesamten Jahresdurchschnitt zu erwarten ist (Schaubild 32, 
rechts). Im Jahr 2014 dürfte sich die Inflationsrate auf 1,9 % erhöhen. Zu dieser Entwicklung 
trägt neben der besseren konjunkturellen Situation in Deutschland der Basiseffekt der erneu-
ten Anhebung der  bei. Diese wird sich zu Beginn des Jahres um 0,96 ct/kWh 
erhöhen (Ziffer 786). Dies entspräche einem Anstieg des Strompreises für die privaten Haus-
halte von knapp 4 %, wenn die Erhöhung vollständig auf sie umgelegt würde. Unter Berück-
sichtigung des Gewichts der Strompreise von 2,6 % im VPI ergibt sich allein daraus ein An-
stieg der Inflationsrate von 0,1 Prozentpunkten.  

Der Arbeitsmarkt befindet sich im Jahr 2013 nach wie vor in einer guten Verfassung.  
Die Erwerbstätigkeit ist wie in den Vorjahren weiter angestiegen und wird mit voraussichtlich 
41,86 Millionen Personen im Jahresdurchschnitt 2013 wiederum einen neuen  
erreichen. Die registrierte Arbeitslosigkeit wird jedoch nicht weiter zurückgehen, sondern sich 
leicht auf etwa 2,95 Millionen Personen erhöhen. Dass seit Mitte des Jahres 2012 zugleich die 
Erwerbstätigkeit und die Arbeitslosigkeit angestiegen sind, spiegelt eine Zunahme des Er-
werbspersonenpotenzials und sinkende Abgangsraten aus Arbeitslosigkeit in Erwerbstätigkeit 
wider. 

Für das Jahr 2014 rechnet der Sachverständigenrat mit einem weiteren moderaten Zuwachs 
der Erwerbstätigkeit auf jahresdurchschnittlich 42,1 Millionen Personen. Die sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung dürfte dabei auf etwa 29,68 Millionen Personen ansteigen. Die 
Arbeitslosigkeit wird voraussichtlich mit 2,95 Millionen Personen in etwa auf dem Niveau 
des Jahres 2013 bleiben und damit weiterhin unter der Drei-Millionen-Grenze liegen. Die 
Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) könnte bei knapp 3,9 Millionen Personen im Jahres-
durchschnitt 2014 verharren. Während die Erwerbstätigkeit derzeit also selbst bei nur modera-
tem Wirtschaftswachstum noch zunimmt, zeichnet sich mehr und mehr ein Kern verfestigter 
Arbeitslosigkeit ab. Diese zu reduzieren ist eine der wesentlichen Herausforderungen für die 
Arbeitsmarktpolitik (Ziffern 487 ff.). 

Der  wird im Jahresdurchschnitt 2013 bei etwas mehr als 
250 000 Personen liegen (Tabelle 11). Damit fällt der Zuwachs zwar deutlich geringer aus als 
in den beiden Vorjahren; angesichts des schwachen konjunkturellen Umfelds ist er allerdings 
beachtenswert. Einer der Hauptgründe für den kräftigen Anstieg von knapp 39 Millio-
nen Erwerbstätigen im Jahr 2005 auf voraussichtlich über 42 Millionen Erwerbstätige im 
Jahr 2014 ist in den Arbeitsmarktreformen in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrzehnts zu 
sehen (Fahr und Sunde, 2009; Caliendo und Hogenacker, 2012, Hertweck und Sigrist, 2013; 
Klinger et al., 2013a; 2013b). 
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Darüber hinaus stützte die langjährige moderate Lohnpolitik der Tarifvertragsparteien die 
Beschäftigungsentwicklung. Ebenfalls verlief die weltwirtschaftliche Entwicklung vorteilhaft, 
insbesondere für den deutschen Industriesektor, wobei der spezifische Exportnachfrageschock 
im Jahr 2009 von den Unternehmen mit Rückgriff auf interne Flexibilitätsoptionen gut abge-
federt werden konnte (Ziffer 476).  

Die Beschäftigungsentwicklung fiel seit dem Jahr 2005 in den Teilbereichen der Wirtschaft 
sehr unterschiedlich aus: So waren starke Beschäftigungsgewinne vor allem in den Dienstleis-
tungsbereichen zu verzeichnen (Schaubild 33, links). Bei den Unternehmens- und öffentlichen 
Dienstleistern (einschließlich Gesundheit und Erziehung) beispielsweise stieg die Anzahl der 
Arbeitnehmer im Vergleich der Jahre 2005 und 2012 zusammengenommen um mehr als 
1,6 Millionen Personen; im Produzierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe) hingegen nur um 
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knapp 130 000 Personen. Die entsprechenden Zuwächse der gesamten Erwerbstätigkeit belie-
fen sich auf etwa 1,8 Millionen Personen beziehungsweise knapp 100 000 Personen. 

Im Hinblick auf die Erwerbsformen ist vor allem ein deutlicher 
 festzustellen (Schaubild 33, rechts). Nach Angaben der Bundesagentur für Ar-

beit (BA) arbeiteten zum Stichtag 31. März 2013 etwa ein Viertel aller sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten in Teilzeit. Bei der atypischen Beschäftigung insgesamt ist seit dem 
Jahr 2006 kein überproportionaler Anstieg zu beobachten. Dazu zählen neben Teilzeitarbeit 
die geringfügige und die befristete Beschäftigung sowie die Zeitarbeit (Statistisches Bundes-
amt, 2013). 

Die Frühindikatoren für den Arbeitsmarkt deuten am aktuellen Rand auf eine nach wie 
vor  der Unternehmen hin. Im Vergleich zu ihren Höchstständen im 
Jahr 2011 liegen zwar beispielsweise das ifo Beschäftigungsbarometer, die Beschäftigungsab-
sichten laut DIHK-Konjunkturumfrage und der BA-X-Stellenindex im Herbst 2013 auf nied-
rigeren Niveaus, signalisieren im längerfristigen Vergleich aber noch eine deutliche Einstel-
lungsbereitschaft. Ein ähnliches Bild zeichnete die Erhebung zum gesamtwirtschaftlichen 
Stellenangebot des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) im drit-
ten Quartal 2013: Mit 868 000 Stellenangeboten am ersten Arbeitsmarkt lag die so gemessene 
Arbeitsnachfrage in etwa auf dem Niveau des Vorjahresquartals. 
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Der trendmäßige Anstieg der Teilzeitbeschäftigung dämpft die Entwicklung der durch-
schnittlichen Arbeitszeit je Beschäftigten. Nach Berechnungen des IAB wird dieser Effekt 
jedoch im Jahr 2014 durch andere Faktoren überkompensiert. Dazu gehören beispielsweise 
Überstunden und die Salden der Arbeitszeitkonten, die im Zuge der konjunkturellen Belebung 
anwachsen dürften (Fuchs et al., 2012). Das gesamtwirtschaftliche  wird vor-
aussichtlich im Jahr 2013 um 0,3 % und im Jahr 2014 um 0,7 % gegenüber dem jeweiligen 
Vorjahr ansteigen. Für die  auf Stundenbasis ergeben sich daraus für die 
Jahre 2013 und 2014 Zuwächse von 0,1 % beziehungsweise 0,9 %. 

Die  in diesem und dem folgenden Jahr dürften in einer ähnli-
chen Größenordnung liegen wie die des Jahres 2012. Auf Basis der schon feststehenden Ta-
rifabschlüsse (Bispinck und WSI-Tarifarchiv, 2012) geht der Sachverständigenrat von Zu-
wächsen um jeweils 2,7 % in den Jahren 2013 und 2014 aus. Da sich die Effektivverdienste je 
Arbeitnehmerstunde voraussichtlich im gleichen prozentualen Umfang entwickeln werden, 
ergibt sich für beide Jahre jeweils eine Lohndrift von nahe Null. Die inländischen 

, welche die Veränderung der Lohnkosten in Relation zur Arbeitsproduktivität 
darstellen, dürften sich, bezogen auf die Arbeitsproduktivität je Arbeitnehmer, in den Jahren 
2013 und 2014 um 2,4 % beziehungsweise 1,5 % erhöhen. 

Die Entwicklung des Erwerbspersonenpotenzials und damit der Erwerbstätigkeit wird 
aktuell durch einen starken Zuzug von erwerbsfähigen Personen aus dem Ausland, insbeson-
dere aus Ost- und Südeuropa gestützt (Kasten 17). Aufgrund des demografischen Wandels 
sinkt das  in Deutschland zwar tendenziell. Dies wird in den Jah-
ren 2013 und 2014 aber durch eine deutlich positive Nettozuwanderung und steigende Er-
werbstätigkeitsquoten von Frauen und älteren Erwerbspersonen überkompensiert. Nach 
Schätzung des IAB wird das Erwerbspersonenpotenzial im Jahr 2014 bei rund 45,5 Millionen 
Personen liegen, was einem Anstieg gegenüber dem Jahr 2008 um etwa 750 000 Personen 
entspricht (Fuchs et al., 2012). 

Trotz der positiven Beschäftigungsentwicklung 
 seit dem Jahr 2011 bei knapp unter 3 Millionen Personen. Dass die Arbeitslosigkeit 

nicht mehr sinkt, liegt also nicht zuvorderst daran, dass mehr Personen arbeitslos werden. 
Vielmehr ist seit dem Jahr 2010 zu beobachten, dass weniger Arbeitslose in die Erwerbstätig-
keit übergehen. (Schaubild 34). Der Hauptgrund hierfür ist wohl darin zu sehen, dass sich die 
Arbeitslosigkeit mehr und mehr auf einen Kern verfestigter Arbeitslosigkeit konzentriert. Da-
rauf deuten die Indikatoren zur Struktur der Arbeitslosigkeit hin: Die Langzeitarbeitslosen-
quote ist von 33,3 % im Jahr 2009 auf zuletzt 35,5 % im Durchschnitt der Monate Novem-
ber 2012 bis Oktober 2013 gestiegen. Der Anteil der registriert Arbeitslosen im Rechts-
kreis SGB III ist zwar seit dem Frühjahr 2012 leicht größer geworden, insgesamt befinden 
sich allerdings über zwei Drittel der Arbeitslosen im Rechtskreis SGB II. Da diese Personen 
tendenziell weiter vom ersten Arbeitsmarkt entfernt sind, gestaltet sich der Abbau der Ar-
beitslosigkeit zunehmend schwieriger. 
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Zu den geringeren Abgangsraten aus Arbeitslosigkeit dürfte außerdem beigetragen ha-
ben, dass die Entlastung der registrierten Arbeitslosigkeit durch die aktive Arbeitsmarktpolitik 
(AAMP) in den vergangenen Jahren im Zuge der Neuausrichtung und Fokussierung von 
Maßnahmen der AAMP (Instrumentenreform) deutlich abgenommen hat. Der 

(ohne Kurzarbeit) nach BA-Konzept9 belief sich im Zeitraum der Jahre 
2009 bis 2012 auf etwas mehr als 1 Million Personen und fiel damit fast doppelt so stark aus 
wie der Rückgang der registrierten Arbeitslosigkeit. Seit Beginn des zweiten Quartals 2012 
bewegt sich die Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) saisonbereinigt jedoch relativ konstant 
um 3,9 Millionen Personen. Im Prognosezeitraum wird die Unterbeschäftigung (ohne 
Kurzarbeit) voraussichtlich etwas zurückgehen und im Jahresdurchschnitt 2014 leicht unter 
3,9 Millionen Personen liegen.  

Im Hinblick auf die Entwicklung der öffentlichen Haushalte besteht derzeit angesichts 
der im Oktober 2013 noch nicht abgeschlossenen Regierungsbildung auf Bundesebene 

. Es ist zwar wahrscheinlich, dass Maßnahmen ergriffen werden, die erhebli-
chen Einfluss auf die Einnahme- und Ausgabenentwicklung haben werden. Zum Abschluss 
der Prognose lagen aber noch keine Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen zwischen 
CDU/CSU und SPD vor. Die Prognose basiert daher auf der derzeit geltenden Rechtslage. 

 Zur Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) nach BA-Konzept zählen neben den registriert Arbeitslosen diejenigen Personen, 
die an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen teilnehmen (beispielsweise berufliche Eingliederung oder Weiterbildung, Ar-
beitsgelegenheiten, Qualifizierungsmaßnahmen) oder einem arbeitsmarktbedingten Sonderstatus (beispielsweise vorruhe-
standsähnliche Regelungen oder kurzfristige Arbeitsunfähigkeit) unterliegen. Das Konzept wird laufend an Veränderungen 
beim Einsatz arbeitsmarktpolitischer Instrumente angepasst, zuletzt im März 2013 (BA 2013; JG 2011 Anhang IV A.). 
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Der Staat wird hiernach in den Jahren 2013 und 2014 voraussichtlich jeweils einen posi-
tiven Finanzierungssaldo aufweisen. Damit würden drei Jahre infolge Haushaltsüberschüsse 
erzielt. Der Schuldenstand wird nicht allein aus diesem Grund sinken. Es ist zudem damit zu 
rechnen, dass der Schuldenabbau bei den Abwicklungsanstalten voranschreitet. Die Schul-
denstandsquote dürfte daher bis zum Ende des Jahres 2014 auf 75,0 % zurückgehen, nachdem 
sie im Jahr 2012 noch 81,0 % betragen hatte (Tabelle 12). Der Rückgang wird ebenfalls von 
den Zuwächsen des nominalen Bruttoinlandsprodukts unterstützt.  

 Die Einnahmen des Staates werden sich aller Voraussicht nach relativ moderat entwi-
ckeln und in den Jahren 2013 und 2014 mit Zuwachsraten von 2,6 % beziehungsweise 2,5 % 
steigen. Dahinter stehen allerdings unterschiedliche Entwicklungen bedeutender Teilkompo-
nenten. Der erwartete Anstieg der  fällt in beiden Jahren jeweils überpro-
portional aus. Hierzu tragen die Mehreinnahmen der Kalten Progression bei, die durch die 
zweistufige Anhebung des Grundfreibetrags nur unvollständig zurückgegeben werden (Zif-
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fer 669). Zum anderen stieg das Aufkommen der gewinnabhängigen Steuern bis zum dritten 
Quartal dieses Jahres erneut kräftig an. Besonders die veranlagte Einkommensteuer, die 
überwiegend von Personengesellschaften, Einzelunternehmen und Selbstständigen entrichtet 
wird, verzeichnete im ersten Halbjahr einen überraschend starken Anstieg von mehr als 18 % 
gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Zuwächse bei den gewinnabhängigen Steuern gingen 
im Jahr 2013 bislang zunehmend auf Veranlagungen vorangegangener Jahre zurück.  

Die Entwicklung im Jahr 2014 wird voraussichtlich schwächer verlaufen, wenn die Jahre des 
kräftigen Aufholprozesses nach der Rezession, die von besonders starken Gewinnzuwächsen 
geprägt waren, das Aufkommen nur noch in geringem Maße beeinflussen. Dies dürfte dazu 
beitragen, dass der Anstieg der Steuereinnahmen im Jahr 2014 mit 2,8 % hinter denjenigen 
des Jahres 2013 in Höhe von 3,5 % zurückfällt. In der Folge wird die Steuerquote leicht unter 
dem hohen Niveau des Jahres 2013 liegen, im langjährigen Vergleich allerdings weiterhin 
hoch bleiben.  

Die  werden mit geringeren Raten zunehmen als die Steuereinnahmen. 
Dies ist wesentlich auf die Beitragssatzentwicklung zurückzuführen. Zum Jahresbeginn 2013 
wurde der Beitragssatz zur Gesetzlichen Rentenversicherung von 19,6 % auf 18,9 % gesenkt. 
Angesichts der geltenden Rechtslage und der weiterhin sehr guten finanziellen Entwicklung 
der Gesetzlichen Rentenversicherung im Jahr 2013 müsste er für das Jahr 2014 ein weiteres 
Mal gesenkt werden. Für die Prognose wird ein Rückgang auf dann 18,4 % angenommen. 
Erhöhungen des Beitragssatzes bei der Sozialen Pflegeversicherung und des Umlagesatzes 
des Insolvenzgelds wirken im Jahr 2013 allerdings gegenläufig. Im Ergebnis werden die So-
zialbeiträge im Jahr 2013 wohl um 2,3 % und im Jahr 2014 um 1,9 % ansteigen.  

Die Ausgaben entwickeln sich im Jahr 2013 wohl weitgehend im Einklang mit dem 
Bruttoinlandsprodukt, sodass die  bleibt. Bei ähnlichem Ausgabenwachs-
tum sinkt die Staatsquote im Jahr 2014 etwas, was auf die höhere Zuwachsrate des nominalen 
Bruttoinlandsprodukts zurückzuführen ist. Die Entwicklung der Staatsquote wird durch rück-
läufige Zinsausgaben abermals gebremst. Die Konsumausgaben des Staates werden in den 
Jahren 2013 und 2014 hingegen erneut kräftig mit Zuwachsraten von 3,8 % beziehungsweise 
3,7 % zulegen. Neben steigenden Arbeitnehmerentgelten infolge von Tariflohnerhöhungen 
sind – wie bereits in der überwiegenden Anzahl der vergangenen Jahre – überproportional 
hohe Zuwachsraten bei den Ausgaben für soziale Sachleistungen zu erwarten. Letztere umfas-
sen im Wesentlichen die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen. Im Jahr 2013 hat die 
Abschaffung der Praxisgebühr einmalig das Ausgabenwachstum erhöht. Im Jahr 2014 sind 
höhere Arzthonorare zu erwarten. Die Ausgaben für Medikamente steigen nach Auslaufen des 
Zwangsrabatts zum Ende des Jahres 2013, der im Rahmen des Arzneimittelmarktneuord-
nungsgesetzes befristet eingeführt wurde, wohl deutlich an.  

Die monetären Sozialleistungen werden in hohem Maße von den 
 und von den Rentenausgaben beeinflusst. Für das Jahr 2013 ist zu erwarten, 

dass sich die Anzahl der Arbeitslosen gegenüber dem Jahr 2012 erhöht. Im Jahr 2014 dürfte 
diese zwar etwa konstant bleiben, allerdings legen die erwarteten Ausgaben zu, da je Arbeits-
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losen höhere Leistungen gezahlt werden dürften. Ursächlich ist unter anderem die Erhöhung 
des Regelsatzes beim Arbeitslosengeld II zum 1. Januar 2014 von monatlich 382 Euro auf 
391 Euro. Zum anderen dienen die Löhne, die ebenfalls ansteigen dürften, als Bezugsgröße 
für das Arbeitslosengeld.  

Die  werden sich aller Voraussicht 
nach nur mit einer verhältnismäßig niedrigen Rate entwickeln. Angesichts der stabilen Ar-
beitsmarktlage und steigender Löhne hätte eine recht kräftige Anpassung erwartet werden 
können. Allerdings haben Besonderheiten in der Rentenformel zu einer geringeren Anpassung 
in Westdeutschland geführt. Die Rentenanpassung zur Jahresmitte 2013 betrug hier daher 
lediglich 0,25 % gegenüber 3,29 % in Ostdeutschland. Bei der kommenden Rentenanpassung 
Mitte des Jahres 2014 ist bezogen auf das gesamte Bundesgebiet mit einer höheren Rentenan-
passung zu rechnen.  

Die  in Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) 
in Höhe von etwa 25 Mrd Euro werden in den Jahren 2013 und 2014 wohl mit einer Rate von 
1,6 % beziehungsweise 1,8 % ansteigen. Zu berücksichtigen ist allerdings insbesondere, dass 
die Zahlungen im Rahmen des EEG in den VGR nicht erfasst werden. Die Deckungslücke 
zwischen den Erlösen – überwiegend aus Vermarktung des Stroms aus erneuerbaren Energien 
– und den Kosten beläuft sich nach offizieller Prognose der Netzbetreiber im Jahr 2014 auf 
reichlich 19 Mrd Euro. Sie ist in den letzten Jahren rasant gestiegen (Ziffern 785 f.). Die Kon-
sequenz der Nichterfassung der EEG-Vergütungen besteht darin, dass die Einnahmen aus der 
EEG-Umlage trotz ihres steuerähnlichen Charakters ebenfalls nicht zu den Steuereinnahmen 
gezählt werden. Hierdurch wird die Steuerquote um etwa 0,7 Prozentpunkte unterzeichnet. 

Die  werden wegen der witterungsbedingt sehr 
schwachen Entwicklung des öffentlichen Baus im ersten Quartal des Jahres 2013 im Jahres-
durchschnitt eine negative Zuwachsrate aufweisen. Insgesamt waren sie bereits im Jahr 2012, 
nach den erhöhten Niveaus infolge der Konjunkturprogramme, deutlich zurückgegangen. 
Mehrausgaben sind für die Instandsetzung der Infrastruktur in den vom Hochwasser des Früh-
sommers betroffenen Gebieten erforderlich. Für die Bruttoinvestitionen im Jahr 2014 ist daher 
mit einer recht hohen Zuwachsrate von 7,1 % zu rechnen.  
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Die Krise hat Schwächen des institutionellen Rahmens der Europäischen Währungsuni-
on (EWU) offengelegt, die ihre Funktionsweise gravierend beeinträchtigen und letztendlich 
sogar ihren Fortbestand gefährden können. Daher ist es notwendig, einen 

 zu entwickeln, der das Auftreten ähnlicher Fehlentwicklungen künftig 
wirksam verhindern kann.  

Dieser Ordnungsrahmen muss der Tatsache Rechnung tragen, dass der Beitritt zu einer Wäh-
rungsunion den  bedeutet. Somit ist es nicht 
mehr möglich, zur Stabilisierung wirtschaftlicher Schwankungen im Inland eine eigenständi-
ge Zinspolitik zu verfolgen. Zudem entfällt der nominale Wechselkurs als Anpassungsmecha-
nismus. Dieser erlaubt es Ländern mit einer eigenständigen Geldpolitik, sich durch eine no-
minale Abwertung temporär gegenüber anderen Staaten preisliche Vorteile zu verschaffen. 
Dieser Effekt wird jedoch langfristig über eine zunehmende Inflation wieder ausgeglichen. In 
der EWU erfordern die somit verringerten Anpassungsmöglichkeiten 

, um mit divergierenden Entwicklungen einzelner Mitgliedstaaten umgehen zu 
können. Solche Anpassungskanäle standen in der Vergangenheit nicht in ausreichendem Ma-
ße zur Verfügung. Es besteht daher die Gefahr, dass die wirtschaftlichen Entwicklungen von 
Volkswirtschaften, die unterschiedlich von einem Schock getroffen werden, massiv auseinan-
derlaufen. Wirtschaftseinbrüche und steigende Arbeitslosigkeit in einigen Ländern würden 
einhergehen mit einer Überhitzung der Wirtschaft und einer anziehenden Inflation in anderen 
Ländern.  

Die Währungsunion selbst ist dabei nicht ursächlich für alle . Jeder Nati-
onalstaat, auch einer mit eigener Währung, muss die Nachhaltigkeit seiner Haushaltspolitik 
gewährleisten und Banken so regulieren, dass Fehlanreize, die aus der Systemrelevanz der 
Banken herrühren, begrenzt bleiben. Jedoch haben die Finanzmärkte trotz der in den europäi-
schen Verträgen festgelegten Nichtbeistandsregel (No-bail-out-Klausel) in der Währungsuni-
on nicht die erhoffte Disziplinierungsfunktion der nationalen Wirtschafts- und Finanzpolitik 
übernommen. Sofern die No-bail-out-Regel in der EWU im Zuge der Krise weiter ge-
schwächt wurde, ergaben sich Anreize, auf Unterstützung anderer Staaten, etwa bei der Sanie-
rung der beaufsichtigten Banken, zu setzen. 

Mit der Absicht, diese Schwächen zu beheben, sind auf europäischer Ebene zwar in den 
vergangenen Jahren einige Weichenstellungen vorgenommen worden. Nicht immer war die 
konkrete Zielrichtung dieser Bemühungen jedoch eindeutig erkennbar. Erst zum Ende des 
Jahres 2012 haben die europäischen Institutionen in zwei Berichten ihre Vorstellungen zur 

 vorgestellt. Dabei handelt es sich 
zum einen um ein Konzept der Europäischen Kommission („Blueprint“, Europäische Kom-
mission, 2012a), zum anderen um den Bericht der vier Präsidenten des Europäischen Rates, 
der Kommission, der Euro-Gruppe und der Europäischen Zentralbank (EZB) („Auf dem Weg 
zu einer echten Wirtschafts- und Währungsunion“; van Rompuy, 2012). 
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In diesen Berichten werden für  Maßnahmen diskutiert, die sich bereits im 
Entscheidungsprozess befinden oder langfristig umgesetzt werden sollen: die Bankenunion 
(„Integrierter Finanzrahmen“), die Fiskalunion („Integrierter Haushaltsrahmen“) und die 
Wirtschaftsunion („Integrierter wirtschaftspolitischer Rahmen“). In allen drei Politikbereichen 
sehen die beiden Berichte eine stärkere Betonung der gemeinsamen gegenüber der nationalen 
Verantwortung vor. Darüber hinaus wird die Frage angesprochen, wie die demokratische Le-
gitimität des neu entstandenen Ordnungsrahmens über die drei Politikfelder hinweg langfris-
tig gestärkt werden kann. 

Im Folgenden werden die bereits auf europäischer Ebene umgesetzten und diskutierten 
Maßnahmen sowie weitere derzeit absehbare Reformen entlang der skizzierten Politikfelder 
diskutiert. Sie werden dabei den Vorstellungen des Sachverständigenrates, dem Konzept 
Maastricht 2.0, gegenübergestellt. 

Inwieweit sollen zukünftig im Euro-Raum Kompetenzen in nationaler Verantwortung 
belassen und inwieweit soll die Wirtschaftspolitik auf der europäischen Ebene koordiniert 
werden? Soll möglicherweise sogar dort zentral entschieden werden? Der Sachverständigenrat 
hat seine Vorstellungen für eine tragfähige langfristige Architektur der Währungsunion in 
Form seines Konzepts  im Jahresgutachten 2012/13 vorgestellt (JG 2012 Zif-
fern 173 ff.). Im Kern setzt dieses Konzept auf die Weiterentwicklung des Vertrags von 
Maastricht. Vor allem sollen dabei die Disziplinierungsfunktion der Märkte wiederhergestellt 
und die No-bail-out-Klausel konsequent angewandt werden. Die Schwächen des ursprüngli-
chen Konzepts des Vertrags von Maastricht sollen durch bessere Regeln zur fiskalpolitischen 
Disziplin, einen expliziten Krisenmechanismus, der als Kernelement eine Insolvenzordnung 
für Staaten enthält, und eine gestärkte Regulierung der Finanzmärkte behoben werden. 

Das Konzept Maastricht 2.0 umfasst ein  mit je einer Säule für die 
Fiskalpolitik, den Krisenmechanismus und die Finanzmarktordnung (Schaubild 48). Diese 
Säulen unterscheiden sich hinsichtlich des Grades der Zentralisierung der Befugnisse. Am 
weitesten sollte die Zentralisierung der Kompetenzen im Bereich der Finanzmarktregulierung 
gehen: Die Erfahrungen seit der Krise haben gezeigt, dass über die gemeinsame Geldpolitik 
die Möglichkeit besteht, Risiken aus dem Bankensektor auf die Notenbankbilanz zu verla-
gern. Notwendige Reformen der Bankensysteme in Europa wurden verschleppt, da sich die 
Banken günstig mit Notenbankliquidität versorgen konnten und so am Leben gehalten wur-
den.  

Diese so entstandenen Anreize, Probleme zu verschleppen, können gestoppt werden, wenn im 
Rahmen einer  eine europäische Aufsicht sowie Kompetenzen zur Restrukturie-
rung und Abwicklung von sich in Schieflage befindenden Banken vorhanden sind. Langfristig 
sollte eine europäische Restrukturierungsagentur über einen gemeinsamen Restrukturierungs-
fonds, gespeist durch eine europäische Bankenabgabe, sowie eine fiskalische Absicherung 
etwa über den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM), finanziert werden. Die Schaf-
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fung einer gemeinsamen Einlagensicherung ist nicht zwingend erforderlich, wohl aber müs-
sen die nationalen Einlagensicherungssysteme stärker harmonisiert werden. 

Beim Aufbau einer Bankenunion muss allerdings zwischen dem Krisenmanagement und der 
Sicherung langfristiger Stabilität unterschieden werden. Vor allem müssen vor dem Übergang 
in die Bankenunion, nicht danach, die Altlasten in den Bankbilanzen aufgedeckt und in natio-
naler Verantwortung bereinigt werden. Aus der Sicht des Sachverständigenrates gehen der 
bereits beschlossene Rahmen für die gemeinsame Aufsicht und die Vorschläge der Kommis-
sion für einen einheitlichen Abwicklungsmechanismus somit zwar in die richtige Richtung, 
jedoch weisen beide eine Reihe von Defiziten auf (Ziffern 293 ff.). 

In der  sieht das Konzept Maastricht 2.0 hingegen eine weitgehende Bei-
behaltung der nationalen Verantwortung vor. Denn eine umfassende Gemeinschaftshaftung 
würde zwingend erfordern, dass die Mitgliedstaaten einen großen Teil ihrer fiskalpolitischen 
Souveränität auf die europäische Ebene verlagern. Andernfalls würden Haftung und Kontrolle 
auseinanderfallen und somit nahezu unvermeidlich negative Anreize erzeugen, die einer soli-
den Fiskalpolitik entgegenlaufen. Es ist jedoch unrealistisch, dass die Mitgliedstaaten bereit 
sind, ausreichend starke Durchgriffsrechte der europäischen Ebene in die nationale Haus-
haltspolitik zu akzeptieren (JG 2012 Ziffer 179).  

In der Finanzpolitik laufen letztlich die Linien fast aller Politikbereiche zusammen. Die politi-
schen Entscheidungsträger eines souveränen Staates werden sich nicht gerne in diejenigen 
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Politikbereiche hineinreden lassen, mit denen sie sich am meisten profilieren können. Das 
sind typischerweise solche, die Geld kosten. Effektive  in der Finanzpolitik 
würden weit reichende Souveränitätsverzichte der Mitgliedstaaten erfordern. Die Bereitschaft 
dazu ist nicht zu erkennen. Würden nur teilweise Zuständigkeiten der europäischen Institutio-
nen in der Fiskalpolitik begründet, ohne dass diese die dazugehörenden Durchgriffsrechte 
erhielten, so entstünde ein System organisierter Verantwortungslosigkeit, wie es die deutsche 
Finanzverfassung kennzeichnet. Die nationale Verantwortung für nationale finanzpolitische 
Fehlentwicklungen ließe sich auf die vermeintlich Mitverantwortung tragenden europäischen 
Institutionen abwälzen. Dies darf nicht zugelassen werden. Souveränität in den und Autono-
mie für die eigenen Entscheidungen bedeuten zugleich Verantwortung dafür zu übernehmen. 

Daher sollte die Fiskalpolitik bei strikter Anwendung der No-bail-out-Klausel in natio-
naler Verantwortung bleiben. Der Sachverständigenrat erkennt allerdings an, dass die Siche-
rung der Geldwertstabilität in einer Währungsunion durch eine angemessene 

 der Mitgliedstaaten erheblich gefördert werden kann. Dies hilft in der 
Zukunft, von vornherein eine übermäßige Verschuldung zu verhindern. Dies sollte durch eine 
Verschärfung des bestehenden regelbasierten Rahmens, insbesondere des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts (SWP), sowie durch die koordinierte Einführung nationaler Schuldenbrem-
sen und eine Kontrolle ihrer Bindungswirkung erreicht werden. 

Doch selbst die besten Regeln zur fiskalischen Solidität können Krisen nicht endgültig 
verhindern. Daher ist es notwendig, diese Regeln um einen expliziten  
zu ergänzen. Erst so kann das No-bail-out-Prinzip glaubwürdig werden. Ein Krisenmecha-
nismus dient vor allem der Prävention zukünftiger Krisen. Mit dem ESM wurde ein erster 
Schritt in diese Richtung unternommen, der jedoch nicht ausreicht. Notwendig ist in der lan-
gen Frist vielmehr ein . Im Gegenzug können 
sich Länder dann für Liquiditätshilfen vorab qualifizieren, wenn der Nachweis einer soliden 
Fiskalpolitik gelingt. Insbesondere die Ergänzung des Krisenmechanismus um ein Insolvenz-
regime ist nötig, um Anreize für eine nachhaltige Fiskalpolitik auf nationaler Ebene zu si-
chern und die Glaubwürdigkeit der No-bail-out-Klausel zu erhöhen. Gleichwohl kann ein 
Insolvenzregime erst in Kraft treten, wenn die Altschuldenproblematik deutlich abgemildert 
ist und die Mitgliedstaaten somit auf dem Weg der Haushaltskonsolidierung ein erhebliches 
Stück vorangekommen sind.  

Der Sachverständigenrat hat, aufbauend auf seinen Überlegungen zu einem Europäischen 
Krisenmechanismus (JG 2010 Ziffern 159 ff.), einen Vorschlag für ein langfristiges Insol-
venzregime unterbreitet (JG 2011 Ziffern 245 ff., JG 2012 Ziffern 181 ff.). Dieser Vorschlag 
stand im Zusammenhang mit dem Schuldentilgungspakt, dessen Ziel es war, die Schulden-
standsquoten innerhalb von etwa 25 Jahren auf höchstens 60 % des jeweiligen Bruttoinlands-
produkts zurückzuführen. Nach der Rückführung der Schuldenstandsquoten auf ein tragfähi-
ges Niveau würde demnach ein  greifen: Gerät ein Mit-
gliedstaat in eine Liquiditätskrise, obwohl seine Schuldenstandsquote unterhalb von 60 % des 
Bruttoinlandsprodukts liegt, so soll er einen schnellen, in der Höhe begrenzten, Zugang zum 
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ESM erhalten. Mitgliedstaaten mit Liquiditätsproblemen und einer Schuldenstandsquote in 
einem Korridor von 60 % bis 90 % des Bruttoinlandsprodukts sollen Zugang zu ESM-Kre-
diten mit ex post-Konditionalität erhalten, sich also im Gegenzug zu einem makroökonomi-
schen Anpassungsprogramm verpflichten. Liegt die Schuldenstandsquote eines Mitgliedstaats 
oberhalb von 90 % des Bruttoinlandsprodukts, so erhält er nur dann Zugang zu einem ESM-
Kredit, wenn er neben einem makroökonomischen Anpassungsprogramm die Staatsschulden 
unter Einbeziehung des privaten Sektors restrukturiert. Ein solcher Mechanismus hätte zur 
Folge, dass die Entscheidung zur Umstrukturierung der Staatsschulden dem diskretionären 
Entscheidungsspielraum der Mitgliedstaaten entzogen, gleichsam objektiviert würde. 

Ursprünglich war im ESM ein Insolvenzmechanismus angelegt, der den Mitgliedstaaten 
weit reichende Spielräume für die Entscheidung zur  eingeräumt hätte. 
Davon ist im gültigen ESM-Vertrag nur noch die Verpflichtung zur Aufnahme von Collective 
Action Clauses (CAC) in die vertraglichen Bedingungen von Staatsanleihen übrig geblieben. 
Die Staats- und Regierungschefs schreckten angesichts der Turbulenzen auf den Finanzmärk-
ten, nicht zuletzt der Erfahrungen mit der Umschuldung der griechischen Staatsschulden, vor 
einem weiter gehenden Insolvenzregime zurück. Die Finanzmarktteilnehmer sahen in der Ein-
richtung eines Insolvenzregimes die Drohung, bereits in der kurzen Frist einen Teil der 
Staatsanleihen in ihrem Portfolio abschreiben zu müssen. Es verwundert daher nicht, dass sie 
versuchten, dieses Risiko zu minimieren und sich aus Staatsanleihen der von ihnen als prob-
lematisch eingestuften Mitgliedstaaten des Euro-Raums zurückzuziehen.  

Der Sachverständigenrat versteht seine Vorschläge für ein staatliches Insolvenzregime 
als , weil ihm solche Reaktionen auf den Fi-
nanzmärkten angesichts des Abschreibungsbedarfs von Staatsanleihen bewusst sind. Gleich-
wohl ist die Einrichtung eines staatlichen Insolvenzregimes in der längeren Frist sinnvoll, um 
erstens Unsicherheiten der Gläubiger bei einer Umschuldung zu reduzieren. Zweitens verhin-
dert ein Insolvenzregime die Verschleppung einer Umstrukturierung der Staatsverschuldung. 
Drittens führt sie dazu, dass die unterschiedliche Bonität in den Zinsen von Staatsanleihen im 
Euro-Raum zukünftig weiterhin eingepreist wird und die Finanzmärkte ihrer Disziplinie-
rungsfunktion nachkommen. Dies ist umso wichtiger, nachdem die EZB mit ihren Outright 
Monetary Transactions (OMT) die Bereitschaft zum Staatsanleihekauf signalisiert hat. Trotz 
der Verbindung mit einem ESM-Programm wird die EZB nicht verhindern können, dass Mit-
gliedstaaten mit übermäßiger Verschuldung in ihren Konsolidierungsanstrengungen nachlas-
sen und sich auf die Geldpolitik verlassen. 

In der aktuellen Situation liegen die Schuldenstandsquoten teilweise noch weit jenseits 
von 60 % des Bruttoinlandsprodukts. Selbst wenn eine Insolvenzordnung erst mit erhebli-
chem zeitlichem Abstand in Kraft treten würde, dürften die Schuldenstände bis dahin noch 
nicht hinreichend zurückgeführt worden sein. Daher muss den , die mit einem staat-
lichen Insolvenzregime verbunden sind, besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Die 
Beteiligung privater und staatlicher Gläubiger im Rahmen einer geordneten Staatsinsolvenz 
bedeutet einen zumindest teilweisen Vermögensverlust der Gläubiger. Dies ist nicht das Ziel 
einer Insolvenzordnung für Staaten. Ihr Ziel ist vielmehr die Begrenzung der Gläubigerbetei-
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ligung durch die Reduzierung der Wahrscheinlichkeit des Eintretens einer Krise. Jedoch gibt 
es einen gegenläufigen Effekt: Stellt eine institutionalisierte Umschuldungsmöglichkeit den 
staatlichen Schuldnern in Aussicht, dass sie nicht voll für ihre Schulden aufkommen müssen, 
so erhalten sie bei einem hohen Schuldenstand den Anreiz, auf diese Umschuldung zu bauen 
und sich noch höher zu verschulden. Weil die Gläubiger dies erwarten, werden sie wiederum 
höhere Risikoaufschläge verlangen. Es ist schwer zu sagen, welche Disziplinierungswirkung 
sich daraus ergibt.  

Die Begrenzung möglicher Verluste für die Gläubiger im Rahmen eines Insolvenzregimes 
reduziert zum einen die Wahrscheinlichkeit, dass es zu sich selbstverstärkenden Zinsentwick-
lungen auf den Finanzmärkten kommt. Zum anderen bedeuten die Anreize der Schuldner zur 
höheren Verschuldung wiederum höhere Risikoaufschläge. Der Staatskredit wird dadurch 
letztlich teurer, während sich der Spielraum zur Staatsverschuldung erweitert. Im Hinblick auf 
eine Begrenzung der Staatsverschuldung wäre dann wenig gewonnen. 

Welcher dieser Anreize dominiert, hängt von der Wirkung dieser sich 
 ab. Die Furcht davor diszipliniert staatliche Schuldner. Sind die 

Zinssteigerungen aber erst einmal losgetreten, besteht die Gefahr, dass selbst ein Mitglied-
staat, der durchaus in der Lage wäre, seine Haushaltsprobleme aus eigener Kraft zu bewälti-
gen, den Marktzugang verliert. Sieht ein Mitgliedstaat deshalb keine Chance mehr, sich zu 
tragfähigen Konditionen zu refinanzieren, so können Konsolidierungsbemühungen auf fatalis-
tische Weise erlahmen und die Risikoprämien weiter ansteigen. Der Vertrauensverlust der 
Märkte in die Solvenz eines Staates würde so zu einer sich selbsterfüllenden Prophezeiung 
werden (Cole und Kehoe, 2000). Die Konsolidierungsanstrengungen müssen daher erkennbar 
die Schuldentragfähigkeit eines Mitgliedstaats herstellen können, sonst sind sie politisch nicht 
durchsetzbar. Aus diesem Grund war etwa die Umschuldung Griechenlands im Jahr 2012 
richtig. Sie hat letztlich die dortigen Konsolidierungsbemühungen nicht konterkariert. 

Hinzu kommen mögliche Ansteckungseffekte. In der jetzigen Situation können über-
mäßig verschuldete Mitgliedstaaten daher bei sich selbst verstärkenden Zinserhöhungen auf 
Hilfen anderer Mitgliedstaaten im Rahmen des ESM oder der EZB im Rahmen der OMT hof-
fen. Das Vertrauen auf die Disziplinierungswirkung der Finanzmärkte kann aufgrund der dort 
bestehenden Selbstverstärkungsprozesse enttäuscht werden.  

Aus diesen Gründen ist das ursprünglich vom Sachverständigenrat konzipierte Modell 
einer Insolvenzordnung aktuell nicht unmittelbar umsetzbar. Es sollte aber Ziel der Politik 
sein, eine Insolvenzordnung in den langfristigen Rahmen der Währungsunion zu integrieren. 
Auf dem Weg dahin müssen strengere Anreize als bisher auf Seiten der Nachfrage und des 
Angebots nach Staatsanleihen dazu beitragen, die Staatsverschuldung zu begrenzen und zu-
rückzuführen. Hierzu zählen strikte Begrenzungen der Investitionen von Banken in Staatsan-
leihen sowie eine konsequente Umsetzung der im SWP und im Fiskalpakt festgelegten Fiskal-
regeln. 
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Der Sachverständigenrat sieht hingegen keine Notwendigkeit, die  
weitergehend zu harmonisieren, wie etwa in der Arbeitsmarktpolitik. Unterschiedliche Präfe-
renzen und Institutionen sprechen gegen eine weitreichende Harmonisierung oder gar eine 
Kompetenzverlagerung auf die europäische Ebene (Ziffern 497 ff.). Es ist eine Stärke Euro-
pas, dass der gemeinsame Wirtschaftsraum auf immer wieder neue und komplexe Herausfor-
derungen, die in einer sich immer stärker vernetzenden und sich stetig wandelnden Welt auf-
treten, aufgrund seiner Unterschiede mit der Antwort reagieren kann, die sich im Wettbewerb 
untereinander als die beste herausstellt. Systemwettbewerb ist in einer unsicheren Welt ein 
Erfolgsgarant, kein Erfolgshemmnis.  

Statt eine Einförmigkeit der Ansätze anzustreben, sind die Mitgliedstaaten aufgefordert, je-
weils die auf ihre spezifischen Gegebenheiten passenden notwendigen Reformen zur Siche-
rung ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit zu unternehmen. Bei den dabei notwendigen 
Reformen von den Erfahrungen, Erfolgen und Misserfolgen anderer europäischer Partner zu 
lernen, sollte aufgrund der partnerschaftlichen Verbundenheit der europäischen Staaten be-
sonders leicht möglich sein. Einen derartigen Lernprozess durch eine übermäßige Harmoni-
sierung von vornherein auszuschließen, ist nicht anzuraten. 

Der Sachverständigenrat spricht sich daher gegen das das derzeit diskutierte
 (Convergence and Competitiveness In-

strument, CCI) aus, mit dem sich Mitgliedstaaten in vertraglichen Vereinbarungen gegenüber 
der europäischen Ebene zu konkreten Reformen – im Gegenzug für eine finanzielle Unter-
stützung – verpflichten sollen (Ziffern 345 ff.). Ein Eingreifen der europäischen Ebene sollte 
sich auf Programmländer beschränken, weil diese durch den Verlust des Marktzugangs häufig 
in ihren Möglichkeiten zur eigenständigen Gestaltung von Reformen beschnitten sind, sowie 
auf Fälle, in denen akute makroökonomische Ungleichgewichte die Stabilität der gesamten 
Währungsunion beeinträchtigen. Im Normalfall hingegen haben die Mitgliedstaaten selber die 
Möglichkeiten und ein hinreichend großes Eigeninteresse daran, die notwendigen Reformen 
durchzuführen.  

 

Ein Mitglied des Sachverständigenrates, Peter Bofinger, vertritt zur institutionellen Weiter-
entwicklung des Euro-Raums eine abweichende Meinung. 

Die Mehrheit des Rates setzt mit ihrem Konzept „ “ auf einen institutio-
nellen Rahmen für die Währungsunion, der so beschaffen sein soll, dass „die Marktkräfte 
wieder ihre disziplinierende Entwicklung entfalten können“ (Ziffer 355). Dazu soll die Nicht-
beistandsklausel des Vertrags von Maastricht um eine Insolvenzordnung für Staaten ergänzt 
werden und eine ex ante-Qualifizierung für Liquiditätshilfen durch den Ausweis einer soliden 
Fiskalpolitik erreicht werden. 
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Das uneingeschränkte Vertrauen, das die Mehrheit des Rates damit in die ordnenden 
 setzt, ist schwer nachzuvollziehen. Waren es nicht die Entschei-

dungsträger in Banken, Hedgefonds und anderen Finanzinstitutionen, die mit ihren Fehlent-
scheidungen ganze Volkswirtschaften in  geführt haben? Wie kann erwartet 
und begründet werden, dass es denselben Akteuren in Zukunft erfolgreich gelingen wird, den 
Staaten gegenüber eine wirksame Disziplinierung zu betreiben? Und ist es, insbesondere im 
Fall Spaniens und Irlands, nicht geradezu paradox, dass dieselben Entscheidungsträger, zu 
deren Rettung fiskalisch gesunde Länder enorme Schulden aufnehmen mussten, nun die Ver-
antwortung dafür tragen sollen, dass die Politiker in diesen Ländern in Zukunft eine ordentli-
che Haushaltspolitik betreiben? 

Nichts hat sich in der Zeit seit der Gründung der Europäischen Währungsunion so sehr bestä-
tigt wie das Diktum der Delors-Kommission aus dem Jahr 1989: Beschränkungen, die von 
Marktkräften ausgehen, sind entweder  oder 

.1 

Wenn  wie die Vereinigten Staaten, das Vereinigte König-
reich und Japan relativ unbeschadet durch die Krisenjahre gekommen sind und dabei zugleich 
eine wichtige stabilisierende Rolle für die gesamte Weltwirtschaft wahrnehmen konnten, so 
ist das primär darauf zurückzuführen, dass sie in ihrer Politik wirkungsvoll gegenüber errati-
schen Stimmungsschwankungen der Finanzmärkte abgeschottet sind. Da ihre Staatsverschul-
dung ausschließlich in der heimischen Währung denominiert ist und sie über eine Notenbank 
verfügen, die notfalls bereit ist, unbegrenzt Staatsanleihen anzukaufen, besteht für diese Staa-
ten keinerlei Insolvenzrisiko und damit auch . Diese 
privilegierte Stellung des Staates als Schuldner wird von den Marktteilnehmern durchaus ge-
schätzt, da sie für viele Bereiche auf Aktiva angewiesen sind, die im Prinzip zu 100 % sicher 
sind. Aus gutem Grund ist in diesen Ländern bisher niemand auf die Idee gekommen, eine 
Insolvenzordnung für den Staat zu entwickeln oder auch nur „Collective Action Clauses“ für 
den möglichen Staatsbankrott zu erwägen.  

Wenn der Euro-Raum in Zukunft über eine stabilere Architektur verfügen soll, darf er 
sich nicht ungeschützt dem unkalkulierbaren Diktum der Finanzmärkte aussetzen. Er muss 
sich vielmehr in die Richtung einer  entwickeln, um sich 
in ähnlicher Weise wie die anderen großen Währungsräume gegenüber den Finanzmärkten zu 
emanzipieren. Dabei muss der Schutz gegenüber den Marktkräften unmittelbar einhergehen 
mit Mechanismen, die anstelle der zweifelhaften Marktdisziplin eine wirkungsvolle politische 
Disziplin stellen.  

Der Weg zu mehr politischer Integration in Europa ist heute höchst unpopulär und für 
die Politik deshalb wenig attraktiv. Aber das darf kein Grund sein, die Währungsunion in ei-
nem Zustand zu belassen, der sie sehr viel störungsanfälliger macht als vergleichbare Wäh-

1 Committee for the Study of Economic and Monetary Union, Report on economic and monetary union in the European 
Community - Presented 17 April 1989, Ziffer 30.  
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rungsräume. Der neuen Bundesregierung kommt hier eine  zu. Sie hat es in der 
Hand, bei den Partnerländern für ein Regime zu werben, das auf der einen Seite die Mitglied-
staaten besser gegenüber den Finanzmärkten absichert, auf der anderen Seite aber einen 
Transfer nationaler fiskalischer Kompetenzen auf die europäische Ebene erfordert. Nur so 
kann die notwendige  gewährleistet werden, die 
vom Sachverständigenrat an vielen Stellen dieses Gutachtens so sehr betont wird. Nur so kann 
man die EZB aus der undankbaren Rolle des Notfallhelfers für angeschlagene Staaten befrei-
en. Nur so kann die in der deutschen Öffentlichkeit für so wichtig gehaltene Trennung zwi-
schen Geldpolitik und Staatsfinanzierung wieder klar gezogen werden.  

Ohne eine realistische Perspektive für eine intensivere Integration droht die Diskussion 
über die Währungsunion mehr und mehr in eine zumindest teilweise nicht immer unberechtig-
te und politisch sehr  am Sinn und Zweck einer gemeinsa-
men Währung abzugleiten. Wie ließe es sich der Öffentlichkeit gegenüber vermitteln, wenn 
die EZB im Rahmen der OMT einem Staat unter die Arme greifen müsste, der „too big to 
fail“ ist, aber aufgrund interner politischer Schwierigkeiten nicht in der Lage ist, die eigent-
lich geforderten makroökonomischen Anpassungsprogramme einzuleiten?  

Die fehlende integrationspolitische Perspektive steht auch der Umsetzung des vom 
Sachverständigenrat entwickelten im Wege. Er würde es vor allem 
den hoch verschuldeten Mitgliedsländern erlauben, ihre Neuverschuldung in den nächsten 
Jahren in der Form von Anleihen zu finanzieren, für die eine gemeinschaftliche Haftung 
übernommen wird. Die bisherige, sehr intensive Diskussion zu diesem Lösungsvorschlag hat 
gezeigt, dass es politisch nur schwer möglich sein dürfte, die  
ohne eine   über die nationalen Fiskalpolitiken zu errei-
chen. Eine explizite Gemeinschaftshaftung mit einem Volumen von mehreren Billionen Euro 
dürfte zumindest längerfristig die Perspektive einer größeren politischen Integration erfor-
dern, die den Transfer nationaler Kompetenzen im Bereich der Fiskalpolitik auf die europäi-
sche Ebene ermöglicht. 

Das von der Mehrheit des Rates präferierte Modell Maastricht 2.0 zeichnet sich somit 
nicht nur durch ein unerschütterliches Vertrauen in die Finanzmärkte, sondern auch ein Prob-
lem der  aus. Kurzfristig ist mit dem Schuldentilgungspakt eine sehr intensi-
ve Integration angelegt, die zur Stabilisierung des Euro-Raums geeignet wäre, ohne dass es 
einer Stützung durch die EZB bedürfte. Längerfristig wird die für die Gemeinschaftshaftung 
notwendige Absicherung über eine stärkere politische Integration jedoch durch das Plädoyer 
für ein Maastricht 2.0 grundsätzlich abgelehnt. Diese Inkonsistenz nimmt der Politik jeden 
Anreiz, sich eigenständig für die Stabilisierung des Euro-Raums einzusetzen.  

Das Ideal des Modells Maastricht 2.0 verführt zu einem , 
das sich gut damit entschuldigen läßt, dass man ja langfristig in die heile Welt von „no-bail 
out“ und strikter Marktdisziplin zurückkehren will. Aber wenn schon eingeräumt wird, dass 
die OMT eine „neue Welt“ im Euro-Raum geschaffen haben, kann man dann wirklich glau-
ben, dass es irgendwann einmal, gleichsam ganz von selbst, wieder zu einem Umschlagen in 
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die letztlich alte Maastricht-Welt kommen wird? Eine  ist 
nicht besser als jede andere Form einer rückwärtsgewandten Wirtschaftspolitik.  

Insgesamt gesehen sollte sich die neue Bundesregierung von der scheinbar wiederge-
wonnen Stabilität des Euro-Raums nicht in Sicherheit wiegen lassen. Die Architektur der 
Währungsunion ist alles andere als stabil und es ist sehr riskant, sich darauf zu verlassen, dass 
es der EZB stets gelingen wird, rechtzeitig und umfassend die notwendigen Stützungsmaß-
nahmen zu ergreifen. Das Problem dieser Architektur besteht nicht darin, dass sie grundsätz-
lich falsch angelegt ist, es kommt vielmehr darauf, 

. Die dazu notwendigen Prozesse sind naturgemäß sehr zeitaufwendig. 
Die EZB hat den Regierungen mit den OMT Zeit gekauft, die sie nun möglichst bald nutzen 
sollten. Die Zukunft der europäischen Integration liegt jetzt in den Händen der neuen Regie-
rung: Sie hat die historische Chance, die Währungsunion gegen alle Widerstände mutig zu 
einer  zu vollenden.  

Soweit die Meinung dieses Ratsmitglieds. 

 

Die Bankenunion ist ein zentraler Baustein bei der Reform des langfristigen Ordnungs-
rahmens für die europäischen Finanzmärkte. Ihre Elemente sind: Bankenaufsicht, Bankenab-
wicklung und Abwicklungsfinanzierung. Im vergangenen Jahr wurden wichtige Schritte dort-
hin unternommen (Schaubild 49): Das Gesetzgebungsverfahren zum 

 ist abgeschlossen und die EZB 
soll frühestens in einem Jahr – ab Herbst 2014 – die Aufsicht über die wichtigsten Banken im 
Euro-Raum übernehmen (Ziffern 293 ff.). 

Im Juni 2013 haben sich die Wirtschafts- und Finanzminister zudem auf eine Harmonisierung 
der nationalen Regeln für die , einschließ-
lich ihrer Finanzierung im Rahmen der Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD), 
geeinigt. Allerdings stehen diese Instrumente nicht für die aktuelle Krisenbewältigung zur 
Verfügung, da die Anwendung der neuen Regeln nicht vor dem Jahr 2015 geplant ist.2 Dar-
über hinaus hat die Kommission im Juli 2013 einen Entwurf für 

  und die Schaffung 
eines  vorgelegt (Zif-
fern 297 ff.), der noch in der laufenden Legislaturperiode beschlossen werden soll. 

2 Nach derzeitigem Planungsstand sollen die Regelungen der BRRD grundsätzlich ab dem Jahr 2015 gelten. Für das Bail-in-
Instrument gilt, dass die EU-Mitgliedstaaten die Regelungen ab dem Jahr 2015 anwenden können, spätestens ab dem Jahr 
2018 müssen. Für diejenigen Staaten, die am gemeinsamen Abwicklungsmechanismus Single Resolution Mechanism 
(SRM) teilnehmen, schlägt die Kommission vor, die Regelungen zum Bail-in erst ab dem Jahr 2018 gelten zu lassen (Arti-
kel 88 SRM-Verordnungsentwurf).   
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Schließlich hat die Euro-Gruppe im Juni 2013 Rahmenbedingungen abgesteckt, unter denen 
Finanzinstitute zukünftig mit Mitteln des  werden können. Eine 
gemeinsame europäische Einlagensicherung ist derzeit nicht geplant, vielmehr sollen nationa-
le Einlagensicherungssysteme auf Basis eines Richtlinienentwurfs aus dem Jahr 2010 harmo-
nisiert werden. 

 

Die Diskussion um die Struktur der Bankenunion darf nicht den Blick darauf verstellen, 
dass  besteht (Ziffern 373 ff.). In den vergangenen fünf Jahren ist 
wertvolle Zeit verstrichen, die für eine Sanierung und Rekapitalisierung der Banken auf nati-
onaler Ebene hätte genutzt werden können. Dies muss jetzt entschlossen vorangetrieben wer-
den. Dadurch, dass zentrale Kompetenzen in Aussicht stehen, werden Hoffnungen begründet, 
Altlasten der Banken auf die europäische Ebene zu verlagern. Hierdurch sinken die Anreize, 
im Inland zu handeln. Die Möglichkeit einer direkten Rekapitalisierung durch den ESM, die 
greift, sobald eine einheitliche Aufsicht etabliert ist, dürfte diese Erwartungen nähren. 

Im September 2012 hat die Europäische Kommission einen Vorschlag für 
(SSM) unter Einbeziehung der EZB auf Grundlage von 

Artikel 127 Abs. 6 AEUV unterbreitet. Die endgültige Fassung des Vorschlags wurde im 
Herbst 2013 verabschiedet. Zukünftig findet die Aufsicht über Kreditinstitute des Euro-
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Raums innerhalb des SSM statt, der sich aus EZB und nationalen Bankenaufsichtsbehörden 
zusammensetzt. EU-Mitgliedstaaten außerhalb des Euro-Raums können sich dem SSM im 
Wege der sogenannten engen Zusammenarbeit anschließen (Opt-in). Die EZB hat zwar 
grundsätzlich die Aufsichtsverantwortung für sämtliche Kreditinstitute, im Gegensatz zum 
ursprünglichen Kommissionsentwurf beaufsichtigt sie jedoch nur „signifikante“ Institute di-
rekt. Hierzu zählen die jeweils drei größten Institute eines Mitgliedstaats, Institute mit einer 
Bilanzsumme von mehr als 30 Mrd Euro und Institute, deren Bilanzsumme mehr als 20 % des 
Bruttoinlandsprodukts des Sitzlandes ausmacht. 

Den nationalen Aufsichtsbehörden fällt die Aufsicht über die übrigen, „weniger signifikan-
ten“ Institute zu, wobei die Aufseher an Rahmenvorgaben der EZB gebunden sind. Die EZB 
kann die Direktaufsicht über „weniger signifikante“ Institute nur an sich ziehen, falls dies zur 
„Sicherstellung der kohärenten Anwendung hoher Aufsichtsstandards erforderlich ist“ (Arti-
kel 6 Abs. 5 SSM-Verordnung). Offenbar soll die EZB keine Befugnisse zur Frühintervention 
gegenüber „weniger signifikanten“ Instituten erhalten (Deutsche Bundesbank, 2013a). Diese 
Einschränkung würde allerdings die Kompetenzen der zentralen Aufsicht schwächen, und es 
könnten unterschiedliche Aufsichtsregime entlang der Trennung zwischen „signifikanten“ 
und „weniger signifikanten“ Banken entstehen. 

Um  zwischen Bankenaufsicht und Geldpolitik vorzubeugen, wird 
bei der EZB ein Aufsichtsgremium gebildet, das, unterstützt durch einen Lenkungsausschuss, 
für die Vorbereitung von Aufsichtsentscheidungen zuständig ist (Schaubild 50). Beschluss-
entwürfe leitet das Aufsichtsgremium dem EZB-Rat als oberstem Entscheidungsgremium der 
EZB zu. Sie gelten als angenommen, sofern der EZB-Rat nicht binnen zehn Arbeitstagen 
Einwände erhebt. Andernfalls wird eine Schlichtungsstelle eingeschaltet, die zwischen Auf-
sichtsgremium und EZB-Rat vermittelt. Hierfür sind allerdings keine Fristen vorgesehen, so-
dass es möglich ist, dass Beschlussentwürfe auf unbestimmte Zeit in der Schwebe bleiben und 
Unsicherheit über den Fortgang des Verfahrens entsteht. 

, die freiwillig dem SSM beitreten, erhalten zwar einen 
Sitz im Aufsichtsgremium, sind jedoch nicht im EZB-Rat repräsentiert. Daher werden ihnen 
vielfältige Möglichkeiten eingeräumt, sich wieder aus dem SSM zurückzuziehen oder sich gar 
von der Bindung der Entscheidungen des Aufsichtsgremiums fallweise loszusagen. So kann 
ein Nicht-Euro-Mitgliedstaat den SSM nach drei Jahren kurzfristig und ohne Angabe von 
Gründen verlassen, aber nach Ablauf von drei weiteren Jahren wieder eintreten. Jederzeit 
kann er einen Beschlussentwurf des Aufsichtsgremiums ablehnen und, sofern das Aufsichts-
gremium nicht abhilft, den SSM verlassen, ohne an den fraglichen Beschluss gebunden zu 
sein. Erhebt der EZB-Rat einen Einwand gegen einen Beschlussentwurf des Aufsichtsgremi-
ums, kann ein Nicht-Euro-Mitgliedstaat sich von der Bindung eines vom Entwurf abweichen-
den Beschlusses lossagen. Daraufhin kann die EZB die Zusammenarbeit mit dem Mitglied-
staat aussetzen oder beenden. 
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Wenngleich die Schaffung einer gemeinsamen europäischen Bankenaufsicht ein 
 auf dem Weg zur Bankenunion im Sinne des Konzepts Maastricht 

2.0 ist, so bleibt die Ausgestaltung im Rahmen des SSM, insbesondere auf Basis von Arti-
kel 127 Abs. 6 AEUV, ein unbefriedigender Kompromiss. Daher sollten die gegenwärtigen 
Ausgestaltungsmängel des SSM mittelfristig behoben werden, nötigenfalls durch Anpassung 
des europäischen Primärrechts: 

Mindestvoraussetzung für von der Geldpolitik  
ist, dass das Aufsichtsgremium bei der EZB eigenständig und letztverantwortlich entschei-
den kann. Vorzuziehen ist die Ansiedlung der Bankenaufsicht bei einer eigenständigen, 
neu zu schaffenden Institution. Die vorgeschlagene Governance-Struktur bei der EZB ist 
jedenfalls nicht geeignet, Interessenkonflikte zwischen Geldpolitik und Aufsicht vollstän-
dig zu lösen. Zudem besteht die Gefahr, dass langwierige Verhandlungen effektives auf-
sichtliches Eingreifen verhindern und Verfahren zu lange in der Schwebe bleiben. Ange-
sichts der Governance-Struktur der europäischen Aufsicht sollte die deutsche Zweiteilung 
der Aufsicht zwischen der Deutschen Bundesbank und der BaFin allerdings überdacht 
werden, da sie zu zusätzlichen Reibungsverlusten führen kann. 

Eine Einbindung der EU-Staaten außerhalb des Euro-Raums in die Bankenunion ist ange-
sichts hoher Marktanteile von Banken des Euro-Raums – insbesondere in Osteuropa – er-
forderlich. Daher sollte das Problem der gleichberechtigten und vollumfänglichen Einbin-
dung der  gelöst werden. Ein Zustand, in 
dem Nicht-Euro-Länder aus dem gemeinsamen Aufsichtsregime austreten können, ist kei-
ne sinnvolle dauerhafte Lösung und läuft den Prinzipien des Binnenmarkts entgegen. 
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Die  zwischen EZB und nationalen Behörden darf nicht dazu führen, dass 
es zu einer faktischen Zweiteilung der Bankenaufsicht entlang fest vorgegebener Größen-
kategorien kommt. Die EZB sollte jederzeit die direkte Aufsicht über „weniger signifikan-
te“ Institute an sich ziehen können und sogar hierzu verpflichtet sein, wenn zentrale Kenn-
ziffern für die Eigenkapitalausstattung der Banken kritische Schwellenwerte unterschrei-
ten. 

Europäische Entscheidungskompetenzen bei Restrukturierung und Abwicklung von 
Kreditinstituten sind eine notwendige Ergänzung der gemeinsamen Bankenaufsicht (JG 2012 
Ziffern 309 ff.). Ihre Grundlage ist die Vereinheitlichung von Regeln für den Umgang mit 
angeschlagenen Kreditinstituten, welche die Kommission mit der Harmonisierungsrichtlinie 
BRRD im Juni 2012 auf den Weg gebracht hat. Hierüber hat der EU-Ministerrat im Juni 2013 
eine Einigung erzielt (Rat der Europäischen Union, 2013a). Im Juli 2013 hat die Kommission 
die Zentralisierung von Entscheidungskompetenzen innerhalb eines 

sowie die Schaffung eines gemeinsamen 
  vorgeschlagen (Europäische Kommission, 

2013a). Zusätzlich hat die Kommission wesentliche Regelungen der BRRD in den Verord-
nungsvorschlag zum SRM integriert, sodass die Teilnehmerstaaten insofern kaum mehr nati-
onale Spielräume bei der Umsetzung der BRRD haben. 

Der SRM regelt das Zusammenspiel zwischen Europäischer Kommission als wichtigs-
ter Entscheidungsinstanz, EZB, national zuständigen Behörden sowie einer neu zu schaffen-
den europäischen Agentur mit Sitz in Brüssel, dem . National 
zuständig können die jeweiligen Bankenaufsichtsbehörden sein, je nachdem, ob die Mitglied-
staaten ihnen Abwicklungskompetenzen zuweisen. Hieraus und aus der Einbindung der EZB 
ergibt sich eine institutionelle Schnittmenge mit dem SSM. Der Zuständigkeitsbereich des 
SRM knüpft direkt an den des SSM an, da dessen Teilnehmerstaaten zwingend unter den 
SRM fallen. Im Umkehrschluss folgt daraus, dass Mitgliedstaaten, die aus dem SSM heraus-
optieren, auch aus dem SRM ausscheiden.  

Anders als beim SSM wird nicht zwischen „signifikanten“ und „weniger signifikanten“ Insti-
tuten unterschieden, sodass die Verfahrenshoheit zunächst immer auf der europäischen Ebene 
liegen würde, unabhängig von der „Systemrelevanz“ eines Instituts. Dies ist sinnvoll, denn in 
einem integrierten Finanzmarkt erhalten Bankenkrisen, selbst wenn sie in Fehlentwicklungen 
bei ausschließlich lokal tätigen Instituten wurzeln, schnell eine grenzüberschreitende Dimen-
sion. 

Die Entscheidung, ob und in welchem Rahmen ein Institut abzuwickeln ist, liegt nach 
dem vorliegenden Vorschlag ausschließlich bei der Kommission (Schaubild 51). Im Rahmen 
einer Ermessensentscheidung prüft sie, ob die Voraussetzungen für eine Abwicklung vorlie-
gen. Insbesondere prüft sie, ob ein öffentliches Interesse gegeben ist, denn nur dann liegt die 
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Verfahrenshoheit beim SRM.3 Mit der  legt die Kommission die 
anzuwendenden Abwicklungsinstrumente fest und bestimmt, in welchem Umfang Mittel des 
SRF genutzt werden. Besteht kein öffentliches Interesse, liegt die Zuständigkeit auf mitglied-
staatlicher Ebene, und das betroffene Institut wird nach den dort geltenden Regeln abgewi-
ckelt. 

 

Sämtliche weitere Entscheidungskompetenzen im Rahmen des SRM liegen beim SRB. Sein 
Entscheidungsgremium besteht aus dem Executive Director, dem Deputy Executive Director, 
je einem Vertreter der Kommission und der EZB sowie je einem Vertreter der national zu-
ständigen Behörden. An konkreten Abwicklungsverfahren sind Vertreter nicht betroffener 
Länder nicht beteiligt. Hierbei sind die Abstimmungsmodalitäten so ausgestaltet, dass die 

3 Nach dem Verordnungsvorschlag ist eine „Abwicklungsmaßnahme als im öffentlichen Interesse liegend zu betrachten, 
wenn sich damit eines oder mehrere (…) Abwicklungsziele erreichen lassen, wenn sie mit Blick auf die Erreichung dieser 
Ziele verhältnismäßig ist und wenn dies bei einer Liquidation des Unternehmens im Wege eines regulären Insolvenzverfah-
rens nicht im selben Umfang der Fall wäre“ (Artikel 16 Abs. 4 SRM-Verordnungsentwurf). Abwicklungsziele sind: „(a) die 
Gewährleistung der Kontinuität kritischer Funktionen; (b) die Vermeidung signifikanter negativer Auswirkungen auf die 
Finanzstabilität, unter anderem zur Vermeidung einer Ansteckung, und die Erhaltung der Marktdisziplin; (c) der Schutz 
öffentlicher Mittel durch geringere Inanspruchnahme außerordentlicher finanzieller Unterstützung aus öffentlichen Mitteln; 
(d) der Schutz der unter die Richtlinie 94/19/EG fallenden Einleger und der unter die Richtlinie 97/9/EG fallenden Anleger“ 
(Artikel 12 Abs. 2 Verordnungsentwurf). 
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Vertreter von EZB und nationalen Behörden grundsätzlich keine Mehrheit erlangen können. 
Dies soll verhindern, dass die Bankenaufsicht aus Furcht vor Aufdeckung eigener Fehler in 
der laufenden Aufsicht Abwicklungsentscheidungen hinauszögert (Regulatory Forbearance). 

Die EZB sowie national zuständige Behörden sind nicht nur berechtigt, sondern sogar 
verpflichtet, dem SRB potenzielle Abwicklungsfälle anzuzeigen. Ein kritischer Punkt hierbei 
ist, wie mit dem wohl nie vollständig zu lösenden  
zwischen SRB und im Regelfall besser informierten Bankenaufsehern umgegangen wird. Ein 
Informationsaustausch ist zwar grundsätzlich im gemischt besetzten Gremium SRB möglich. 
Dies bietet jedoch keine Gewähr dafür, dass die Bankenaufsicht das SRB jederzeit und voll-
ständig informiert. Daher sieht der Kommissionsvorschlag vor, dass Frühinterventionsmaß-
nahmen der Bankenaufsicht zwingend an das SRB zu melden sind. Zudem erhält das SRB 
eigene Informationsrechte gegenüber den Instituten. 

 werden von den nationalen Behörden umgesetzt, wobei sie durch 
das SRB überwacht werden. Gegebenenfalls kann das SRB betroffene Institute direkt anwei-
sen, allerdings beschränkt sich diese Befugnis auf die „Übertragung spezifischer Rechte, 
Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten“ eines Instituts sowie auf die „Umwandlung 
von Schuldinstrumenten mit einer vertraglichen Umwandlungsklausel“ (Artikel 26 SRM-Ver-
ordnungsentwurf). Somit ist unklar, ob das SRB durchweg über die notwendigen Kompeten-
zen verfügt, um Maßnahmen eigenständig durchzusetzen, nötigenfalls gegen den Willen nati-
onaler Instanzen. 

Im Grundsatz ist die Etablierung einer , die unabhän-
gige Abwicklungsentscheidungen treffen kann, unter Umständen durch Rückgriff auf Mittel 
eines gemeinsamen Abwicklungsfonds, richtig. Allerdings enthält das derzeit vorliegende 
Konzept erhebliche Defizite: 

Die Abstimmungsregeln im SRB mildern zwar das Risiko, dass wichtige Abwicklungsent-
scheidungen verschleppt werden (Regulatory Forbearance). Die Einbindung der Kommis-
sion schon vor einer Abwicklung (und bei der Erstellung von präventiven Abwicklungs-
plänen) kann jedoch ebenfalls zur Verschleppung von Entscheidungen führen, da im Zuge 
einer Abwicklung frühere Fehler offen gelegt werden könnten. Darüber hinaus besteht das 
grundsätzliche Problem einer verstärkten 

 (Regulatory Capture). Denn je zentraler Kompetenzen angesiedelt sind, desto ge-
ringer sind die Kosten des Lobbying für international tätige Banken. Diese Probleme soll-
ten grundsätzlich dadurch abgemildert werden, dass einer weiteren, bereits bestehenden In-
stitution die Auslösungskompetenz für Abwicklungsverfahren eingeräumt wird. 

Bei allem Bemühen, durch ein verkleinertes Entscheidungsgremium (Executive Session) in 
konkreten Abwicklungsfällen zu schnellen Entscheidungen zu gelangen, bleiben die 

. Dies liegt in der europarechtlichen Notwen-
digkeit begründet, die Kommission als alleinig auslösungsbefugte Institution in den Ent-
scheidungsprozess einzubeziehen. Die vorgeschlagenen Strukturen lassen schnelle Ab-
wicklungsentscheidungen nicht zu. 
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Die europäische Ebene ist bei der Umsetzung von Abwicklungsentscheidungen stark auf 
die Kooperation nationaler Behörden angewiesen. Es sollte daher sichergestellt werden, 
dass sie ausreichende Informationen, eindeutige  für die von ihr 
ausgelösten Abwicklungsverfahren erhält und, falls nötig, direkt die Kontrolle über abzu-
wickelnde Institute übernehmen kann. 

Die Komplexität, die den Entscheidungsstrukturen durch die Einbeziehung der Kom-
mission hinzugefügt wird, liegt in der Rechtsauffassung begründet, dass im Rahmen der be-
stehenden EU-Verträge nur eine europäische Institution und eben nicht das SRB als Agentur 
Entscheidungskompetenzen mit weitreichenden Ermessensspielräumen haben kann (Tröger, 
2013). Damit ergibt sich hier die gleiche Problematik wie bereits beim SSM, dass der im 
Grundsatz richtige Ansatz, im Rahmen der Bankenunion supranationale Kompetenzen zu 
schaffen, mangels geeigneter Rechtsgrundlage in unbefriedigenden Kompromisslösungen 
mündet. 

Es wird zudem die Auffassung vertreten, dass selbst diese Kompromisslösung rechtlich prob-
lematisch sei, da eine derartige Kompetenzübertragung auf die Kommission nicht durch die 
bestehenden Verträge gedeckt sei (Koschyk, 2013; Weidmann, 2013). Zweifellos sollte in den 
anstehenden Verhandlungen zum SRM dem Aspekt der  hohe Priorität ein-
geräumt werden. Gegen möglicherweise nicht vollständig auszuräumende Rechtsunsicherhei-
ten müssen jedoch die Risiken abgewogen werden, die entstehen, wenn der EZB als Auf-
sichtsbehörde auf unbestimmte Zeit keine gleichwertigen europäischen Kompetenzen im Be-
reich der Abwicklung zur Seite gestellt werden. 

Ein zügiges Voranschreiten zur Schaffung des einheitlichen Abwicklungsmechanismus 
ist daher geboten. Ebenso wie der SSM in seiner jetzigen Form ist der 

 anzusehen, dessen Mängel behoben werden müssen, falls nötig durch Änderungen der 
EU-Verträge. Nur dies ermöglicht eine hinreichende Trennung von Aufsicht und Geldpolitik, 
eine unabhängige und effiziente Abwicklungsinstanz sowie die gleichwertige Einbindung von 
EU-Mitgliedstaaten, die nicht den Euro als Währung haben. Da Vertragsänderungen mit 
langwierigen Verhandlungen verbunden sein werden, ist es umso wichtiger, dass die Initiative 
hierzu umgehend ergriffen wird. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Politik den Hand-
lungsdruck verdrängt und sich unzureichende Strukturen dauerhaft verfestigen. 

Der wesentliche Grund für spezielle Restrukturierungs- und Abwicklungsverfahren für 
Kreditinstitute liegt darin, dass sie anders als andere Unternehmen oftmals nicht einfach li-
quidiert werden können. Aus Gründen des Systemschutzes kann eine Stabilisierung einer 
Bank geboten sein, etwa um Ansteckungseffekte zu minimieren oder Beeinträchtigungen des 
Zahlungsverkehrs vorzubeugen. Werden hierzu  benötigt, die nicht über den 
Kapitalmarkt aufgenommen werden können, sollten diese in Zukunft entlang einer klar defi-
nierten  organisiert werden: Zuerst müssen die Gläubiger des betroffenen 
Instituts herangezogen werden. Ihre Forderungen werden in Eigenkapitaltitel umgewandelt, 
zugleich werden die Anteile der Eigentümer herabgesetzt (Bail-in). An zweiter Stelle stehen 
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Mittel eines gemeinsamen Abwicklungsfonds. Erst dann sind die Mitgliedstaaten in der 
Pflicht, Kapital entsprechend eines im Vorhinein definierten Lastenteilungsschlüssels bereit-
zustellen. Erst danach, nämlich wenn ein Mitgliedstaat aus seinen Pflichten der Lastentei-
lungsvereinbarung überfordert wäre, kämen Mittel des ESM ins Spiel. 

Die Vorschläge zur BRRD (und entsprechend zum SRM) decken die ersten beiden Stu-
fen (Bail-in und Abwicklungsfonds) ab. Zudem sollen die Mittel der Einlagensicherungssys-
teme der Mitgliedstaaten genutzt werden. Für darüber hinaus gehenden Mittelbedarf gibt es 
keine explizite Regelung. Im Hinblick auf den ESM käme das bisherige ESM-Instrument zur 
Rekapitalisierung von Finanzinstituten in Betracht, das die Rückzahlung der Hilfen durch den 
betroffenen Mitgliedstaat und ein finanzsektorspezifisches Anpassungsprogramm vorsieht 
(JG 2012 Ziffer 164). 

Zukünftig soll es durch ein Instrument ergänzt werden, mit dem der ESM Finanzinstitute di-
rekt rekapitalisieren kann. Der hierzu von der Euro-Gruppe Ende Juni 2013 abgesteckte Rah-
men für das  beinhaltet unter anderem, dass der 
antragstellende Mitgliedstaat einen substanziellen Eigenbeitrag leistet. Dieser richtet sich zu-
nächst danach, ob das betroffene Institut eine Kernkapitalquote von 4,5 % erfüllt, und zwar 
nach Neubewertung der Bilanz des Instituts einschließlich Stresstest. Falls dies so ist, trägt 
der Mitgliedstaat 20 % der öffentlichen Finanzhilfen selbst. Falls nicht, muss der Mitglied-
staat fehlendes Kapital beisteuern, sodass eine Kernkapitalquote von 4,5 % erreicht wird. 
Macht dieser Beitrag des Mitgliedstaats weniger als 20 % der gesamten öffentlichen Hilfen 
aus, muss der Mitgliedstaat einen weiteren Beitrag leisten, sodass die Anforderung von 20 % 
Eigenbeitrag nicht unterschritten wird. Im Gegenzug für öffentliche Hilfen erhalten betroffene 
Finanzinstitute mindestens beihilferechtliche Auflagen. Das Finanzvolumen des Instruments 
soll zunächst auf 60 Mrd Euro begrenzt werden (Euro-Gruppe, 2013). 

Über die  haben sich die Wirtschafts- und Fi-
nanzminister im Rahmen der Verhandlungen über die BRRD Ende Juni 2013 geeinigt. Dem-
nach liegt es grundsätzlich im Ermessen der für die Abwicklung zuständigen Behörden – im 
Falle des SRM wäre dies die Kommission –, ob Gläubiger durch Anwendung des Bail-in-
Instruments Verluste des abzuwickelnden Instituts tragen müssen. Es wird dabei zunächst 
unterschieden zwischen bail-in-fähigen Verbindlichkeiten und solchen, die niemals dem Bail-
in unterliegen, etwa versicherte Einlagen, besicherte Verbindlichkeiten oder sehr kurz laufen-
de Verbindlichkeiten aus Interbankenbeziehungen und Zahlungssystemen (Artikel 38 BRRD-
Entwurf). Alle übrigen Verbindlichkeiten sind zwar prinzipiell bail-in-fähig, können jedoch 
unter gewissen, bislang recht unbestimmt gehaltenen Voraussetzungen teilweise oder ganz 
ausgenommen werden. In jedem Fall dürfen Verluste der Fremdkapitalgeber nicht die Verlus-
te übersteigen, die im hypothetischen Fall der Anwendung des regulären Insolvenzverfahrens 
entstanden wären. Der SRM-Entwurf sieht vor, dass die Regelungen zum Bail-in frühestens 
ab dem Jahr 2018 Anwendung finden. Zur Lösung der akuten Probleme im europäischen 
Bankensektor tragen sie demnach nicht bei. 
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Der vorgesehene  (SRF) soll 1 % der Summe der versicherten Ein-
lagen in den Mitgliedstaaten umfassen. Das wären nach Berechnungen der Kommission Ende 
2011 rund 55 Mrd Euro gewesen. Sollten die angesparten Fondsmittel nicht ausreichen, kann 
das SRB außerordentliche Beiträge erheben oder Darlehen von Dritten aufnehmen, die jedoch 
innerhalb der Laufzeit vollständig durch Beiträge der Institute ausgeglichen werden müssen. 
Die Kapazität des SRF und damit der Betrag, über den die Abwicklungsbehörde im konkreten 
Anwendungsfall verfügen kann, liegt deutlich unter den fiskalischen Bruttoaufwendungen im 
Zusammenhang mit Kapitalisierungsmaßnahmen in früheren Bankenkrisen. Bei systemischen 
Krisen lagen diese im Mittel bei 10 % des Bruttoinlandsprodukts (Laeven und Valencia, 
2012). Für den Euro-Raum wären das rund 950 Mrd Euro. Dies veranschaulicht, dass in sys-
temischen Krisen aller Wahrscheinlichkeit nach fiskalische Mittel über den Abwicklungs-
fonds hinaus mobilisiert werden müssen. Diese fallen umso geringer aus, je höher die Eigen-
kapitalausstattung der Banken ist und je umfänglicher Fremdkapitalgeber zur Tragung von 
Verlusten herangezogen werden. 

Die Nutzung von Mitteln des SRF ist zum Teil an die Anwendung des Bail-in-
Instruments geknüpft. Dies soll dazu dienen, die Ermessensspielräume hinsichtlich des Ob 
und des Wie der Gläubigerbeteiligung einzuengen. Werden einzelne Gläubiger(gruppen) ganz 
oder teilweise vom Bail-in ausgenommen und wird der dadurch fehlende Verlustbeitrag nicht 
auf andere Gläubiger verteilt, darf der SRF nur dann Mittel bereitstellen, wenn Anteilseigner 
und Gläubiger Verluste in Höhe von mindestens 8 % der Passiva tragen (Artikel 24 Abs. 6 bis 
9 SRM-Verordnungsentwurf). Zudem ist in diesem Fall der Beitrag des Fonds grundsätzlich 
auf 5 % der Passiva begrenzt. Nur unter nicht näher spezifizierten „außergewöhnlichen Um-
ständen“ darf dieser Beitrag überschritten werden und nur dann, wenn sämtliche unbesicher-
ten, nicht vorrangigen Verbindlichkeiten mit Ausnahme der bail-in-fähigen Einlagen dem 
Bail-in unterzogen wurden. Vorgenannte Grundsätze sollen auch dann gelten, wenn Verluste 
der abzuwickelnden Bank auf den SRF abgewälzt werden (Artikel 71 Abs. 3 SRM-Verord-
nungsentwurf). 

Begleitend zu diesen Regelungen wurde im  verankert, dass krisenbedingte 
staatliche Beihilfen für Finanzinstitute nur dann gewährt werden dürfen, wenn zumindest An-
teilseigner, Hybridkapitalgeber und Inhaber nachrangiger Verbindlichkeiten an den Verlusten 
beteiligt werden (Europäische Kommission, 2013c). Auch die Rahmenvereinbarung der Euro-
Gruppe zum ESM-Direktrekapitalisierungsinstrument sieht vor, dass zukünftig die Verlustbe-
teiligung von Gläubigern zum Regelfall werden soll (Euro-Gruppe, 2013).  

Die SRM-Verordnung regelt darüber hinaus das 
 der teilnehmenden Mitgliedstaaten. Erstens sollen Einlagensi-

cherungssysteme im Rahmen eines vom SRB betriebenen Abwicklungsverfahrens Mittel bei-
steuern. Das Volumen bestimmt sich nach der Höhe der Verluste, die dem Einlagensiche-
rungssystem im herkömmlichen Insolvenzverfahren nach nationalem Recht entstanden wären. 
Hiermit soll sichergestellt werden, dass es nicht de facto eine Haftungsfreistellung der natio-
nalen Einlagensicherungssysteme durch die europäische Ebene gibt. Voraussetzung hierfür 
ist, dass die Einleger tatsächlich kontinuierlich auf ihre Einlagen zugreifen können. Sollte das 
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betroffene Einlagensicherungssystem nicht über ausreichende Mittel verfügen, kann es ein 
Darlehen vom SRF erhalten (Europäische Kommission, 2013b). Zweitens soll der SRF Dar-
lehen an Einlagensicherungssysteme vergeben können, wenn ihre Mittel zur Entschädigung 
von Einlegern nicht ausreichen und nicht kurzfristig von den Mitgliedstaaten aufgebracht 
werden können. 

Vom Grundsatz her ist es richtig, dass zuerst Anteilseigner und danach Fremdkapitalge-
ber die Risiken von Kreditinstituten tragen sollen. Mit steigenden Eigenkapitalanforderungen 
im Rahmen von Basel III wird der Haftungsanteil der Anteilseigner zunehmend ausgebaut. 
Zusammen mit der Möglichkeit zur Verlustbeteiligung von Gläubigern im Rahmen von Ab-
wicklungsverfahren sollte dies die Anreize richtig setzen. Zudem begrenzen ein Abwick-
lungsfonds und eine Bankenabgabe künftig den Einsatz von allgemeinen Haushaltsmitteln. 
Nur eine finanziell ausreichend ausgestattete europäische Abwicklungsinstanz kann unabhän-
gige, entpolitisierte und am Kriterium der Finanzsystemstabilität orientierte Abwicklungsent-
scheidungen treffen. Allerdings ist das  aus 
drei Gründen . 

Erstens muss sichergestellt werden, dass das Bail-in-Instrument tatsächlich angewandt 
wird. Die großen Ermessensspielräume der Abwicklungsbehörde hinsichtlich des Ob und des 
Wie lassen  aufkommen. Je weniger 
glaubwürdig das Bail-in ist, desto stärker wird Fremdkapital letztlich durch implizite staatli-
che Garantien subventioniert. Zwar sollen direkte öffentliche Finanzhilfen vom Grad der 
Gläubigerbeteiligung abhängig gemacht werden. Die vorgeschlagenen Regelungen sind je-
doch unverbindlich und nicht hinreichend transparent für Investoren. 

Um die Glaubwürdigkeit des Bail-in-Instruments zu erhöhen, müssen die Ermessens-
spielräume der Abwicklungsbehörde gering gehalten werden. Dagegen ist das Bedürfnis nach 
Flexibilität abzuwägen, das aus potenziell systemgefährdenden Ansteckungseffekten resul-
tiert. Ein sinnvoller Lösungsansatz besteht darin, ein Verfahren analog der 

in den Vereinigten Staaten einzurichten (Goyal et al., 2013). Hiernach muss die 
Abwicklung so ausgestaltet sein, dass sie möglichst geringe Schäden für das Einlagensiche-
rungssystem nach sich zieht. Das heißt: Eigenkapitalgeber und unversicherte Einleger werden 
grundsätzlich nicht geschont.  

Hiervon darf nur abgewichen werden, wenn ansonsten „schwerwiegende Folgen für die Ge-
samtwirtschaft oder für die Finanzstabilität“ drohen. Dieses Abweichen vom No-bail-out-
Prinzip bedarf einer Zweidrittelmehrheit des Board of Directors der Einlagensicherungsbe-
hörde, einer Zweidrittelmehrheit des Board of Governors des Federal Reserve System und der 
Zustimmung des Finanzministers in Abstimmung mit dem US-amerikanischen Präsidenten. 
Übertragen auf den europäischen Fall würde ein Abweichen vom vollumfänglichen Bail-in 
jeweils starke Mehrheiten des SRB und der betroffenen Finanzminister erfordern. 

Zweitens fehlt es an klaren und bindenden Finanzierungsregelungen für den Fall, dass 
Bail-in und Mittel des SRF nicht ausreichen. Mitgliedstaaten sollten daher bindende 
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 schließen, durch die fiskalische Lasten bei grenzüberschreitend 
tätigen Banken auf Basis der Bedeutung eines Kreditinstituts auf die Mitgliedstaaten verteilt 
werden (Goodhart und Schoenmaker, 2009). In jedem Fall muss sichergestellt sein, dass die 
Regierungen Mittel tatsächlich verfügbar machen, sobald ein Kapitalbedarf auftritt. Länder, 
die hierzu nicht in der Lage sind, können sich an den ESM wenden. Sie müssen aber für diese 
Mittel direkt haften, das heißt die Banken würden nicht direkt aus dem ESM rekapitalisiert.  

Das Problem der Lastenteilung stellt sich nicht nur in der langen Frist, sondern sehr akut, da 
der SRF nicht zur Lösung aktueller Probleme bestimmt ist. Insbesondere ist der Abschluss 
von Lastenteilungsvereinbarungen  der 
EZB notwendig (Ziffern 376 ff.). Diese wird durchgeführt, um das Vertrauen in die europäi-
schen Banken wieder herzustellen und den Umfang des Kapitalbedarfs bei den Banken aufzu-
decken. Damit diese Prüfung ausreichend streng sein kann, muss für den Fall Vorsorge ge-
troffen werden, dass staatliche Mittel für ein Abwicklungsverfahren erforderlich werden.  

Lastenteilungsvereinbarungen würden grundsätzlich der Tatsache Rechnung tragen, dass na-
tionale Regierungen Risiken des Bankensektors im Nachhinein durch Änderungen nationaler 
Gesetzgebung beeinflussen können. Dies gilt trotz weitgehender Harmonisierung der Banken-
regulierung in der EU. „Altlasten” sind damit schlummernde Lasten aufgrund risikoreicher 
Geschäftsmodelle. So können nationale Regelungen des Insolvenzrechts, des Miet- und Im-
mobilienrechts, des Arbeitsrechts und der Arbeitslosenversicherung maßgeblichen Einfluss 
auf die Aktiva von Banken und die Verwertbarkeit von Sicherheiten haben (Duygan-Bump 
und Grant, 2009). 

Drittens wurde das  bislang überhaupt nicht angegangen. 
Die Letztsicherung hat in der Bankenunion, also nach Übergang von Aufsichts- und Abwick-
lungskompetenzen auf die europäische Ebene und Bereinigung der Altlasten in nationaler 
Verantwortung, die Aufgabe, sicherzustellen, dass die Mittel, die die Mitgliedstaaten im 
Rahmen von Lastenteilungsvereinbarungen zugesagt haben, tatsächlich fließen. Andernfalls 
würde die Handlungsfähigkeit der europäischen Abwicklungsbehörde dauerhaft von der Zah-
lungsbereitschaft einzelner Mitgliedstaaten abhängen. Das geplante ESM-Direktrekapitalisie-
rungsinstrument ist jedoch aus folgenden Gründen ungeeignet: 

Der Lastenteilungsschlüssel (Ziffer 305) ist willkürlich gewählt und reflektiert nicht die 
Bedeutung eines Kreditinstituts für die jeweiligen Mitgliedstaaten. Er sieht pauschal einen 
Eigenanteil des antragstellenden Mitgliedstaats von mindestens 20 % an den öffentlichen 
Finanzhilfen vor. Bei sehr schwach kapitalisierten Instituten ist der Eigenanteil umso grö-
ßer, je höher die ermittelte Kapitallücke und je geringer die angestrebte Kapitalisierung des 
Instituts ist. 

Da das alleinige Antragsrecht beim Mitgliedstaat liegt, würde die Abwicklungsentschei-
dung der europäischen Ebene letztlich von seiner Bereitschaft abhängen, einen Antrag zu 
stellen. 

Problematisch wäre zudem, dass im Regelfall keine Kongruenz zwischen den von einer 
Bankenabwicklung betroffenen Staaten und den Stimmrechten im Gouverneursrat besteht. 
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Es wäre zum Beispiel denkbar, dass Mitgliedstaaten, in denen das abzuwickelnde Institut 
nicht aktiv ist, sich gegen die Gewährung von ESM-Hilfen stellen. 

Darüber hinaus ist es nicht sachgerecht, die Bereitstellung der ESM-Mittel von der fiskali-
schen Situation des betroffenen Mitgliedstaats abhängig zu machen. Alleiniger Maßstab 
bei hoheitlichen Abwicklungsentscheidungen und der damit verbundenen Finanzierung 
sollte vielmehr die Gewährleistung der Stabilität des Finanzsystems sein. Als Krisen-
instrument für Staaten wäre der ESM in seiner bisherigen Form zu nutzen. 

In keinem Fall sollte das ESM-Direktrekapitalisierungsinstrument von Banken als 
Übergangslösung für den Eintritt in die Bankenunion in Betracht kommen. Damit würde das 
Prinzip durchbrochen, dass Altlasten in nationaler Verantwortung abgebaut werden müssen 
(Ziffer 375). Dies setzt die falschen Anreize: Würde dieses Prinzip durchbrochen, dann gäbe 
es bei den Mitgliedstaaten bereits heute die berechtigte Erwartung, in Zukunft von der Ver-
antwortung für die Risiken ihrer Bankensektoren entbunden werden zu können. Daher ist der 
vorgeschlagene Rahmen für das  .  

In den vergangenen Jahren sind Reformen durchgeführt worden, die eine solide Haus-
haltspolitik der Mitgliedstaaten sicherstellen sollen. Die bisher umgesetzten Maßnahmen kon-
zentrierten sich auf die Stärkung der  (Reform 
des Stabilitäts- und Wachstumspakts und verpflichtende Einrichtung von Schuldenbremsen 
im nationalen Recht), die Anforderungen an den  der Mitglied-
staaten sowie die  (Euro-
päisches Semester). Die Einzelmaßnahmen wurden zum Teil im Rahmen der Sixpack-
Reformen in europäisches Recht überführt, zum Teil als Bestandteile des Fiskalvertrags (Ver-
trag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts- und Währungsunion) in 
Form eines völkerrechtlichen Vertrags vereinbart (JG 2012 Ziffern 196 ff.).  

Damit sind die Arbeiten am institutionellen Rahmen für die Fiskalpolitik weitgehend abge-
schlossen. Diese Maßnahmen tragen zu einer Stärkung der regelbasierten Finanzpolitik bei 
und stärken somit die in der Währungsunion – entsprechend des Konzepts Maastricht 2.0 – 
benötigte Koordinierung der nationalstaatlichen Haushaltspolitik. Die Grundregel für eine 
solide Finanzpolitik bildet zwar die strikte Umsetzung der No-bail-out-Regel (Ziffern 271 f.). 
Die durch den Stabilitäts- und Wachstumspakt sowie die Umsetzung des Fiskalpakts gestärkte 
Vorbeugung gegen finanzpolitische Fehlentwicklungen sollte jedoch nicht zu gering geschätzt 
werden. Jüngere Vorstöße, die auf die Einrichtung einer , also eines gemein-
samen Haushalts für den Euro-Raum zur Abfederung asymmetrischer Schocks abzielen (van 
Rompuy, 2012; IWF, 2013), sind jedoch abzulehnen, da sie die Gefahr permanenter Transfers 
und negativer Anreize mit sich bringen und von daher nicht mit Maastricht 2.0 kompatibel 
sind (Ziffern 269 ff.). Die erforderliche Stärkung der Anpassungsfähigkeit bei länderspezifi-
schen Schocks sollte stattdessen über die konsequente Umsetzung der Bankenunion sowie 
Reformen in anderen Bereichen erreicht werden.    
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Als vorerst letztes Maßnahmenpaket zur Stärkung des haushaltspolitischen Rahmens ist 
im Mai 2013 das  verabschiedet worden. Es umfasst zwei Verordnungen, durch 
welche die Überwachung von Ländern in einem Defizitverfahren verschärft wird und ein ge-
meinsamer Haushaltszeitplan eingeführt wird, der das Europäische Semester ergänzt 
(JG 2012 Ziffern 196 f.). Zudem ist der intergouvernementale  am 1. Januar 
2013 nach Ratifizierung in zwölf Mitgliedstaaten in Kraft getreten. Der Beitritt zum Fiskal-
vertrag ist für die Staaten des Euro-Raums verpflichtend, um in Zukunft Hilfen aus dem ESM 
erhalten zu können. Neben den Euro-Mitgliedstaaten haben sieben weitere Mitgliedstaaten 
den Vertrag unterzeichnet. Von denen haben sich jedoch lediglich Dänemark und Rumänien 
zur Bindung an die Elemente des fiskalpolitischen Pakts, die den regelgebundenen Rahmen 
der nationalen Fiskalpolitik stärken sollen, verpflichtet. Die übrigen Unterzeichner aus Nicht-
Euro-Staaten sind lediglich an neue Governance-Regeln gebunden.  

Der wichtigste Bestandteil des Fiskalvertrags, die verpflichtende Einrichtung von 
, die ein strukturelles Defizit von höchstens 0,5 % des Bruttoinlandspro-

dukts erlauben, erfordert jedoch Änderungen des nationalen Rechts in den Mitgliedstaaten. 
Die Umsetzung wird von der Kommission überwacht und kann bei Nichteinhaltung vor den 
Europäischen Gerichtshof gebracht und sanktioniert werden (Kasten 11). Daneben sind weite-
re Inhalte des Fiskalvertrags im Zuge der Twopack-Reformen in das europäische Recht über-
nommen worden, für andere wurden bereits Legislativvorschläge der Kommission angekün-
digt (Tabelle 18). Allerdings kann die Anwendung des Prinzips der umgekehrten qualifizier-
ten Mehrheit auf allen Stufen des Defizitverfahrens nicht im europäischen Sekundärrecht ver-
ankert werden, da dies eine Vertragsänderung (Artikel 126 AEUV) erfordern würde. Wenn im 
Zuge der vollständigen Umsetzung der Bankenunion die Verträge geändert werden sollten, 
sollte die entsprechende Änderung des Defizitverfahrens nachgeholt werden.  
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Durch diese Reformen wurden die  bei Verstößen gegen den 

korrektiven Arm des Stabilitäts- und Wachstumspakts deutlich verschärft. Diese sollen noch 
um eine zusätzliche Sanktionierungsmöglichkeit im Rahmen der 

 in der Kohäsionspolitik ergänzt werden. Dies wurde von den Staats- und Regie-
rungschefs im Rahmen der Einigung zum mehrjährigen Finanzrahmen der EU für die Jahre 
2014 bis 2020 vereinbart (Europäischer Rat, 2013) und ist derzeit Teil der Verhandlungen mit 
dem Europäischen Parlament. Eine solche zusätzliche Sanktionsmöglichkeit war bereits im 
Abschlussbericht der van Rompuy-Arbeitsgruppe (Rat der Europäischen Union, 2010), auf 
deren Empfehlungen der Großteil der bisherigen Reformen des haushaltspolitischen Rahmens 
zurückgeht, enthalten. Mit ihr sollten explizit Durchsetzungsmaßnahmen für alle EU-Mit-
gliedstaaten geschaffen werden, also insbesondere für Nicht-Euro-Mitglieder, die nicht im 
Rahmen des SWP sanktioniert werden können. 

Zahlungen und Mittelbindungen der Fonds des Gemeinsamen Strategischen Rahmens (GSR)4 
sollen demnach vollständig oder teilweise ausgesetzt werden können, wenn ein Mitgliedstaat 
keine hinreichenden Maßnahmen in einem Defizitverfahren ergriffen hat. Über die Verhän-
gung dieser Sanktionen stimmt der Rat auf Vorschlag der Kommission mit umgekehrter qua-
lifizierter Mehrheit ab. Die Höhe der Aussetzung ist gedeckelt und kann bei einem Defizitver-
fahren bis zu 1 % des nominalen Bruttoinlandsprodukts betragen. Diese makroökonomische 
Konditionalität trägt jedoch – gerade bei den reicheren Mitgliedstaaten – wenig zu einer zu-
sätzlichen Abschreckung gegen Verstöße bei und steht zudem im Konflikt mit den Zielen der 
EU-Kohäsionspolitik (JG 2012 Ziffer 219; Verhelst, 2012). Schließlich soll die makroökono-
mische Konditionalität nicht nur im Defizitverfahren angewendet werden, sondern ebenso bei 

4 Dieser umfasst neben den Fonds der Regionalpolitik den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des länd-
lichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds. 
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nicht getroffenen Maßnahmen im Rahmen der wirtschaftspolitischen Koordinierung (Zif-
fer 342).  

 Diese Reformen sind grundsätzlich geeignet, die Haushaltsdisziplin der Mitgliedstaaten 
zu verbessern. Jedoch erzeugt das Nebeneinander der verschiedenen Regelungen des Stabili-
täts- und Wachstumspakts und des Fiskalpakts eine große Intransparenz (JG 2012 Zif-
fern 220 ff.). Diese sollte langfristig – etwa durch eine Änderung der europäischen Verträge – 
beseitigt werden. Rechtliche Regeln sind das eine. Sie müssen aber in der Praxis glaubwürdig 
und effektiv umgesetzt werden. Dies ist umso dringlicher, weil das Scheitern des Stabilitäts- 
und Wachstumspakts in der Vergangenheit nicht nur durch fehlende Regeln oder Sanktions-
möglichkeiten verursacht wurde, sondern in erheblichem Maße durch deren 

 (Kasten 12). 

Ein wichtiger Baustein zur  ist die Verschärfung der 
, da in der Vergangenheit ein Großteil der Überschrei-

tungen der 3 %-Defizitgrenze nicht zeitnah aufgezeigt und somit Defizitverfahren nicht oder 
erst zu spät eingeleitet werden konnten. Diese Fehler lassen sich durch zu optimistische 
Haushaltsplanungen sowie zu optimistische erste Schätzungen im jeweiligen Haushaltsjahr 
erklären, denen Schwächen der nationalen fiskalischen Institutionen zugrunde lagen (Beetsma 
et al., 2012). Eine Verbesserung verspricht die Umsetzung der Richtlinie über die Anforde-
rungen an die haushaltspolitischen Rahmen der Mitgliedstaaten (Richtlinie 2011/85/EU), die 
ein Teil der Sixpack-Reformen gewesen ist. Diese regelt detailliert die Anforderungen an das 
öffentliche Rechnungswesen und die Veröffentlichungspflichten der Finanzstatistiken.  

Weiterhin umfasst die Richtlinie Vorschriften und Verfahren zur Erstellung von Prognosen 
für die Haushaltsplanung. Dies wurde im Twopack noch um die Anforderung ergänzt, dass 
die  von unabhängigen Einrichtungen bereitgestellt werden müssen. 
Zudem wurde ebenfalls durch die Sixpack-Reformen (Artikel 8, Verordnung 1173/2011) eine 
Sanktionsmöglichkeit in Form einer Geldbuße von bis zu 0,2 % des Bruttoinlandsprodukts 
geschaffen, wenn ein Mitgliedstaat Daten über Schuldenstand oder Defizite „absichtlich oder 
aufgrund schwerwiegender Nachlässigkeit“ falsch darstellt. Neben der stärkeren rechtlichen 
Absicherung laufen derzeit praktische Schritte zur Verbesserung der statistischen Grundlagen, 
etwa im Rahmen der Anpassungsprogramme in den Programmländern oder durch die Schaf-
fung einer Task Force durch Eurostat, welche die Umsetzung der Richtlinie über die Anforde-
rungen an die haushaltspolitischen Rahmen in den Mitgliedstaaten unterstützt (Europäische 
Kommission 2013d). 
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Für die  ist entscheidend, dass 

die verantwortlichen Institutionen, also Rat und Europäische Kommission, das vorhandene 
Regelwerk konsequent anwenden. Die Ankündigung der Kommission vom Juni 2013, künftig 
bei der Beurteilung des Konsolidierungspfads des strukturellen Defizits zum mittelfristigen 
Ziel gewisse Abweichungen von Fall zu Fall und zeitweise zu erlauben, muss daher kritisch 
gesehen werden. Laut den Plänen der Kommission sollen fallweise und temporäre Abwei-
chungen von den Regeln möglich sein, wenn diese mit den nationalen Beiträgen zu von der 
EU kofinanzierten Investitionen verbunden sind, etwa im Bereich der Kohäsionspolitik oder 
transeuropäischer Netze. Dieser Vorstoß (Barroso, 2013) geht auf den Kompromiss zwischen 
Rat und Europäischem Parlament im Rahmen der Verhandlungen über das Twopack zurück 
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und verfolgt das Ziel, öffentliche Investitionen anzuregen (Rat der Europäischen Union, 
2013b). 

Diese Abschwächung bezieht sich zwar nur auf den  des SWP, der ohnehin 
im Vergleich zum korrektiven Arm eine größere Freiheit in der Beurteilung der Abweichun-
gen vom Defizitziel zulässt. Allerdings erhöht sich die Komplexität der Verfahren durch diese 
Ausnahmeregelung zusätzlich. Zudem beziehen sich die fraglichen Investitionsausgaben auf 
langfristig geplante Programme, basierend auf dem mittelfristigen Finanzrahmen der EU. Es 
sind also gerade keine einmaligen und unvorhergesehenen Ausgaben, für die eine Abwei-
chung vom geplanten Anpassungspfad sinnvoll sein könnte. Daher würde die vorgeschlagene 
Maßnahme den Mitgliedstaaten erlauben, die Anpassung ihres strukturellen Defizits an das 
mittelfristige Ziel zu verlangsamen, und ihren Spielraum erweitern, in anderen Bereichen 
notwendige Konsolidierungsmaßnahmen zu verzögern.  

Somit wird das vorgegebene Ziel dieses Vorstoßes, nämlich die Investitionstätigkeit zu erhö-
hen, kaum befördert. Letztlich würde die Transparenz des präventiven Arms noch weiter ver-
ringert und die Glaubwürdigkeit des gerade erst reformierten Stabilitäts- und Wachstumspakts 
reduziert. Im Grunde sollte der reformierte SWP sich ohne weitere Revisionen, darunter die 
derzeit diskutierte Berücksichtigung öffentlicher Investitionen, vorerst bewähren können, um 
Glaubwürdigkeit zu entfalten. 

Die im Juni 2013 getroffenen Entscheidungen des Rates im Rahmen des Verfahrens bei 
einem übermäßigen Defizit lassen keine eindeutigen Schlüsse hinsichtlich der strikten 

 zu. Einerseits wurde der Beschluss vielfach kriti-
siert, die Fristen zur Erreichung des Defizits von 3,0 % im Falle von sechs Mitgliedstaaten 
teilweise um mehrere Jahre zu verlängern (Deutsche Bundesbank, 2013b). Dies betraf insbe-
sondere Frankreich, dem zwei weitere Jahre zur Erreichung des Ziels eingeräumt wurden. 
Andererseits lässt sich die Verlängerung durch den unerwartet starken Einbruch der Konjunk-
tur rechtfertigen. Zudem haben die betroffenen Staaten die geforderten Maßnahmen durchge-
führt und ihr strukturelles Defizit wie gefordert zurückgeführt. 

Im Falle Belgiens wurde dagegen eine härtere Linie gefahren und eine  be-
schlossen. Diese wurde mit ungenügenden Maßnahmen, einer Überschreitung des Referenz-
werts im Zieljahr 2012 und einer leicht über dem Referenzwert liegenden Prognose für das 
Jahr 2014 begründet. Die Grenzwerte wurden dabei sehr genau berücksichtigt. So hätte das 
Defizit im vergangenen Jahr ohne die Rekapitalisierung der Dexia-Bankengruppe mit 3,2 % 
nur marginal über dem Referenzwert gelegen, und die Defizitprognosen der Kommission lie-
ßen zu diesem Zeitpunkt eine Erreichung der 3 %-Marke innerhalb des Jahres 2013 erwarten. 
Durch die Feststellung des Rates, dass keine wirksamen Maßnahmen ergriffen wurden, wäre 
es erstmals möglich gewesen, eine durch die Sixpack-Reformen neu eingeführte Geldbuße in 
Höhe von 0,2 % des Bruttoinlandsprodukts zu verhängen.  

Diese Sanktionierung wurde jedoch von der Kommission nicht vorgeschlagen, da das Nicht-
erreichen der Ziele hauptsächlich durch eine unzureichende Konsolidierung in den beiden 
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Jahren vor Inkrafttreten der Reformen im Dezember 2011 verursacht wurde und daher eine 
rückwirkende Bestrafung eingetreten wäre. Somit steht der Nachweis noch aus, ob und wie 
weit die Kommission und der Rat bereit sind, die verschärften Sanktionsmöglichkeiten bei 
einem Defizitverfahren konsequent anzuwenden. 

Derzeit wird die Schaffung einer  zur Abfederung von makroökonomi-
schen Schocks diskutiert (IWF, 2013; van Rompuy, 2012; Europäische Kommission, 2012a). 
Dies entspräche einer Verlagerung fiskalpolitischer Kompetenzen auf die Europäische Union 
und widerspricht eindeutig dem Konzept Maastricht 2.0. Die Notwendigkeit einer Fiskalkapa-
zität wurde in der Tat schon bei der Einführung der Europäischen Währungsunion diskutiert 
und verworfen. Bislang ist nicht zu erkennen, was sich an der damaligen Einschätzung geän-
dert haben sollte.  

Die ökonomische Begründung für dieses Instrument stammt aus der Theorie optimaler Wäh-
rungsräume (Mundell, 1961; Kenen, 1969; De Grauwe, 2012). Demnach entstehen in einer 
Währungsunion ökonomische Kosten, wenn die Mitgliedstaaten asymmetrisch von 

 betroffen sind. Solche Schocks können vielfältiger Art sein und in Form von 
Nachfrage- oder Angebotsschocks auftreten. Bei einem Nachfrageschock verschiebt sich die 
relative Nachfrage nach Gütern zwischen den Ländern; ein Beispiel für einen positiven Nach-
frageschock ist eine – nicht konjunkturbedingte – expansivere Fiskalpolitik in einem einzel-
nen Land (relativ zu den übrigen Ländern der Währungsunion), wohingegen das Platzen einer 
Immobilienblase und die damit einhergehenden Vermögensverluste einen negativen Schock 
darstellen. Angebotsschocks betreffen die Produktionsfaktoren der Volkswirtschaften; sie 
treten beispielsweise auf, wenn sich die Kosten auseinander entwickeln, etwa aufgrund einer 
stark divergierenden Entwicklung der Löhne. 

Falls Länder einer Währungsunion  von einem Schock getroffen werden, ist die 
gemeinsame Geldpolitik unzureichend, da sie für das positiv getroffene Land zu expansiv, für 
das negativ getroffene Land hingegen zu restriktiv ist. Da mit der Beseitigung des nominalen 
Wechselkurses zwischen den Mitgliedern einer Währungsunion ein Instrument wegfällt, das 
eine schnelle Anpassung ermöglicht, muss die Anpassung über andere Kanäle erfolgen. Wenn 
diese unzureichend wirken und sich die relativen Preise und Löhne aufgrund von Rigiditäten 
nicht schnell genug auf die veränderte Lage einstellen, schlagen sich länderspezifische 
Schocks in der Realwirtschaft in Form höherer Arbeitslosigkeit nieder.  

Grundsätzlich sind zahlreiche Möglichkeiten denkbar, wie in einer Währungsunion die 
wegfallende  durch Abwertung ersetzt werden kann. Als Substitut für 
den fehlenden Wechselkursmechanismus können Marktmechanismen über eine hohe Mobili-
tät der Faktoren Kapital und Arbeit und eine hohe Flexibilität von Preisen und Löhnen dienen. 
Die Währungsunion baut somit Druck zum Abbau von Rigiditäten auf den Produkt- und Fak-
tormärkten auf. Ein Ausgleich von Risiken (Risk sharing) ist insbesondere über die Finanz-
märkte möglich, wenn Inländer Anteile an Unternehmen im Ausland halten, und umgekehrt. 
Denn dann partizipieren die Inländer über die ausgeschütteten Dividenden von einer guten 
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wirtschaftlichen Lage im Ausland. Eine schlechte Konjunktur im Inland kann damit zumin-
dest in Teilen ausgeglichen werden. Eine antizyklische Fiskalpolitik kann auf nationaler Ebe-
ne die Auswirkungen asymmetrischer Schocks über die Zeit hinweg glätten. Der Stabilitäts- 
und Wachstumspakt zielte von vornherein darauf ab, die Mitgliedstaaten in der Erarbeitung 
der Spielräume für eine glaubwürdige nationale Fiskalpolitik zur Absorption asymmetrischer 
Schocks zu ertüchtigen.  

Die politische Diskussion verengt sich jedoch derzeit auf die Option der 
, die als Versicherung gegen temporäre länderspezifische Schocks dienen soll. Diese soll 

dadurch erreicht werden, dass, gegeben dass sich ein Land unvorhergesehen in einer schlech-
ten wirtschaftlichen Lage befindet, ein anderes Land hingegen nicht, fiskalische Transfers 
vom boomenden Land an das Land geleistet werden, das sich in einer Rezession befindet. Da 
es sich um rein kurzfristige, zyklische Transfers handelt, würden sich diese über die Zeit hin-
weg ausgleichen. Dauerhafte Transfers würden nicht entstehen, da sich die Länder über den 
Verlauf eines Konjunkturzyklus zeitweise in der Zahler- und zeitweise in der Empfängerrolle 
befinden würden.5  

Wie jedes Versicherungssystem würde eine entsprechend konstruierte fiskalische Kapazität 
allerdings die Gefahr negativer Anreizeffekt bergen. Insofern die aktuelle wirtschaftliche La-
ge von der nationalen Wirtschaftspolitik abhängt, besteht für Länder, die Transfers erwarten 
können, ein geringerer Anreiz, Reformanstrengungen zu leisten. Zudem ist es in der Praxis 
nicht möglich, asymmetrisch auftretende Schocks unmittelbar zu beobachten und die Trans-
fers daran zu knüpfen. Somit hängt die Wirksamkeit eines fiskalischen Transfersystems letzt-
lich davon ab, in welcher Art und Weise die zwischenstaatlichen Transfers in der Realität auf 
beobachtbare Daten konditioniert werden. 

In der aktuellen europapolitischen Diskussion werden zwei unterschiedliche Ansätze 
eines fiskalischen Transfersystems diskutiert: In einem  würden 
die Transfers unmittelbar auf der Grundlage von Schwankungen einer festgelegten makro-
ökonomischen Kennziffer, wie etwa der konjunkturbedingten staatlichen Einnahmen und 
Ausgaben oder der Wirtschaftstätigkeit, getätigt. In einem  wür-
den die Transfers hingegen auf individueller Ebene vorgenommen und durch die Konstrukti-
on solcher Transfersysteme ausgelöst werden, die unmittelbar von der konjunkturellen Lage 
abhängen. Beispielsweise könnten Zuschläge zu den Leistungen der nationalen Arbeitslosen-
versicherung aus einer neu zu schaffenden europäischen Arbeitslosenversicherung gezahlt 
werden. In diesem Fall fände der zwischenstaatliche Transfer indirekt statt, da in einem Land, 
das von einem negativen Schock getroffen wird, die Anzahl der Bezugsberechtigten steigen 
und die der Einzahler sinken sollte.    

5 Dass ein fiskalisches Transfersystem theoretisch eine entsprechende Versicherungswirkung herstellen und sich in einer 
Währungsunion für alle Teilnehmer positiv auswirken kann, zeigen unter anderem Farhi und Werning (2012). Diese Arbeit 
berücksichtigt jedoch nicht die Anreizeffekte, die von solch einem Mechanismus ausgehen. Zudem ist in diesem Modell 
unterstellt, dass asymmetrische Schocks von den verantwortlichen Akteuren unmittelbar beobachtet werden können, sodass 
die Transfers ohne jegliches Identifikationsproblem an deren Auftreten geknüpft werden können. 
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Damit ein fiskalischer Versicherungsmechanismus wirksam ist und keine ökonomisch 
nachteiligen Wirkungen entfaltet, müsste er zwingend einer Reihe sehr harter 

 genügen, die in der Praxis nicht gegeben sein dürften: Die durch ihn ausgelösten Trans-
fers müssten in ihrer Versicherungswirkung effektiv sein, die Transferströme dürften nicht 
dauerhaft oder vorhersagbar sein, und er darf keine abträglichen Anreize setzen (Feld und 
Osterloh, 2013). 

Hinsichtlich ihrer  müssten die fiskalischen Transfers einen 
wesentlichen Teil der asymmetrischen Schocks absorbieren und somit die konjunkturellen 
Schwankungen zwischen den Ländern ausgleichen. Dies stellt erhebliche Anforderungen an 
die Genauigkeit der Messung von Schocks und die Möglichkeit, diese auszugleichen. Empiri-
sche Analysen belegen jedoch, dass fiskalische Transfers nur eine vergleichsweise 

 spielen. Konkret wird in diesen empirischen 
Studien untersucht, wie stark ein Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in einer Region durch 
Transfers ausgeglichen wird und daher nicht auf den Konsum durchschlägt. Ein Wert von 
100 % würde bedeuten, dass eine Region komplett gegen asymmetrische Schocks versichert 
ist und der Outputrückgang völlig kompensiert wird, während ein Wert von 0 % anzeigt, dass 
keine Versicherungswirkung existiert und sich ein Rückgang der Produktion in voller Höhe 
auf den Konsum der Region auswirkt. Für die Vereinigten Staaten zeigt eine frühe Studie, 
dass die Fiskalpolitik lediglich einen Anteil von 13 % der Schwankungen der Produktion ab-
sichert (Asdrubali et al., 1996).  

Weitaus bedeutender ist die Versicherung über die Kapitalmärkte (39 %) und Kreditmärkte 
(23 %). Spätere Untersuchungen, auch für andere Länder, bestätigen im Wesentlichen die 
Größenordnung dieser Werte (Feld und Osterloh, 2013). Für Deutschland beträgt die Kon-
sumglättung zwischen den Bundesländern nach der Wiedervereinigung lediglich 11,4 % 
(Hepp und von Hagen, 2013). Der Finanzausgleich zwischen den Bundesländern konnte dazu 
fast keinen Beitrag leisten. Dies sollte nicht überraschen, da der Finanzausgleich nicht auf die 
Absorption von zyklischen Schocks ausgerichtet ist, sondern strukturelle Finanzkraftunter-
schiede ausgleichen soll. Selbst in Staaten mit einer ausgeprägten fiskalischen Zentralisierung 
sind daher die Versicherungswirkungen gering.  

Darüber hinaus wäre eine Fiskalkapazität schon alleine dann abzulehnen, wenn sie sig-
nifikante  mit sich bringen würde, die dem reinen Versicherungs-
prinzip widersprechen. Dies ist gerade im Falle der Euro-Mitgliedstaaten äußerst problema-
tisch und birgt die Gefahr erheblicher politischer Spannungen. Im Gegensatz zu der bestehen-
den Umverteilung durch die EU-Kohäsionspolitik, die das Ziel der Förderung benachteiligter 
Regionen verfolgt, wären solche dauerhaften Transfers als intransparentes und schwierig vor-
herzusehendes Nebenprodukt einer Fiskalkapazität nicht einvernehmlich und demnach in ih-
rer Höhe und Verteilung nicht demokratisch legitimiert. Dies wäre umso problematischer, 
soweit solche Transfers in erheblichem Maße von den ärmeren zu den reicheren Staaten er-
folgen würden. 
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Bei einem mikroökonomischen Ansatz wären solche Verteilungseffekte schwerwiegend und 
zudem ex ante schwer vorherzusehen. Diese würden abhängen von Parametern wie der Wahl 
der verwendeten Steuerarten und ihrer Progression, oder der Ausgaben, etwa der Bezugsbe-
rechtigung von Unterstützungsleistungen aus einer gemeinsamen Arbeitslosenversicherung. 
Beispielhaft simulieren Bargain et al. (2013) ein teilweise auf EU-Ebene vergemeinschaftetes 
Steuer- und Transfersystem und finden beträchtliche Umverteilungseffekte, die sogar zum 
Teil die reicheren Mitgliedstaaten begünstigen.  

Nicht weniger problematisch sind die Verteilungseffekte bei einem makroökonomi-
schen Ansatz. Dieser müsste auf wenig verlässlichen statistischen Datengrundlagen beruhen, 
wie etwa der Produktionslücke als Maß für die Abweichung der tatsächlichen Produktion von 
ihrem Potenzial. Deren Werte werden aber häufig im Nachhinein revidiert, da das Produkti-
onspotenzial am aktuellen Rand schwer abzuschätzen ist (Orphanides und van Norden, 2002). 
Folglich würde eine Betrachtung der jeweils verfügbaren Werte, die für tatsächliche Transfers 
herangezogen werden müssten, häufig zu ähnlichen  führen wie die Be-
urteilung des 3 %-Kriteriums im Rahmen des SWP vor der Krise (Kasten 12, Seite 184).  

Eine Betrachtung der Echtzeitwerte für die Länder des Euro-Raums zeigt, dass ein auf der 
Produktionslücke basierender Mechanismus seit Beginn der Währungsunion zu dauerhaften 
Transfers geführt hätte, da sich die statistischen Fehler selbst in einer längeren Betrachtung 
nicht ausgeglichen haben (Feld und Osterloh, 2013). Zudem hätte ein derartiger Mechanismus 
regelmäßig zu Transfers an Länder geführt, die sich nach heutigem Wissen zum betreffenden 
Zeitpunkt nicht in einer Unterauslastung ihrer Kapazitäten, sondern sogar in einer 

 befanden. Somit wäre die Überhitzung ihrer Wirtschaft noch verstärkt worden.  

Schließlich würde eine Fiskalkapazität – wie jede andere Versicherung – 
mit sich bringen (Persson und Tabellini, 1996). Wenn die Kosten von länder-

spezifischen Schocks reduziert werden, sinken die Anreize, eigenverantwortlich Maßnahmen 
zur Verminderung der Anfälligkeit gegenüber Schocks einzuleiten. Rigiditäten auf Arbeits- 
oder Produktmärkten würden beispielsweise zu langsam abgebaut. Aufgrund ähnlicher Ab-
wägungen kann man davon ausgehen, dass dieser Absicherungsmechanismus zu einer ver-
stärkten Spezialisierung auf einzelne Wirtschaftszweige beitragen würde. 

Allerdings haben Länder, die positive Nettotransfers erwarten können, einen Anreiz, sich für 
eine ineffizient hohe Versicherungsfunktion des gemeinsamen Haushalts einzusetzen. Beim 
mikroökonomischen Ansatz können sich zudem Anreizprobleme aus der Ausgestaltung des 
Transfersystems ergeben. Beispielsweise würde eine europäische Arbeitslosenversicherung 
die Anreize der Mitgliedstaaten zur Flexibilisierung ihrer Arbeitsmärkte vermindern, da sie 
durch das Transfersystem für einen Teil der höheren Arbeitslosigkeit einen Ausgleich erhal-
ten.  

Der Sachverständigenrat spricht sich aus den genannten Gründen 
zur Absorption von Schocks in der Währungsunion aus. Zwar zeigen 
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die Erfahrungen der vergangenen Jahre, dass die Anfälligkeit der Währungsunion gegenüber 
asymmetrischen Schocks beträchtlich war und Mitgliedstaaten unterschiedlich auf Schocks 
von außen reagiert haben. Dies hat sich nicht zuletzt in dem Aufbau der massiven Ungleich-
gewichte niedergeschlagen, die letztlich zur Finanz- und Wirtschaftskrise beitrugen. Jedoch 
wurden diese Schocks zu einem großen Teil dadurch ausgelöst, dass die Währungsunion ge-
schaffen wurde, ohne, wie im Nachhinein mehr als deutlich sichtbar geworden ist, für eine 
hinreichend stabile Architektur Sorge zu tragen. Das trügerische Vertrauen auf deren Stabili-
tät führte dann wiederum zu fatalen Fehlhandlungen. Dies gilt insbesondere für überoptimisti-
sche Erwartungen in die Konvergenz der peripheren Mitgliedstaaten und die damit einherge-
hende Unterschätzung von Risiken. Diesem Problem sollte direkt durch eine Verbesserung 
der institutionellen Architektur Europas und damit der Anreizmechanismen begegnet werden. 
Es sollten nicht zusätzliche Ausgleichsmechanismen geschaffen werden, die die Anreizstruk-
turen nicht nur nicht verbessern, sondern möglicherweise sogar erheblich verschlechtern. 

Zudem sollte eine Währungsunion nicht statisch beurteilt werden. Denn die 
 dürfte sich mit der Zeit erhöhen (Frankel und Rose, 

1998). In Europa stehen grundsätzlich zahlreiche Kanäle zur Verfügung, über die Schocks 
ausgeglichen werden können: die unverändert starken Handelsverflechtungen begünstigen die 
Synchronisierung der Konjunkturzyklen6, Migration kann einen Teil der Anpassungslast tra-
gen, und nicht zuletzt können engere Kapitalverflechtungen einen guten Teil der Versiche-
rungsleistung erbringen. In den Vereinigten Staaten haben beispielsweise über die Grenzen 
von Bundesstaaten hinweg operierende Banken verhindert, dass Immobilienkrisen in einzel-
nen Bundesstaaten so auf die öffentlichen Finanzen und auf die Beschäftigung durchschlagen 
konnten, wie dies in Europa der Fall gewesen ist (Gros, 2012; Goodhart und Lee, 2013). Des-
halb ist die aktuelle Anfälligkeit der Währungsunion gegenüber asymmetrischen Schocks kein 
hinreichender Beleg für einen langfristigen Bedarf für zusätzliche Ausgleichsmechanismen. 

Darüber hinaus erhöhen zahlreiche der geplanten oder bereits durchgeführten Maßnah-
men die , indem sie entweder das Auftreten von 
länderspezifischen Schocks reduzieren oder alternative Anpassungskanäle stärken.  

In der  mindern der verschärfte Stabilitäts- und Wachstumspakt und die Ko-
ordinierung der Haushaltsplanung im Europäischen Semester die Wahrscheinlichkeit, dass 
die Fiskalpolitik aus dem Ruder läuft.7 Zudem ist die Konstruktion der im Fiskalpakt ver-
einbarten Haushaltsregeln einer antizyklischen Fiskalpolitik auf nationaler Ebene zuträg-
lich, da sich die Mitgliedstaaten am strukturellen Defizit orientieren müssen und somit in 
Abschwüngen höhere Defizite aufweisen dürfen, in Aufschwüngen jedoch geringere Defi-

6 Zwar wird häufig entgegengehalten, dass Handel eine größere Arbeitsteilung und damit sektorale Spezialisierung befördert, 
wodurch die Heterogenität der Konjunkturzyklen erhöht wird (Krugman, 1993). Die überwiegende Mehrzahl an empiri-
schen Untersuchungen findet jedoch einen positiven Zusammenhang zwischen Handelsintegration und dem Gleichlauf von 
Konjunkturzyklen (de Haan et al., 2008). Gerade für Industriestaaten überwiegen die positiven Effekte, da sich bei diesen 
zunehmende Handelsintegration mehr im intra-industriellen und weniger im inter-industriellen Handel niederschlägt. 

7 Zwar ist es theoretisch möglich, dass eine divergierende Fiskalpolitik stabilisierend wirkt, wenn die Divergenzen durch die 
Reaktion des öffentlichen Sektors auf Schocks entstehen und nicht deren Ursache sind. Empirisch zeigt sich jedoch, dass 
divergierende Haushaltssalden und hohe Defizite mit einer höheren Schockasymmetrie verbunden sind (Darvas et al., 
2007).   
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zite oder sogar Überschüsse erreichen müssen. Dies ermöglicht eine Konsumglättung im 
Zeitablauf und kann ebenfalls eine Versicherungsfunktion bei asymmetrischen Schocks 
übernehmen. 

Mit dem  wurde ein Krisenmechanismus geschaffen, der verhindern soll, dass sich 
Liquiditätsschwierigkeiten eines Mitgliedstaats zu Solvenzproblemen und letztlich zu einer 
systemischen Krise ausweiten.  
Strukturreformen, steigende Arbeitsmobilität und mehr Preis- und Lohnflexibilität tragen 
dazu bei, die  zu stärken. Eine verbesserte Fi-
nanzmarktregulierung sollte dafür sorgen, dass sich länderspezifische Risiken nicht mehr 
in dem Maße aufbauen können wie im Vorfeld der Krise. 
Eine gemeinsame Aufsicht über Banken nach einheitlichen Regeln kann integrationsför-
dernd wirken, ebenso die vorgeschlagenen harmonisierten 

sowie die Verlagerung von  auf die europäische Ebene. 
Eine stärkere Integration des Bankensektors würde dann für ein verbessertes Risk sharing 
über den Finanzmarktkanal sorgen (Buch et al., 2013). Bei konsequenter Anwendung wird 
das Bail-in-Instrument die Beteiligung von Anteilseignern und Fremdkapitalgebern an 
Verlusten von Kreditinstituten über die Ländergrenzen hinweg erleichtern. Dies trägt zur 
Verbesserung des Risk sharing bei. Schließlich würde ein 

 helfen, asymmetrische Schocks zu absorbieren, welche die Bankensysteme 
einzelner Mitgliedstaaten treffen. Damit rückt der Mitgliedstaat an das untere Ende der 
Haftungskaskade, sodass sich die Verbindung zwischen Banken und öffentlichen Haushal-
ten in Zukunft nicht wieder zu einem „Teufelskreis“ auswachsen dürfte. Durch den ge-
meinsamen Fonds wird somit eine Versicherungswirkung erzeugt, durch welche im Zu-
sammenspiel mit den übrigen genannten Reformen die Schockabsorptionsfähigkeit des Eu-
ro-Raums gestärkt wird.  

Insgesamt ist demnach die Einrichtung einer Fiskalkapazität kein Stabilisierung versprechen-
der und schon gar kein notwendiger Schritt. Er sollte daher aufgrund der damit verbundenen 
Risiken und Nebenwirkungen unterbleiben. 

Die europäischen Verträge bieten in weiten Bereichen der Wirtschaftspolitik kaum 
Möglichkeiten eines direkten Eingriffs der europäischen Ebene. Zwar ist in den europäischen 
Verträgen durch die Erstellung der Grundzüge der Wirtschaftspolitik (Artikel 121 und 
136 AEUV) und der beschäftigungspolitischen Leitlinien (Artikel 148 AEUV) sowie deren 
Überwachung ein gewisses Maß an Koordination der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik 
vorgesehen. Die dazugehörigen Politikbereiche, wie etwa die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, 
liegen jedoch weitgehend in nationaler Verantwortung. Gleichwohl gibt es derzeit eine Reihe 
von Bestrebungen, einen  zu schaffen.8 

8 In dem Bericht der vier Präsidenten wird die Notwendigkeit eines integrierten wirtschaftspolitischen Rahmens erörtert, „um 
die Politiken der Mitgliedstaaten zu jeder Zeit auf einem starken und nachhaltigen Wachstumskurs zu halten, sodass höhere 
Wachstums- und Beschäftigungsraten erreicht werden“ (van Rompuy, 2012, S. 13). 
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Schon innerhalb dieses engen rechtlichen Rahmens wurden in der Vergangenheit einige Maß-
nahmen zur stärkeren  der Mitgliedstaaten ergriffen, 
insbesondere im Hinblick auf wachstums- und beschäftigungsfördernde 
und zur (JG 2012 Ziffern 223 ff.). 
Zum einen wurde das Europäische Semester zur Koordinierung und Überwachung der natio-
nalen Wirtschaftspolitik eingeführt, zum anderen wurde versucht, mithilfe des Euro-Plus-
Pakts die Mitgliedstaaten zu ambitionierten Reformen zu motivieren. Zudem wurde das Ver-
fahren bei übermäßigen Ungleichgewichten geschaffen, das im Vergleich zu den übrigen 
Maßnahmen durch seine Sanktionsmöglichkeiten formell die stärkste Durchsetzbarkeit auf-
weist. 

Das Konzept Maastricht 2.0 des Sachverständigenrates sieht in der Wirtschaftspolitik 
 oder gar Harmonisierung. 

Weite Bereiche der Wirtschaftspolitik, insbesondere die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, sind 
in den Mitgliedstaaten zwischen den unterschiedlichen Interessen fein austariert und in der 
Regel in ein ganzes Geflecht unterschiedlicher Regelungen eingebunden (Ziffern 497 ff.). 
Dies entspricht den politischen Präferenzen des jeweiligen Mitgliedstaats und wirkt sich nicht 
so sehr auf die anderen Mitgliedstaaten im Sinne von grenzüberschreitenden Überschwappef-
fekten einer falschen Politik aus, dass dadurch hinreichender Handlungsbedarf für die europä-
ische Ebene entstünde. Beeinträchtigen die nationalen wirtschaftspolitischen Entscheidungen 
die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen eines Mitgliedstaats, so liegt eine Reformpolitik 
in seinem eigenen Interesse. Jeder Mitgliedstaat muss die dann notwendigen Reformen erneut 
zwischen den bestehenden politischen Interessen austarieren. Das kann und sollte die europäi-
sche Ebene den Mitgliedstaaten nicht abnehmen.  

Das sichtbarste Element der wirtschaftspolitischen Koordinierung auf EU-Ebene ist das 
, das 2013 zum dritten Mal durchgeführt wurde. Es umfasst einen fes-

ten Zeitplan in der ersten Jahreshälfte, in dessen Rahmen die Mitgliedstaaten – gestützt auf 
die politischen Leitlinien des Rates und den Jahreswachstumsbericht der Kommission – ihre 
mittelfristige Haushaltsstrategie und ihre geplanten fiskalischen und wirtschaftspolitischen 
Maßnahmen veröffentlichen. Die nicht-fiskalischen wirtschaftspolitischen Reformen werden 
von den Mitgliedstaaten in ihren Nationalen Reformprogrammen dargelegt. Darauf aufbauend 
spielen die länderspezifischen Empfehlungen in der wirtschaftspolitischen Koordinierung eine 
wichtige Rolle. Diese basieren auf der Bewertung der Lage der Mitgliedstaaten und werden 
am Ende des Europäischen Semesters vom Rat auf Basis der Empfehlung der Kommission 
ausgesprochen.  

Die  haben für sich genommen keine unmittelbar binden-
de Wirkung für die Mitgliedstaaten. Falls ein Mitgliedstaat diesen Empfehlungen nicht nach-
kommt, besteht zwar die Möglichkeit, weitere Maßnahmen zu ergreifen, wenn es sich um 
Empfehlungen im Rahmen der haushaltspolitischen Überwachung (Stabilitäts- und Wachs-
tumspakt) oder eines Verfahrens bei makroökonomischen Ungleichgewichten (Verordnung 
(EG) Nr. 1466/97) handelt. Ansonsten kann die Kommission jedoch lediglich eine Verwar-
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nung aussprechen. Umso wichtiger ist die Möglichkeit, durch „Peer Pressure“ indirekt Ein-
fluss auf die nationale Diskussion zu nehmen. Hierzu ist eine hohe Sichtbarkeit der Empfeh-
lungen entscheidend, da es nur so möglich ist, die Öffentlichkeit in den Mitgliedstaaten über 
Reformdefizite aufzuklären.  

Künftig dürften die Empfehlungen der Kommission für Euro-Mitgliedstaaten ein größe-
res Gewicht erhalten, insbesondere durch eine stärkere Verzahnung mit dem Defizitverfahren. 
Mit den Twopack-Reformen wurde die Verpflichtung zur Vorlage von 

 für Mitgliedstaaten eingeführt, die sich in einem Defizitverfahren befin-
den (Verordnung (EG) Nr. 473/2013). Damit wurde eine Regelung, die bereits im Fiskalver-
trag intergouvernemental vereinbart worden war, in das europäische Recht übernommen. Die 
Wirtschaftspartnerschaftsprogramme ergänzen die Verpflichtungen der entsprechenden Mit-
gliedstaaten zu haushaltspolitischen Maßnahmen um die Benennung von politischen Maß-
nahmen und Strukturreformen, die erforderlich sind, um das übermäßige Defizit zu korrigie-
ren.  

Die vorzunehmenden Strukturreformen sind laut der Verordnung notwendig, da „haushaltspo-
litische Maßnahmen möglicherweise nicht ausreichen, um eine dauerhafte Korrektur des 
übermäßigen Defizits zu bewirken“. Konkret sollen die Maßnahmen darauf ausgerichtet sein, 
„die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, ein dauerhaft nachhaltiges Wachstum zu fördern und 
strukturelle Schwächen des betroffenen Mitgliedstaats in Angriff zu nehmen“. Die Durchfüh-
rung der Programme wird von Rat und Kommission überwacht und der Rat kann Stellung-
nahmen dazu abgeben. Die Stellungnahmen fließen schließlich in die Entscheidungen im 
Rahmen des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit ein, sodass es zumindest indirekt 
möglich wäre, das Nichtergreifen von Maßnahmen im Rahmen des Defizitverfahrens zu sank-
tionieren. 

Jedoch drohen Konflikte zwischen europäischer Ebene und Mitgliedstaaten, wenn die Re-
formempfehlungen der Kommission durch die  strin-
genter werden. Denn dann wären die Empfehlungen mit einer impliziten Sanktionsdrohung 
ausgestattet und könnten sehr konkrete Maßnahmen für Politikfelder umfassen, die der unein-
geschränkten  unterliegen. Dies zeigte sich bereits dieses 
Jahr im Falle der heftigen Kritik in Frankreich anlässlich der Veröffentlichung seiner länder-
spezifischen Empfehlungen. Dabei wurde seitens der Kommission die Einhaltung von konkret 
benannten Empfehlungen, insbesondere in Bezug auf die Ausgestaltung der zu ergreifenden 
Rentenreform und die Senkung von Arbeitskosten, mit dem gleichzeitig bekannt gegebenen 
Vorschlag zur Verlängerung der Frist zur Korrektur des übermäßigen Defizits verbunden. 
Somit wurde implizit die Drohung ausgesprochen, dass ein Nichtbefolgen der länderspezifi-
schen Empfehlungen den weiteren Verlauf des Defizitverfahrens beeinflussen würde und so-
mit sogar Geldbußen nach sich ziehen könnte.  

Unmittelbare Sanktionsmöglichkeiten im Rahmen der wirtschaftspolitischen Steuerung 
bestehen bereits im , das 
im Jahr 2013 zum zweiten Mal durchgeführt wurde. Es umfasst zunächst ein Frühwarnsys-
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tem, bei dem sämtliche Mitgliedstaaten anhand eines Scoreboards, das Indikatoren zur Erken-
nung möglicher Ungleichgewichte umfasst, untersucht werden. Daran schließen sich Tiefen-
analysen der Kommission bei denjenigen Mitgliedstaaten an, bei denen die Gefahr von Un-
gleichgewichten festgestellt wurde. Wenn diese Untersuchung in einem Mitgliedstaat ein 
„übermäßiges Ungleichgewicht“ feststellt, besteht die Möglichkeit, ein Verfahren zu eröffnen, 
das von dem Mitgliedstaat die Umsetzung eines konkreten  
vorsieht, und diesem, bei Nichteinhaltung, Sanktionen aufzuerlegen.  

Nachdem im Jahr 2012 bei zwölf Mitgliedstaaten (ausgenommen waren die Programmländer) 
bestehende Ungleichgewichte festgestellt wurden, hat sich diese Zahl im Jahr 2013 um zwei 
weitere Mitgliedstaaten (Malta und die Niederlande) erhöht. Damit sind nur noch acht Mit-
gliedstaaten ohne Tadel. Zudem hat der Rat im Fall von Spanien und Slowenien erstmals das 
Vorliegen von  festgestellt und konkrete Maßnahmen einge-
fordert, die in den nationalen Reform- und Stabilitätsprogrammen konkretisiert werden soll-
ten. Jedoch ist seit dem Beschluss des Ecofin-Rats am 14. Mai 2013 (Rat der Europäischen 
Union, 2013c) weder nach außen kommuniziert worden, dass die beabsichtigten Maßnahmen 
ausreichen, noch, ob und wann die Vorlage eines Korrekturmaßnahmenplans erforderlich ist.  

Die stärkste Eingriffsmöglichkeit der europäischen Ebene in die Wirtschaftspolitik der 
Mitgliedstaaten besteht bei Ländern, die , etwa vom ESM, erhalten. Durch das 
Twopack wurde ein bereits im Rahmen der laufenden Programme ähnlich praktiziertes Ver-
fahren in das europäische Recht überführt (Verordnung (EG) Nr. 472/2013). Nach der An-
tragstellung muss der Mitgliedstaat in Übereinstimmung mit der Kommission ein 

 erarbeiten, das wiederum vom Rat mit qualifizierter 
Mehrheit gebilligt werden muss; es stützt sich auf die 

 und ersetzt diese sowie die länderspezifischen Empfehlungen des Europäischen Semes-
ters.  

Die Durchführung der makroökonomischen Anpassungsprogramme wird durch die Kommis-
sion im Benehmen mit der EZB und gegebenenfalls mit dem IWF überwacht. Falls bedeuten-
de Abweichungen von den Anforderungen des Anpassungsprogramms festgestellt werden, 
kann der Rat die Nichteinhaltung beschließen. Diese Entscheidung hätte schwerwiegende 
Konsequenzen, da sie für die Mitgliedstaaten de facto die Aussetzungen der Auszahlungen 
aus den Programmen bedeuten würde (Europäische Kommission, 2013e). 

Während die zuvor genannten Eingriffsmöglichkeiten in die Wirtschaftspolitik der Eu-
ro-Mitgliedstaaten lediglich Länder betreffen, die sich in einer Form der verstärkten Überwa-
chung befinden, könnte es durch die im neuen 
mittelfristigen Finanzrahmen ermöglicht werden, in allen Staaten Abweichungen von den 
Kommissionsempfehlungen zu sanktionieren (Ziffer 319). Der Entwurf des Europäischen 
Rates sieht vor, dass Verpflichtungen und Zahlungen an einen Mitgliedstaat bei nicht hinrei-
chenden Maßnahmen hinsichtlich des Verfahrens bei übermäßigen makroökonomischen Un-
gleichgewichten sowie hinsichtlich „spezifischer Maßnahmen, die sich nach Artikel 136 
Abs. 1 an die Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets richten“ ausgesetzt werden können 
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(Europäischer Rat, 2013). Der angesprochene Artikel 136 AEUV umfasst die Ausarbeitung 
der Grundzüge der Wirtschaftspolitik für die Staaten des Euro-Raums.  

Die makroökonomische Konditionalität könnte so zum Einfallstor für stärkere Eingriffsmög-
lichkeiten der europäischen Ebene in die nationale Wirtschaftspolitik werden. Aufgrund ihrer 
potenziell starken Sanktionsmöglichkeiten in weiten Bereichen der wirtschaftspolitischen 
Steuerung kann sie sogar als Substitut für die derzeit diskutierten vertraglichen Reformver-
einbarungen (Ziffern 345 ff.) angesehen werden (Verhelst, 2013).  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die jüngsten Reformen der wirtschaftspoli-
tischen Koordinierung den , die vom Rat auf Vorschlag 
der Kommission ausgesprochen werden, deutlich mehr Gewicht gegeben haben. Die neu ge-
schaffenen Instrumente Wirtschaftspartnerschaftsprogramm, Korrekturmaßnahmenplan und 
makroökonomisches Anpassungsprogramm (Tabelle 21) basieren allesamt auf den Empfeh-
lungen der Kommission und durch die Verknüpfung mit dem Defizitverfahren und dem Ver-
fahren bei makroökonomischen Ungleichgewichten ist es möglich, diese zumindest indirekt 
mit einer Sanktionsmöglichkeit zu verbinden und so die Bindungswirkung zu erhöhen. Zudem 
sollen die länderspezifischen Empfehlungen nach den Vorstellungen der Kommission die 
Grundlage der (Ziffern 345 ff.) des neu zu schaffenden In-
struments für Konvergenz und Wettbewerbsfähigkeit sein (Europäische Kommission, 2012a). 
Dazu sollen diese „detaillierter und spezifischer werden und einen konkreten Zeitplan für die 
Umsetzung umfassen“. 

Grundsätzlich ist es positiv zu bewerten, dass die  der Empfehlungen der 
Kommission erhöht wird. Dies dürfte die Wahrnehmung der strukturellen Probleme in der 
Öffentlichkeit der Mitgliedstaaten erhöhen und somit die Durchführung von Reformen er-
leichtern. Zudem erfordert das durch das Sixpack eingeführte „comply-or-explain“-Prinzip, 
dass der Rat eine explizite Erklärung für jede Veränderung an den länderspezifischen Emp-
fehlungen veröffentlichen muss. Dies reduziert die Gefahr, dass für einzelne Regierungen 
unliebsame Empfehlungen, etwa durch politische Tauschgeschäfte, verwässert werden.  

Dennoch ist es kritisch zu sehen, dass die  der Inhalte dieser länderspezifischen 
Empfehlungen ungenügend ausfällt und somit der Kommission ein sehr großer Freiraum ge-
lassen wird. Dies würde sich noch verschärfen, wenn die konkrete Umsetzung einzelner vor-
geschlagener Maßnahmen der Gegenstand der vorgesehenen vertraglichen Reformverträge 
(Ziffern 345 ff.) werden sollte. Das Problem ist deshalb bedeutsam, weil zahlreiche Empfeh-
lungen sensible Bereiche der mitgliedstaatlichen Wirtschaftspolitik betreffen, wie etwa die 
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Zudem haben viele der Empfehlungen keinen klar ersichtli-
chen Bezug zum Funktionieren des Euro-Raums als Ganzes (Hallerberg et al., 2012).  

Die Kommission könnte schließlich versucht sein, über dieses Instrument 
 faktisch an sich zu ziehen, obwohl dafür in den europäischen 

Verträgen keine Rechtsgrundlage besteht. Dies betrifft aktuell beispielsweise im Falle 
Deutschlands Empfehlungen, die hinsichtlich der Reform des Ehegatten-Splittings sowie der 
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steuerlichen Entlastung von Geringverdienern ausgesprochen werden. Hier überschreitet die 
Kommission eindeutig ihre Kompetenzen. Der Sachverständigenrat lehnt die wirtschaftspoli-
tische Koordinierung daher ab. Sie steht in klarem Widerspruch zu Maastricht 2.0. 
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Es wird derzeit, unter anderem im Bericht der vier Präsidenten (van Rompuy, 2012) und 
in der Erklärung anlässlich des deutsch-französischen Gipfels im Mai 2013 (Bundesregierung, 
2013), diskutiert, die Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedstaaten zusätzlich mithilfe verbindli-
cher  zu fördern. Ein entsprechendes Modell wird im Bericht 
der Kommission (Europäische Kommission, 2012a) als 

 (Convergence and Competitiveness Instrument, CCI) diskutiert. Zu-
dem werden mögliche Ausgestaltungsoptionen in einer Mitteilung der Kommission (Europäi-
sche Kommission, 2013f) erörtert. Dieser Vorschlag der Kommission kombiniert vertragliche 
Vereinbarungen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit mit einem finanziellen Soli-
darmechanismus.  

Im Einzelnen soll dies folgendermaßen aussehen: Die Mitgliedstaaten des Euro-Raums sollten 
sich gegenüber der Kommission (unter Mitwirkung des Rates) vertraglich auf die Umsetzung 
nationaler Reformen zur Verbesserung der Wettbewerbs- und Anpassungsfähigkeit verpflich-
ten. Diese Maßnahmen sollten sich dabei insbesondere an den 

 ausrichten, die im Rahmen des Europäischen Semesters ausgesprochen wurden (Zif-
fer 338). Für die vertragskonforme Umsetzung der Reformen würde den Staaten dann finan-
zielle Unterstützung durch die europäische Ebene gewährt, über deren Höhe jedoch keine 
Informationen gegeben werden. Damit sollen den Mitgliedstaaten Anreize gegeben werden, 
strukturelle Reformen umzusetzen, die sich positiv auf die Stabilität der gesamten Währungs-
union auswirken. Ein förmlicher Legislativvorschlag der Kommission soll bis Ende des Jahres 
2013 vorgelegt werden. 

Die  muss anhand der folgenden Fragen 
bewertet werden: Unter welchen Bedingungen ist eine Koordinierung von Strukturreformen 
auf der europäischen Ebene entsprechend dem Grundsatz der Subsidiarität überhaupt sinn-
voll? Warum ist ein solches Instrument notwendig, wenn Reformen sich für ein Land selbst 
langfristig positiv auswirken?  

Eine  wird in der Mitteilung der Kommission mit 
negativen Übertragungseffekten (Spillover-Effekten) auf andere Staaten begründet, die dann 
zu entstehen drohen, wenn die Reformen unzureichend ausfallen sollten: „Die Krise hat ge-
zeigt, dass fehlende oder unzureichende Reformen in einem Mitgliedstaat auch andere in Mit-
leidenschaft ziehen können. (…) Ein hohes Maß an Anpassungs- und Wettbewerbsfähigkeit 
würde alle Mitgliedstaaten besser vor den Folgen eines Konjunkturabschwungs schützen und 
die Entstehung schädlicher makroökonomischer Ungleichgewichte samt ihrer wirtschaftlichen 
und sozialen Folgekosten verhindern.“ (Europäische Kommission, 2013f, S. 3). Grundsätzlich 
könnten Länder Interesse an Reformen in einem anderen Mitgliedstaat haben, wenn sich 
dadurch  auf das eigene Land ergeben.  

Beispielsweise könnte ein Anstieg der Produktion in einem Mitgliedstaat über den Außen-
handel in anderen Mitgliedstaaten positiv auf den Konsum wirken. In einer Währungsunion 
kann sich eine verbesserte Anpassungsfähigkeit an Schocks positiv auf Andere auswirken, da 
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Ungleichgewichte eingedämmt werden. Solche Übertragungseffekte und Rückkopplungen 
existieren in einem Binnenmarkt in vielfältiger Weise. Ihre Existenz ist jedoch nicht hinrei-
chend für eine Koordinierung der Wirtschaftspolitik auf der europäischen Ebene. Es müsste 
vielmehr der Nachweis geliefert werden, dass wirtschaftspolitische Fehlentwicklungen in ei-
nem Mitgliedstaat sich in gravierenden Schocks in einem anderen Mitgliedstaat auswirken. 
Dies lässt sich beispielsweise aufgrund der systemischen Eigenschaft des Bankensystems 
feststellen und stellt ein wesentliches Argument für die Bankenunion dar. Für andere Berei-
che, wie etwa die Arbeitsmarkt- oder Sozialpolitik, gilt das nicht.  

Die zweite grundsätzliche Frage betrifft die politischen Hemmnisse, die Reforman-
strengungen entgegenstehen und ein Eingreifen von außen hilfreich erscheinen lassen. 
Schließlich sollten doch gerade in Staaten mit einer relativ geringen Wettbewerbsfähigkeit 
große  und damit zur 
Senkung der Arbeitslosigkeit bestehen. Gerade Krisenzeiten schärfen die Wahrnehmung 
struktureller Missstände. Reformwiderstände, die sich ansonsten typischerweise aus der Unsi-
cherheit über die Verteilung von Gewinnen und Verlusten aus einer Reform ergeben, sollten 
abnehmen (Drazen, 2000). Bei vielen Reformen treten jedoch sogenannte J-Kurven-Effekte 
auf: Reformen sind kurzfristig mit Kosten verbunden, während die positiven Effekte erst 
langfristig spürbar werden. Für Politiker werden Reformen unattraktiv, da die kurzfristigen 
Effekte für die Wähler unmittelbar spürbar sind, während die langfristigen positiven Effekte 
unbestimmt bleiben. In der Währungsunion kommt verschärfend hinzu, dass es nicht mehr 
möglich ist, kurzfristigen negativen Schocks durch expansive Geldpolitik entgegen zu wirken. 

Ein weiteres Hemmnis für Reformen besteht darin, dass gesamtwirtschaftlich positive 
Maßnahmen häufig mit (kurzfristig) 

verbunden sind. Somit unterbleiben Reformen selbst dann, wenn für die Allgemein-
heit der Nutzen die Kosten sogar in der kurzen Frist überwiegt. Oftmals sind die von der Re-
form negativ Betroffenen besser organisiert (Olson, 1965), da sie von den Kosten unmittelba-
rer berührt werden, während der Nutzen für die breite Masse weniger spürbar ist. Ein promi-
nentes Beispiel ist die Liberalisierung von vormals geschützten Berufen. Mitgliedstaaten 
könnten daher ohne externe Hilfe Schwierigkeiten haben, aus einem ungünstigen politischen 
Gleichgewicht herauszufinden.  

Diese Effekte können durch die verschärften Fiskalregeln in der EU noch verstärkt werden 
(Poplawski-Ribeiro und Beetsma, 2008): Wenn es den Amtsinhabern durch Defizitbegren-
zungen erschwert wird, die negativ betroffenen Interessengruppen im Zuge einer Reform zu 
entschädigen, verringert dies die Wahrscheinlichkeit der Durchführung von Reformen. In 
diesem Sinne können Koordinationsanstrengungen und -zwänge auf der europäischen Ebene 
eine Bewegung hin zum Besseren erzeugen. 

In „normalen“ Zeiten kann es daher zu einer Verschleppung von sinnvollen politischen 
Maßnahmen kommen. Die daraus resultierenden Kosten nehmen im Zeitablauf ständig zu, da 
die unterlassenen Maßnahmen mit der Zeit zu einer  
der Volkswirtschaft und letzten Endes zu einer sinkenden Beschäftigung führen. In der Wäh-
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rungsunion hat grundsätzlich jedes Land aufgrund der fehlenden externen Abwertungsmög-
lichkeit erst dann den Anreiz, bei einer abnehmenden Wettbewerbsfähigkeit unpopuläre Maß-
nahmen durchzuführen, wenn die Kosten eines weiteren „Aussitzens“ der Probleme diejeni-
gen übertreffen, die sich aufgrund politischer Hemmnisse ergeben.9 Dies ist zumeist erst in 
einer krisenhaften Situation der Fall.  

Die Einführung eines CCI verspricht hier Abhilfe, weil dieses Instrument schon in 
„normalen“ Zeiten auf die Herstellung einer höheren Wettbewerbsfähigkeit abzielt. Dieses 
Versprechen kann das CCI aber nicht einlösen, denn es begründet zugleich Anreize für die 
Mitgliedstaaten, die notwendigen und durchaus machbaren Maßnahmen zur Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit in nur unzureichendem Maße durchzuführen oder gar vollständig auf-
zuschieben, um eine Unterstützung von außen zu erhalten. Diejenigen politischen Mechanis-
men, die in ruhigeren Zeiten eine vorsorgende Reformpolitik verhindern, werden durch ein 
solches Instrument gestärkt. Politische Grabenkämpfe verschieben sich auf die europäische 
Ebene. 

Vor Einführung des Euro bestand in der Literatur die Erwartung, dass die Teilnahme an der 
Gemeinschaftswährung über eine erhöhte Reformtätigkeit zur Steigerung der Anpassungsfä-
higkeit führen würde (Alesina et al., 2010). Die Anreize, diese zum Funktionieren der Wäh-
rungsunion notwendige Flexibilität herzustellen, würden somit durch ein CCI, das auf eine 
Korrektur der preislichen Wettbewerbsfähigkeit ausgerichtet ist, sogar reduziert.  

Ein CCI ist demnach nicht nur unnötig, um die Reformbereitschaft der Mitgliedstaaten 
zu erhöhen, er würde zudem Mitnahmeeffekte induzieren und nachteilige Anreizeffekte mit 
sich bringen. So tritt ein auf, wenn Mitgliedstaaten einen Anreiz 
haben, Strukturreformen, die sie ohnehin geplant hatten, zu unterlassen, um später vertragli-
che Vereinbarungen mit der europäischen Ebene einzugehen und dafür eine finanzielle Unter-
stützung zu erhalten. Darüber hinaus könnte sich aus der  
ein Problem ergeben, weil die finanzielle Unterstützung nur für tatsächlich unternommene 
Reformen gewährt werden sollte, diese Aktivitäten aber bei einer falschen Ausgestaltung 
womöglich schwer zu beobachten sind. Diese beiden Probleme treten in stark unterschiedli-
chem Maße in Abhängigkeit von der Wahl des Vertragsgegenstands auf: Es dürfte einen gro-
ßen Unterschied machen, ob spezifische Reformen oder das Erreichen von vorgegeben Zielen 
Vertragsgegenstand sind, die wiederum durch festgelegte Indikatoren gemessen würden. 

Eine Konditionierung von finanzieller Unterstützung auf die 
entsprechend des Kommissionsvorschlags brächte das Problem mit sich, 

dass die Auswirkungen einzelner Reformen auf die Wettbewerbsfähigkeit nur äußerst schwer 
zu quantifizieren sind. Es bestünde daher die Gefahr, dass die Umsetzung von Reformen, die 
allenfalls geringe Effekte bewirken würden, finanziell unterstützt würde. Dies gilt umso mehr, 
als die Verantwortung für fehlerhafte Quantifizierungen von Reformauswirkungen zumindest 

9 Eine ausgewogene Kombination einzelner Reformelemente kann die kurzfristigen Kosten von Reformen senken (Bouis et 
al., 2012) oder es erreichen, dass die Chancen der Wiederwahl einer Regierung nicht zu stark beeinträchtigt werden 
(OECD, 2010; Buti et al., 2010). 
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zum Teil auf die Kommission verlagert werden dürfte, obwohl die Umsetzung der Reformen 
alleine im Verantwortungsbereich der Mitgliedstaaten verbleibt. Zudem wäre bei diesem An-
satz nicht auszuschließen, dass die Umsetzung vertraglich vereinbarter Reformen durch Re-
formen in anderen Politikbereichen, die nicht Vertragsbestandteil sind, konterkariert wird. 
Trotz der formalen Erfüllung des Vertrags würde somit keine Verbesserung der Wettbewerbs-
fähigkeit erreicht. 

Andererseits würde ein insbesondere dann auftreten, 
wenn die Umsetzung einer vertraglichen Regelung einzig anhand der Verbesserung eines ag-
gregierten  festgemacht wird, wie etwa der Lohnstückkosten oder des effektiven 
Wechselkurses. Zum einen besteht das grundsätzliche Problem, dass die Wettbewerbsfähig-
keit von Staaten ein so breites Konzept ist, dass eine Verengung auf einen einzelnen oder we-
nige Indikatoren wenig aussagekräftig ist (Kasten 3). Zum anderen hätten in diesem Fall die 
Geldgeber, also die Europäische Kommission und der Rat, keine Kontrolle darüber, welche 
Art von Reformen konkret durchgeführt wird. Ein solcher Ansatz, der sich auf die Verwen-
dung von stützen würde, 
erschwert es, einen eindeutigen Rückschluss auf die tatsächlich getroffenen Maßnahmen zu 
ziehen, da der Effekt durch spezifische Reformen nur sehr indirekt gemessen werden könnte 
und andere Effekte außerhalb der Kontrolle der Politik (wie außenwirtschaftliches Umfeld 
oder die Ergebnisse von Tarifverhandlungen) dessen Entwicklung dominieren könnten.  

In solch einem Fall drohen : Entweder unternimmt die Regie-
rung unpopuläre Reformen, erhält jedoch trotzdem keine Unterstützung, da ihre Maßnahmen 
durch andere Effekte außerhalb ihrer Kontrolle konterkariert werden. Oder die Regierung ist 
tatenlos, erhält aber eine Unterstützung, da sich andere Faktoren außerhalb ihrer Kontrolle 
positiv ausgewirkt haben. Zudem stellt die zeitliche Dimension ein weiteres Problem für die 
Zurechenbarkeit dar, da sich die meisten Maßnahmen erst mit einiger Verzögerung auf die 
üblichen Wettbewerbsindikatoren auswirken. Dies kann aus politökonomischer Sicht sogar 
negative Anreizeffekte haben: Eine Regierung, die unpopuläre Maßnahmen durchführt, muss 
vor einer Wahl mit den kurzfristig negativen Folgen leben, während ihr Nachfolger nicht nur 
von der Reformdividende profitiert, sondern zusätzlich mit Unterstützungszahlungen der eu-
ropäischen Partner belohnt werden würde. 

Um die europäische Währungsunion robust für die Zukunft zu machen, müssen die 
 wieder ihre disziplinierende Wirkung entfalten können. Der Sachverständigen-

rat hat mit seinem Drei-Säulen-Konzept Maastricht 2.0 einen geeigneten institutionellen 
Rahmen für die Erreichung dieses Ziels vorgeschlagen (Ziffern 269 ff.). Das Konzept setzt 
auf die Eigenverantwortlichkeit der Staaten unter strenger Beachtung des Nichtbeistandsge-
bots. 

Bevor der skizzierte neue ordnungspolitische Rahmen für den Euro-Raum wirksam 
werden kann, müssen  der Vergangenheit abgebaut werden. Sowohl der private als 
auch der öffentliche Sektor sind zu hoch verschuldet. Die 
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 und – spiegelbildlich – deren unzureichende Kapitalisierung behindern die Umsetzung 
strengerer Eigenkapitalvorschriften. Daher sollten vor dem Übergang in eine Bankenunion 
Altlasten in nationaler Verantwortung bereinigt werden (Ziffern 375 ff.)  

Die  hemmt die Umsetzung strengerer fiskalischer Re-
geln. Angesichts stark angestiegener Schuldenstandsquoten ist es insbesondere unrealistisch, 
die No-bail-out-Klausel kurzfristig strikt umzusetzen, ohne dabei neue Vertrauenskrisen zu 
riskieren. Die No-bail-out-Klausel ist nur dann glaubwürdig, wenn ein Mitgliedstaat der Wäh-
rungsunion letztlich in die Insolvenz gehen kann. Das europäische Bankensystem kann eine 
Staatsinsolvenz aber nicht verkraften, wenn die Banken unzureichend kapitalisiert sind und 
die Staatsverschuldung so hohe Ausmaße wie in manchen Mitgliedstaaten angenommen hat.  

Die  aus der heutigen Lage in das Konzept Maastricht 2.0 bleibt 
daher die zentrale Aufgabe der Politik in Europa. Bislang lässt die Politik die Europäische 
Zentralbank dabei ziemlich alleine stehen (Ziffern 256 ff.). 

Allerdings ist es bereits im Hinblick auf die kurze Frist wichtig, dass die richtigen Ent-
scheidungen getroffen werden und der Weg zu einer Wiederherstellung der Maastricht-
Prinzipien nicht verbaut wird. Daher müssen voreilige Harmonisierungen, etwa in der Fiskal- 
und Wirtschaftspolitik, unterbleiben. 

Einige aktuelle Entscheidungen und Vorhaben auf europäischer Ebene gehen jedoch 
. Die Schärfung des Stabilitäts- und Wachstumspakts sowie die 

Verpflichtung zur Einrichtung nationaler Fiskalregeln sind wichtige Elemente zur Stärkung 
der fiskalischen Säule. Mittelfristig sollten die Inhalte des Fiskalpakts jedoch im Rahmen ei-
ner Vertragsänderung in das europäische Recht überführt werden.  

Die Maßnahmen zur  tragen ebenfalls – trotz aller Detailkri-
tik – dazu bei, die Finanzmarktordnung zu verbessern. Die Schaffung eines einheitlichen Auf-
sichtsmechanismus, eines Abwicklungsmechanismus mit Bankenabwicklungsfonds und die 
Harmonisierung der Einlagensicherung sind elementare Bestandteile der notwendigen europä-
ischen Bankenunion. Die in diesem Kapitel diskutierten Probleme in der Governance von 
SSM und SRM sollten möglichst schnell durch eine Vertragsänderung behoben werden. Die 
Altlasten in den Bankensystemen der Mitgliedstaaten müssen hingegen in nationaler Verant-
wortung bereinigt werden.  

Eine  erfordert hingegen zwingend als weitere Säu-
le einen , der weniger auf den Umgang mit Krisen, als vielmehr auf de-
ren Prävention ausgerichtet ist. Der ESM erfüllt zwar in der Übergangszeit eine wichtige 
Funktion, indem er die Mitgliedstaaten gegen Liquiditätskrisen versichert. Für eine glaubwür-
dige Herstellung der Nichtbeistandsklausel muss der ESM jedoch zwingend um zwei weitere 
Elemente ergänzt werden: eine Insolvenzordnung für Staaten und die ex ante-Qualifizierung 
für Liquiditätshilfen durch den Ausweis einer soliden Fiskalpolitik. In diesem Bereich steht 
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das politische Handeln jedoch erst am Anfang. Lediglich mit der Einführung von Collective 
Action Clauses in neuen Staatsanleihen ist ein erster Schritt unternommen worden.  
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Seit dem Jahr 2008 haben sich die Arbeitsmärkte international und insbesondere in Eu-
ropa sehr unterschiedlich entwickelt. Dabei hat sich der im vergangenen Jahrzehnt reformierte 
deutsche Arbeitsmarkt als sehr robust erwiesen. Dies wirft ein Schlaglicht auf die 

 für die langfristige Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft 
und für die Kapazität zur Verarbeitung von Krisensituationen. Die Fähigkeit zur Schock-
absorption ist vor allem für Länder des Euro-Raums bedeutsam, da ihnen der Anpassungsme-
chanismus einer nominalen Wechselkursänderung dauerhaft verwehrt ist. 

Theoretische Überlegungen und der internationale Vergleich der Arbeitsmarktinstitutio-
nen und -entwicklungen helfen dabei, langfristig tragfähige Regelwerke für den Euro-Raum 
und Deutschland zu identifizieren. Im Mittelpunkt stehen dabei die Fragen, ob die Verantwor-
tung für arbeitsmarktpolitische Reformen auf nationaler oder europäischer Ebene anzusiedeln 
ist und wie Institutionen optimal auszugestalten sind. Es zeigt sich, dass es zwar keine gene-
relle Blaupause für eine erfolgreiche Arbeitsmarktordnung gibt, auch nicht die aktuell so er-
folgreiche Deutschlands. Aber es lassen sich  ableiten, wel-
che die inhaltliche Begründung, die prozedurale Ausgestaltung und die internationale Einbet-
tung von Reformen des Arbeitsmarkts betreffen: 

Erstens ist es für eine Volkswirtschaft vorteilhaft, eine in den Institutionen ihres Arbeits-
markts verkörperte zwischen  zu finden. Ein institu-
tionelles Regelwerk, das den Aufbau von Humanvermögen in langfristigen Beschäfti-
gungsverhältnissen fördert und gleichzeitig strukturellen Wandel ermöglicht, stärkt das 
Wachstumspotenzial einer Volkswirtschaft. Im gemeinsamen Währungsraum tritt zudem 
die Fähigkeit von Arbeitsmärkten zur Schockabsorption in den Vordergrund. Um diese si-
cherzustellen, sollten die Arbeitsmarktordnungen der Mitgliedstaaten prioritär darauf aus-
gerichtet werden, hinreichende Elemente der Flexibilität zu enthalten. 

Zweitens müssen die Arbeitsmarktinstitutionen in das gesamtwirtschaftliche Umfeld ein-
gebunden sein. Somit gehören sowohl die  von Reformerfordernissen als 
auch deren  in . Zudem sind Reformen der Arbeits-
marktordnung typischerweise mit dem Verlust von Privilegien verbunden. Eine Kernauf-
gabe der nationalen Politik besteht daher darin, die Sinnhaftigkeit der angestrebten Refor-
men überzeugend zu vermitteln. 

Drittens sehen sich moderne Volkswirtschaften in rascher Folge mit neuen Herausforde-
rungen konfrontiert, die Arbeitnehmer und Unternehmen zur Anpassung zwingen. Welche 
konkreten wirtschaftspolitischen Antworten dabei richtig sind, ist nicht von vornherein 
eindeutig zu bestimmen. Denn oft ist schwer zu identifizieren, ob eine Herausforderung 
von dauerhafter oder lediglich temporärer Natur ist. Deswegen bedarf es 

innerhalb Europas oder des Euro-Raums, sondern lediglich einer maß-
vollen Koordinierung. Das Maastricht 2.0-Konzept des Sachverständigenrates ermöglicht 
einen , durch den Länder für ihre eigenen Weichenstellungen vonei-
nander lernen können (Ziffern 269 ff.). 
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Die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise hat aufgedeckt, wie stark sich die Arbeits-
märkte innerhalb Europas hinsichtlich ihrer Widerstandsfähigkeit gegenüber konjunkturellen 
Schocks und ihrer strukturellen Anpassungsfähigkeit unterscheiden. Gleichzeitig findet sich 
im internationalen Vergleich eine  im länderspezifischen Geflecht der Insti-
tutionen des Arbeitsmarkts. Es liegt daher nahe, dass das konkrete Zusammenspiel zwischen 
diesen Institutionen und den makroökonomischen Herausforderungen den unterschiedlichen 
Entwicklungen von Beschäftigung und Erwerbslosigkeit ursächlich zugrunde liegt.  

Im internationalen Vergleich zeigte sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten eine 
 der Arbeitsmärkte. Während Deutschland seit einigen Jahren und vor 

allem jüngst eine deutliche Steigerung der Beschäftigung und damit verbunden geringere Ar-
beitslosenquoten verzeichnete (Ziffern 145 ff.), ist die Arbeitslosigkeit in den meisten anderen 
Ländern im Zuge der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise deutlich angestiegen. 

Besonders stark fiel dieser Anstieg der Arbeitslosigkeit in den Peripherie-Staaten des Euro-
Raums aus. Vor der Krise war die Arbeitslosigkeit insbesondere in Spanien und Irland deut-
lich zurückgegangen, nachdem sie in der ersten Hälfte der 1990er-Jahre bereits vergleichs-
weise hoch ausgefallen war. Insgesamt verzeichneten im Vergleich über die vergangenen 
zwei Jahrzehnte Portugal und Griechenland die stärksten Anstiege der Erwerbslosenquoten. 
In den baltischen Ländern wuchs die Arbeitslosigkeit im Zuge der globalen Rezession eben-
falls stark an, hat sich seit dem Jahr 2010 aber wieder zurückgebildet (Schaubild 63). 

Längerfristig betrachtet sind im internationalen Vergleich stärker divergierende Ent-
wicklungen der Arbeitsmärkte vor allem seit Anfang der 1990er-Jahre zu beobachten 
(JG 2005 Ziffern 205 ff.). Nach überwiegend geringer Arbeitslosigkeit in den 1960er-Jahren 
stieg diese im Laufe der folgenden beiden Jahrzehnte in den meisten Industrienationen deut-
lich an. In Europa entstand so bis Mitte der 1980er-Jahre ein  verfes-
tigter Arbeitslosigkeit. Im Gegensatz zu anderen Volkswirtschaften konnte sich Deutschland 
bis zur Mitte des vergangenen Jahrzehnts nicht von dieser hohen strukturellen Arbeitslosig-
keit befreien. Erst seit dem Jahr 2005 ist hier ein deutliches Absinken der Arbeitslosenquote 
zu beobachten, welches insbesondere in der jüngsten Wirtschaftskrise wiederum entgegen 
dem Trend der anderen Länder läuft (Schaubild 64). 

Diese unterschiedlichen Entwicklungen in einem oftmals ähnlichen makroökonomi-
schen Umfeld bedürfen einer Erklärung. Angesichts der ebenso zu beobachtenden Heteroge-
nität der  der nationalen Arbeitsmärkte rückten diese folge-
richtig stärker ins Blickfeld der Arbeitsmarktforschung und der Arbeitsmarktpolitik (Siebert, 
1997; Blanchard und Wolfers, 2000). Dies gilt speziell für die westeuropäischen Arbeitsmärk-
te seit dem Fall des Eisernen Vorhangs. Trotz ähnlicher Ausgangsbedingungen und einem 
gemeinsamen globalen wirtschaftlichen Umfeld sind hier deutliche Unterschiede zu beobach- 
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ten. Im Kontrast dazu sind die Transformationsprozesse in den osteuropäischen Ländern zu 
sehen, die für geraume Zeit mit einer erheblichen Arbeitslosigkeit einhergingen. Diese war 
zwischenzeitlich stark zurückgegangen, stieg jedoch in den vergangenen Jahren für einen kur-
zen Zeitraum wieder drastisch an. 

Die erheblichen Divergenzen bei der Entwicklung von Beschäftigungserfolg und Ar-
beitslosigkeit haben die Diskussion über die ideale Ausgestaltung der Institutionen des Ar-
beitsmarkts noch weiter verstärkt. Bislang stand vorrangig im Mittelpunkt der Diskussion, 
wie Arbeitsmarktinstitutionen die  beeinflussen. Die nationalen 
Institutionen reflektieren jedoch nicht nur die jeweiligen gesellschaftlichen Präferenzen, son-
dern unterliegen zudem einer Vielzahl von Interaktionen mit anderen Aspekten der Wirt-
schaftsordnung. Einigen Beobachtern erschien so die Schlussfolgerung gerechtfertigt, dass es 
bei der Ausgestaltung der Arbeitsmarktordnung verschiedene erfolgreiche Wege gäbe und die 
Volkswirtschaften bei dieser Frage nur wenig voneinander lernen könnten (Streeck, 2010). In 
der aktuellen Krise hat sich jedoch deutlich gezeigt, dass einige Arbeitsmärkte wesentlich 

 sind als andere, wenn sie einer großen Herausforderung gegenüberste-
hen. Welche Elemente ihrer Arbeitsmarktordnung sie dazu befähigen, ist somit von erhebli-
cher Bedeutung. 

Das Geflecht der Arbeitsmarktinstitutionen ist vielfältig und komplex, seine quantitative 
Analyse bedarf daher einer Verdichtung. Insbesondere wurde ausgehend von ihren gesell-
schaftlichen und institutionellen Leitbildern vorgeschlagen, Länder in  
einzuteilen. So lassen sich die entwickelten Volkswirtschaften etwa einem liberalen, konser-
vativ-korporatistischen oder sozialdemokratischen Wohlfahrtsgedanken zuordnen (Esping-
Andersen, 1990). Alternativ kann von liberalen und koordinierten Marktwirtschaften sowie 
Mischformen gesprochen werden (Hall und Soskice, 2001). Zudem kann in Europa zwischen 
den mitteleuropäischen, den südeuropäischen, den skandinavischen und den angelsächsischen 
Institutionenmodellen unterschieden werden.  
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Die Vermutung könnte naheliegen, dass sich auf diesem Wege generell überlegene institutio-
nelle Regelwerke identifizieren lassen. Allerdings lässt sich bei Betrachtung langer Zeiträume 
zwischen diesen Clustern  hinsichtlich der 

 ausmachen, und innerhalb der einzelnen Cluster besteht eine deutliche Hetero-
genität der Arbeitsmarktentwicklung (Eichhorst et al., 2010; Boeri, 2011). Institutionen sind 
zudem nicht in Stein gemeißelt. Vielmehr unterliegen sie in einem internationalen System-
wettbewerb einem ständigen Wandel.  

Während sich der deutsche Arbeitsmarkt – und einige andere im Kern Westeuropas – 
robust gegenüber der Rezession im Jahr 2009 zeigte und sich die hiesige Arbeitsmarktlage 
mittlerweile deutlich besser darstellt als vor der Krise, ist die Arbeitslosigkeit in fast allen 
anderen europäischen Ländern in den vergangenen Jahren drastisch angestiegen. Dies gilt vor 
allem für die Volkswirtschaften Südeuropas, in geringerem Ausmaß für die skandinavischen 
und angelsächsischen Länder. Besonders stark fiel zumindest der anfängliche Anstieg der 
Arbeitslosigkeit in den Übergangsökonomien Osteuropas aus. Die Entwicklung der Arbeitslo-
sigkeit in Deutschland ist vor allem deshalb bemerkenswert, da der krisenbedingte Produkti-
onseinbruch hier vergleichsweise scharf ausfiel. Deutschland hatte vor Ausbruch der Krise 
mit dem in der Agenda 2010 zusammengefassten Reformpaket die Flexibilität des Arbeits-
markts erhöht, wenngleich diese im internationalen Vergleich nicht sehr hoch ist (Ziffer 452). 

Damit stellt sich stärker denn je die Frage, wie Arbeitsmarktinstitutionen bestmöglich zur 
 beitragen können. Dabei ist vor allem zu beachten, dass 

diese Schocks recht vielschichtig ausfallen, sodass die Absorptionsfähigkeit eine komplexe 
Angelegenheit ist. Da in einer Währungsunion der makroökonomische Anpassungsmecha-
nismus einer Währungsabwertung nicht zur Verfügung steht, stellt sich diese Frage insbeson-
dere für den Euro-Raum. Man könnte versucht sein zu schlussfolgern, dass ein ähnliches Re-
formpaket wie die Agenda 2010 die Länder mit zu geringer internationaler Wettbewerbsfä-
higkeit aus ihrer Problemlage befreien könnte. Im internationalen Vergleich wies Deutschland 
jedenfalls im Jahr 2012 als einziges Land einen deutlichen Rückgang der Erwerbslosenquote 
gegenüber dem Vorkrisenjahr 2007 auf (Tabelle 22). 

Länder mit schwacher realwirtschaftlicher Entwicklung weisen tendenziell höhere Ar-
beitslosenquoten auf. Besonders negative Entwicklungen zeigen sich in den Krisenländern 
Griechenland, Spanien, Portugal und Irland. Deutschland konnte dagegen eine überraschend 
positive Beschäftigungsentwicklung verzeichnen (Schaubild 65, Seite 256). Hier wird eine 

 für die Arbeitsmarktinstitutionen deutlich: Während Deutschland 
nur einen temporären Nachfrageschock zu bewältigen hatte, müssen in den Krisenländern 
tiefe Strukturkrisen überwunden werden. Diese beiden Situationen stellen unterschiedliche 
Anforderungen an das institutionelle Regelwerk. 

Deutschland erscheint zudem in einer weiteren Dimension des Arbeitsmarkterfolgs be-
merkenswert, die ebenfalls mit der Effizienz der Arbeitsmarktinstitutionen verknüpft sein 
dürfte: der Integration einzelner in den Arbeitsmarkt. Auf europäischer 
Ebene hat sich die aktuelle Krise vor allem bei jüngeren Erwerbspersonen deutlich bemerkbar 
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gemacht: In Irland, Italien, Portugal, Spanien und Griechenland lag die Erwerbslosenquote 
der 15- bis 24-Jährigen im Jahr 2012 zwischen 30 % und 55 % und somit mehr als doppelt so 
hoch wie die Erwerbslosenquote aller Personen im Alter von 15 bis 74 Jahren (Tabelle 22). 
Dies bedeutet aber nicht, dass dort jeder zweite bis dritte Jugendliche arbeitslos war, da sich 
viele Jugendliche noch in Ausbildung befinden und noch nicht am Erwerbsleben teilnehmen 
(JG 2012 Ziffer 525). Bezogen auf die gesamte Bevölkerung im Alter von 15 bis 24 Jahren 
lag der Anteil der Erwerbslosen in diesen Ländern im Jahr 2012 zwischen 10,1 % (Italien) 
und 20,6 % (Spanien). 
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Dennoch hat die  in diesen Ländern eine Dimension erreicht, welche 
die Arbeitsmarktpolitik aufgrund der zu erwartenden ökonomischen und sozialen Folgen in 
den Fokus der gesellschaftlichen Debatten rückt. Neben den signifikanten Zuwächsen der 
Jugenderwerbslosigkeit in den meisten europäischen Ländern sind wiederum die Unterschie-
de zwischen den Ländern bemerkenswert: So verzeichnete Deutschland im Jahr 2012 die 
niedrigste Jugenderwerbslosenquote in Europa und ebenfalls einen sehr niedrigen Anteil von 
Jugendlichen, die weder erwerbstätig noch in Aus- oder Weiterbildung sind (international als 
„NEETs“ bezeichnet).1 Zudem ist Deutschland der einzige der betrachteten europäischen 
Staaten, in dem sowohl die Jugenderwerbslosigkeit als auch der Anteil dieser unbeschäftigten 
Jugendlichen (die NEET-Rate) im Vergleich zum Jahr 2007 gesunken sind. 

 

Dieser Erfolg wird häufig zu einem guten Teil auf das  zu-
rückgeführt, obschon dieses System auch in den weniger erfolgreichen Jahren die deutsche 
Arbeitsmarktordnung geprägt hatte. Dabei wird erneut deutlich, dass die Arbeitsmarktinstitu-
tionen und die Arbeitsmarktentwicklung immer als Teil des gesamten institutionellen Regel-
werks gesehen werden müssen. Im Fall der Jugenderwerbslosigkeit kommt dem Bildungssys-
tem – speziell beim Übergang von Ausbildung in Erwerbstätigkeit – eine entscheidende Rolle 
zu. Das duale Ausbildungssystem in Deutschland ist über einen sehr langen Zeitraum ge-
wachsen und verlangt eine aktive und finanzielle Beteiligung der Betriebe und Unternehmen. 
Ein Umbau der nationalen Berufsausbildungssysteme in diese Richtung, wie er mit der Euro-
päischen Ausbildungsallianz angestrebt wird, dürfte daher in den meisten Fällen – wenn 
überhaupt – nur langfristig zu Erfolgen führen. 

1 „NEET“ steht dabei für „ ot in mployment, ducation or raining“. 
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Als Arbeitsmarktinstitutionen werden in der ökonomischen Literatur alle Regelungen 
(Gesetze oder Normen) bezeichnet, die auf Arbeitsangebot, Arbeitsnachfrage, deren Zusam-
menspiel und die Lohnfindung wirken, indem sie entsprechende 

etablieren. Sie sind somit ein entscheidender Faktor für die Erklärung der langfristi-
gen Arbeitsmarktlage und kurzfristiger Anpassungsprozesse (Ziffern 455 ff.). Im internationa-
len Vergleich zeigt sich eine große Heterogenität dieser Arbeitsmarktinstitutionen. Dies trifft 
international ebenso zu wie innerhalb der Europäischen Union (EU) oder des Euro-Raums 
(Boeri, 2011). 

Eine Analyse der Bedeutung von Arbeitsmarktinstitutionen muss über diesen bloßen Augen-
schein hinausgehen und erfordert daher eine Quantifizierung durch geeignete Indikatoren. 
Dabei bietet sich das Jahr 2008, vor Beginn der Euro-Krise, als Beobachtungszeitpunkt an, da 
die vielerorts sehr negative Arbeitsmarktentwicklung die Bedeutung der institutionellen Aus-
gestaltung der Arbeitsmärkte für die nachfolgenden Arbeitsmarktreaktionen unterstrichen hat. 
Im Mittelpunkt dieser Betrachtung stehen Elemente der Arbeitsmarktordnung, die vorwiegend 
die  – die Möglichkeiten zur Auflösung bestehender und Begründung 
neuer Arbeitsverhältnisse – betreffen. Im internationalen Vergleich wissen wir nur recht we-
nig über die Elemente der , also der Möglichkeiten zur Anpassung be-
stehender Arbeitsverhältnisse, wie etwa den aktuellen Stand von Lebensarbeitszeit- und Über-
stundenkonten. 

Ordnet man die Länder entlang einzelner Indikatoren für die Ausprägung spezieller In-
stitutionen, zeigt sich deutlich, wie unterschiedlich die Arbeitsmärkte ausgestaltet sind. Die 

 der Länder ergeben sich hierbei aus der theoretischen Überlegung, wie die jewei-
lige Institution – bei isolierter Betrachtung – das Arbeitsangebot, die Arbeitsnachfrage oder 
die Lohnsetzung und somit das Arbeitsmarktgleichgewicht voraussichtlich beeinflussen wür-
de, und sind rein indikativ zu sehen. So belegt etwa das Land mit dem schwächsten Kündi-
gungsschutz, die Vereinigten Staaten, Rang 1 bei diesem Indikator. Diese Einordnung wirft 
keine kritischen Fragen auf. Dies ist bei der Klassifizierung im Hinblick auf einen allgemei-
nen gesetzlichen Mindestlohn anders. Dort liegen beispielsweise Deutschland, Österreich und 
die nordischen Staaten auf Rang 1 (Tabelle 23). Dabei zeigt sich, wie fehlgeleitet es sein 
kann, einzelne Facetten dieses quantitativen Rasters in Isolation zu betrachten, denn genau 
diese Länder werden durch einen hohen Abdeckungsgrad tarifvertraglich vereinbarter und für 
allgemeinverbindlich erklärter Mindestlöhne geprägt. 

Dennoch veranschaulicht diese systematische Einordnung der einzelnen Institutionen 
die , die bei der institutionellen Ausgestaltung des Arbeitsmarkts zu vollziehen 
sind. So verzichten vor allem diejenigen Länder auf einen allgemeinen Mindestlohn, in denen 
ein höheres Maß an Tarifbindung existiert, zum Beispiel Österreich oder Deutschland. Dar-
über hinaus ist ein Mindestlohn in Ländern mit ausgeprägtem Sozialstaat weniger verbreitet, 
da dort die Lohnersatzleistungen angebotsseitig für einen höheren Reservationslohn sorgen, 
also denjenigen Lohn, den ein Arbeitsuchender für sich mindestens erwartet, um eine Stelle 
anzutreten. Hohe Lohnersatzleistungen legen demnach implizit einen (nach Personengruppen 
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differenzierten) Mindestlohn fest. Ein Schwerpunkt der Reformen der Agenda 2010 lag auf 
der Reduktion der Lohnersatzleistungen für Langzeitarbeitslose, sodass die externe Flexibili-
tät des deutschen Arbeitsmarkts gestärkt wurde. 

 

Auch an anderen Beobachtungspaaren lässt sich erkennen, dass die konkrete Ausprägung der 
Institutionen typischerweise kein Zufallsprodukt darstellt, sondern in einem gesellschaftlichen 
Diskurs gewachsen ist. So besteht eine klare negative Korrelation zwischen flexiblem Kündi-
gungsschutz und Befristungsmöglichkeiten: Länder mit sehr rigiden arbeitsrechtlichen Vor-
schriften nutzen verstärkt Befristungen, um externe Flexibilität zu ermöglichen. Spanien, Por-
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tugal und auch Frankreich gelten als Beispiele für starken , der den Arbeitsmarkt 
in zwei Segmente von sicheren sowie unsicheren Arbeitsplätzen teilt, und stark negative Ar-
beitsmarkteffekte speziell für jugendliche Arbeitsmarkteinsteiger nach sich zieht (Blanchard 
und Landier, 2002). Im Zuge der Agenda 2010 hat Deutschland seine externe Flexibilität ver-
bessert, indem die befristete Beschäftigung erleichtert wurde. 

Ausgehend von der Betrachtung einzelner Institutionen lassen sich
 identifizieren (Eichhorst et al., 2010; Boeri, 2011). Diese umfassen Länder, die über ähn-

liche Regelwerke für den Arbeitsmarkt verfügen. Die angelsächsischen Volkswirtschaften 
zeichnen sich fast ausnahmslos durch geringen Kündigungsschutz, niedrige Abgabenlasten 
auf Arbeitseinkommen und geringe Lohnersatzraten aus. Das Gegenteil ist in den großen kon-
tinentaleuropäischen Ländern Deutschland, Frankreich, Italien oder Spanien der Fall. Dort 
haben die institutionellen Unterschiede über die vergangenen zwei Jahrzehnte zugenommen. 
Die Unterschiede zwischen den Clustern hatten sich hingegen von Mitte der 1980er-Jahre bis 
zum Jahr 2007 leicht verringert (Boeri, 2011). 

Aggregierte Indikatoren, mit denen versucht wird, die „internationale Wettbewerbsfä-
higkeit“ der Arbeitsmarktinstitutionen eines Landes kompakt zu messen, verdeutlichen, dass 
durchaus unterschiedliche Ausgestaltungsarten als erfolgreich angesehen werden können. So 
wird die Republik Korea beispielsweise aggregiert wesentlich negativer bewertet, als dies der 
Durchschnitt der Einzelindikatoren vermuten lässt. Hierbei wird deutlich, wie vorsichtig mit 
statistischen Indikatoren umgegangen werden muss. Eine umfassende Bewertung des institu-
tionellen Regelwerks ist ohne präzise Kenntnis der nationalen Gegebenheiten nur unter Rück-
griff auf statistische Kennzahlen nicht möglich. Als Ausgangspunkt eines internationalen 
Benchmarkings können Indikatoren aber wertvolle Erkenntnisse liefern. So schneiden kei-
neswegs nur die angelsächsischen Länder im internationalen Vergleich gut ab, sondern eben-
falls die skandinavischen Länder und die Schweiz, die deutlich andere Arbeitsmarktmodelle 
verfolgen. 

Mit Ausnahme des (nicht allzu aussagekräftigen) Kriteriums des allgemeinen Mindest-
lohns nimmt Deutschland im Vergleich der 27 ausgewählten entwickelten Volkswirtschaften 
nie einen Spitzenplatz ein. Trotz der einschneidenden Arbeitsmarktreformen in der ersten 
Hälfte des vergangenen Jahrzehnts zählt der  demnach weiterhin mit 
zu den  der Welt. Dies zeigt sich speziell bei den aggregierten Indi-
katoren zur Regulierung des Arbeitsmarkts: Im Jahr 2008 belegte Deutschland beim Glo-
bal Competitiveness Index (GCI) des World Economic Forum im Hinblick auf die Arbeits-
markteffizienz nur Rang 19 unter den betrachteten Ländern; auf den letzten fünf Rängen fin-
den sich hier die südeuropäischen Volkswirtschaften. Bei Rückgriff auf den Index zur Ar-
beitsmarktregulierung der Economic Freedom of the World-Studie (EFoW) des Fra-
ser Institute belegt Deutschland sogar den letzten Rang (Tabelle 23). Im Hinblick auf seine 
externe Flexibilität, die für die rasche Anpassung an dauerhafte Veränderungen maßgeblich 
ist, scheint der deutsche Arbeitsmarkt demnach für künftige Herausforderungen nur bedingt 
gerüstet. 
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Eine isolierte Betrachtung der Arbeitsmarktinstitutionen kann allerdings zu kurz grei-
fen. Der Vergleich von verschiedenen arbeitsmarktspezifischen Aspekten mit der gesamtwirt-
schaftlichen  liefert als Ergebnis wiederum eine große Heterogenität 
über die Länder hinweg. Die Schweiz, die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich 
gelten insgesamt sowie hinsichtlich der  als internati-
onal führend. Deutschland, Finnland und Österreich haben zwar gemessen an diesen Umfra-
geindikatoren „wettbewerbsfähige“ Volkswirtschaften, aber relativ ineffiziente und vor allem 
wenig (extern) flexible Arbeitsmärkte. In den meisten der betrachteten entwickelten Volks-
wirtschaften fällt die gesamtwirtschaftliche Bewertung besser aus als die Bewertung der Ar-
beitsmarktinstitutionen (Schaubild 66). 

 

Es liegt somit nahe, längerfristige Arbeitsmarktentwicklungen und krisenbedingte Ar-
beitsmarktreaktionen zumindest teilweise auf die Arbeitsmarktinstitutionen zurückzuführen 
(Boysen-Hogrefe et al., 2010; OECD, 2010, 2012; Orlandi, 2012). Dabei können institutionel-
le Regelungen in der kurzen Frist durchaus anders wirken als mittel- bis langfristig (Bernal-
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Verdugo et al., 2012). Zudem bestehen zahlreiche Verflechtungen zwischen den einzelnen 
Institutionen, die es zu berücksichtigen gilt (Sachs und Schleer, 2013). 

Die Entwicklungen am Arbeitsmarkt und die generelle Wirtschaftsentwicklung stehen 
in einer . Institutionen gelten dabei als ein wesentlicher 
Bestimmungsfaktor für Wachstum und wirtschaftliche Entwicklung (Acemoglu et al., 2005). 
Denn  für die langfristigen Pfade von Beschäftigung und wirtschaftlicher Aktivität 
und für deren kurzfristigen Verlauf im Nachgang zu makroökonomischen Schocks ist – neben 
vielen anderen Einflussfaktoren – das . Aus seinem 
Zuschnitt entscheidet sich, wie erfolgreich Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage zusammen-
geführt werden („Matching“) und welche Mengen („Beschäftigung“) und Preise („Löhne“) 
sich dabei ergeben. Insbesondere ist die spezifische Ausprägung dieses Geflechts dafür ver-
antwortlich, wie schnell die Akteure auf diesem Markt dazu befähigt werden, auf eine verän-
derte Situation mit einer Anpassung der vertraglichen Bindungen zu reagieren. 

Der Arbeitsmarkt ist von zentraler Bedeutung für die Leistungsfähigkeit einer Volks-
wirtschaft. Hier entscheidet sich, ob das vorhandene Erwerbspersonenpotenzial zur Ausbrin-
gung einer hohen Wertschöpfung genutzt, Arbeitslosigkeit weitgehend vermieden und zufrie-
denstellende Einkommen erwirtschaftet werden. Zwar treffen hier Angebot und Nachfrage 
aufeinander wie auf anderen Märkten auch, doch ist es gerade die 

 zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, die diesen Markt von anderen abhebt: 
Die Sicherung einer dauerhaften und auskömmlichen Beschäftigung ist aus Sicht eines Ar-
beitnehmers von hoher Bedeutung, und die Aussicht, über längere Zeit miteinander zu arbei-
ten, eröffnet vielfältige Investitionsmöglichkeiten, die Produktivität durch den Aufbau fir-
menspezifischen Humanvermögens zu steigern. 

Daher verwundert es nicht, dass der Arbeitsmarkt durch eine Vielzahl von Regelungen 
geprägt ist, welche diese  unterstützen. Dieses Insti-
tutionengeflecht regelt die Natur der vertraglichen Beziehungen, Rechte und Pflichten der 
Akteure auf beiden Marktseiten ebenso, wie es häufig konkrete Verfahren für Konfliktfälle 
sowie die Lohnfindung und -anpassung im Zeitablauf vorsieht. Dabei haben sich in unter-
schiedlichen Volkswirtschaften recht vielfältige Ausprägungen der Institutionen des Arbeits-
markts herausgebildet. Diese Regelwerke unterscheiden sich insbesondere im Hinblick auf 
die Möglichkeiten der Arbeitnehmer, im Konfliktfalle oder bei mangelnder Wertschöpfungs-
kapazität ihres Arbeitsplatzes auf der Aufrechterhaltung des Beschäftigungsverhältnisses zu 
beharren. 

Doch die Kehrseite der Stärkung der Kontinuität der Arbeitsbeziehungen liegt in der 
damit nahezu unausweichlich einhergehenden  . 
Die Befähigung zu einer raschen und umfassenden Erneuerung durch Entlassungen und Neu-
einstellungen ist jedoch für den Arbeitsmarkt einer modernen Volkswirtschaft von höchster 
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Bedeutung. So ändern sich die Anforderungen und Möglichkeiten der Bereitstellung von Gü-
tern und Dienstleistungen unaufhörlich, etwa durch die Entwicklung neuer Produktionsver-
fahren oder durch den steigenden internationalen Zugang zu Produktionsfaktoren. Im Wett-
bewerb um Kostenvorsprünge sind damit ehedem produktive Arbeitsplätze immer wieder neu 
auf den Prüfstand zu stellen. Ein Festhalten an überkommenen Strukturen dürfte daher zu 
Wohlfahrtsverlusten führen. 

Zudem ergeben sich in modernen Volkswirtschaften aufgrund der hohen Bedeutung individu-
eller Fähigkeiten erhebliche und stetig wachsende Unterschiede in der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit der Arbeitnehmer. Das in Deutschland im internationalen Vergleich besonders 
umfassend umgesetzte System von Steuern und Transfers transformiert zwar die am Markt 
realisierten Einkommensunterschiede tendenziell in eine weit weniger gespreizte Verteilung 
der verfügbaren Einkommen. Ebenso sorgt die für europäische Volkswirtschaften typische 
hohe Staatsquote für eine breite Teilhabe aller Gesellschaftsschichten am gesamtwirtschaftli-
chen Erfolg. Dennoch dürfte die breite Akzeptanz der verbleibenden Einkommensunterschie-
de gefährdet sein, wenn individuelle  unzureichend sind (Ziffern 686 ff.). 
Eine Verkrustung des Arbeitsmarkts ist diesbezüglich besonders kritisch zu sehen. Eine meri-
tokratische Gesellschaft, also eine Gesellschaft, in der die Leistung über den Erfolg entschei-
det, ist ohne einen Arbeitsmarkt, der Anpassungsprozesse effektiv unterstützt, nur schwer 
vorstellbar. 

Die moderne Arbeitsmarktökonomik greift den Zweiklang zwischen Kontinuität und 
Wandel auf, indem sie das Arbeitslosigkeitsniveau im langfristigen gesamtwirtschaftlichen 
Gleichgewicht typischerweise mit , sogenannten „Search 
and Matching“-Modellen, erklärt (Mortensen und Pissarides, 1999; Pissarides, 2000;  
Rogerson et al., 2005). In diesem Modellrahmen suchen arbeitslose Erwerbspersonen nach 
einer Beschäftigungsstelle und Arbeitgeber wiederum mit Stellenangeboten nach Arbeitskräf-
ten. Passen ein Arbeitsuchender und ein Stellenangebot zusammen, entsteht ein „Match“ zu 
einem bestimmten Lohn. Die Häufigkeit erfolgreicher Matches hängt dabei vor allem vom 
aktuellen Verhältnis von Stellenangeboten zu Arbeitsuchenden ab. Je höher das relative Stel-
lenangebot ausfällt, desto einfacher ist es für Arbeitslose, einen Arbeitsplatz zu finden. Die 
Besetzung von offenen Stellen wird hingegen für die Unternehmen schwieriger. 

In einer Volkswirtschaft entstehen fortwährend neue Arbeitsplätze, gleichzeitig fallen andere 
Arbeitsplätze weg, in Deutschland etwa 30 000 pro Arbeitstag (Rothe, 2010). Daher existiert 
in der Realität und in den Modellen im langfristigen Gleichgewichtszustand 

. Deren Höhe hängt von institutionellen Faktoren ab. Die Arbeitslosigkeit und ebenso 
das Lohnniveau fallen im Gleichgewicht umso höher aus, je geringer die Preis- und Lohnfle-
xibilität ausgeprägt ist (JG 2005 Kasten 7). Institutionen treiben tendenziell einen Keil zwi-
schen die Produktivität eines Arbeitnehmers und dessen Lohn und beeinflussen so die Entste-
hung und den Abbau von Arbeitsplätzen. 

Dabei können unterschiedliche Strategien der institutionellen Ausgestaltung langfristig zu 
ähnlichen Ergebnissen im Hinblick auf zentrale ökonomische Größen, wie die Beschäftigung, 
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die Arbeitslosigkeit oder das Wirtschaftswachstum, führen. Im langfristigen Gleichgewicht 
kann dieselbe Arbeitslosenquote beispielsweise dadurch zustande kommen, dass es aufgrund 
rigider Vorschriften nur wenig Einstellungen und Entlassungen gibt, oder dadurch, dass es in 
einem dynamischeren Arbeitsmarkt mehr Bewegungen gibt. Die durchschnittliche Verweil-
dauer in Arbeitslosigkeit wird im zweiten Fall kürzer sein. Ebenfalls unterschiedlich werden 
die Anpassungsprozesse verlaufen, die sich nach Schocks vollziehen. Es geht also um das 
Institutionengeflecht insgesamt, nicht nur um einzelne Institutionen und um die Rückkoppe-
lungen zwischen den Institutionen und dem wirtschaftlichen Umfeld. 

Da die institutionellen Konstellationen im Modellrahmen der Search and Matching-
Theorie eine derart prominente Rolle spielen, berücksichtigen diese Modelle, dass sich im 
Zuge einer  typischerweise alle makroökonomischen Variablen an-
passen. Dabei ist vor allem von Bedeutung, ob eine Reform alle Marktteilnehmer betrifft oder 
nur einen Teil. So kann sich eine Spaltung des Arbeitsmarkts in beschäftigte Insider und ar-
beitslose Outsider herausbilden (Lindbeck und Snower, 2001), oder die Gruppe der Beschäf-
tigten spaltet sich in zwei Segmente, wodurch ein dualer Arbeitsmarkt entsteht. 

Trotz aller Modellkomplexität können nie alle Aspekte von Arbeitsmarktreformen berück-
sichtigt werden. Zu den nur schwer zu berücksichtigenden Aspekten zählen typischerweise 
Rückwirkungen über das Steuer- und Abgabensystem. Die Ergebnisse 

 werden ebenfalls oft als uneinheitlich oder als Widerspruch zu theoretischen Über-
legungen wahrgenommen. Die Gesamtschau einer Vielzahl von Studien erlaubt allerdings 
gerade wegen deren unterschiedlichen Vorgehensweisen robuste Aussagen zur Relevanz ein-
zelner Arbeitsmarktinstitutionen und deren Zusammenwirken (JG 2005 Ziffern 236 ff.). 

Zur Bewertung einzelner Institutionen und letztendlich ihrer Gesamtheit bietet es sich 
an, sie entlang von zwei zentralen Dimensionen näher zu beleuchten: Die erste Dimension 
rückt den  einer Volkswirtschaft in den Vordergrund. Ein 
möglichst hohes Beschäftigungsniveau stärkt das Produktionspotenzial, das ein wesentlicher 
Faktor für die Sicherung und Steigerung des gesellschaftlichen Wohlstands ist. Dies trifft vor 
allem auf Länder wie Deutschland zu, deren Sozialversicherungssysteme zuvorderst durch 
Steuern und Abgaben auf Arbeitseinkommen finanziert werden. Hierbei wird deutlich, wie 
bedeutend die Arbeitsmarktinstitutionen für die sozialen Sicherungssysteme und die öffentli-
chen Finanzen sind. 

Eine Volkswirtschaft mit flexibleren Institutionen und somit dynamischeren Allokati-
onsprozessen erreicht tendenziell einen  und erzielt größere Wohl-
standszuwächse, vorausgesetzt, dass dabei die Kontinuität noch hinreichend gewahrt bleibt, 
um Investitionen in (firmenspezifisches) Humanvermögen zu stützen. Die Volkswirtschaft 
kann sich schneller an Änderungen des gesamtwirtschaftlichen Umfelds anpassen. Denn insti-
tutionell bedingte Rigiditäten können wie  wirken, indem sie notwendige An-
passungen, also den Wechsel von Arbeitskräften hin zu neuen, produktiveren Tätigkeiten be- 
oder gar verhindern. Rigide Arbeitsmarktinstitutionen und deren Interaktion mit Schocks 
werden als einer der Hauptgründe für den Anstieg der Arbeitslosigkeit in Europa von den 
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1960er-Jahren bis in die 1990er-Jahre gesehen (Blanchard und Wolfers, 2000; Nickell et al., 
2005). Dabei stieg die Arbeitslosigkeit in konjunkturellen Abschwüngen an, bildete sich aber 
in den nachfolgenden Aufschwüngen nicht wieder gleichermaßen zurück. 

Die Arbeitsmarktinstitutionen beeinflussen die  insgesamt, 
indem sie Spezialisierungs- und Innovationsprozesse und Unternehmensgründungen beein-
flussen. Dies drückt sich nicht zuletzt in internationalen Handelsmustern aus. So fokussieren 
sich Länder mit unflexibleren Arbeitsmärkten auf die Entwicklung und Herstellung von risi-
koärmeren Produkten (Saint-Paul, 1997, 2002). Flexiblere Länder hingegen besitzen einen 
komparativen Vorteil in volatileren Sektoren und spezialisieren sich dahingehend (Cuñat und 
Melitz, 2010, 2012). Tendenziell führt dies zu höherer Arbeitslosigkeit in den rigiden Ländern 
(Helpman und Itskhoki, 2010). 

Für eine Währungsunion wie den Euro-Raum ist besonders die Widerstandsfähigkeit 
des Arbeitsmarkts gegen konjunkturelle und strukturelle Schocks bedeutsam, da mit dem no-
minalen Wechselkurs ein Mechanismus für  weggefallen ist. Die-
ser Flexibilität sollte angesichts der Probleme des gemeinsamen Währungsraums, mit asym-
metrischen Schocks umzugehen und Ausstrahlungseffekte auf andere Länder zu verhindern, 
aktuell die höchste Priorität gelten. Die Art des Schocks interagiert dabei entscheidend mit 
dem institutionellen Regelwerk. Kurzfristige konjunkturelle Nachfrageschocks können und 
müssen anders verarbeitet werden als langfristige Strukturänderungen. 

Bei temporären Schocks können im Hinblick auf Entlassungen ( ) 
weniger flexible Arbeitsmarktregimes unter Umständen vorteilhaft sein, indem sie dazu bei-
tragen, (firmenspezifisches) Humanvermögen zu sichern und spätere Suchkosten der Akteure 
zu reduzieren. Allerdings sind in diesem Falle andere Dimensionen der Flexibilität, etwa bei 
der Anpassung der Arbeitszeit ( ), bedeutsam. Fortbestehende Arbeitsver-
hältnisse können in diesem Falle die Arbeitseinkommen und damit die Binnennachfrage stüt-
zen. Insofern lässt sich die Suche nach der optimalen institutionellen Ausgestaltung des Ar-
beitsmarkts immer als eine  zwischen der Förderung der Kontinuität von Beschäf-
tigungsverhältnissen und der Ermöglichung von dynamischen Erneuerungsprozessen begrei-
fen. Tendenziell besteht ein negativer Zusammenhang zwischen struktureller Arbeitslosigkeit 
und der Schockabsorptionsfähigkeit von Arbeitsmärkten (OECD, 2010). 

In der jüngeren Vergangenheit ist darüber hinaus das Verständnis dafür gewachsen, 
dass die Institutionen des Arbeitsmarkts intensiv mit anderen Gestaltungselementen der Wirt-
schaftsordnung interagieren. Zu der  für die Ergebnisse 
am Arbeitsmarkt und damit für die gesamtwirtschaftliche Aktivität zählen auf Seite des Ar-
beitsangebots etwa die Demografie, das Bildungssystem oder die Systeme der sozialen Siche-
rung. Die Arbeitsnachfrage wird unter anderem durch den technologischen Fortschritt, die 
Entwicklung und Regulierung von Absatzmärkten sowie die Verfügbarkeit von Kapital be-
stimmt. Darüber hinaus wirken Steuern und Abgaben auf den Lohnbildungsprozess. Folglich 
sollte sich eine Politik, die sich zum Ziel setzt, die Arbeitsmarktsituation zu verbessern, nicht 
zu einseitig auf rein arbeitsmarktspezifische Aspekte fokussieren. 
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Empirisch zeigt sich etwa, dass die Arbeitsmarktentwicklung eng mit den Bedingungen auf 
dem Finanz- und insbesondere dem Kreditmarkt zusammenhängt: Da nur Sachkapital als Si-
cherheit hinterlegt werden kann, unterbleiben in Krisenzeiten tendenziell eher Personalinves-
titionen (Calvo et al., 2012; Gatti et al., 2012; Miao et al., 2012). Zudem lässt sich ein signifi-
kanter Einfluss von Produktmarktregulierung nachweisen (Boeri, 2011; Fiori et al., 2012). 
Darüber hinaus beeinflussen beispielsweise Unternehmenssteuern die Lohnentwicklung  
(Fuest et al., 2013). Somit gilt es, die  in den gesamtwirt-
schaftlichen Kontext zu berücksichtigen und insgesamt eine konsistente Wirtschaftspolitik zu 
verfolgen. 

Zu den bedeutsamsten Arbeitsmarktinstitutionen zählen arbeitsrechtliche Vorschriften, 
die Ausgestaltung von Beschäftigungsformen, der Umfang von Lohnersatzleistungen, der 
Lohnfindungsprozess sowie die aktive staatliche Arbeitsmarktpolitik. Ihre  und 
ihr Zusammenspiel mit den sonstigen institutionellen Gegebenheiten, nicht bloß die Addition 
einzelner institutioneller Aspekte, führt zu einem bestimmten langfristigen strukturellen Ar-
beitsmarktgleichgewicht und beeinflusst das Verhalten des Systems in einer konjunkturellen 
Krise. Der Ausgangspunkt zum Verständnis der grundlegenden Wirkungsweise von Instituti-
onen ist deren Einzelbetrachtung. 

Der  steht oft als der vermeintliche zentrale Bestimmungsgrund für 
die Flexibilität von Arbeitsmärkten im Mittelpunkt der Diskussion. Aus Sicht des Arbeitge-
bers wirkt der Kündigungsschutz wie eine Steuer auf die Anpassung der Beschäftigung. Je 
niedriger die Hürden für eine Kündigung sind, desto flexibler können Arbeitgeber ihre Be-
schäftigungsstände im Zeitverlauf anpassen. Zu unterscheiden ist hierbei zwischen dem Kün-
digungsschutz für einzelne Beschäftigte und dem Verfahren bei Massenentlassungen. Letztere 
werden oft stärker reguliert, zum Beispiel durch Sozialplanpflichten, da ihre sozialen Folgen 
als schwerwiegender eingeschätzt werden.  

Aus theoretischer Sicht ist keine eindeutige Vorhersage über die Effekte eines starren 
Kündigungsschutzes zu treffen, da es gleichzeitig zu weniger Einstellungen und zu weniger 
Entlassungen kommt. Empirische Studien, insbesondere solche, die auf aggregierten Daten 
beruhen, liefern daher insgesamt kein eindeutiges Bild, was dahingehend interpretiert werden 
kann, dass ein reines „Hire and Fire“-Regime mit möglichst geringem Kündigungsschutz 
nicht die prinzipiell beste Lösung darstellt (Baccaro und Rei, 2007; Howell et al., 2007; 
Avdagic und Salardi, 2013). 

Die  auf dem Arbeitsmarkt nimmt jedoch bei rigiderem Kündigungsschutz ziem-
lich eindeutig ab (Boeri, 2011; OECD, 2013). Somit steigt die Sockel- oder Langzeitarbeitslo-
sigkeit, da diejenigen, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind, geringere Chancen haben, wie-
der eine Beschäftigung zu finden und länger arbeitslos bleiben. Mit Perspektive auf die Chan-
cengleichheit und Teilhabe aller Erwerbspersonen kommt es so zu einer stärkeren Trennung 
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zwischen . Im Hinblick auf direkte Jobwechsel lässt sich ebenfalls 
ein negativer Zusammenhang mit strikteren Kündigungsschutzregeln konstatieren (Gielen und 
Tatsiramos, 2012). Insgesamt gehen also die Dynamik und damit das Wachstumspotenzial 
einer Volkswirtschaft zurück. 

Dieses Bild wird von mikroökonometrischen Studien gestützt, deren 
 auf Arbeitsmarktreformen oder gesetzlich verankerten Asymmetrien im Arbeits-

recht eines Landes aufbauen. Beispielsweise kann man unter bestimmten Bedingungen den 
Kontrast zwischen dem Verhalten von kleinen Unternehmen vor und nach der Reform als 
Reflektion der Einführung gelockerter Regelungen beim Kündigungsschutz für kleine Unter-
nehmen auffassen (Boeri und Jimeno, 2005; Schivardi und Torrini, 2008).  

Für Deutschland findet eine Studie zu den Effekten von Änderungen des Kündigungsschutzes 
in Unternehmen mit fünf bis zehn Beschäftigten im Zeitraum von 1995 bis 2000 keinen signi-
fikanten Zusammenhang mit den Einstellungs- und Entlassungsraten (Bauer et al., 2007). Ei-
ne Evaluation der Lockerung des Kündigungsschutzes für kleine Unternehmen im Jahr 2004 
deutet hingegen auf einen positiven Effekt auf das Einstellungsverhalten hin (Bauernschuster, 
2013). Oberhalb der Beschäftigungsschwelle, ab der ein strikterer Kündigungsschutz gilt, 
finden sich zudem geringere Entlassungsraten (Boockmann et al., 2008). Neben der Interakti-
on zwischen Kündigungsschutz und anderen institutionellen Regelungen müssen bei der In-
terpretation dieser Studien vor allem nicht beobachtbare Verhaltensanpassungen der Unter-
nehmen berücksichtigt werden. So können niedrigere Entlassungswahrscheinlichkeiten bei 
höherem Kündigungsschutz auf ein selektiveres Einstellungsverhalten zurückgeführt werden. 

Die Wirkung von Kündigungsschutzregelungen hängt stark mit der Ausgestaltung von 
, also Leistungen der Arbeitslosen- oder Sozialversicherung, zusam-

men. Diese setzen sich zusammen aus der Höhe und Dauer von Ansprüchen sowie den Vo-
raussetzungen, diese Ansprüche zu erhalten. Sie bestimmen maßgeblich den Reservationslohn 
und damit den Anreiz, eine Beschäftigung zu suchen und anzunehmen. Arbeitsmärkte mit 
geringem Kündigungsschutz und niedrigen Lohnersatzleistungen weisen typischerweise mehr 
Jobwechsel und mehr Bewegungen in und aus Arbeitslosigkeit auf. Ein solches Flexibilitäts-
regime ist charakterisierend für die angelsächsischen Arbeitsmärkte. 

Die theoretisch zu erwartenden Folgen einer generöseren Ausgestaltung von Lohner-
satzleistungen sind höhere Arbeitslosigkeit und ein höheres durchschnittliches Lohnniveau. 
Sowohl makro- als auch mikroökonometrische Studien stützen tendenziell diese Sicht, wobei 
die Zusammenhänge empirisch nicht durchweg klar aufscheinen (Howell und Rehm, 2009). 
Insgesamt scheint die  einen stärkeren Effekt aufzuweisen als die Höhe der Ein-
kommensersatzleistung. Gegen Ende der Anspruchsdauer zeigen sich zumeist deutliche An-
stiege der Abgangsrate aus Arbeitslosigkeit und der Zugangsrate in Beschäftigung, wobei 
letztere wesentlich schwächer reagiert (Card et al., 2007). 

Bei einer Kombination von niedrigem Kündigungsschutz und höheren Lohnersatzleis-
tungen wird vom  gesprochen. Derartige Modelle existieren beispielweise 
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in Dänemark und der Schweiz. Als Voraussetzung für den Erfolg eines solchen Modells kön-
nen grundlegende gesellschaftliche Wertvorstellungen angeführt werden, beispielsweise ein 
besonders „tugendhaftes“ Verhalten (Cahuc und Algan, 2009). Allerdings zeigt sich am Bei-
spiel Dänemarks, dass sich ein Rückgang der Arbeitslosigkeit erst mit einer stärker sanktio-
nierenden Arbeitsmarktpolitik seit Beginn der 1990er-Jahre eingestellt hat (Andersen und 
Svarer, 2007). Folglich mussten hier zumindest drei Arbeitsmarktinstitutionen passgenau in-
einander greifen. Darüber hinaus bedarf es einer soliden öffentlichen Finanzlage, da sowohl 
die Lohnersatzleistungen als auch die aktive Arbeitsmarktpolitik finanziert werden müssen. 
Werden für diese staatlichen Ausgaben Steuern und Abgaben auf Arbeitseinkommen erhoben, 
entstehen wiederum negative Effekte auf Arbeitsangebot und -nachfrage, denen entgegenge-
wirkt werden muss. 

Externe Flexibilität kann bei ansonsten rigidem Kündigungsschutz hergestellt werden, 
indem arbeitsrechtlich spezielle Beschäftigungsformen ermöglicht werden, die einem geringe-
ren Kündigungsschutz unterliegen. Hierzu zählen vor allem Zeitarbeit und Befristungsmög-
lichkeiten. Ein Nebeneinander von unterschiedlichen Beschäftigungsverhältnissen birgt aller-
dings die Gefahr eines , einer Segmentierung des Arbeitsmarkts in einen Kern von 
stark abgesicherten Arbeitnehmern und solchen mit sehr unsicheren Arbeitsmarktperspektiven 
(Europäische Kommission, 2012). 

In Krisensituationen verteilen sich die Anpassungslasten auf diese Weise ungleich zu 
Lasten der Outsider. Diese müssen außerdem aufgrund ihrer geringeren Verhandlungsmacht 
generell ein niedrigeres Lohnniveau in Kauf nehmen. Ebenso investieren diese Arbeitnehmer 
und ihre Arbeitgeber aufgrund der unsicheren Perspektiven typischerweise weniger in den 
Aufbau von Humanvermögen (Bentolila et al., 2010; Hijzen et al., 2013). Im Vergleich zu 
einheitlich rigidem Kündigungsschutz senkt Dualismus zwar tendenziell die Arbeitslosigkeit. 
Allerdings wird die Anpassung an makroökonomische Schocks primär von 

 getragen, zu denen vor allem Jugendliche, Geringqualifizierte und 
Langzeitarbeitslose zählen. Der Gewinn an Flexibilität durch Befristungsmöglichkeiten kann 
also zu einer Verteilungsdebatte führen. 

Während externe Flexibilität unumgänglich ist, um kontinuierlichen Strukturwandel zu 
ermöglichen und zu begleiten sowie dauerhafte Schocks zu verarbeiten, können temporäre 
Nachfrageeinbrüche auch durch  abgefedert werden. Dies trifft insbeson-
dere auf sektorspezifische Nachfrageschocks zu. Ein Paradebeispiel hierfür ist das Rezessi-
onsjahr 2009 in Deutschland. Dem Rückgang der Exportnachfrage im Zuge der globalen 
Wirtschafts- und Finanzkrise wurde mit einer Verkürzung der Arbeitszeiten und – damit ver-
knüpft – der Hortung von Arbeitskräften begegnet. Dazu trugen neben der guten Gewinnsi-
tuation der Unternehmen, verbunden mit einem relativ geringen Beschäftigungsstand zu Be-
ginn der Krise und Lohnzurückhaltung, vor allem der Abbau von Arbeitszeitkonten und groß-
zügigere Kurzarbeitergeldregelungen bei. Insgesamt lassen sich 40 % der beobachteten Hor-
tung von Arbeitskräften dem niedrigen Beschäftigungsstand, 20 % der Lohnzurückhaltung 
und weitere 40 % den Arbeitszeitanpassungen zuschreiben (Burda und Hunt, 2011). 
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Die Sicherung des Beschäftigungsstands war Ausdruck eines unternehmerischen Inves-
titionskalküls: Die kurzfristigen Remanenzkosten wurden als geringer eingeschätzt als die im 
Fall von Entlassungen später zu erwartenden Such- und Einarbeitungskosten von neuem Per-
sonal. Ein derart koordiniertes Vorgehen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern kann in einem 
ansonsten sehr rigiden institutionellen Umfeld die ökonomischen Lasten gleichmäßig vertei-
len und zur Schockabsorption beitragen. Allerdings bleibt eine Insider-Outsider Problematik 
zwischen Beschäftigten und Arbeitsuchenden bestehen. Zudem kann dieses Vorgehen nur bei 
temporären Nachfrageschocks vorteilhaft sein und ist daher eher als die Ausnahme, nicht als 
die Regel zu sehen. 

Neben Arbeitszeitanpassungen spielt Lohnflexibilität eine bedeutende Rolle hinsichtlich 
der Schockabsorptionsfähigkeit von Arbeitsmärkten und Volkswirtschaften. Eine hohe 

 be- oder verhindert Lohnsenkungen, wodurch die Löhne relativ zur Produktivitäts-
entwicklung im Nachhinein nicht mehr angepasst werden können. Dies gilt vor allem in Kri-
senzeiten. Zu starke Lohnrigidität ist aus zwei Gründen kritisch: Sie kann langfristig schlei-
chend zu sinkender Wettbewerbsfähigkeit führen, da die Lohnentwicklung nicht mit der Pro-
duktivitätsentwicklung einhergeht. Sie kann kurzfristig zu starken Beschäftigungsänderungen 
führen, da die interne Flexibilität eingeschränkt ist und weniger produktive Arbeitskräfte ent-
lassen werden, statt sie zu einem vergleichsweise geringeren Lohn weiter zu beschäftigen. 

Das Ausmaß von Lohnrigidität fällt international – und innerhalb des Euro-Raums – sehr un-
terschiedlich aus (Dickens et al., 2007). Lohn- und damit Preisanpassungen sind vor allem in 
einer Währungsunion wichtig. Abhängig von der Art eines Produktivitätsschocks, beispiels-
weise dessen Symmetrie für alle Mitgliedstaaten, vollziehen sich unterschiedliche Anpas-
sungsprozesse, wobei die Staaten mit höherer Lohnrigidität immer an preislicher Wettbe-
werbsfähigkeit verlieren (Fahr und Smets, 2010). 

Insgesamt lassen sich hinsichtlich des Lohnfindungsprozesses drei Ländercluster identi-
fizieren: Länder mit sehr dezentralen Lohnverhandlungen, wie etwa die Vereinigten Staaten 
oder das Vereinigte Königreich, Länder mit stark regulierten Lohnverhandlungen zwischen 
Tarifvertragsparteien auf sektoraler Ebene (zum Beispiel Deutschland oder Österreich) und 
Länder mit zusätzlicher Indexierung und stärkeren Politikeingriffen, insbesondere Mindest-
löhnen, wie etwa Belgien oder Spanien (Du Caju et al., 2009). Tendenziell fällt die Lohnrigi-
dität in der letzten Gruppe am höchsten, in der ersten am niedrigsten aus. Mit Perspektive auf 
die Schockabsorptionsfähigkeit im Euro-Raum ist eine möglichst geringe Lohn- und damit 
Preisrigidität wünschenswert. Dabei sind Lohnindexierungen, wie sie noch in Belgien oder 
Luxemburg existieren, besonders hinderlich. Dies gilt ebenso für die nahezu automatische 
Erhöhung von Mindestlöhnen, wie beispielsweise in Frankreich. 

Der Zusammenhang zwischen Lohnniveau und Beschäftigung ist bei gegebenen techno-
logischen und konjunkturellen Gegebenheiten grundsätzlich als negativ anzusehen. Dass über 
dem Produktivitätsfortschritt liegende Reallohnsteigerungen die langfristige „quasi-gleichge-
wichtige“ Arbeitslosigkeit erhöhen, ist weitgehend unbestritten (JG 2004 Kasten 37). 
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 auf Arbeitseinkommen, die wiederum notwendig sind, um andere Arbeits-
marktinstitutionen zu finanzieren, bestimmen die Differenz zwischen den für die Arbeitsnach-
frage relevanten Arbeitskosten und den Brutto- und Nettoverdiensten der Beschäftigten. Zu-
dem sind sie mitbestimmend für den Lohnabstand, also die Differenz zwischen Lohnersatz-
leistungen und Arbeitseinkommen, der besondere Relevanz für den Übergang von Geringqua-
lifizierten aus Arbeitslosigkeit in Erwerbstätigkeit besitzt. Steuern und Sozialabgaben auf das 
Arbeitseinkommen erhöhen also die strukturelle Arbeitslosigkeit (Bassanini und Duval, 2009; 
JG 2005 Ziffer 237). 

Die Lohnsetzung wird maßgeblich durch Institutionen wie  oder 
 beeinflusst. Sie beeinflussen nicht nur das Lohnniveau, sondern ebenfalls die 
, also die Verteilung der Löhne über die Gruppe der Arbeitnehmer. Bei gege-

benem Produktivitätsniveau führen höhere Löhne zu mehr Arbeitslosigkeit, da weniger Per-
sonen mit geringerer Produktivität beschäftigt werden. Eine hinreichende Spreizung der 
Lohnstruktur unterstützt die Arbeitsnachfrage nach geringqualifizierten Tätigkeiten. Eine be-
schäftigungsfreundliche Lohnpolitik der Tarifvertragsparteien kann die Arbeitsmarktpolitik 
entscheidend unterstützen, wie dies in Deutschland im vergangenen Jahrzehnt passierte. Dafür 
ist wichtig, dass sich die Lohnverhandlungen durch einen hohen Grad an Koordination zwi-
schen Arbeitgebern und Gewerkschaften auszeichnen. Ist dies gegeben, kann ein hoher ge-
werkschaftlicher Organisationsgrad Arbeitslosigkeit verringern (Nickell et al., 2005; Bassani-
ni und Duval, 2009). 

Eine wesentliche Einschränkung des Lohnbildungsprozesses kann durch 
entstehen. Vor allem in einem schwachen konjunkturellen Umfeld können diese als Sperr-
klinken wirken, indem sie ein Lohnniveau festschreiben, das über der Arbeitsproduktivität 
vieler Arbeitsuchender liegt. Leidtragende sind dabei vor allem Geringqualifizierte sowie 
jüngere und ältere Arbeitsuchende.  

Die Beschäftigungswirkungen von Mindestlöhnen sind Gegenstand intensiver ökonomi-
scher Debatten (Card und Krueger, 1997; Dube et al., 2010; Neumark und Wascher, 2010; 
Neumark et al., 2013). Diese Wirkungen sind tendenziell negativ, können jedoch theoretisch 
nicht immer eindeutig bestimmt werden, da sie von der Produktivität und Suchintensität der 
Arbeitsanbieter und von der Marktmacht der Arbeitgeber abhängen. Die empirische Evidenz 
ist ebenfalls uneinheitlich, was unter anderem daran liegt, dass meist 

 konstruiert werden kann, die als Kontrast zu der beobachteten Einführung 
oder Erhöhung von Mindestlöhnen dient. Während beispielsweise Entlassungen nach Einfüh-
rung oder Anhebung eines Mindestlohns direkt beobachtet werden könnten, ist dies im Hin-
blick auf unterlassene Einstellungen nicht möglich. 

Als weitere mögliche Erklärung dafür, dass empirische Studien nicht durchweg negative Be-
schäftigungseffekte ermitteln, können unter anderem Unterschiede in den sonstigen institutio-
nellen Rahmenbedingungen herangezogen werden (JG 2006 Kasten 22). So sind die Einstel-
lungsbereitschaft von Arbeitgebern und die Mobilität und Konzessionsbereitschaft von Ar-
beitsuchenden höher, wenn Kündigungsschutz und Lohnersatzleistungen gering ausfallen, 
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wodurch Allokationsprozesse beschleunigt werden. In einem solchen institutionellen Umfeld, 
wie es etwa die Vereinigten Staaten charakterisiert, kann ein Mindestlohn unter Umständen 
weniger schädlich sein als in einem rigiden Arbeitsmarkt. 

Insgesamt weist die Mehrheit der international durchgeführten Studien dennoch auf 
 von Mindestlöhnen hin, insbesondere die meisten jener Stu-

dien, die methodisch als verlässlicher angesehen werden können (Neumark und Wascher, 
2006). Es gibt hingegen kaum überzeugende Evidenz für positive Beschäftigungswirkungen, 
vor allem nicht außerhalb von sektorspezifischen Analysen. Kritisch ist dabei, dass sich Be-
schäftigungsverluste zumeist auf Geringqualifizierte konzentrieren, deren Arbeitsmarktchan-
cen eigentlich im Fokus der arbeitsmarktpolitischen Anstrengungen stehen sollten. Ähnliches 
gilt für jüngere Erwerbspersonen. Deren Chancen, einen Arbeitsplatz zu finden oder zu behal-
ten, werden durch Mindestlöhne merklich reduziert (Abowd et al., 2000). 

Für Deutschland gibt es naturgemäß bislang keine Evaluation eines flächendeckenden 
gesetzlichen Mindestlohns. Jüngst wurden im Rahmen einer groß angelegten Evaluationsstu-
die die Wirkungen branchenspezifischer Lohnuntergrenzen untersucht (Kasten 16). Die auf 
Mikrodaten beruhenden Studien finden unterschiedliche Effekte, wobei die Beschäftigungsef-
fekte zumeist nicht sehr groß ausfallen, die Lohnstruktur aber deutlich komprimiert wird 
(Möller, 2012; Paloyo et al., 2013). Ein generelles Problem stellt dabei jedoch die Übertrag-
barkeit solch sektorspezifischer Ergebnisse auf die Folgen eines flächendeckenden Mindest-
lohns dar. Bei letzterem sind keine Ausweichreaktionen von Arbeitnehmern in andere Sekto-
ren mehr möglich. Das wahrscheinliche Resultat sind eine  
am unteren Rand und höhere Arbeitslosigkeit. 

Die von Mindestlöhnen geschaffene Lohnrigidität nach unten dürfte seitens der Unternehmen 
regelmäßig durch geringere Lohnzuwächse in den höheren Lohngruppen ausgeglichen werden 
(Stüber und Beissinger, 2012). Während also einige Beschäftigte im unteren Bereich der 
Lohnverteilung Einkommensgewinne erzielen, verlieren andere ihren Arbeitsplatz oder müs-
sen geringere Lohnzuwächse hinnehmen. 

Eine frühere Studie für die deutsche Bauindustrie ergab signifikant negative Beschäfti-
gungseffekte in Ost- und uneinheitliche Effekte in Westdeutschland (Möller und König, 
2008). Deutlich wird dabei, wie entscheidend die Höhe und damit die 

 ist: In Ostdeutschland waren aufgrund des niedrigeren Lohnniveaus we-
sentlich mehr Arbeitnehmer von der Einführung des Mindestlohns betroffen als in West-
deutschland, folglich fielen die Beschäftigungsverluste dort höher aus. 

Die Effekte der Einführung eines flächendeckenden Mindestlohns auf die Lohnstruktur und 
die Beschäftigung im Niedriglohnbereich ließen sich Ende der 1990er-Jahre im Vereinigten 
Königreich am Beispiel des Pflegesektors beobachten. Die unausweichliche Lohnkompressi-
on ging dabei mit Beschäftigungsverlusten einher, wenngleich diese angesichts der großen 
Bindungswirkung des Mindestlohns noch moderat anmuten mögen (Machin et al., 2003). Ein 
flächendeckender Mindestlohn in Höhe von 8,50 Euro, wie er derzeit für Deutschland erwo-
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gen wird, würde hierzulande eine nennenswerte Anzahl von Beschäftigten treffen und damit 
ein vergleichsweise hohes Risiko von Beschäftigungsverlusten mit sich bringen (Zif-
fern 515 ff.). 
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Im Kanon der Arbeitsmarktinstitutionen nimmt die 
 eine Sonderrolle ein. Im Gegensatz zur passiven Arbeitsmarktpolitik, welche vor 

allem die Arbeitslosenversicherung umfasst, richtet sich die AAMP gezielt an spezielle Ar-
beitsmarktteilnehmer, oft Geringqualifizierte oder Langzeitarbeitslose. Mit ihrer Hilfe sollen 
konjunkturelle Schocks abgefedert und strukturelle Verbesserungen des langfristigen Ar-
beitsmarktgleichgewichts erreicht werden.  

Grundsätzlich lassen sich vier Typen von AAMP-Maßnahmen unterscheiden: Unterstützung 
bei der Arbeitsuche, Fortbildungs- und Qualifikationsmaßnahmen, Lohnsubventionen im pri-
vaten Sektor und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen im öffentlichen Sektor. Das Ziel dieser 
Maßnahmen ist zumeist eine   und damit 
verbunden der Einkommenssituation der geförderten Person. Eine detaillierte Diskussion der 
Maßnahmen, Ziele und Wirkungen sind in einer begleitenden Expertise dargestellt (Kluve, 
2013a). 

Die international bestehenden institutionellen Unterschiede spiegeln sich in einer deutli-
chen Heterogenität der Ausgaben für AAMP wider. So fielen die Ausgaben für passive Leis-
tungen der Arbeitslosenversicherung im Jahr 2011 in Spanien und Italien aufgrund der dort 
drastisch gestiegenen Arbeitslosigkeit wesentlich höher aus als im Jahr 2007. Dies verdeut-
licht die Bedeutung der Finanzlage der öffentlichen Haushalte für die Arbeitsmarktpolitik, 
insbesondere wenn diese als Puffer in Konjunktureinbrüchen genutzt werden soll (Andersen 
und Svarer, 2012). Bei einer angespannten Haushaltslage stehen weniger Mittel zur Verfü-
gung, die für AAMP ausgegeben werden können. Dies trifft insbesondere in konjunkturellen 
Krisen zu. Die Ausgaben für AAMP sind in diesen Ländern zuletzt kaum gestiegen oder so-
gar zurückgegangen, anders als in den nordischen Ländern, wo sie stark anwuchsen.  
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Die europäischen Länder unterscheiden sich ebenfalls deutlich im Hinblick auf die Verteilung 
der AAMP-Ausgaben: Während beispielsweise Deutschland und Frankreich stärker die Ar-
beitsuche und Qualifikationsmaßnahmen unterstützen, fließen in Spanien und in den nordeu-
ropäischen Ländern mehr Mittel in die Förderung der Beschäftigung (Schaubild 67). 

Umfassende  von zahlreichen Evaluationsstudien ergeben, dass die Ef-
fektivität von AAMP fast ausschließlich durch den Maßnahmentyp bestimmt wird und größ-
tenteils unabhängig vom konjunkturellen oder institutionellen Umfeld ist (Card et al., 2010; 
Kluve, 2010). Die Studien zeigen, dass vor allem die  die 
Beschäftigungswahrscheinlichkeit signifikant erhöht. Da diese Maßnahmen vergleichsweise 
kostengünstig sind, gelten sie ebenfalls als die kosteneffektivsten. Dabei ist zu beachten, dass 
sich diese Unterstützung überwiegend an Personen richtet, die erst kurze Zeit arbeitslos sind 
und daher tendenziell noch hohe Wiedereinstiegschancen haben. 

Fortbildungs- und Qualifikationsmaßnahmen weisen durchschnittlich ebenfalls positive 
Beschäftigungseffekte auf, insbesondere in längerfristigen Betrachtungen, wobei es sehr stark 
auf die Ausgestaltung der jeweiligen Maßnahme ankommt. Dies unterstreicht die Bedeutung 
des  im Rahmen von AAMP. Um eine rasche Rückkehr in 
Beschäftigung nicht zu verhindern (Lock-in Effekt), sollten sie jedoch erst nach der Unter-
stützung von individuellen Suchanstrengungen eingesetzt werden. Erste Studien deuten dann 
auf eine optimale Dauer solcher Maßnahmen von etwa 4 bis 6 Monaten hin (Flores et al., 
2012; Kluve et al., 2012). Idealerweise enthalten sie zudem eine , damit 
die Teilnehmer nah am Arbeitsmarkt bleiben. 
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Ein nachhaltiger Aufbau von Humanvermögen scheint bei Lohnsubventionen sowie 
Beschäftigungsprogrammen nicht hinreichend gegeben. Diese Maßnahmen sind zunächst da-
hingehend erfolgreich, dass die Teilnehmer während der Maßnahme einer Beschäftigung 
nachgehen. Im Falle von Lohnsubventionen finden sich über die Maßnahme hinaus kurzfristig 
noch positive Effekte; die mittel- bis langfristige Wirksamkeit bleibt allerdings wenig er-
forscht und fraglich. Kritisch sind darüber hinaus bei solchen Interventionen insbesondere 

 zu sehen, die selbst bei kleinräumigen oder zielgrup-
penspezifischen Subventionsprogrammen nicht auszuschließen sind und bei flächendecken-
den Maßnahmen der Gesamteffektivität nachhaltig entgegenwirken. 

Bei öffentlichen Beschäftigungsprogrammen zeigen sich durchweg negative Auswirkungen 
nach Beendigung der Maßnahme. Die Chancen, einen Arbeitsplatz zu finden, fallen dann ge-
ringer aus als für vergleichbare Personen, die nicht an einem solchen Programm teilgenom-
men haben. Darüber hinaus sind Lohnsubventionen und öffentliche Beschäftigungsprogram-
me sehr teure Programmtypen und daher nicht kosteneffektiv. 

Die Gesamtevidenz zu Maßnahmen der AAMP zeigt, dass letztere systematisch weniger 
effektiv bei Jugendlichen unter 25 Jahren wirken. Der Grund hierfür muss darin gesehen wer-
den, dass es sich bei jüngeren (Langzeit-)Arbeitslosen häufig um besonders arbeitsmarktferne 
Personen mit sehr geringer Berufsqualifikation handelt. Diesen kann die AAMP – wenn über-
haupt – nur noch mit sehr großem Aufwand helfen. Handlungsbedarf besteht für diese Perso-
nengruppe vorrangig im Bereich der Bildungspolitik, um präventiv dem Entstehen von Lang-
zeitarbeitslosigkeit unter Jugendlichen entgegenzuwirken (JG 2009 Ziffern 441 ff.). 

Im Bereich der Arbeitsmarktpolitik muss es vor allem darum gehen, die Hürden für eine Be-
schäftigungsaufnahme abzusenken. Besonders ineffektiv ist die  in 
Ländern mit hohem Kündigungsschutz (Kluve, 2012). Darüber hinaus bedarf es für diese Per-
sonengruppe , die verschiedene Komponenten, wie beruf-
liche Ausbildung, Praktika, Schulung sozialer Kompetenzen und Unterstützung bei der Ar-
beitsuche kombinieren. Solche Maßnahmen sind sowohl zeitaufwändig als auch teuer, wie 
beispielsweise das Job Corps-Programm in den Vereinigten Staaten oder das New Deal-
Programm im Vereinigten Königreich (Dorsett, 2006; Schochet et al., 2008; Flores et al., 
2012). 

Mit Blick auf das konjunkturelle Umfeld lässt sich feststellen, dass die Wirksamkeit von 
AAMP positiv mit der Höhe der Arbeitslosigkeit korreliert ist. Bei konjunkturell bedingt hö-
herer Arbeitslosigkeit finden sich unter den Arbeitslosen mehr arbeitsmarktnahe qualifizierte 
Personen, die passgenauer unterstützt werden können und leichter in Beschäftigung zurück-
finden (Lechner und Wunsch, 2009). 

Abhängig von der Schwere einer Rezession und damit dem Rückgang der Arbeitsnachfrage 
spricht einiges dafür, die AAMP in Wirtschaftskrisen auszuweiten, um einem Anstieg von 
struktureller Arbeitslosigkeit und langfristigen Einkommens- und Wohlstandsverlusten vor-
zubeugen (Davis und von Wachter, 2011). Die Verweildauer in Arbeitslosigkeit und der da- 
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mit verbundene Humankapitalverlust fallen in Krisen höher, die Lock-in Effekte der Maß-
nahmen geringer aus. So kann zum Beispiel eine regelgebundene Ausweitung von Kurzarbeit, 
die zwischen aktiver und passiver Arbeitsmarktpolitik anzusiedeln ist, Arbeitsplatz- und 

 (Balleer et al., 2013). Dies gilt jedoch wiederum nur bei 
temporären Schocks; bei Strukturkrisen verschleppt AAMP, die rein auf eine Beschäftigungs-
sicherung ausgerichtet ist, notwendige Anpassungen, die eher durch Qualifikationsmaßnah-
men unterstützt werden sollten. 

Bei der aktuell hohen Jugendarbeitslosigkeit in Europa stellt sich die Frage, ob die 
AAMP einen Beitrag leisten kann, diese zu senken. Im Rahmen der Gipfeltagung des Europä-
ischen Rates und der Konferenz zur Förderung der Jugendbeschäftigung in Europa 
im Juni beziehungsweise Juli 2013 wurde beschlossen, in den kommenden Jahren mehr als 
20 Mrd Euro, unter anderem für Lohnkostenzuschüsse und Bildungsangebote, zur Bekämp-
fung von Jugendarbeitslosigkeit bereitzustellen (Berlin Youth Summit, 2013). Im Rahmen der 
Jugendbeschäftigungsinitiative soll beispielsweise die Jugendgarantie dafür sorgen, dass je-
dem beschäftigungslosen Jugendlichen innerhalb von vier Monaten ein Arbeits- oder Ausbil-
dungsplatz zur Verfügung steht. 

Aufgrund des Ausmaßes der strukturellen Probleme ist jedoch nicht davon auszugehen, 
dass diese Maßnahmen die Jugendarbeitslosigkeit in den Krisenländern schnell deutlich redu-
zieren können. Einerseits bleiben die finanziellen Spielräume begrenzt. Andererseits wäre bei 
einem umfassenden Einsatz von AAMP-Maßnahmen immer mit Subventions-, Verdrän-
gungs- und Mitnahmeeffekten zu rechnen, welche die direkten Effekte in einer Gesamtbe-
trachtung konterkarieren (Kasten 16, Seite 271). Insbesondere auf sehr angespannten Ar-
beitsmärkten geht beispielsweise die erfolgreiche Unterstützung von Arbeitsuchenden auf 
Kosten anderer Personen, die keine Unterstützung erhalten (Crépon et al., 2013). 

Letztendlich kommt es für die Wirksamkeit von AAMP vor allem auf die 
 von Personen zu Maßnahmen an. Die Neuausrichtung der Bundesagen-

tur für Arbeit mit der Hartz III-Reform im Jahr 2004 und die Evaluation der AAMP im Zuge 
der Instrumentenreform sind mitverantwortlich dafür, dass die Effektivität der eingesetzten 
Mittel hierzulande erhöht wurde (Jacobi und Kluve, 2007; Heyer et al., 2012). 

Für die Bewertung der bestehenden institutionellen Ausgestaltung der Arbeitsmärkte im 
Euro-Raum ist vor allem die Fähigkeit zur Schockabsorption relevant. Eine Arbeitsmarktord-
nung, die dazu führt, dass asymmetrisch wirkende Schocks rasch verarbeitet werden, kann die 
in einer  ansonsten drohenden Ansteckungseffekte vermeiden, die sich vor 
allem über die gemeinsame Geldpolitik ergeben. Die Wirkung von Arbeitsmarktinstitutionen 
auf den langfristigen Wachstumspfad einer Volkswirtschaft liegt hingegen zunächst vorrangig 
im nationalen Interesse. Diesbezügliche Entscheidungen spiegeln gesellschaftliche Präferen-
zen und historische Entwicklungspfade wider. Nicht zuletzt besteht hier eine enge Verknüp-
fung mit den länderspezifischen Bildungs- und Sozialversicherungssystemen. 
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Der Sachverständigenrat verortet die Verantwortung für die Wirtschaftspolitik eindeutig auf 
nationaler Ebene (Ziffer 279 f.). Dies gilt umso mehr für die Ausgestaltung der Arbeitsmarkt-
ordnung. Es liegt im , seine Institutionen bestmög-
lich auszugestalten. Zudem sollte sichergestellt sein, dass die Mitgliedstaaten im Systemwett-
bewerb  können. Bemühungen um eine stärkere wirtschaftspolitische 
Koordination sind nicht zuletzt daran zu messen, ob sie der nationalen Politik in diesem Sinne 
ausreichenden Spielraum lassen.  

Die Mitgliedstaaten im Euro-Raum haben die Ordnung ihrer Arbeitsmärkte über sehr 
lange Zeiträume aufgrund heterogener gesellschaftlicher Präferenzen und divergierender wirt-
schaftlicher Entwicklungen sehr unterschiedlich ausgestaltet. Bei Reformprozessen muss 
demnach berücksichtigt werden, warum diese Institutionen in der jeweiligen Form entstanden 
sind. Schon allein deshalb kann es keine allgemeingültige Blaupause geben, die dem nationa-
len Arbeitsmarkt einfach übergestülpt werden sollte. Die politökonomischen Erklärungsansät-
ze zur Herausbildung von Institutionen sind zahlreich (Saint-Paul, 2000; Drazen, 2001).  

Das Entstehen von Institutionen lässt sich mit Hilfe der  als das 
Ergebnis rationaler Überlegungen betrachten (Acemoglu et al., 2005). Eine Institution wird 
diesen Überlegungen zufolge dann geschaffen, wenn der mit ihr verbundene Abbau von Pla-
nungsunsicherheit ihre erwarteten Kosten übersteigt. Darüber hinaus können sich individuelle 
und gesellschaftliche Präferenzen im Zeitablauf ändern (Hodgson, 2002). Unter diesen As-
pekten müssten selbst weitreichende institutionelle Änderungen kurzfristig möglich sein. Al-
lerdings ist nicht jede Reform für alle Individuen gleichermaßen vorteilhaft, was ihre Umset-
zung erschwert. Außerdem kann argumentiert werden, dass die Entwicklung von Institutionen 
stark pfadabhängig ist und sich Veränderungen daher nur graduell vollziehen (David, 1994). 

Institutionelle Änderungen hängen stark von ihrer politischen Durchsetzbarkeit ab. Im 
Normalfall gibt es widerstreitende Interessengruppen, die Reformbefürworter, die durch die 
Änderung positive Folgen erwarten, und die Reformkritiker, die für sich oder ihre Klientel 
Verluste befürchten und daher versuchen, Reformen zu verhindern. Insbesondere stellt sich 
für die politischen Entscheidungsträger die Frage, ob mit einer institutionellen Reform der 
Gewinn oder Verlust von Wählerstimmen verbunden ist. Wie schwierig es ist, weitreichende 
Strukturreformen auf dem Arbeitsmarkt durchzusetzen und dauerhaft auf einen anderen Insti-
tutionenpfad einzuschwenken, hat sich in Deutschland seit der ersten Hälfte der 2000er-Jahre 
gezeigt. Ähnliche Eindrücke lassen sich seit Beginn der Euro-Krise im restlichen Europa 
sammeln. 

Dabei könnten Krisen die Reformbereitschaft sogar steigern, da sie die zu ändernden Proble-
me verdeutlichen und so die gesellschaftliche Akzeptanz für eine Reform erhöhen (Alesina et 
al., 2006). Dass es erst zu einer Krise kommen muss, bevor gehandelt wird, ist tragisch, denn 
Reformen dürften von der Sache her leichter in guten Zeiten durchzuführen sein, da mögliche 
negative Folgen weniger ins Gewicht fallen. Das Timing, die Wahrnehmung von Kosten und 
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Nutzen sowie die Vermittlung von institutionellen Reformen spielen also eine zentrale Rolle 
(OECD, 2006). 

Doch wenngleich es sich in der Rückschau so ergeben hat, dass der deutsche Arbeits-
markt mit der  (Kasten 23) in der ersten Hälfte der 2000er-Jahre gerade rechtzei-
tig für die kommende Krise fit gemacht wurde, so ist dieser Eindruck trügerisch. Denn auch 
diese Reformen wurden angestrengt, nicht 
in weiser Voraussicht. In Deutschland selbst blieb die konkrete Wirkung der mit der Agen-
da 2010 eingeleiteten Reformen lange umstritten, insbesondere im Hinblick auf die mit ihnen 
verknüpften Verteilungswirkungen. Erst in der großen konjunkturellen Krise der vergangenen 
Jahre zeigte sich, wie widerstandsfähig der deutsche Arbeitsmarkt mittlerweile ist. 

Doch Deutschland hatte Glück, denn nicht zuletzt wurde diese Reformagenda zu einem güns-
tigen Zeitpunkt umgesetzt, als sich ein Konjunkturaufschwung an eine Phase mit hoher Ar-
beitslosigkeit anschloss. Potenziellen Reformern in anderen Volkswirtschaften dürfte es zu-
dem nicht entgangen sein, dass diese Reformen erst nach einigen Jahren ihre Wirkung entfal-
ten konnten. Offensichtlich verlangen solch einschneidende Reformen nach einer 

, die den Reformbefürwortern eine hohe kommunikative Kraft 
abverlangt und ihnen politisch schaden kann. Letzteres muss aber nicht eintreten, wenn die 
Argumente für Reformen überzeugend und ihre Erfolge absehbar sind. 

Die angespannte Arbeitsmarktsituation in vielen Ländern Europas hat dazu geführt, dass 
die Beschäftigungslage und ihre sozialen Konsequenzen stärker ins Blickfeld der europäi-
schen Politik gerückt sind. Neben der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (Europäi-
sche Kommission, 2013a) ist hier die Initiative zur stärkeren Berücksichtigung von sozialen 
Belangen im Rahmen des Verfahrens bei makroökonomischen Ungleichgewichten sowie des 
Europäischen Semesters zu nennen (Europäische Kommission, 2013b). Dabei geht es um ein 
detaillierteres Monitoring der Beschäftigungs- und der sozialen Entwicklungen in den Mit-
gliedstaaten, größere Solidarität und Kooperation hinsichtlich beruflicher Mobilität und einen 
stärkeren Dialog zwischen den Sozialpartnern. 

Eine Stärkung von Beschäftigung und sozialer Absicherung ist bereits im Jahr 1997 mit der 
Europäischen Beschäftigungsstrategie festgeschrieben worden und in den Europäischen Ver-
trägen in Artikel 9 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) ange-
legt. Mit der Europa 2020-Strategie wurde die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik im Jahr 2010 
weiter ins Zentrum der europäischen Wirtschaftspolitik gerückt. Die Einbeziehung entspre-
chender Indikatoren in die Überwachung und die Koordination der nationalen Wirtschaftspo-
litiken erscheint daher angemessen, wenngleich die Ausweitung der Indikatorenanzahl des 
Scoreboards kritisch zu sehen ist. Denn dadurch droht schnell eine Überfrachtung, und zentra-
le Informationsaspekte gehen verloren. 

Sinnvoll ist auf europäischer Ebene vor allem die Stärkung der 
, die nach wie vor gering ausfällt (Kasten 17, Seite 280). Hier sind vor allem die 
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Verfahren zur Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen sowie zur Übertragbarkeit von So-
zialversicherungsansprüchen voranzubringen. Weitergehende Maßnahmen – wie etwa eine 
europäische Arbeitslosenversicherung – sind allerdings weder zielführend noch rechtlich 
möglich, da die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik allein in der Hoheit der Mitgliedstaaten liegt. 

Vorrangig besteht in Europa der einschneidende Reformbedarf für die Arbeitsmärkte 
auf nationaler Ebene. Dieser ist überwiegend erkannt und vielerorts bereits angegangen wor-
den. Seit dem Jahr 2008 lässt sich in den Ländern der Europäischen Union eine erhöhte Re-
formaktivität in so gut wie allen arbeitsmarktpolitischen Bereichen beobachten, wobei im 
Zuge der Krise insbesondere die aktive Arbeitsmarktpolitik forciert worden ist (Europäische 
Kommission, 2012). Die im Europäischen Semester angelegte Koordination der Arbeits-
marktpolitik nach Artikel 148 AEUV kann dabei unter Umständen helfen, nationale Reform-
hemmnisse zu überwinden. 

Die Mitgliedstaaten und die Europäische Union sind dabei gut beraten, national eigen-
ständige Wege zu finden, die auf die jeweiligen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Be-
dingungen abgestimmt sind. Es scheint sinnvoll, eine engere Verzahnung von Bildungsträgern 
und Arbeitgebern anzustreben, wie dies mit der Europäischen Ausbildungsallianz unterstützt 
wird (Rat der Europäischen Union, 2013) und in Deutschland mit dem dualen Ausbildungs-
system der Fall ist. Diesem könnte international durchaus eine Vorbildfunktion eingeräumt 
werden, es als eine Blaupause für eine optimale Ausbildungsstrategie zu sehen, ist aber ver-
fehlt. Eine direkte Übertragbarkeit solcher Strukturen auf andere Länder ist nicht möglich, da 
sich derartige institutionelle Strukturen langfristig entwickeln müssen. Eine bildungspoliti-
sche Schocktherapie wäre zum Scheitern verurteilt. 

Am Beispiel der Jugendarbeitslosigkeit wird deutlich, dass es im ureigenen Interesse 
der Mitgliedstaaten liegt, Reformen voranzubringen. Der gesellschaftliche 

, wenn suboptimale institutionelle Regelwerke geschaffen oder bewahrt wer-
den. Zudem ist das Wissen über die institutionellen Verflechtungen auf nationaler Ebene am 
größten. Nicht zuletzt liegt hier die . Dies ist umso wichtiger, da 
einschneidende Reformen umfassende Kommunikation erfordern. Konsequenterweise liegen 
also die Wirtschaftspolitik und damit die Arbeitsmarktpolitik in nationaler Hoheit. 

Allerdings kommt der Schockabsorptionsfähigkeit der nationalen Arbeitsmärkte in einer 
Währungsunion besondere Bedeutung zu, insbesondere wenn die wirtschaftlichen und institu-
tionellen Asymmetrien zwischen den Mitgliedstaaten hoch sind (De Grauwe, 2012). Dies 
könnte als Argument für eine stärkere Koordinierung und Harmonisierung der Arbeits-
marktinstitutionen herangezogen werden. Der Sachverständigenrat sieht die langfristig ziel-
führendste Lösung jedoch in einer Stärkung der Marktkräfte, die dazu beitragen, dass die 
Länder  und somit ihre Wettbewerbs-
fähigkeit erhöhen. Nicht zuletzt entstehen so innereuropäische Migrationsanreize, die das 
Wachstumspotenzial Europas insgesamt stärken und die Schockabsorptionsfähigkeit steigern. 
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Auf europäischer Ebene muss hierfür lediglich der Rahmen gesetzt werden. In der aktu-
ellen Situation besteht kein Anlass, weitergehende Koordinierungsinstrumente wie vertragli-
che Reformverpflichtungen oder eine europäische Arbeitslosenversicherung zu schaffen. Die-
se würden Moral Hazard-Probleme aufwerfen und den durch die Euro-Krise generierten An-
passungsdruck mindern, ohne den wichtige Reformschritte nicht unternommen würden. Dar-
über hinaus erschweren die länderspezifischen institutionellen Verflechtungen die Identifika-
tion geeigneter Reformmaßnahmen (Sachs und Schleer, 2013). Eine Reform, die in der Ver-
gangenheit in einem Mitgliedstaat erfolgreich war, ist dies nicht notwendigerweise zu einem 
anderen Zeitpunkt oder in einem anderen Mitgliedstaat (Arpaia und Mourre, 2012; Bertola et 
al., 2013). 

In den länderspezifischen Empfehlungen im Rahmen des Europäischen Semesters und 
in den Anpassungsprogrammen der Krisenländer kommt zudem zum Ausdruck, dass die am 
stärksten von der Euro-Krise betroffenen Volkswirtschaften in Südeuropa ihre Arbeits-
marktinstitutionen umfassend, also simultan in mehreren Bereichen, anpassen müssen. Die 
länderspezifischen Empfehlungen zielen jedoch stark auf die Erhöhung des Produktionspo-
tenzials ab. So wird beispielsweise vielen Ländern empfohlen, Steuern und Abgaben auf Ar-
beitseinkommen zu senken und Möglichkeiten zur Frühverrentung abzuschaffen (Tabelle 24). 
Dies sind jedoch institutionelle Regelungen, über die jedes Land selbst entscheiden muss. 

 

Für den Euro-Raum stellt sich vorrangig die Frage nach der Schockabsorptionsfähigkeit 
der einzelnen Mitgliedstaaten und ihrer Arbeitsmärkte. Diesbezüglich wird das Flexicurity-
Modell häufig als  herangezogen, an der sich die Mitgliedstaaten orientieren kön-
nen. Diese wurde in die beschäftigungspolitischen Leitlinien der Europa 2020-Strategie über-
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nommen (Rat der Europäischen Union, 2010). Reformen des Arbeitsrechts, einschließlich der 
Reduzierung von Kündigungsschutz, sind vielerorts bereits auf den Weg gebracht. Aufgrund 
des schwierigen konjunkturellen Umfelds sind damit kurzfristig aber eher negative Arbeits-
marktentwicklungen verknüpft. Dies trifft vor allem zu, wenn Länder mit rigidem Kündi-
gungsschutz aufgrund ihrer Haushaltssituation zu restriktiver Fiskalpolitik gezwungen sind 
und diesen Entwicklungen nicht mit aktiver Arbeitsmarktpolitik begegnen können (Turrini, 
2013). Die Erfolge von Reformen der Arbeitslosenversicherung in Krisenzeiten zeigen sich 
ebenfalls erst nach einiger Zeit (Bouis et al., 2012). 

Neben der institutionellen Ausgestaltung von Reformen kann auch der Reformprozess 
Gegenstand des gegenseitigen Lernens sein. Eine pauschale Übertragung von Arbeitsmarktin-
stitutionen von einem in ein anderes Land ist in den allermeisten Fällen weder möglich noch 
zielführend. Den Reformprozess an Erfahrungen aus anderen Ländern anzulehnen, erscheint 
indes machbar. Diesbezüglich kann der umfassende Ansatz, den Deutschland mit der Agen-
da 2010 gewählt hat, durchaus vorbildhaft sein, wobei deutlich wird, dass strukturelle Refor-
men Zeit brauchen, um zu wirken. 

 
Am Beispiel Spaniens wird deutlich, wie schwierig es ist, eine Arbeitsmarktordnung in 
Krisenzeiten umfassend neu auszurichten (Dolado, 2012). Die Abschaffung von Privile-
gien, die beschäftigte Insider genießen, ist nur schwer durchsetzbar, was zum Fortbestand 
von Dualismus beiträgt. Zwar lässt sich die Flexibilität sowohl extern als auch intern kurz-
fristig erhöhen. Insbesondere in einer Rezession und bei angespannter staatlicher Finanz-
lage können die unvermeidlichen individuellen Härten aber kaum durch Leistungen der 
passiven und aktiven Arbeitsmarktpolitik abgemildert werden. Darüber hinaus wirken 
komplementäre Reformen des Aus- und Weiterbildungssystems nur langfristig produktivi-
tätssteigernd. Insgesamt muss daher davon ausgegangen werden, dass der Umbau der Ar-
beitsmarktinstitutionen und der Abbau der Arbeitslosigkeit in den Krisenländern noch 
lange andauern wird. 
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Im Gegensatz zu den meisten anderen europäischen Ländern hat sich der deutsche Ar-
beitsmarkt in der jüngeren Vergangenheit ausgesprochen erfreulich entwickelt. Die Erwerbs-
tätigkeit fällt so hoch aus wie nie zuvor, die Arbeitslosigkeit ist gegenüber dem Jahr 2005 
stark zurückgegangen (Schaubild 69). Das „neue deutsche Arbeitsmarktwunder“ der vergan-
genen Jahre vereint zwei Phänomene. Zum einen wurden mit der Agenda 2010 Reservations-
löhne gesenkt und flexible Beschäftigungsformen zugelassen, sodass die strukturelle Arbeits-
losigkeit verringert wurde. Dabei bleibt allerdings offen, wie der deutsche Arbeitsmarkt eine 
künftige Strukturkrise wird verarbeiten können. Fraglich ist insbesondere, wie notwendige 
Allokationsprozesse von Arbeitskräften durch das institutionelle Regelwerk ermöglicht und 
unterstützt werden. Der bevorstehende  erfordert aber genau diese 
Flexibilität. Gleichzeitig dürfte er entsprechende Reformen erleichtern, da sich voraussichtlich 
ein Wandel vom Arbeitgeber- hin zum Arbeitnehmermarkt vollziehen wird. 
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Zum anderen wurden der konjunkturelle Rückenwind in der Mitte der 2000er-Jahre und die 
Trendwende bei der strukturellen Arbeitslosigkeit zum Aufbau von Arbeitszeit- und Über-
stundenkonten genutzt, die im Angesicht des  im Jahr 2009 
eine hohe interne Flexibilität ermöglichten. Dazu kam eine gute Gewinnsituation der Unter-
nehmen, verknüpft mit einem relativ niedrigen Beschäftigungsstand, und die Unterstützung 
durch die Ausweitung der Kurzarbeit (Möller, 2010; Burda und Hunt, 2011; JG 2009 Zif-
fern 408 ff.). Offen bleibt, wie viel von diesen internen Puffern aktuell überhaupt wieder zur 
Verfügung stünde, wenn die gleiche Herausforderung sich noch einmal einstellen würde. 

Längerfristig betrachtet fällt auf, dass die strukturelle Arbeitslosigkeit in Deutschland 
seit Beginn der 1970er-Jahre bis Mitte des vergangenen Jahrzehnts kontinuierlich angestiegen 
ist. Die Arbeitslosenquote ging selbst in längeren Phasen steigender Erwerbstätigkeit nicht 
wesentlich zurück (Schaubild 69). Erst um das Jahr 2005 kam es zu einer Trendwende, die 
mehrere Gründe hatte: Dazu gehören moderate Lohnabschlüsse, der starke industrielle Ex-
portsektor und nicht zuletzt die Arbeitsmarktreformen in der ersten Hälfte der 2000er-Jahre. 
Ein positiver Effekt lässt sich insbesondere den Hartz-Reformen zuschreiben (Jacobi und 
Kluve, 2007; Caliendo und Hogenacker, 2012; Hertweck und Sigrist, 2012; Klinger et al., 
2013). Das Zusammenführen von Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage hat sich in den ver-
gangenen Jahren deutlich verbessert (Schaubild 70, Seite 288, links). 

 

Die aktuelle Kritik hinsichtlich der Arbeitsmarktentwicklungen bezieht sich daher vor 
allem auf die Qualität von Beschäftigungsverhältnissen. Hier wird einerseits eine sich immer 
weiter spreizende Lohn- und Einkommensstruktur thematisiert und andererseits auf einen 
immer weiter anwachsenden Anteil atypischer Beschäftigungsverhältnisse hingewiesen. Bei 
eingehender Betrachtung sind jedoch bisher keine dramatischen Fehlentwicklungen auszu-
machen (JG 2012 Ziffern 535 ff. und Ziffern 547 ff.). 

Die Einkommensungleichheit liegt auf einem im internationalen Vergleich moderaten 
Niveau (Ziffern 676 ff.). Die zunehmende Ungleichheit der am Markt erzielten Arbeitsein-
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kommen muss unter dem Gesichtspunkt der gleichzeitig zunehmenden Beschäftigung von 
weniger produktiven Arbeitnehmern gesehen werden. Im Hinblick auf den Anteil von Ge-
ringverdienern an der Gesamtbeschäftigung nimmt Deutschland im europäischen Vergleich 
zwar einen Spitzenplatz ein (Rhein, 2013). Dabei muss allerdings beachtet werden, dass die 
Niedriglohngrenze bei zwei Dritteln des Medianlohns liegt. Der relativ hohe Anteil an Ge-
ringverdienern spiegelt also zuvorderst die relativ große Spreizung der Löhne wider. Der Ge-
danke eines „Fördern und Fordern“-Ansatzes zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit verlangt 
sogar nach einer solchen Entwicklung, der mit staatlichen Umverteilungsmaßnahmen begeg-
net wird. 

Der im internationalen Vergleich hohe Anteil von relativ niedrig entlohnten Beschäftig-
ten ist einer der Gründe, warum vielen Beobachtern die Einführung von Lohnuntergrenzen 
offenbar mittlerweile unausweichlich scheint. Gerade dieser hohe Anteil von Geringverdie-
nern lässt aber negative Beschäftigungseffekte eines Mindestlohns wahrscheinlicher werden, 
denn seine . Im internationalen Vergleich würde Deutsch-
land mit einem Mindestlohn in Höhe von 8,50 Euro einen Spitzenplatz hinsichtlich des Ver-
hältnisses von Mindest- zu Medianlohn einnehmen, das bis zu 62 % betragen könnte. Im 
Jahr 2011 hatte unter den OECD-Ländern Frankreich mit 60,1% den im Vergleich zum Medi-
anlohn höchsten Mindestlohn (Kluve, 2013b).2 Bei einer Höhe von 8,50 Euro wären in 
Deutschland etwa 17 %, bei 10 Euro über 25 % aller Arbeitnehmer betroffen (Brenke und 
Müller, 2013). 

Das häufig vorgebrachte Argument, im internationalen Kontext gäbe es viele Beispiele für 
den weitgehend unschädlichen Einsatz von Mindestlöhnen, ist somit aus zwei Gründen unzu-
treffend: Zum einen ist der für Deutschland in Rede stehende Mindestlohn von 8,50 Euro re-
lativ zum Lohngefüge bedeutsamer als in anderen Volkswirtschaften, etwa dem Vereinig-
ten Königreich, wo dennoch negative Beschäftigungswirkungen in Sektoren mit vergleichs-
weise hoher Bindungswirkung auftraten (Machin et al., 2003). Zum anderen ist es widersin-
nig, derjenigen Volkswirtschaft, deren Arbeitsmarkt aufgrund seiner höheren internen Flexi-
bilität am erfolgreichsten durch die Krise gekommen ist, ein institutionelles Charakteristikum 
anzuempfehlen, das strukturelle Anpassungen in zukünftigen Krisen deutlich erschweren 
würde. 

Ein Mindestlohn von 8,50 Euro würde vor allem Arbeitnehmer in Ostdeutschland, in 
kleinen Betrieben, in konsumnahen Wirtschaftszweigen und insbesondere diejenigen mit ge-

2 Der konkrete Rangplatz, den Deutschland im internationalen Vergleich einnehmen würde, schwankt je nach verwendeter 
Datenbasis und den zugrundeliegenden Berechnungsschemata. Der bereits seit einigen Jahren diskutierte flächendeckende 
Mindestlohn in Höhe von 8,50 Euro führt jedoch durchgehend zu einer Einordnung im internationalen Spitzenfeld (Kluve, 
2013b). Man kann die Diskussion im Gegensatz zu den aktuellen Beiträgen der Arbeitsmarktforschung auf einen hypotheti-
schen Mindestlohn fokussieren, der sich durch Rückrechnung der für das Jahr 2014 geplanten Einführung von 8,50 Euro 
auf das Jahr 2011, welches die Datenbasis für die Ermittlung der Lohnverteilung darstellt, ergibt. Eine derartige Rückrech-
nung führt zwar zu einem geringeren Anteil des hypothetischen Mindestlohns (von dann etwa 8,00 Euro) am Medianlohn 
des Jahres 2011: An der grundsätzlichen Einordnung ändert sich dadurch jedoch nichts. Nimmt man aus Vorsichtsgründen 
sogar einen noch niedrigeren hypothetischen Mindestlohn von 7,00 Euro an und konfrontiert diesen mit dem Medianlohn 
des Jahres 2011, dann läge Deutschland im internationalen Vergleich immer noch im Mittelfeld. Es handelt sich demnach 
in keiner Weise um einen harmlosen Eingriff. 
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ringer Qualifikation betreffen (Brautzsch und Schultz, 2013; Brenke und Müller, 2013). Diese 
Befürchtung wird durch die Kennzahlen zur Lohnstruktur in Deutschland aus einer im Auf-
trag des Sachverständigenrates für das Jahresgutachten 2012 erstellten Expertise untermauert 
(Fitzenberger, 2012). Die letztendlich zu erwartenden Arbeitsplatzverluste dürften sich dann 
zunächst auf diese Personengruppen konzentrieren (Ziffern 482 ff.; JG 2006 Kasten 22). Es 
besteht die große Gefahr, dass 

 werden, wie sich dies beispielsweise in 
Frankreich beobachten ließ (Abowd et al., 2000). 

Eine erfolgreiche Arbeitsmarktpolitik muss sich allerdings speziell an den Erwerbschancen 
dieser Personengruppen messen lassen (JG 2005 Ziffer 255). Der Erwerbsbeteiligung von 
Jugendlichen abträglich wäre ebenso eine Ausweitung von branchenspezifischen Mindestlöh-
nen auf Praktikanten. Damit würde eine unnötige Hürde für den Eintritt in den Arbeitsmarkt 
hochgezogen. Der Fokus der Arbeitsmarktpolitik sollte vielmehr auf der Aus- und Weiterbil-
dungspolitik liegen, um den Übergang aus der Ausbildung (einschließlich Praktika) in eine 
Festanstellung zu unterstützen. 

Die aktuelle Diskussion um die Einführung eines flächendeckenden gesetzlichen Min-
destlohns in der Größenordnung um 8,50 Euro erscheint gerade angesichts der letztlich un-
eindeutigen Evidenz zu seiner Wirkung : Wenn doch unklar ist, ob die 
Maßnahme – von der ihre Befürworter bestenfalls einen geringen Beitrag zum Abbau der 
Lohnungleichheit erhoffen können – hohe Beschäftigungsverluste nach sich ziehen könnte, 
darf sie doch schon aus Gründen der  nicht rücksichtslos umgesetzt werden. 
Ein Medikament mit fragwürdiger Wirkung, das möglicherweise starke Nebenwirkungen 
aufweist, würde wohl kaum zum Einsatz kommen. 

Dabei ist noch nicht einmal davon auszugehen, dass ein Mindestlohn – trotz einer deutlichen 
Lohnkompression am unteren Rand – nennenswerte Wirkungen auf die Verteilung der ver-
fügbaren Haushaltseinkommen hätte (Brenke and Müller, 2013). Eine weitere Studie berück-
sichtigt die Verteilung von Niedriglohnempfängern über die Haushalte, das Zusammenspiel 
mit dem Sozialversicherungssystem sowie mögliche negative Auswirkungen des Mindest-
lohns auf die Beschäftigung und Steigerungen des allgemeinen Preisniveaus in einer Gesamt-
schau (Müller und Steiner, 2013). Diese Simulationsstudie zeigt ebenfalls keine bedeutsamen 
Effekte eines Mindestlohns auf die Verteilung der verfügbaren Haushaltseinkommen.  

Durch das Sozialversicherungssystem sind in Deutschland angebotsseitig bereits Unter-
grenzen für die am Markt zu erzielenden Lohneinkommen impliziert. Zudem sind die Arbeit-
nehmer arbeitsrechtlich bereits in ausreichender Weise vor Lohndumping geschützt. Bei mög-
lichen Vergehen, wie sittenwidrigen Niedriglöhnen oder missbräuchlich angewendeten 
Werkverträgen, bedarf es mithin einer stärkeren Kontrolle und Anwendung der bestehenden 
Gesetze, jedoch keiner zusätzlichen Regulierung. Ein Mindestlohn wird derlei Rechtsverstöße 
nicht verhindern können. Hingegen ist absehbar, dass es insbesondere im Niedriglohnbereich 
wieder zu mehr Schwarzarbeit kommen dürfte. 
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Die Anzahl von sozialversicherungspflichtig vollzeitbeschäftigten „Aufstockern“ (ohne 
Auszubildende), deren Arbeitsentgelte so niedrig sind, dass sie zusätzlich Arbeitslosengeld II 
(ALG II) beziehen müssen, war mit weniger als 200 000 Personen im ersten Quartal 2013 
sehr klein. Dies entsprach weniger als 1 % aller in Vollzeit sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten. 

In den allermeisten Fällen handelt es sich beim gleichzeitigen Bezug von ALG II und Ein-
kommen aus Erwerbstätigkeit um einen eher geringen Hinzuverdienst zum ALG II und weni-
ger um eine Aufstockung sehr geringer Einkommen: Im ersten Quartal 2013 waren von etwa 
4,45 Millionen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten knapp 30 % erwerbstätig. Von diesen 
rund 1,3 Millionen Personen gingen über 90 % einer abhängigen Beschäftigung nach, wovon 
allerdings nur etwa 25 %, rund 290 000 Personen, ein Einkommen von mehr als 850 Euro 
erzielten.  

Sozialpolitisch bedeutsam sind in diesem Zusammenhang lediglich die niedrigen Arbeitsent-
gelte solcher Arbeitnehmer, die in Vollzeit beschäftigt sind. Im ersten Quartal 2013 gingen 
durchschnittlich nur etwa 212 000 ALG II-Bezieher einer sozialversicherungspflichtigen 
Vollzeitbeschäftigung nach, darunter knapp 27 000 Auszubildende. Im Vergleich zur Ge-
samtgruppe aller erwerbstätigen Leistungsbezieher befinden sich nach Angaben der Bunde-
sagentur für Arbeit unter den vollzeitbeschäftigten ALG II-Beziehern (ohne Auszubildende) 
überproportional viele Personen in Paar-Haushalten mit Kindern. Der Typ der Bedarfsge-
meinschaft spielt hier eine entscheidende Rolle, da größere Haushalte ein höheres Einkom-
men benötigen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Die Anzahl alleinstehender sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigter (einschließlich Auszubildende), die parallel ALG II bezie-
hen, lag im ersten Quartal 2013 hingegen gerade einmal bei knapp 150 000 Personen. 

Vor diesem Hintergrund sollten eher die bestehenden Mini- und Midijob-Regelungen 
überdacht werden, die sich nicht als sonderlich förderlich für die ursprünglichen Zielgruppen 
erwiesen haben (RWI und ISG, 2006). Der Sachverständigenrat hat in seiner Expertise 2006 
einen Vorschlag für ein zielgenaueres Kombilohnmodell unterbreitet. Denn gerade für die 
(Re-)Integration in den Arbeitsmarkt müssen die Hürden so niedrig wie möglich ausfallen. 

Im deutschen Institutionengeflecht muss ein flächendeckender gesetzlicher 
 werden, ebenso wie von staatlicher Hand gesetzte sektor- oder regio-

nalspezifische Lohnuntergrenzen. Ebenfalls abzulehnen ist eine Ausweitung von tariflichen 
Lohnuntergrenzen nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz auf mehr Branchen, wenn dies auf 
Betreiben der Tarifvertragspartner geschehen würde. Das Beispiel des Post-Mindestlohns hat 
gezeigt, wie solche Markteingriffe Wettbewerb unterbinden und damit volkswirtschaftlich 
schaden (Monopolkommission, 2008, 2010). 

Problematisch ist vor allem die zu erwartende Zementierung von Insider-Outsider-Mustern, 
die berufliche Mobilität behindern. Somit würden die gesamtwirtschaftliche Dynamik und die 
individuellen Aufstiegschancen schlechter ausfallen. Politökonomisch besteht sowohl bei ei-
nem flächendeckenden als auch bei branchenspezifischen Mindestlöhnen die große Gefahr, 
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dass es – von Partikularinteressen geleitet – im Zeitverlauf zu starken Anhebungen des Min-
destlohns kommt. In zukünftigen Krisen wären massive Beschäftigungsverluste zu befürch-
ten, wenn der dann zu hohe Mindestlohn als Sperrklinke greift. 

Mit Blick auf die atypische Beschäftigung, die neben Minijobs noch Zeitarbeit, befriste-
te und Teilzeit-Beschäftigung umfasst, ist ebenfalls festzustellen, dass es in der jüngeren Ver-
gangenheit zu keinen wesentlichen Zuwächsen gekommen ist, die zudem nur teilweise auf 
institutionelle Reformen zurückzuführen sind (Walwei, 2013). Der Anteil der atypisch Be-
schäftigten an allen abhängig Beschäftigten verharrt seit dem Jahr 2006 bei etwa 22 % (Statis-
tisches Bundesamt, 2013; JG 2012 Ziffer 536). Vielmehr ist ein deutlicher Anstieg sozialver-
sicherungspflichtiger Arbeitsplätze zu verzeichnen (Ziffern 145 ff.). 

Selbst wenn man die angesprochenen Entwicklungen als kritisch ansieht, lässt sich dar-
aus  im Arbeitsrecht ableiten. Deutschland 
verfügt im internationalen Vergleich nach wie vor über einen sehr rigiden Arbeitsmarkt. Zu-
dem generiert das Arbeitsrecht ein nicht unerhebliches Maß an Unsicherheit für Arbeitgeber 
wie Arbeitnehmer (Berger und Neugart, 2012). Die Erfolge seit dem Jahr 2005 sind vor allem 
der internen Flexibilität des Arbeitsmarkts, mit der die Krise im Jahr 2009 gemeistert wurde, 
und einer stärkeren preislichen Flexibilität zu verdanken (Giannelli et al., 2013). Hingegen 
fällt die Dynamik auf dem Arbeitsmarkt nach Berechnungen des IAB aktuell sogar deutlich 
geringer aus als zu Beginn der 2000er-Jahre. Das heißt, Arbeitsplatzwechsel und Übergänge 
zwischen Arbeitslosigkeit und Erwerbstätigkeit sind relativ selten (Schaubild 70, rechts). Die 
momentan gute Arbeitsmarktsituation ist also mit darauf zurückzuführen, dass die Anzahl von 
Entlassungen und Kündigungen gesunken ist, weniger auf einen Zuwachs von Einstellungen. 

Zudem gehen eine geringe Dynamik und stärkere Schwankungen im Konjunkturverlauf ten-
denziell Hand in Hand (Gartner et al., 2012). Dies ist nicht nur im Hinblick auf das Innovati-
ons- und Gründungsgeschehen und damit das Wachstumspotenzial kritisch zu sehen. Eine 
breite gesellschaftliche Akzeptanz für individuelle Einkommensunterschiede ist gefährdet, 
wenn keine  vorhanden sind (Ziffer 687). 

Der Sachverständigenrat sieht hingegen insgesamt  am Ar-
beitsmarkt. Mit Perspektive auf eine langfristig tragfähige Arbeitsmarktordnung muss die 

 erhöht werden. Dies könnte durch klare arbeitsrechtliche 
Kündigungsregeln erreicht werden, beispielweise eindeutige Abfindungsansprüche nach Dau-
er der Betriebszugehörigkeit (JG 2006 Ziffern 559 ff.). Zum einen würde so die Einstellungs-
bereitschaft von Unternehmen erhöht und Erneuerungsprozesse würden beschleunigt. Zudem 
ist davon auszugehen, dass die Bereitschaft, in den Aufbau von Humanvermögen zu investie-
ren, bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern steigt. Das Produktions- und Wachstumspotenzial 
wird so gestärkt, was für die Finanzierung des deutschen Sozialversicherungssystems essenzi-
ell ist. 
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Zum anderen beugt ein solcher Weg einer Segmentierung des Arbeitsmarkts in Form 
von Dualismus vor. Der deutsche Arbeitsmarkt ist noch weit von Verhältnissen wie bei-
spielsweise in Spanien entfernt. Dennoch lässt sich in Ansätzen eine Zweiteilung des Ar-
beitsmarkts erkennen (Eichhorst und Tobsch, 2013; Garz, 2013). Ein möglichst einheitliches 
Arbeitsrecht ist daher ebenfalls unter dem Aspekt der  
aller Erwerbspersonen anzustreben. Die Anreize, Zeitarbeit und Befristungsmöglichkeiten 
vorherrschend als „Krücken“ zur Aufrechterhaltung externer Flexibilität zu nutzen, müssen so 
gering wie möglich gehalten werden. Prinzipiell sind diese Erwerbsformen aber sinnvolle 
Teile einer flexiblen Arbeitsmarktordnung, um Anpassungen der Beschäftigung in Betrieben 
zu ermöglichen.  

Zudem ist die Möglichkeit, solche Beschäftigungsverhältnisse einzugehen, in einem rigiden 
Arbeitsmarkt notwendig, um für Einsteiger und Arbeitslose ein Sprungbrett in reguläre Be-
schäftigung zu schaffen, wenngleich die empirische Evidenz hierzu gemischt ausfällt (Booth 
et al., 2002; Göbel und Verhofstadt, 2008; Kluve et al., 2011). Generell dürften geringere 
Hürden für Übertritte in den ersten Arbeitsmarkt ebenfalls die Effektivität von arbeitsmarkt-
politischen Maßnahmen erhöhen. 

An dieser Stelle ist die  gefordert. Durch die positive Ar-
beitsmarktentwicklung hat sich mittlerweile ein Kern verfestigter Arbeitslosigkeit herauskris-
tallisiert, dessen Vermittlung in Arbeit besonders schwierig ist. Die Evaluation im Zuge der 
Instrumentenreform der Bundesagentur für Arbeit hat mit dazu beigetragen, AAMP effizien-
ter und effektiver auszurichten (Heyer et al., 2012). Die passgenaue Zuordnung von Teilneh-
mern zu AAMP-Maßnahmen sollte weiter verbessert werden. In Zukunft könnten außerdem 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 289 – Drucksache 18/94Eine andere Meinung   289 

  Sachverständigenrat - Jahresgutachten 2013/14 

berufliche Wiedereinsteiger länger mit Qualifikations- und Fortbildungsmaßnahmen begleitet 
werden, um Klebeeffekte zu erhöhen. 

Insgesamt besteht in Deutschland trotz der jüngsten Erfolge 
. Vielmehr steht die Arbeitsmarktpolitik weiter vor großen Herausforderungen 

(Dietz et al., 2013). Man kann nicht davon ausgehen, dass die institutionelle Ausgestaltung 
des deutschen Arbeitsmarkts nach Umsetzung der Hartz-Reformen ein und für allemal die 
ideale Balance zwischen der Abfederung von Herausforderungen und der Befähigung zur 
Erneuerung gefunden hat. Den eingeschlagenen Institutionenpfad wieder zu verlassen, indem 
noch stärker regulierend in den Arbeitsmarkt eingegriffen wird, ist nicht zielführend. Die Be-
schäftigungschancen vieler Erwerbspersonen würden nachhaltig geschwächt. 

Die aktuelle Widerstandsfähigkeit des deutschen Arbeitsmarkts hat vielmehr die Aus-
gangsposition geschaffen, die Arbeitsmarktinstitutionen so auszugestalten, dass die Teilhabe 
aller Erwerbspersonen weiter gestärkt wird. Insbesondere bei Arbeitsmarktreformen zahlt es 
sich aus, einen langen Atem zu haben. Erfolge stellen sich keinesfalls kurzfristig ein und sind 
oftmals nur schwer einzelnen Reformen zuzuordnen. Daher bietet sich ein maßvolles Vorge-
hen an. In vielen Fällen sieht sich die Arbeitsmarktpolitik mit widerstreitenden Zielen kon-
frontiert, die gegeneinander abgewogen werden müssen. 

Flankiert werden muss eine solche Arbeitsmarktpolitik von institutionellen Reformen in 
anderen Politikbereichen, welche die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft 
nachhaltig stärken. Der Sachverständigenrat unterbreitet diesbezüglich regelmäßig Vorschlä-
ge. Hierzu zählen speziell Verbesserungen im Aus- und Weiterbildungssystem (JG 2009 Zif-
fern 441 ff.) und ein Steuer- und Abgabensystem, das Investitionen in Humanvermögen und 
Sachkapital unterstützt (Ziffern 602 ff., 618 ff., 640 ff., 705). Letztendlich spiegelt eine gute 
Arbeitsmarktsituation immer eine insgesamt konsistente Wirtschaftspolitik wider. 

 

Ein Mitglied des Sachverständigenrates, Peter Bofinger, vertritt zur Frage der Einfüh-
rung eines flächendeckenden Mindestlohns und zur Notwendigkeit weiterer Reformen am 
Arbeitsmarkt eine abweichende Meinung. 

Die Mehrheit des Rates sieht bei der  „die große Ge-
fahr, dass Geringqualifizierte, Langzeitarbeitslose, Jugendliche oder Zweitverdiener aus dem 
Arbeitsmarkt gedrängt werden“ (Ziffer 516). Die aktuelle Diskussion um die Einführung ei-
nes flächendeckenden Mindestlohns in der Größenordnung um 8,50 Euro erscheine gerade 
angesichts der letztlich uneindeutigen Evidenz zu seiner Wirkung mehr als leichtfertig. Die 
schädlichen Effekte würden sich dabei aus der hohen Bindungswirkung ergeben, die daraus 
resultiere, dass Deutschland mit einem Mindestlohn von 8,50 Euro einen Spitzenplatz hin-
sichtlich des Verhältnisses von Mindestlohn zu Medianlohn einnehmen würde.  
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Die , der Kaitz-Index, lässt sich für 
Deutschland zum einen anhand der Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) errech-
nen. Hier ergibt sich für das Jahr 2011 ein Median für den Bruttostundenlohn für Vollzeitbe-
schäftigte von 15,00 Euro (Brautzsch und Schultz, 2013). Zum anderen kann für den Median-
lohn die Verdienststrukturerhebung herangezogen werden. Hier wird für das Jahr 2010 ein 
Median für den Bruttostundenlohn von 15,46 Euro in Preisen des Jahres 2005 ausgewiesen 
(Fitzenberger, 2012).  

Die von der OECD errechneten Daten für das Verhältnis von Mindestlohn zu Medianlohn in 
ihren Mitgliedstaaten stammen aus dem Jahr 2011. Wenn man den für das Jahr 2014 geplan-
ten Mindestlohn von 8,50 Euro im internationalen Vergleich angemessen einordnen will, 
muss man ihn über einen Zeitraum von 3 Jahren auf das Jahr 2011 zurückrechnen. Dazu wird 
unterstellt, dass sich der Mindestlohn über einen Zeitraum von drei Jahren genauso entwickelt 
hätte wie die Effektivlöhne. Zudem muss der auf Preise des Jahres 2010 umgerechnete Wert 
aus der Verdienststrukturerhebung in gleicher Weise auf das Jahr 2011 hochgerechnet wer-
den. 

Aus diesen Berechnungen ergibt sich, dass Deutschland mit einem Mindestlohn von 
8,50 Euro bei beiden unterschiedlich ermittelten Medianlöhnen keinesfalls auf einem interna-
tionalen Spitzenplatz liegen würde. Die aus der Verdienststrukturerhebung abgeleitete Relati-
on von Mindestlohn zu Medianlohn ergibt für Deutschland vielmehr 

 (Schaubild 71). 

 

Zu Recht wird in diesem Kapitel eine evidenzbasierte Politikberatung gefordert. Doch 
für die „ “ negativer Beschäftigungseffekte eines Mindestlohns wird von der 
Mehrheit der Ratsmitglieder  vorgelegt. Die Mehr-
heit stellt vielmehr selbst fest, dass die bisherigen Evaluationsergebnisse auf eher geringe Be-



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 291 – Drucksache 18/94Eine andere Meinung   291 

  Sachverständigenrat - Jahresgutachten 2013/14 

schäftigungswirkungen eines Mindestlohns hindeuten. In der Tat lassen sich in der Literatur 
sehr viele Studien finden, die zu dem eindeutigen Ergebnis kommen, dass von Mindestlöhnen 
keine signifikanten negativen Auswirkungen auf die Beschäftigung zu erwarten sind.  

Studien, die im Jahr 2011 von renommierten Forschungsinstituten zu den Beschäftigungs-
wirkungen branchenspezifischer Mindestlöhne für acht Branchen in  erstellt 
wurden, zeigen durchweg keine signifikanten negativen Beschäftigungseffekte (Bosch und 
Weinkopf, 2012).  

Für das  stellt die Low Pay Commission in ihrem aktuellen Bericht 
fest, dass der flächendeckende Mindestlohn seit seiner Einführung im Jahr 2001 keine sig-
nifikanten negativen Beschäftigungseffekte gehabt habe (Department for Business, Innova-
tion and Skills, 2013). Manning (2012) spricht sogar von einem „durchschlagenden Er-
folg“.  

Eine umfassende Übersicht von aktuellen Studien (Schmitt, 2013) sowie Metastudien zu 
den Beschäftigungswirkungen von Mindestlöhnen in den  (Doucouli-
agos und Stanley, 2009; Belman und Wolfson, 2013) kommen ebenfalls zu dem Befund, 
dass sich keine signifikanten negativen Beschäftigungseffekte erkennen lassen.  

Es gibt also keine uneindeutige, sondern vielmehr eine eindeutige Evidenz, dass von 
Mindestlöhnen, wenn sie angemessen ausgestaltet sind, 

 ausgehen.  

Nicht geteilt wird auch die Auffassung der Mehrheit des Rates, wonach noch weiterer 
 am Arbeitsmarkt bestehe. Wiederum wird für diese Forderung keine empiri-

sche Evidenz angeführt. Grundsätzlich zeigt sich der in diesem Kapitel herausgestellte inte-
ressante Befund, dass „der deutsche Arbeitsmarkt (…) weiterhin mit zu den am stärksten re-
gulierten der Welt“ zählt (Ziffer 452). Gleichzeitig steht außer Zweifel, dass sich der deutsche 
Arbeitsmarkt in den vergangenen Jahren und insbesondere in der starken Rezessionsphase des 
Jahres 2009 als ebenso dynamisch wie robust erwiesen hat. Offensichtlich ist die weithin ge-
forderte hohe Flexibilität des Arbeitsmarkts weder eine hinreichende noch eine notwendige 
Bedingung für eine gute Beschäftigungssituation. Hierfür sprechen jedenfalls zahlreiche Stu-
dien und Metastudien, die keinen systematischen Zusammenhang zwischen dem Grad des 
Kündigungsschutzes und der Arbeitslosigkeit oder der Beschäftigung finden (Bassanini und 
Duval, 2006; Skendinger, 2011, Can, 2013). Eine neuere Studie kommt zu dem Ergebnis, 
dass es selbst für den häufig festgestellten negativen Einfluss auf die Beschäftigung junger 
Menschen keine Evidenz gebe (Noelke, 2011).  

Die Bedeutung der Einkommensverteilung nicht nur für den sozialen Konsens in einer 
Gesellschaft, sondern auch für ein 

 wird seit mehreren Jahren von zahlreichen Ökonomen betont (Kum-
hof und Rancière, 2010; Berg und Ostry, 2011; Piketty und Saez, 2012). So gesehen ist eine 
Politik, die sich darum bemüht, die wachsende Ungleichheit der Einkommensverteilung in 
Deutschland (Ziffern 692 ff.) zumindest teilweise zu korrigieren, alles andere als rückwärts-
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gewandt. Sie ist vielmehr ein wichtiger Beitrag für ein stabiles Wachstum, das durch eine 
breit angelegte Konsumnachfrage gestärkt wird. 

Soweit die Meinung dieses Ratsmitglieds. 
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Die SPD und Bündnis 90/Die Grünen haben sich in ihren Wahlprogrammen für die 
Wiedereinführung der Vermögensteuer oder die Erhebung einer Vermögensabgabe ausge-
sprochen. Die Umverteilungswirkungen des Steuersystems sollen darüber hinaus durch eine 
Erhöhung des Spitzensteuersatzes auf 49 % verschärft werden. Die Abgeltungsteuer für pri-
vate Kapitalerträge soll ebenfalls erhöht oder Kapitalerträge wieder dem progressiven Tarif 
unterworfen werden. Diese Maßnahmen wären angesichts der Reformen der vergangenen 
Jahre eine Kehrtwende. 

Die Steuerreform aus dem Jahr 2000 war darauf ausgerichtet gewesen, dem Verlust an 
steuerlicher Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland entgegenzuwirken. Dies ist im Zusammen-
hang mit den umfassenden Reformen der Agenda 2010 zu sehen (Ziffern 673 ff.). Die dama-
lige Regierung aus SPD und Bündnis 90/Die Grünen setzte 

 durch. Der Spitzensteuersatz wurde von 51 % auf 42 % zurückgeführt; der Eingangssteu-
ersatz sank von 22,9 % auf 15 %. Die Unternehmensbesteuerung wurde mit der Einführung 
des Halbeinkünfteverfahrens international attraktiver ausgestaltet.  

Die Große Koalition der Jahre 2005 bis 2009 setzte diesen Kurs fort. Die steuerliche Belas-
tung von Kapitalerträgen (Unternehmensgewinne und private Kapitalerträge) wurde gleich-
ermaßen reduziert. Die Belastungen belaufen sich seit dem Jahr 2009 nur noch auf eine Grö-
ßenordnung von 25 % bis 35 %, je nach Höhe des Gewerbesteuerhebesatzes. Seitdem gelten 
in Abweichung von der synthetischen Einkommensteuer unterschiedliche Steuersätze für Ar-
beitseinkommen und die meisten Kapitaleinkommen. Dieser Weg zu einer Dualen Einkom-
mensteuer war erforderlich, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit bei der Unterneh-
mensbesteuerung zu erhalten, ohne sehr hohe Steuerausfälle durch eine Absenkung des pro-
gressiven Steuertarifs verkraften zu müssen. Die konkret gewählte Ausgestaltung der Steu-
erentlastung von Kapitalerträgen ist zwar mit Defiziten behaftet, mit denen sich der Sachver-
ständigenrat mehrfach auseinandergesetzt hat (JG 2007 Ziffern 394 ff., JG 2008 Zif-
fern 377 ff., JG 2012 Ziffern 385 ff.). Dennoch haben die Steuerreformen des vergangenen 
Jahrzehnts wesentlich dazu beigetragen, Deutschland als 

 zu machen.  

Die Wiedereinführung der Vermögensteuer, die Erhöhung des Spitzensteuersatzes und 
die Rückkehr zur synthetischen Einkommensteuer wären nicht nur eine 

 früherer Jahre. Je nach Ausgestaltung der Vermögensteuer würde die 
Steuerbelastung frühere Niveaus deutlich übersteigen, unter anderem weil die Absenkungen 
der Steuersätze in der Vergangenheit mit Erweiterungen bei der Bemessungsgrundlage ver-
knüpft wurden. 

Die Ungleichheit von  hat sich keineswegs in ei-
nem Maße verschlechtert, das eine solche Kehrtwende erforderlich machte. Dabei ist insbe-
sondere zu bedenken, dass die Umverteilungswirkung des deutschen Steuer- und Transfersys-
tems international bereits eher hoch ist (Ziffern 679 ff.).  
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Der Sachverständigenrat sieht es als besonders problematisch an, dass die diskutierten 
Steuererhöhungen die  durch einbehaltene Gewinne erheb-
lich einschränken würden. Dies ist derzeit der einzige Weg, auf welchem Unternehmen ihr 
Wachstum ohne zunehmende Abhängigkeit von Fremdkapital und ohne Rückgriff auf steuer-
lich benachteiligtes externes Eigenkapital finanzieren können (JG 2012 Ziffern 385 ff.). Eng-
pässe beim Eigenkapital können unüberwindbare Hürden bei der Realisierung – selbst lukra-
tiver – Investitionen darstellen.1 Eine Ausweitung der Begünstigung nicht entnommener Ge-
winne nach § 34a EStG wäre eine Möglichkeit, die negativen Konsequenzen eines hohen 
Spitzensteuersatzes teilweise abzumildern.  

Irritierend sind die Forderungen nach Steuererhöhungen vor allem, weil die 
 aufweisen und bei der Haushaltskonsolidierung auf 

der Ausgabenseite noch erhebliches Konsolidierungspotenzial besteht (Ziffern 547 ff. und 
582 ff.). Zu den hohen Steuereinnahmen haben die Mehreinnahmen der Kalten Progression in 
den vergangenen Jahren erheblich beigetragen. Daher wäre vielmehr eine Tarifsenkung ange-
bracht (Ziffern 669 ff.).  

Die  ist nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes aus dem 
Jahr 1995 seit dem Jahr 1997 ausgesetzt. Für das Bundesverfassungsgericht waren damals die 
ungleichen Bewertungsmaßstäbe für verschiedene Vermögensarten ausschlaggebend, die ins-
besondere Grundvermögen gegenüber anderen Vermögensarten begünstigten. Grundsätzlich 
steht die Erhebung einer Vermögensteuer dem Gesetzgeber allerdings weiterhin offen. 

Die Pläne zur Wiedereinführung der Vermögensteuer wurden vor allem wegen der 
möglichen hohen kritisiert. In der Tat würde die 
Vermögensteuer selbst bei einem moderat anmutenden Steuersatz von nur 1 % die steuerliche 
Belastung der Unternehmen stark erhöhen und ihre Investitionsspielräume erheblich einengen 
(Spengel et al., 2013). Gemessen am Gewinn erhöhte sich die Belastung voraussichtlich um 
mehr als zehn Prozentpunkte und würde regelmäßig 55 % übertreffen. Im Raum stehen zwar 
Ausnahmen oder Erleichterungen für Betriebsvermögen. Ob diese verfassungskonform aus-
gestaltet werden können, ist jedoch fraglich. Bei der im Jahr 2009 neu ausgestalteten Erb-
schaftsteuer bestehen erhebliche Zweifel, ob die umfassenden Begünstigungen für Betriebs-
vermögen mit dem Grundgesetz vereinbar sind (BFH-Entscheidung vom 27.9.2012, 
II R 9/11). Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes hierzu steht noch aus.  

Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium der Finanzen hat sich mit der 
Vermögensteuer auseinandergesetzt und ihre Revitalisierung in aller Deutlichkeit abgelehnt 
(Wissenschaftlicher Beirat beim BMF, 2013). Neben den zu erwartenden 

 Die Unternehmensbefragung der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) aus diesem Jahr zeigt, dass geringe Eigenkapital-
quoten oder unzureichende Ausstattungen mit Eigenkapital weiterhin die bedeutendsten Gründe für die Ablehnung von 
Kreditanfragen sind. Häufig können Investitionen in der Folge nicht realisiert werden (KfW, 2013). Es gibt zudem empiri-
sche Evidenz dafür, dass die Selbstfinanzierungsmöglichkeiten die Investitionstätigkeit beeinflussen (Becker et al., 2013). 
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 werden insbesondere die hohen Erhebungskosten und Prob-
leme mit der gleichmäßigen Erfassung von Vermögen kritisch gesehen.  

Häufig wird in der öffentlichen Diskussion auf die im internationalen Vergleich relativ gerin-
ge Bedeutung von Vermögensteuern in Deutschland hingewiesen. Dabei kommt es häufig zu 
Missverständnissen. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) ermittelt zwar für Deutschland eine unterdurchschnittliche Vermögensteuerquote. 
Hierbei wird jedoch leicht übersehen, dass die OECD unter Vermögensteuern ebenfalls Erb-
schaft- und Schenkungsteuern sowie Grundsteuern versteht. Deutschland weist insbesondere 
eine  auf. Nettovermögensteuern (auf Vermögen ab-
züglich Schulden) werden nur in wenigen OECD-Staaten erhoben und sind international so-
mit von untergeordneter Bedeutung (Wissenschaftlicher Beirat beim BMF, 2013). Zudem 
korrigieren sie, etwa in den Niederlanden oder der Schweiz, die unvollständige Besteuerung 
von Kapitaleinkünften, die in Deutschland vollständig steuerlich erfasst sind.  

Die Wiedererhebung der Vermögensteuer droht die Standortattraktivität Deutschlands 
erheblich zu beschädigen. Hierbei kommt es aber darauf an, ob eine Besteuerung des 

 angestrebt wird. Bei Kapitalgesellschaften könnte ent-
weder der Wert der Anteilsrechte beim deutschen Anteilseigner (Inländervermögen) oder der 
des Betriebsvermögens auf Ebene der Kapitalgesellschaft (Inlandsvermögen) erfasst werden. 
Im ersten Fall beträfe die Vermögensteuer auch ausländische Kapitalgesellschaften, sofern es 
deutsche Anteilseigner gibt. Im zweiten Fall würden internationale Investoren, die in 
Deutschland aktiv sind, belastet, selbst wenn sie ihren Wohnsitz nicht in Deutschland hätten.  

Im internationalen Standortwettbewerb würde eine  
 wirken. International agierende Unternehmen könnten sich durch 

Standortverlagerungen dem Steuerzugriff entziehen. Die Anreize, neue Produktionsstandorte 
in Deutschland aufzubauen oder beizubehalten, würden geschmälert. Die Vermögensteuer 
würde damit, neben der Gewerbe- und Körperschaftsteuer, zu einer dritten Steuer auf den 
Unternehmensertrag. Letztendlich würde sie ähnlich einer Erhöhung des Körperschaftsteuer-
satzes wirken. Dieser steht bekanntermaßen im Mittelpunkt des internationalen Steuerwett-
bewerbs. Das zentrale Ziel der Unternehmensteuerreform 2008/09, diesen von knapp 40 % 
auf unter 30 % zu senken, würde somit konterkariert.  

Von den SPD-geführten Ländern gab es den Vorschlag, die Besteuerung von Kapitalge-
sellschaften nach dem sogenannten „ “ vorzunehmen. Damit würde 
die eine Hälfte der Vermögensteuer von den Unternehmen abgeführt, die andere Hälfte auf 
Ebene des Anteilseigners. Es handelt sich also um einen Mittelweg zwischen Inlands- und 
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Inländervermögenskonzept. Multinationale Unternehmen würden mit dem halben Vermögen 
ihrer deutschen Gesellschaften und Betriebsstätten der Vermögensteuer unterliegen.2  

Die Erfassung des inländischen Betriebsvermögens erforderte eine Aufteilung des Ver-
mögens auf die Betriebsstätten und Tochterunternehmen multinationaler Konzerne. Dies wäre 
in der Praxis mit Schwierigkeiten behaftet und würde  eröffnen. 
Bereits die derzeit vorgenommene Gewinnaufteilung ist Gegenstand vielfältiger Manipulatio-
nen (Weichenrieder, 2009). Auf politischer Ebene wird zunehmend kritisch eingestuft, dass es 
bislang nicht gelingt, solche Gestaltungen hinreichend stark einzudämmen (OECD, 2013a). 
Die steigende Bedeutung immateriellen Vermögens, zum Beispiel Patente oder Markenrechte, 
lässt befürchten, dass Vermögensverschiebungen in ausländische Tochtergesellschaften noch 
umfangreicher als heute genutzt würden.  

Insgesamt wären die Wirkungen der Vermögensteuer etwas weniger kritisch, wenn das 
Inländervermögen und nicht das Inlandsvermögen herangezogen würde. Einschränkend ist 
jedoch anzumerken, dass dann  zur Steuervermeidung genutzt wer-
den könnten. Steuerlich motivierte Wohnsitzverlagerungen von Hochverdienern können em-
pirisch gut belegt werden (Kleven et al., 2013a; Kleven et al., 2013b). In Frankreich gab es 
nach den starken Steuererhöhungen für Vermögende und Spitzenverdiener intensive Diskus-
sionen über Abwanderungen von Steuerzahlern insbesondere ins Vereinigte Königreich und 
nach Belgien. Unproblematisch wäre eine Besteuerung des Inländervermögens im internatio-
nalen Steuerwettbewerb somit keineswegs.  

Die  dürfte bei Besteuerung des Inländervermögens negativ beein-
trächtigt werden, selbst wenn Auswanderungen unberücksichtigt bleiben. Die dafür verant-
wortlichen Wirkungen sind nicht auf den ersten Blick zu erkennen. So würde eine gleichmä-
ßige Belastung des persönlichen Vermögens übliche Investitionskalküle nicht negativ beein-
flussen. Bei diesen vergleicht der Unternehmer eine Investitionsmöglichkeit mit einer Alter-
nativanlage. Da die Vermögensteuer sowohl bei Durchführung der Investition als auch bei 
ihrer Unterlassung anfiele, würde der Anreiz zu investieren, zunächst nicht gemindert. Dies 
verdeutlichen Kapitalkostenberechnungen, nach denen die Einführung einer Vermögensabga-
be auf das persönliche Vermögen keine stark ansteigenden Kapitalkosten mit sich bringen 
würde (Spengel et al., 2013; Wissenschaftlicher Beirat beim BMF, 2013).  

Auf den zweiten Blick bestehen aber durchaus negative Wirkungen auf die Investitions-
tätigkeit. Ein erster kritischer Effekt entsteht, weil die Höhe einer Vermögensteuer unabhän-
gig vom Investitionserfolg ist. Eine Besteuerung des Unternehmensgewinns hat aus Sicht ei-
nes Investors den Vorteil, dass der Fiskus sich unmittelbar an möglichen Verlusten beteiligt, 

 Die Partei Bündnis 90/Die Grünen hat einen Vorschlag für eine Vermögensabgabe vorgelegt. Er sieht ausschließlich eine 
Erfassung auf Ebene des Anteilseigners vor. Hierdurch würden Entscheidungen über den Investitionsstandort nicht negativ 
beeinflusst. Durch die einmalige Erhebung sind zudem nur dann negative Anreizwirkungen zu erwarten, wenn die Einma-
ligkeit der Abgabe bezweifelt wird, wofür der Hinweis einer Überführung der Vermögensabgabe in eine Vermögensteuer 
im Wahlprogramm von Bündnis 90/Die Grünen allerdings Nahrung gab. Der Vorschlag wird im Weiteren nicht weiter be-
handelt, weil eine Vermögensabgabe verfassungsrechtlich nur in einer außergewöhnlichen Notsituation möglich wäre, die 
derzeit wohl kaum gegeben ist (Kube, 2013).  



Drucksache 18/94 – 342 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode342

Sachverständigenrat - Jahresgutachten 2013/14 

sofern keine Verlustverrechnungsbeschränkungen greifen. Dies senkt die erforderlichen Risi-
koprämien und kann die Investitionstätigkeit fördern ( ). Eine Ver-
mögensteuer hingegen wirkt wie eine Soll-Ertragsbesteuerung. Sie muss geleistet werden, 
ohne dass die Höhe des Gewinns die Steuerschuld unmittelbar beeinflussen würde. Deswegen 
kann die Begleichung der Steuerzahlung aus der Substanz erforderlich werden. Eine direkte 
Besteuerung des tatsächlichen Gewinns ist einer Vermögensteuer allein aus diesem Grund 
somit stets überlegen. 

Weitere negative Wirkungen ergeben sich unter Einbezug typischer 
. In der Realität ist der Zugang zu Märkten für Eigenkapital für 

kleine und mittelständische Unternehmen, die meist als Personengesellschaften organisiert 
sind, häufig versperrt oder mit hohen Hürden versehen. Solche Unternehmen stehen nur vor 
der Möglichkeit, Investitionen über einbehaltene Gewinne oder über die Aufnahme neuen 
Fremdkapitals zu finanzieren. Den einbehaltenen Gewinnen kommt dabei eine herausragende 
Bedeutung zu. Ohne sie ist ein Unternehmenswachstum nicht ohne Reduktion der Eigenkapi-
talquote möglich.  können allerdings nur für eine begrenzte 
Zeit hingenommen werden.  

Für die Finanzierung neuer Investitionen kann nur der nach Steuern verbleibende Ge-
winn eingesetzt werden. Hier würden sich eine Vermögensteuer und ebenso die Erhöhungen 
des Spitzensteuersatzes unmittelbar negativ auswirken. Die 

, mit der sich die Vermögensteuer auf die Nettogewinne auswirkte, kann unter Rück-
griff auf das übliche Bewertungsverfahren der Erbschaftsteuer bestimmt werden. Das soge-
nannte „vereinfachte Ertragswertverfahren“ ermittelt den Wert des Unternehmens auf Grund-
lage vergangener Gewinne. Stark vereinfachend kann angenommen werden, dass eine Ver-
mögensteuer in Höhe von 1 % eine Belastung des Gewinns in Höhe von etwa 11 % bedeutet. 
Durch verschiedene Sondervorschriften – zum Beispiel den obligatorischen Vergleich mit 
dem Substanzwert – kann die Belastung allerdings höher ausfallen.  

Die negativen Auswirkungen auf das Unternehmenswachstum werden dadurch weiter 
verschärft, dass die Ertragsteuer und die Vermögensteuer an Nominalwerte anknüpfen und 
somit die  bleibt. Zum Erhalt der realen Ertragskraft, ohne dass 
die Eigenkapitalquote eines Unternehmens sinkt, ist eine jährliche Ausweitung des Eigenkapi-
tals um die Preissteigerungsrate erforderlich. Die für Erweiterungsinvestitionen verfügbaren 
Mittel werden hierdurch nochmals gemindert. Steuererhöhungen könnten die Selbstfinanzie-
rungsmöglichkeiten bei niedrigen erzielten Kapitalrenditen besonders stark einschränken. 

Veranschaulichen lässt sich die problematische Einschränkung der Selbstfinanzie-
rungsmöglichkeiten durch eine beispielhafte Betrachtung. Bei einer Vermögensteuer von 1 % 
können Fälle auftreten, in denen die Ertragskraft des Unternehmens nicht mehr zum Erhalt 
des Unternehmens reicht. Ein Erhalt des realen Anlagevermögens bei einem Unternehmen mit 
einem Eigenkapital in Höhe von 20 Mio Euro wäre bei Eigenkapitalrenditen unterhalb von 
etwa 5 % kaum mehr möglich, ohne die Eigenkapitalquote zu verringern (Schaubild 83, 
links). Selbst unter Einbezug der steuerlichen Sondervorschrift des § 34a EStG, der „Begüns-
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tigung nicht entnommener Gewinne“, wären die Investitionsspielräume letztlich stark redu-
ziert (Schaubild 83, rechts). Diese Option wird nur selten genutzt, da sie mit erheblichen zu-
künftigen Belastungen bei Entnahmen verbunden ist (Ziffern 622 ff.). 

Neben den zu erwartenden negativen Wirkungen einer Vermögensteuer auf die Investi-
tionen stellen die Erhebungs-, Kontroll- und Befolgungskosten einer Vermögensteuer ein 

 dar. Bei Ertragsteuern kann im Gegensatz zu einer Vermögen-
steuer bei der Steuererhebung überwiegend auf (vertraglich vereinbarte) Transaktionen zu-
rückgegriffen werden, sodass Marktwerte unmittelbar zur Verfügung stehen. Bewertungs-
probleme treten daher in der Regel nicht auf. Eine Vermögensteuer erfordert hingegen jähr-
lich oder zumindest in regelmäßigen Abständen eine Bewertung der erfassten Vermögenspo-
sitionen, wobei nicht immer auf Marktwerte zurückgegriffen werden kann. Dies macht ihre 
Erhebung deutlich aufwendiger als die anderer Steuern.  

Besonders aufwendig wäre die erforderliche Bewertung bei Betriebsvermögen und Grund-
vermögen. Seit Jahren wird über die Neubewertung des Grundvermögens bei der Grundsteuer 
diskutiert. Die bislang gültige Anknüpfung an sogenannte „Einheitswerte“ geht in den Län-
dern des früheren Bundesgebiets auf eine Feststellung zum 1. Januar 1964 zurück, in den 
Neuen Ländern sogar auf das Jahr 1935. In der Folge weichen die Einheitswerte deutlich von 
den aktuellen Marktwerten ab. Insbesondere sind die Einheitswerte aufgrund asymmetrischer 
Preisveränderungen in unterschiedlichen Landesteilen (zum Beispiel Nordrhein-Westfalen 
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gegenüber Baden-Württemberg) verzerrt. Diese erheblichen Verzerrungen waren einer der 
Gründe, warum die Vermögensteuer im Jahr 1997 ausgesetzt wurde. Die Erbschaftsteuer 
greift ebenfalls nicht auf die Einheitswerte zurück, sondern auf verschiedene Bewertungsver-
fahren, die je nach Einzelfall zur Anwendung kommen. Insgesamt würden die Verfahren zur 

 erhebliche Einschätzungsspielräume eröffnen, sodass Kon-
flikte zwischen Steuerpflichtigen und Finanzverwaltung zu erwarten sind.  

Die regelmäßige  würde insgesamt wohl noch 
schwieriger. Für Zwecke der Erbschaftsteuer wird das vereinfachte Ertragswertverfahren 
verwendet und mit dem Substanzwert verglichen. Der höhere Wert ist maßgeblich. Für den 
Substanzwert wird die Bewertung aller einzelnen Wirtschaftsgüter erforderlich. Damit treten 
die Probleme bei der Bewertung des Grundvermögens ebenfalls bei den betrieblichen Grund-
vermögen auf. Beim vereinfachten Ertragswertverfahren bestehen ebenfalls hohe Einschät-
zungsspielräume. So darf das Verfahren zum Beispiel dann nicht angewendet werden, wenn 
es zu „offensichtlich unzutreffenden Ergebnissen“ führt (§ 199 Abs. 1 BewG).  

Weitere Probleme bei der Bewertung entstehen immer dann, wenn nicht auf aktuelle 
Marktwerte zurückgegriffen werden kann. Beispielsweise ist hier an Kunstgegenstände zu 
denken. Eine Abschätzung der Erhebungskosten ist insgesamt schwierig und hängt von vielen 
Ausgestaltungsdetails ab. Sie wären umso höher, je mehr Ausnahmen, beispielsweise für Be-
triebsvermögen oder Altersvorsorgevermögen, eingeräumt würden. Einzelne Schätzungen zu 
den Erhebungskosten in anderen Ländern belaufen sich auf bis zu 50 % des Aufkommens 
(Wissenschaftlicher Beirat beim BMF, 2013, S. 51 ff.). Wie auch immer die Bewertungen 
vorgenommen würden, insgesamt bestehen keine Zweifel daran, dass die 

 liegen. Sie würden sich auf eine Größenordnung 
belaufen, die mögliche Mehreinnahmen erheblich relativieren würde.  

Ein weiteres Argument gegen eine Vermögensteuer ergibt sich aus der 
 bei der Erfassung von Vermögen. Eine Vermögensteuer ist vorrangig auf 

die Erfassung von Sach- und Finanzvermögen ausgelegt; unbeachtet bleiben Werte des Hu-
manvermögens oder Renten- und Pensionsansprüche. Hieraus können sich beachtliche Belas-
tungsunterschiede ergeben. Zudem wäre eine Doppelbelastung mit der Grundsteuer bei Im-
mobilien kaum zu vermeiden.  

Für ein  über die Vermögensteuer sind nicht zuletzt die möglichen Mehr-
einnahmen einzubeziehen. Ganz offensichtlich hängen die Einnahmen aber von der genauen 
Ausgestaltung und dem Steuersatz ab. Für eine Vermögensteuer in Höhe von 1 % belaufen 
sich die zu erwartenden Einnahmen auf etwa 10 Mrd Euro im Jahr (Bach und Beznoska, 
2012). Abzuziehen davon wären die Erhebungskosten. Die Mehreinnahmen würden erheblich 
kleiner ausfallen, wenn ähnlich wie im Erbschaftsteuerrecht Ausnahmen für Betriebsvermö-
gen und vermietete Immobilien gewährt würden. Hinsichtlich möglicher Altersvorsorgever-
mögen wäre ebenfalls mit weiteren Ausnahmen zu rechnen, die das Aufkommen mindern 
würden. Letztlich beeinträchtigen die verminderten Investitionsmöglichkeiten das Aufkom-
men anderer Steuern. Zusätzliche Haushaltsspielräume lägen daher weit unterhalb von 
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10 Mrd Euro im Jahr. Alles in allem stehen die Aufkommenspotenziale einer Vermögensteuer 
in starkem Missverhältnis zu ihren Erhebungs- und Entrichtungskosten sowie ihren negativen 
gesamtwirtschaftlichen Konsequenzen. Der Vermögenskonzentration – sofern gesellschafts-
politisch hier überhaupt Handlungsbedarf besteht – könnte außerdem über eine Reform der 
Erbschaftsteuer begegnet werden. Dies wäre mit geringeren Kosten und Problemen verbun-
den. 

Wie die Vermögensteuer lässt sich eine Erhöhung des Einkommensteuertarifs weder 
mit dem Ziel höherer Steuereinnahmen noch einer stärkeren Umverteilung hinreichend recht-
fertigen (Ziffern 537 ff. und Ziffern 679 ff.). Die Nachteile wären hingegen gravierend. Die 
im Wahlkampf von SPD und Bündnis 90/Die Grünen vorgesehene Erhöhung 

 ab einem zu versteuernden Einkommen von 100 000 Euro bezie-
hungsweise 80 000 Euro im Jahr würde für die Betroffenen erhebliche Einkommenseinbußen 
bedeuten. In der Spitze müssten Steuerpflichtige auf mehr als 8 % ihres Nettoeinkommens 
gegenüber dem bislang vorgesehenen Tarif für das Jahr 2014 verzichten (Schaubild 84). Da-
mit stellen die Pläne keine unbedeutende Korrektur dar. Vielmehr gehen von einer Steuerer-
höhung in diesem Umfang nennenswerte negative Wirkungen aus.  

Aus ökonomischer Sicht sprechen zwei Gründe gegen die Erhöhung des Spitzensteuer-
satzes. Zum einen werden  für Selbständige und Arbeitnehmer gemindert, was 
sich negativ auf die Wachstumsperspektiven auswirkt. Zum anderen ist die Mehrheit der in 
Deutschland tätigen Unternehmen als Personengesellschaft oder Einzelunternehmen organi-
siert. Für sie stellt der Einkommensteuersatz den  dar. Mit den Reformen 
der vergangenen 15 Jahre ist es gelungen, den Steuersatz für Kapitalgesellschaften deutlich 
abzusenken. Er beträgt mittlerweile etwa 30 %, womit die Gewinnbelastung in Deutschland 
nicht mehr deutlich höher als international üblich ist. Die zusammengesetzte Belastung von 
Personengesellschaften umfasst dagegen neben der Einkommensteuer die Gewerbesteuer und 
den Solidaritätszuschlag. Die Belastungen können daher über den aktuellen Spitzensteuersatz 
von 45 % hinaus ansteigen und liegen bereits heute häufig sehr nahe an 50 %.  

Hinsichtlich der Arbeitsanreize und Wohlfahrtseffekte kommen  zu dem Ergeb-
nis, dass Erhöhungen des Steuersatzes für sehr hohe Einkommen vertretbar sein könnten 
(Saez et al., 2012). Auf der Grundlage abnehmender Wohlfahrtsgewichte für höhere Ein-
kommen können  bestimmt werden. Hermle und 
Peichl (2013) ermitteln solche Steuersätze für Deutschland in Abhängigkeit von der Einkom-
mensgrenze, ab welcher der Spitzensteuersatz greifen würde. Sie verwenden eine logarithmi-
sche Nutzenfunktion, was bedeutet, dass Mehrbelastungen im Bereich der Reichensteuer an-
nahmegemäß nur in sehr geringem Ausmaß zu Wohlfahrtsverlusten führen. Unter Verwen-
dung zweier alternativer Einkommenselastizitäten bestimmen sie für eine Grenze von 
50 000 Euro, die sich sehr nah an der derzeitigen Grenze für den Spitzensteuersatz von 
44,3 % (42 % zuzüglich Solidaritätszuschlag) befindet, einen wohlfahrtsoptimalen Steuersatz 
von 41 % oder 51 % (Hermle und Peichl, 2013). Bei einer Grenze von 200 000 Euro im Jahr 
würde der Spitzensteuersatz auf 55 % oder 65 % steigen.  
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Die Ergebnisse solcher Studien können allerdings nicht unmittelbar auf die derzeitige 
Diskussion über die Höhe des Spitzensteuersatzes übertragen werden. Erstens gibt es gute 
Gründe dafür, dass unter Berücksichtigung von individuellen Investitionsentscheidungen in 
das Humanvermögen über den Lebenszyklus die 

 sind als diejenigen, die in typischen Studien auf Grundlage von Mikrodaten 
ermittelt werden (Keane und Rogerson, 2012). Richter und Wigger (2012) warnen davor, die 
Bildungsinvestitionen in die höhere Bildung durch eine zu hohe nachgelagerte Besteuerung 
im Rahmen der Einkommensteuer zu verzerren. Die ermittelten wohlfahrtsoptimalen Steuer-
sätze wären dann bedeutend niedriger. Zweitens ist die Festlegung der Wohlfahrtsgewichte 
für hohe Einkommen stark normativ und prägt die Höhe des wohlfahrtsoptimalen Steuer-
satzes in erheblichem Maße vor. Legt man andere Gerechtigkeitsvorstellungen zugrunde, so 
ergeben sich deutlich niedrigere Steuersätze.  
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Drittens ist zu beachten, dass eine höhere Einkommensteuer aufgrund der großen Bedeutung 
von Personengesellschaften die Investitionstätigkeit mindern würde. Die Wirkungen von 
Steuererhöhungen auf die  sind vielschichtig. Neben möglichen Stand-
ortverlagerungen spielen Finanzierungsrestriktionen eine große Rolle. Hierbei gleichen die 
Wirkungen eines höheren Spitzensteuersatzes denen einer Vermögensteuer (Ziffern 609 ff.). 
Die Möglichkeiten, aus einbehaltenen Gewinnen ein Unternehmenswachstum zu finanzieren, 
würden vermindert. Eine verringerte private Investitionstätigkeit führt zu Wachstumseinbu-
ßen. 

Es lassen sich für die Einkommensteuer Bedingungen formulieren, unter denen eine 
Erhöhung von Einkommensteuersätzen zumindest weniger schädlich ist. Allenfalls sollten 
Erhöhungen der sogenannten Reichensteuer erwogen werden. Änderungen beim Wahlrecht 
der  nach § 34a EStG (Thesaurierungsbegünsti-
gung) für Personengesellschaften müssten hinzutreten. Die Unternehmen haben gegenwärtig 
die Option, Gewinne anstelle des regulären Einkommensteuersatzes vorübergehend einem 
Steuersatz in Höhe von 28,25 % zu unterwerfen. Allerdings werden die Gewinne, wenn in 
Zukunft Entnahmen getätigt werden, zusätzlich in Höhe von 25 % (zuzüglich Solidaritätszu-
schlag) besteuert. Die Belastung des Gewinns – zusammengesetzt aus anfänglicher Belastung 
mit einem Einkommensteuersatz von 28,25 % und anschließender Nachversteuerung – liegt 
bei 48,31 % und übersteigt damit die maximal nach dem regulären Einkommensteuertarif 
mögliche Belastung mit Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag.  

Ziel der Begünstigung nicht entnommener Gewinne ist es, die Selbstfinanzierungsmög-
lichkeiten der Unternehmen zu verbessern und einen  zu 
leisten. Die Vorschrift stellt gewissermaßen eine Brücke zwischen den derzeit konkurrieren-
den Leitbildern einer synthetischen Einkommensteuer und einer Dualen Einkommensteuer 
dar. Bei der Dualen Einkommensteuer werden Kapitalerträge mit einem geringeren Steuersatz 
belastet als Arbeitseinkommen. Die Abgeltungsteuer in Höhe von 25 % und der Gewinnsteu-
ersatz für Kapitalgesellschaften in Höhe von etwa 30 % lassen sich einer Dualen Einkom-
mensteuer zuordnen. Die Belastung der Gewinne von Personengesellschaften mit dem pro-
gressiven Tarif der Einkommensteuer entspricht hingegen der synthetischen Einkommensteu-
er. Der Sachverständigenrat hat sich bereits in der Vergangenheit dafür ausgesprochen, den 
eingeschlagenen Weg zur Dualen Einkommensteuer weiterzugehen. Insofern ist die Thesau-
rierungsbegünstigung nicht als Steuervergünstigung anzusehen. Vielmehr kann sie die derzei-
tige Diskriminierung der Eigenfinanzierung zumindest etwas abmildern.  

Die Option zur Begünstigung nicht entnommener Gewinne ist im Ausübungszeitpunkt 
zwar eine erhebliche Unterstützung für die Selbstfinanzierungsmöglichkeiten (Schaubild 83, 
Seite 343, rechts). Sie ist in vielen Details allerdings sehr . Zum ei-
nen müssen Unternehmen fürchten, dass unvorhergesehene Entwicklungen Entnahmen erfor-
derlich machen, die eine Nachversteuerung auslösen. Zum anderen ist es nicht möglich, Ver-
luste mit den begünstigten Gewinnen zu verrechnen. Damit bekommt die Steuerschuld, die 
bei Nachversteuerung fällig wird, beinahe den Charakter von Fremdkapital, da sie selbst nach 
jahrelangen Verlusten immer noch ausstünde. Dies ist ein wesentlicher Nachteil gegenüber 
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Kapitalgesellschaften. Die Nutzung der Option ist in der Praxis daher wenig verbreitet 
(DIHK, 2011).  

Wollte der Gesetzgeber die Einkommensteuersätze erhöhen, müsste er im Gegenzug die 
 über die Begünstigung nicht entnommener Gewinne  fassen. 

Damit ließen sich die schädlichen Wirkungen begrenzen. Erstens müsste sichergestellt sein, 
dass die zusammengesetzte Belastung aus anfänglicher ermäßigter Besteuerung und späterer 
Nachversteuerung nicht höher ausfällt als die reguläre Belastung nach dem progressiven Ta-
rif. Unternehmer, deren Einkommen nicht dem Spitzensteuersatz unterliegen, sollten auf diese 
Begünstigung zugreifen können, ohne dass sich dies im Zweifel belastungserhöhend auswirkt. 
Derzeit sind die Steuersätze bei der Begünstigung unabhängig vom progressiven Tarif, was 
ihre Anwendung nur für Steuerpflichtige, die einem sehr hohen Steuersatz unterliegen, über-
haupt erwägenswert macht. Die Begünstigung könnte also in einen pauschalen Abschlag auf 
den persönlichen Steuersatz umgewandelt werden.  

Zweitens müsste die   geregelt sein. So könnte der 
vorübergehende Verzicht auf Entnahmen in Form eines Vortrags berücksichtigt werden. Der-
zeit tritt eine Nachversteuerung in jeder Periode ein, in der die Entnahmen den Gewinn über-
steigen. Es bleibt somit unbeachtet, ob seit der Optionsausübung weitere nicht entnommene 
Gewinne vorlagen. Damit besteht derzeit der Anreiz, Gewinne vorzeitig zu entnehmen, um 
nicht bei einer späteren Entnahme eine Nachversteuerung auszulösen. Mit der derzeitigen 
Regelung wird das eigentliche Ziel, die Einbehaltung von Gewinnen zu begünstigen, somit 
teilweise konterkariert. Insgesamt wäre es förderlich, Entnahmen in gewissen Grenzen ohne 
Nachversteuerungsfolge zuzulassen, selbst wenn keine oder nur geringe Gewinne vorliegen. 
Der Fiskus würde hierdurch nicht endgültig auf Steuereinnahmen verzichten, sondern diese 
nur später erhalten. 

Drittens sollte die  mit den begünstigten Gewinnen ermöglicht 
werden. Denkbar wäre eine optionale Regelung für den Verlustrücktrag. Alternativ zur Ver-
rechnung mit vergangenen regulär besteuerten Gewinnen könnten Unternehmer dann Verluste 
mit dem Steuersatz in Höhe von 28,25 % verrechnen. Der nachversteuerungspflichtige Betrag 
würde dann um die verrechneten Verluste verringert. Ohne eine solche Reform der Thesaurie-
rungsbegünstigung ist eine Einkommensteuererhöhung, selbst wenn sie nur die sogenannte 
Reichensteuer betrifft, schädlich für den Standort Deutschland und für die Investitionstätig-
keit insbesondere des deutschen Mittelstands. Zum Positiven ließe sich eine Erhöhung des 
Reichensteuersatzes wenden, wenn neben einer solchen Reform der Thesaurierungsbegünsti-
gung ein Abbau der Kalten Progression treten würde. 

Im Laufe des Jahres 2013 kam das Ehegattensplitting . So 
haben sich SPD und Bündnis 90/Die Grünen im Bundestagswahlkampf für eine – allerdings 
unterschiedlich weitgehende – Abkehr vom Ehegattensplitting ausgesprochen. Die Parteien 
kritisieren, dass das geltende Ehegattensplitting das Modell der Einverdienerehe begünstige. 
Von den Reformen versprechen sie sich, die Erwerbsanreize für Frauen zu verbessern. Ähn-
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lich sieht dies die Europäische Kommission. Sie sprach sich im Jahr 2013 im Rahmen der 
Empfehlungen zum Nationalen Reformprogramm erneut für die Beseitigung von „Fehlanrei-
zen für Zweitverdiener“ aus (Europäische Kommission, 2013). CDU, CSU und FDP wollen 
das Ehegattensplitting hingegen beibehalten. CDU und CSU planen darüber hinaus eine Wei-
terentwicklung zu einem Familiensplitting. Dies soll durch Angleichung der Kinderfreibeträ-
ge an den Grundfreibetrag von Erwachsenen geschehen.  

Das Bundesverfassungsgericht hat außerdem im Mai 2013 die Nichtanwendung des Ehegat-
tensplittings bei eingetragenen Lebenspartnerschaften als grundgesetzwidrig eingestuft und 
rückwirkend seit dem Jahr 2001 das Ehegattensplitting für eingetragene Lebenspartnerschaf-
ten für anwendbar erklärt. 

Die Diskussion über die Reform des Ehegattensplittings ist . Auf der 
einen Seite wird argumentiert, dass das Ehegattensplitting nicht in Frage zu stellen sei, da es 
allein geeignet sei, die verfassungsrechtlichen Vorgaben zu erfüllen (Scherf, 1999, 2006; 
Homburg, 2000, 2010). Befürworter des Ehegattensplittings warnen zudem teilweise ein-
dringlich vor den hohen zusätzlichen Belastungen, die insbesondere Einverdienerehen träfen 
(BdSt, 2013). Auf der anderen Seite wird das Ehegattensplitting als Steuervergünstigung an-
gesehen und quasi mit einer Subvention gleichgesetzt, welche die klassische Einverdienerehe 
gegenüber der Doppelverdienerehe bevorzuge (Sacksofsky, 2000; Spangenberg, 2005; Voll-
mer, 2006). Besondere Brisanz erhält diese Argumentation dadurch, dass mit einem Übergang 
zur Individualbesteuerung Mehreinnahmen von 20 Mrd Euro bis 30 Mrd Euro verbunden sein 
könnten (Bundesregierung, 2012; Eichhorst et al., 2012; Bonin et al., 2013; RWI, 2013).  

Das  basiert auf der Annahme, dass das in einer Ehe erwirtschaftete 
Einkommen beiden Ehegatten gleichermaßen zu Gute kommt. Es setzt somit einen wirtschaft-
lichen Ausgleich zwischen den Ehepartnern – eine Versorgungs- und Vorsorgegemeinschaft – 
voraus, die unabhängig von der Existenz von Kindern besteht. Das Ehegattensplitting korres-
pondiert mit der grundsätzlichen Vorstellung in der Sozialpolitik, welche die Ehegatten nicht 
als Individuen, sondern als Teil einer Versorgungsgemeinschaft begreift. Daher sind keine 
Ansprüche des einzelnen Mitglieds dieser Gemeinschaft an den Sozialstaat begründet. Be-
trachtet man Ehepaare sozialpolitisch nicht als Individuen, so muss ihnen die Möglichkeit 
eingeräumt werden, ihre Einkommen gemeinsam bei der Einkommensteuer zu veranlagen.  

Technisch ergibt sich die Steuerschuld beim Ehegattensplitting aus der Anwendung des Tarifs 
auf die Hälfte des gemeinsamen Einkommens und der anschließenden Verdoppelung der sich 
so ergebenden Einkommensteuer. Daher entspricht es im Prinzip der Besteuerung der Hälfte 
des gemeinsam erzielten Einkommens durch jeden Ehegatten, unabhängig davon, welcher 
Ehegatte zu welchem Anteil zu diesem Einkommen beiträgt. Gemessen an der Individualbe-
steuerung verringert das Ehegattensplitting die Steuerschuld eines Ehepaars dann am stärk-
sten, wenn ein Ehepartner kein individuelles Einkommen erzielt.  
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SPD und Bündnis 90/Die Grünen haben in ihren Wahlprogrammen jeweils unterschied-
liche zur Reform des Ehegattensplittings formuliert. Sie sehen eine Annäherung 
an eine Individualbesteuerung vor, bei welcher der für die Tarifanwendung vorgenommene 
gedankliche Ausgleich des Einkommens zwischen den Ehegatten begrenzt werden soll. Beim 

, das von der SPD favorisiert wird, können in Anlehnung an das Unterhaltsrecht 
nur noch fiktive Unterhaltszahlungen vom einen Ehegatten auf den anderen übertragen wer-
den. Derzeit entspräche dies 13 805 Euro im Jahr (§ 10 Abs. 1 Nr. 1 EStG). Bündnis 90/Die 
Grünen gehen mit ihrem Konzept noch einen Schritt weiter und wollen den Ausgleich bei 
unterschiedlichen Einkommen auf den ungenutzten Grundfreibetrag begrenzen (

). Der Grundfreibetrag liegt im Jahr 2014 bei 8 354 Euro. Im Wahlpro-
gramm von Bündnis 90/Die Grünen war allerdings vorgesehen, diesen auf etwa 8 700 Euro zu 
erhöhen. 

Beide Konzepte unterscheiden sich damit in der Höhe des maximal übertragbaren Ein-
kommens, sowie darin, ob dieser Betrag  
sein soll. Beim übertragbaren Grundfreibetrag ist vorgesehen, dass nur die Differenz zwi-
schen Grundfreibetrag und dem tatsächlichen Einkommen des Zweitverdieners übertragen 
werden kann. Soweit der Zweitverdiener also eigene Einkünfte erzielt, verringert sich der 
übertragbare Betrag. Sobald jeder Ehegatte ein Einkommen in Höhe des Grundfreibetrags hat, 
wäre die Steuerbelastung mit der einer Individualbesteuerung identisch. Beim Realsplitting ist 
die Übertragung hingegen immer bis zum festgelegten Betrag möglich, unabhängig davon, in 
welcher Höhe der Zweitverdiener Einkünfte erzielt. 

Beide Parteien sehen darüber hinaus  vor. So möchte die 
SPD das Realsplitting nur für neu geschlossene Ehen einführen und bereits bestehende Ehen 
nicht höher belasten als heute. Die Partei Bündnis 90/Die Grünen plant hingegen, zunächst 
den Splittingvorteil von Ehepaaren mit einem gemeinsamen Einkommen oberhalb von 
60 000 Euro zu begrenzen, diese Begrenzung über mehrere Jahre zu verschärfen und auf wei-
tere Ehen auszuweiten. Nach Einschätzung der Partei ist es realistisch, nach zehn Jahren die 
Umstellung auf das System des übertragbaren Grundfreibetrags abzuschließen. Die Umstel-
lung soll während ihrer Dauer aber laufend evaluiert werden. 

In der Ausgestaltung der Einkommensteuer spiegeln sich zentrale Gerechtigkeitsvorstel-
lungen der Gesellschaft wider, die durch  geschützt sind. Ökonomische, auf 
die Effizienz des Steuersystems ausgerichtete Argumente sind insofern nicht der einzige Be-
wertungsmaßstab der Einkommensteuer. In zahlreichen Urteilen hat das Bundesverfassungs-
gericht Aussagen darüber getroffen, in welchem Rahmen sich die Gestaltungsfreiheit des Ge-
setzgebers bei der Besteuerung von Ehen und Familien bewegen muss, um nicht mit dem 
Grundgesetz in Konflikt zu geraten. Die zentralen Regelungen, auf die sich das Gericht be-
zieht, sind Artikel 6 Absatz 1 GG, der Ehe und Familie unter den besonderen Schutz der staat-
lichen Ordnung stellt, und Artikel 3 Absatz 1 GG, der die Gleichheit aller Menschen vor dem 
Gesetz feststellt. Aus letzterem folgert das Gericht insbesondere, dass die Einkommensteuer 
am Prinzip der Leistungsfähigkeit ausgerichtet sein sollte.  
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Mit Blick auf mögliche Reformen des Ehegattensplittings bestehen allerdings Interpre-
tationsspielräume, und es herrscht insoweit  über die Vereinbarkeit bestimm-
ter Alternativen zum Ehegattensplitting mit dem Grundgesetz. Der grundsätzliche Ansatz des 
Ehegattensplittings, den Haushaltskontext bei der Einkommensteuer zu berücksichtigen, ist 
vom Bundesverfassungsgericht zumindest akzeptiert worden und wird in Teilen sogar gefor-
dert. Dies ist unmittelbar nachzuvollziehen, da der Staat bei Sozialleistungen ebenfalls den 
Haushaltskontext mit einbezieht. So verlangt der Staat zunächst, dass existenzsichernde Un-
terhaltsleistungen innerhalb von Bedarfsgemeinschaften erbracht werden, bevor er staatliche 
Sozialleistungen, wie etwa das Arbeitslosengeld II, gewährt.  

In früheren Urteilen des Bundesverfassungsgerichtes finden sich Passagen, die Zweifel 
aufkommen lassen, ob Reformen des Ehegattensplittings möglich sind. So folgerte das Ge-
richt im Jahr 1982, dass das Ehegattensplitting „keine beliebig veränderbare Steuer-
‘Vergünstigung‘“ sei, sondern es sich um „eine sachgerechte Besteuerung“ handele  
(BVerfGE 61, 319). Hinsichtlich des Verhältnisses der Ehegattenbesteuerung zur privaten 
Entscheidung über die Arbeitsteilung zwischen den Ehegatten stellte das Gericht fest, dass der 
Gesetzgeber Regelungen vermeiden müsse, die geeignet seien, in die 

 über ihre Aufgabenverteilung in der Ehe einzugreifen. Der verfassungsrechtliche 
Schutz von Ehe und Familie erstrecke sich auf die „Alleinverdienerehe“ daher ebenso wie auf 
die „Doppelverdienerehe“ und schließe es aus, dass Ehegatten zu einer bestimmten Gestal-
tung ihrer Ehe gedrängt werden (BVerfG, 2 BvR 909/06 vom 07.05.2013). Manche Autoren 
leiten daraus das Prinzip der Globaleinkommensbesteuerung ab, wonach die Steuerlast nicht 
davon abhängen darf, welcher Ehegatte in welchem Ausmaß zum Einkommen beiträgt 
(Scherf, 1999, 2006; Homburg, 2000, 2010).  

Die Vereinbarkeit des Ehegattensplittings mit dem Grundgesetz dürfte nach der wieder-
holten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes somit nicht infrage stehen, obwohl 
der Zweitverdiener einer hohen Grenzsteuerbelastung unterliegt und daher deutlich reduzierte 
Anreize zur Arbeitsaufnahme hat. Die untypisch hohe Belastung des Zweitverdienereinkom-
mens ist ausschließlich die Folge der Grundsatzentscheidung für eine konsequente Erfassung 
des Haushaltskontexts und kann nicht als bewusste Diskriminierung des Zweitverdieners an-
gesehen werden. 

Das Bundesverfassungsgericht selbst stuft das Ehegattensplitting in seinem Urteil über einge-
tragene Lebenspartnerschaften allerdings als „Erweiterung des Spielraums der Ehepartner bei 
der Ausgestaltung ihrer persönlichen und wirtschaftlichen Lebensführung und der Aufgaben-
verteilung innerhalb der Ehe“ ein (BVerfG, 2 BvR 909/06 vom 07.05.2013). Dies spricht da-
für, dass das Gericht das  ansieht, als es für die Abwe-
senheit der Einflussnahme des Staates auf die Gestaltung der Ehe erforderlich ist. Bereits in 
seinem Urteil vom 17. Januar 1957 erwähnte das Bundesverfassungsgericht (BVerfGE 6, 55) 
zudem die Möglichkeit zusätzlicher Freibeträge anstelle der Einführung eines Ehegattensplit-
tings. Hiernach schließt sich das Gericht nicht der Argumentation einiger Autoren (Scherf, 
1999; Homburg, 2000, 2010) an, dass es beim Ehegattensplitting überhaupt keine Begünsti-
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gung gebe. Es ist zumindest fraglich, ob die Ehegattenbesteuerung zwingend dem Prinzip der 
Globaleinkommensbesteuerung folgen muss (Hackmann, 2009). 

Der Anteil des Splittingvorteils, der als Förderung gewertet werden könnte, und damit 
Reformen offensteht, ist allerdings in jedem Fall bedeutend geringer als der am Maßstab der 
Individualbesteuerung gemessene Vorteil. Dies lässt sich aus den Urteilen zum Grundfreibe-
trag und zum Existenzminimum folgern. Aus dem Leistungsfähigkeitsprinzip leitete das Bun-
desverfassungsgericht ab, dass nur das „disponible“ Einkommen einer Familie der Einkom-
mensteuer unterworfen werden darf. Das nicht disponible Einkommen umfasst dabei das 
Existenzminimum des Steuerpflichtigen und das Existenzminimum der Personen, gegenüber 
denen der Steuerpflichtige zum Unterhalt verpflichtet ist. Bei Familien müsse daher die Frei-
stellung des gemeinsamen  beachtet werden. 
Ein Zugriff auf dieses Einkommen wäre angesichts der gegenseitigen Unterstützung, die es 
dem Sozialstaat ermöglicht, Unterstützungsleistungen zurückzuführen, „inkonsequent“ 
(BVerfGE 82, 60). 

Insgesamt ist nicht erkennbar, dass das Bundesverfassungsgericht das Ehegattensplitting 
als einziges Besteuerungsverfahren für Ehen und Familien ansieht, das den verfassungsrecht-
lichen Vorgaben entspräche. Gleichwohl dürften die  
sein. Insbesondere wäre ein Übergang zur reinen Individualbesteuerung gemessen an den 
Grundsätzen aus vergangenen Urteilen voraussichtlich nicht möglich, da hier die steuerliche 
Freistellung des Existenzminimums aller Familienmitglieder nicht gesichert wäre. Inwieweit 
das Verbot staatlicher Einflussnahme auf die Gestaltung der Ehe durch das Realsplitting oder 
einen übertragbaren Grundfreibetrag eingehalten würde, ist nicht eindeutig. Unabhängig von 
den verfassungsrechtlich zwingenden Grenzen bei der Ausgestaltung der Ehegattenbesteue-
rung muss das Ehegattensplitting als eine folgerichtige Ausgestaltung der Besteuerung ange-
sehen werden. Im Mittelpunkt möglicher Reformen sollte in jedem Fall der Abbau von Fehl-
anreizen stehen; die steuerliche Schlechterstellung der Einverdienerehe gegenüber der Dop-
pelverdienerehe wäre wohl kein verfassungskonformes Ziel. 

Die zentrale Kritik am Ehegattensplitting aus ökonomischer Sicht betrifft die geringen 
. Durch die gemeinsame Veranlagung bei der Ein-

kommensteuer und die Gleichbelastung des gemeinsamen Einkommens unterliegt das Ein-
kommen des Zweitverdieners ab dem ersten Euro derselben Grenzsteuerbelastung wie das 
Einkommen des Erstverdieners. Je höher dieses ist, desto höher ist die Belastung. Damit sind 
insbesondere in Ehen, in denen der Erstverdiener ein hohes Einkommen erzielt, die Anreize 
des Zweitverdieners zur Arbeitsaufnahme oder zur Ausweitung seines Arbeitsangebots ge-
ring. Gegenüber der Individualbesteuerung sind die Unterschiede bei der Belastung zum Teil 
hoch. So treten im Zusammenspiel mit den Sozialbeiträgen häufig Grenzbelastungen von 
deutlich über 50 % auf. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die steuerliche Grenzbelastung, 
inklusive Solidaritätszuschlag, bei einem durchschnittlichen Vollzeitverdienst eines alleinver-
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dienenden Ehegatten bereits bei etwa 28 % liegt. Hinzu kommen die Arbeitnehmerbeiträge zu 
den Sozialversicherungen in Höhe von etwas über 20 % des Bruttolohns. Im internationalen 
Vergleich ist das Ehegattensplitting eine Besonderheit und es bestätigt sich, dass die Belas-
tung des Zweitverdienereinkommens weit höher ist als in den meisten anderen Ländern (Kas-
ten 21).
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Den geringeren Arbeitsanreizen des Zweitverdieners stehen beim Ehegattensplitting 

stärkere  gegenüber. Stellt man die Höhe des Grundfrei-
betrags nicht in Frage, lässt es sich bei aufkommensneutralen Reformen der Ehegattenbesteu-
erung nicht vermeiden, dass den verbesserten Anreizen für einige Steuerpflichtige geringere 
Anreize für andere gegenüberstehen. Ob insgesamt ein höheres oder ein niedrigeres Arbeits-
angebot in der Volkswirtschaft erreicht wird, hängt davon ab, in welchem Ausmaß verschie-
dene Personen auf eine Änderung der Belastung ihres Einkommens reagieren. Es ist empi-
risch gut belegt, dass ein Zweitverdiener, in der Regel die Ehefrau, stärker auf Veränderungen 
des Steuersatzes reagiert als der Erstverdiener (Bargain et al., 2012; Immervoll et al., 2009). 
Bei einer Abschaffung des Ehegattensplittings ist zunächst zu erwarten, dass der Zweitverdie-
ner sein Arbeitsangebot ausweitet. In der Folge dürfte das Arbeitsangebot des Erstverdieners 
stärker als zuvor auf Lohnänderungen reagieren, sodass die Auswirkungen einer Reform des 
Ehegattensplittings auf das Arbeitsangebot theoretisch nicht ganz eindeutig sind.  

Im Folgenden sollen  betrachtet werden, die jeweils die Grund-
ideen der Vorschläge von SPD und Bündnis 90/Die Grünen aufnehmen:  

: Individualbesteuerung mit einem Realsplitting, bei dem maximal 
13 805 Euro übertragen werden können.  

: Individualbesteuerung mit übertragbarem Grundfreibe-
trag, wobei nur die Übertragung des ungenutzten Grundfreibetrags möglich ist.  

Es werden der für das Jahr 2014 im Gesetz verankerte Tarifverlauf und die dann voraussicht-
lich gültigen Freibeträge angenommen. Die Vorschläge der beiden Parteien sahen Änderun-
gen bei diesen Freibeträgen und beim Steuertarif vor (Ziffern 618 ff.). Die dargestellten Wir-
kungen sind insofern nicht mit denen der Vorschläge dieser Parteien gleichzusetzen. Nach 
diesen wären Mehrbelastungen teilweise durch Erhöhungen des Grundfreibetrags ausgegli-
chen oder zumindest reduziert worden. 
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Die Arbeitsangebotsentscheidungen werden im Wesentlichen durch die Grenz- und 
Durchschnittssteuerbelastung bestimmt. Für den Zweitverdiener ist aber nicht die Durch-
schnittssteuerbelastung des gesamten in der Ehe erzielten Einkommens heranzuziehen, son-
dern die durchschnittlich auf seinem Zusatzverdienst lastende Steuerschuld. Diese Belastun-
gen sind abhängig vom Einkommen des Erstverdieners. Es wird angenommen, dass der 

 das voraussichtliche Durchschnittseinkommen eines vollzeiterwerbstätigen Arbeit-
nehmers im Jahr 2014 erzielt (Bruttolohn 47 270 Euro, zu versteuerndes Einkommen 
39 530 Euro). Vergleichend zum Status quo und den beiden Reformoptionen können noch die 
Belastungen für einen Alleinstehenden herangezogen werden. 

Im Fall des  liegen Grenz- und Durchschnittssteuersatz für ein zu ver-
steuerndes Einkommen des Zweitverdieners im Bereich von 0 Euro bis 11 920 Euro niedriger 
als beim Ehegattensplitting (Schaubild 86, links). Ab dieser Einkommensschwelle liegt die 
Differenz zwischen den jeweiligen Einkommen der beiden Ehegatten unterhalb des doppelten 
Betrags, der beim Realsplitting übertragen werden darf. Damit kann durch das Realsplitting 
oberhalb dieser Schwelle ein vollständiger Ausgleich der Einkommen erreicht werden, sodass 
die Grenzbelastungen dann mit denen des Ehegattensplittings identisch sind.  
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Die Durchschnittssteuerbelastung des Zweitverdieners – definiert als die zusätzliche Steuer-
schuld gegenüber der Nichterwerbstätigkeit bezogen auf das Einkommen des Zweitverdie-
ners – unterschreitet beim Realsplitting immer die beim Ehegattensplitting. Gemessen an der 
Besteuerung eines Alleinstehenden liegen Grenz- und Durchschnittssteuerbelastung allerdings 
weit höher. 

 Beim  sind zwei Einkommensbereiche zu unterschei-
den. Zunächst gilt im Einkommensbereich von 0 Euro bis zum Grundfreibetrag in Höhe von 
8 354 Euro, dass Grenz- und Durchschnittssteuerbelastung des Zweitverdieners höher liegen 
als beim Ehegattensplitting (Schaubild 86, rechts). Dies liegt daran, dass die Übertragbarkeit 
der Einkommen zwischen den Ehegatten mit steigendem Einkommen des Zweitverdieners 
zunächst sinkt. Damit übernimmt der Zweitverdiener in diesem Einkommensbereich den 
Grenzsteuersatz des Erstverdieners. Dieser Mechanismus gilt ebenfalls beim Ehegattensplit-
ting. Allerdings ist der Grenzsteuersatz des Erstverdieners beim Grundfreibetragssplitting 
höher als beim Ehegattensplitting, da der progressionsmindernde Einkommensausgleich ein-
geschränkt ist. 

Sobald das Einkommen des Zweitverdieners den Grundfreibetrag überschreitet, fällt der  
Grenzsteuersatz auf das Niveau eines Alleinstehenden. Anschließend sinkt somit der Durch-
schnittssteuersatz über einen längeren Einkommensbereich, dabei unterschreitet er die Durch-
schnittssteuersätze beim Ehegattensplitting und beim Realsplitting. Gegenüber der Besteue-
rung von Alleinstehenden gilt allerdings, dass der Durchschnittssteuersatz durchgehend er-
heblich höher liegt. 

Mit Blick auf die Einkommensteuer sind die  des 
Zweitverdieners bei beiden betrachteten Reformvarianten überschaubar. Der ungleichmäßige 
Verlauf beim übertragbaren Grundfreibetrag könnte darüber hinaus weitere Verzerrungen und 
Anreizprobleme auslösen. So belegen verschiedene Studien, dass die gesamtwirtschaftlichen 
Auswirkungen relativ klein sein dürften (Kasten 22). Dass allerdings selbst für Reformen, die 
steuerliche Mehreinnahmen bedeuten, positive Effekte ermittelt werden, ist beachtlich. Denn 
regelmäßig wird eine höhere Abgabenbelastung zu negativen Anreizwirkungen führen.  
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Die Anreize von Zweitverdienern zur Aufnahme oder Ausweitung einer Beschäftigung 
sind aufgrund des Ehegattensplittings vergleichsweise gering. Große Verzerrungen bei den 
Arbeitsanreizen bestehen darüber hinaus durch die 

. Kern der Minijob-Regelung ist, dass ein monatliches Einkom-
men von bis zu 450 Euro auf Seite des Arbeitnehmers von Sozialabgaben und Steuern befreit 
ist. Der Arbeitgeber führt 30 % des Einkommens pauschal für Steuern und Sozialabgaben ab. 
Durch diese pauschale Abgabenbelastung wird die Aufnahme einer geringfügigen Beschäfti-
gung begünstigt. Dies gilt ebenfalls für Ehegatten. Gemessen an den Arbeitskosten des Ar-
beitgebers beläuft sich der Abgabenkeil nur auf etwas mehr als 23 %. Dies ist als Belastung 
des Zweitverdienereinkommens selbst im internationalen Vergleich gering (Kasten 21). 

Übersteigen die Einkünfte die 450-Euro-Schwelle, werden  regulär, das 
heißt in etwa zur Hälfte vom Arbeitgeber und vom Arbeitnehmer, auf das gesamte beitrags-
pflichtige Entgelt erhoben. Durch eine Gleitzone – in dieser wird nur ein Anteil des Einkom-
mens der Beitragspflicht unterworfen – wird allerdings vermieden, dass es zu einer ausge-
prägten Sprungstelle bei der Belastung mit Sozialbeiträgen kommt.  

Durch Überschreitung der 450-Euro-Schwelle endet außerdem die , womit das 
gesamte Einkommen steuerpflichtig wird. Die Schwelle von 450 Euro wirkt damit wie eine 
Freigrenze. Das bedeutet, dass ein Belastungssprung auftreten kann. Für Alleinstehende wird 
dies in aller Regel kein Problem darstellen, da die Steuerpflicht erst ab einem deutlich höhe-
ren Gehalt beginnt. Nur wenn weitere steuerpflichtige Einkünfte in nennenswerter Höhe vor-
liegen, tritt für Alleinstehende bei Überschreiten der 450-Euro-Grenze ein Belastungssprung 
bei der Steuerschuld auf.  

Der unterliegt jedoch mit allen steuerpflichtigen Einkünften unmittel-
bar dem gemeinsamen Grenzsteuersatz. Damit fällt das Nettoeinkommen bei Ausweitung der 
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Beschäftigung über die 450-Euro-Schwelle zunächst deutlich ab (Bach et al., 2011; Eichhorst 
et al., 2012). Bezieht der Erstverdiener ein durchschnittliches Arbeitseinkommen, gilt durch-
gehend eine Grenzbelastung von 55 % bis 60 % in Relation zu den Arbeitskosten des Arbeit-
gebers. Aus dem Zusammenspiel von folgt, 
dass das Nettoeinkommen des Zweitverdieners in einem relativ weiten Bereich von 450 Euro 
bis 760 Euro im Monat das Nettoeinkommen bei einem 450-Euro-Job unterschreitet (Schau-
bild 87). Um eine nennenswerte Erhöhung des Nettoeinkommens gegenüber einem 450-Euro-
Job zu erreichen, müsste der Zweitverdiener somit eine deutliche Ausweitung seiner Beschäf-
tigung vornehmen. Verdreifacht ein Zweitverdiener mit einem monatlichen Einkommen von 
450 Euro beispielsweise sein Arbeitsangebot, erhöht sich sein Nettoeinkommen nur von 
450 Euro auf etwa 790 Euro.  

 

Unter Einbezug der Minijob-Regelung liegen die Fehlanreize damit weniger darin, dass 
es sich für einen Zweitverdiener nicht lohnt, überhaupt einer Beschäftigung nachzugehen. 
Vielmehr wird die Aufnahme einer regulär 

 verhindert oder erschwert. Dies dürfte insbesondere geringqualifi-
zierte Zweitverdiener betreffen, wenn deren Einkommenspotenziale so niedrig sind, dass 
durch Ausweitung der Erwerbstätigkeit nur ein geringes oder überhaupt kein zusätzliches 
Nettoeinkommen erzielt werden kann. Die Abschaffung der Steuerfreiheit von Minijobs im 
Nebenerwerb und für den Zweitverdiener in einer Ehe würde zwar den Belastungssprung 
vermeiden, aber die Anreize für die Aufnahme einer geringfügigen Beschäftigung mindern. 
Dies sollte somit idealerweise mit einer Absenkung der Grenzbelastung kombiniert werden. 
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Ein Ansatzpunkt dafür wäre die Abschaffung der beitragsfreien Mitversicherung des Ehegat-
ten bei der Gesetzlichen Krankenversicherung.  

Bei möglichen Reformen des Ehegattensplittings sind neben den Anreizen ebenfalls die 
 von Bedeutung. Beim Übergang vom Ehegattensplitting zum Re-

alsplitting oder zum übertragbaren Grundfreibetrag können Mehrbelastungen immer dann 
auftreten, wenn das Erwerbseinkommen nicht in gleicher Höhe von beiden Ehegatten erzielt 
wird. Besonders hohe Mehrbelastungen würden sich bei Einverdienerehen einstellen. Im unte-
ren Einkommensbereich sind Mehrbelastungen allerdings ausgeschlossen. Sie treten beim 
übertragbaren Grundfreibetrag frühestens dann auf, wenn das gemeinsame Einkommen den 
doppelten Grundfreibetrag übersteigt; beim Realsplitting erst, wenn die Differenz zwischen 
den beiden Einkommen der Ehegatten 27 610 Euro übersteigt. 

Betrachtet man eine Familie mit zwei Kindern, sind die Belastungswirkungen durch 
eine Reihe von Effekten getrieben (Schaubild 88). So nehmen beim 

 die Mehrbelastungen vorübergehend wieder ab, wenn der Kinderfreibetrag vor-
teilhaft wird oder das Einkommen des Zweitverdieners den Grundfreibetrag übersteigt. Mit 
zunehmender Progression nehmen die Mehrbelastungen dann allerdings wieder zu. Für sehr 
hohe Einkommen konvergiert die relative Veränderung des Nettoeinkommens anschließend 
gegen Null, da nach Erreichen des Spitzensteuersatzes der Vorteil des Ehegattensplittings 
nicht weiter anwächst. Insgesamt zeigt sich, dass die Mehrbelastungen beim übertragbaren 
Grundfreibetrag schon bei relativ geringen gemeinsamen Einkommen in Höhe von etwa 
50 000 Euro relativ hoch ausfallen. Sie betragen in diesem Bereich knapp 3 % des Nettoein-
kommens. Die hohen Mehrbelastungen treten bei Einverdienerehen sowie bei einer Einkom-
mensrelation von 80 zu 20 zwischen den Ehegatten auf. In der Spitze belaufen sich die Ein-
kommenseinbußen auf 6 %. Dies ist bei Einverdienerehen mit einem Einkommen im Bereich 
von etwa 115 000 Euro der Fall. 

Die Mehrbelastungen eines  sind geringer als die des übertragbaren 
Grundfreibetrags. Bei einer Einkommensrelation von 80 zu 20 verbleiben sie durchgehend 
unterhalb von 1 %. Gleichwohl können bei Einverdienerehen wiederum relativ hohe Mehrbe-
lastungen auftreten. Eine Einverdienerehe mit einem Einkommen von 58 000 Euro müsste auf 
knapp 1,5 % ihres Nettoeinkommens verzichten. Einverdienerehen mit Einkommen knapp 
oberhalb von 100 000 Euro müssten aber mit Einkommenseinbußen in Höhe von 4 % bis 
4,5 % rechnen. 

Die dargestellten Mehrbelastungen sind die Ursache dafür, dass mit den Reformoptionen vo-
raussichtlich  verbunden wären, sofern diese Reformen nicht 
aufkommensneutral durchgeführt werden. Sie dürften gleichwohl deutlich unterhalb derer 
liegen, die für einen theoretischen Übergang zur Individualbesteuerung ermittelt werden. Für 
den übertragbaren Grundfreibetrag würden sich die Mehreinnahmen ohne Verhaltensanpas-
sung auf 10 Mrd Euro bis 16 Mrd Euro, für das Realsplitting auf etwa 6 Mrd Euro belaufen 
(Bundesregierung, 2012, 2013; Eichhorst et al., 2012; Bonin et al.,; 2013RWI, 2013). 
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Diese Überlegungen vernachlässigen allerdings  
zwischen den Ehegatten, die wegen der unterschiedlichen Grenzbelastungen entstehen 

(JG 2007 Ziffern 440 ff.; Bach und Buslei, 2003). So wird bei Einkünften aus Unternehmen 
eine Übertragung von Anteilen am Unternehmen von dem einen Ehegatten auf den anderen 
vorteilhaft, weil dadurch die gemeinsame Steuerlast reduziert werden kann. Dies gilt glei-
chermaßen für vermietete Immobilien. Bei Einkünften aus selbständiger Arbeit ist die Anstel-
lung des Ehegatten möglich. In ähnlicher Weise könnten Ehepaare, die Einkünfte aus einer 
eigenen mittelständischen Kapitalgesellschaft, zum Beispiel Geschäftsführergehälter, bezie-
hen, über eine geeignete Ausgestaltung der Arbeitsverträge eine Einkommensverschiebung 
zwischen den Ehegatten erreichen.  

Die Gestaltungsmöglichkeiten könnten insbesondere von Beziehern hoher Einkommen 
und von Vermögenden genutzt werden. In normalen Arbeitnehmerverhältnissen wären sie 
hingegen nicht möglich. Inwieweit dies  des Staates bei einem Übergang zu 
einem Realsplitting oder beim übertragbaren Grundfreibetrag  würde, lässt sich 
kaum abschätzen. Der Sachverständigenrat hat im Jahr 2007 Berechnungen dazu vorgelegt, 
bei denen die Gewinn- und Vermögenseinkünfte zwischen den Ehegatten fiktiv möglichst 
steuervermeidend umverteilt wurden (JG 2007 Ziffern 440 ff.). Denkbare Gestaltungen durch 
Umschichtungen bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit wurden nicht berücksich-
tigt. Die berechneten Mehreinnahmen eines Übergangs vom Ehegattensplitting zum Realsplit-
ting reduzierten sich dabei von 3,9 Mrd Euro auf 0,5 Mrd Euro. Dadurch dass das Realsplit-
ting gerade Bezieher relativ hoher Einkommen höher belasten würde, ist anzunehmen, dass 



Drucksache 18/94 – 362 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode362

Sachverständigenrat - Jahresgutachten 2013/14 

die tatsächlichen Mehreinnahmen bedeutend geringer ausfallen werden als die rechnerischen 
Mehreinnahmen, die diesen Aspekt nicht erfassen.  

Neben den verringerten Aufkommenseffekten ist insbesondere kritisch zu sehen, dass 
die  und der  des Steuersystems stark zunehmen würden. Es 
müssten wohl umfangreiche Beratungsdienstleistungen in Anspruch genommen werden, um 
die Gestaltungen optimal vorzunehmen. Dies wiederum müsste die Finanzverwaltung kontrol-
lieren. Es wäre zudem damit zu rechnen, dass der Gesetzgeber Vorschriften zur Eindämmung 
offensichtlicher Gestaltungen erlassen würde. Viele Detailfragen, inwieweit Gestaltungen 
zulässig sind, würden dann wohl über Jahre von Gerichten geklärt werden müssen.  

CDU/CSU haben sich im Wahlkampf ebenso wie SPD und Bündnis 90/Die Grünen für 
eine Reform der Besteuerung von Ehen und Familien ausgesprochen. Allerdings favorisieren 
sie nicht die Einschränkung des Ehegattensplittings, sondern dessen Beibehaltung und die 

. Die im Wahlprogramm genannte konkrete 
Ausgestaltung sieht dabei eine Ausweitung des sogenannten Familienleistungsausgleichs vor, 
der über eine Erhöhung von Kindergeld und Kinderfreibeträgen vorgenommen werden soll.  

 
Als steuerlicher Familienleistungsausgleich wird das System aus Kindergeld und Kinder-
freibetrag bezeichnet. Hierbei wird nach geltendem Recht eine  vorge-
nommen. Jedes zusammen veranlagte Ehepaar erhält entweder das Kindergeld, oder es 
wird alternativ der Kinderfreibetrag bei der Veranlagung berücksichtigt, wenn der Steuer-
vorteil des Kinderfreibetrags die Höhe des Kindergelds übersteigt. Der Steuervorteil des 
Kinderfreibetrags ergibt sich unter der vereinfachenden Annahme eines proportionalen 
Steuersatzes aus dem Produkt von Grenzsteuersatz und Kinderfreibetrag. Wegen des pro-
gressiven Tarifs ist es jedoch aufwändiger, die Einkommensschwelle, ab welcher der Kin-
derfreibetrag günstiger ist, zu bestimmen. Beim voraussichtlichen Tarif 2014 liegt die 
Einkommensschwelle bei einem gemeinsamen zu versteuernden Einkommen von etwa 
63 400 Euro im Jahr. 
 

 
Die  sollen auf die Höhe des Grundfreibetrags von Erwachsenen, 

also von derzeit 7 008 Euro auf 8 354 Euro im Jahr, angehoben werden. Das  soll 
ebenso erhöht werden. Hieraus lässt sich auf eine Erhöhung um 35 Euro für die ersten beiden 
Kinder, also von 184 Euro auf 219 Euro im Monat, schließen. Denkbar wäre, dass die Erhö-
hungen für das dritte und alle weiteren Kinder etwas größer ausfallen.  

Von den Unionsparteien wird diese Reform „Familiensplitting“ genannt, obwohl es eher 
als Familienrealsplitting bezeichnet werden sollte. Unter Familiensplitting wird stattdessen 
üblicherweise das  verstanden. Bei diesem wird das gemeinsam von 
allen Familienmitgliedern erzielte Einkommen gleichmäßig auf alle Familienmitglieder ver-
teilt. Häufig wird dabei auf die französische Regelung Bezug genommen, bei der die ersten 
beiden Kinder allerdings nur als halbe vollwertige Haushaltsmitglieder gewertet werden. 
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Nach der französischen Regelung wird eine vierköpfige Familie – zwei Erwachsene und zwei 
Kinder – wie eine Familie mit drei vollwertigen Haushaltsmitgliedern behandelt. Die Steuer-
last der Familie ergibt sich, indem der Grundtarif auf ein Drittel des Haushaltseinkommens 
angewendet wird und anschließend die sich so ergebende tarifliche Steuerlast verdreifacht 
wird. 

Eine Parallele von Familienrealsplitting und Realsplitting besteht darin, dass nicht nur 
das Existenzminimum zwischen Familienmitgliedern übertragen werden darf, sondern ein 
höherer Betrag, der in Anlehnung an typische Unterhaltsleistungen bestimmt wird. Damit ist 
die Orientierung am Grundfreibetrag für Erwachsene, so wie im Konzept der Unionsparteien 
vorgesehen, keineswegs zwingend, und der Betrag könnte insofern höher oder geringer fest-
gelegt werden.  

In Bezug auf das Familientarifsplitting und das Familienrealsplitting findet sich teilwei-
se die , dass die Entlastungswirkungen für einkommensstarke Haushal-
te höher sind als für einkommensschwache (Steiner und Wrohlich, 2006; Ochmann und 
Wrohlich, 2013). Für die Beurteilung des Familiensplittings ist dies jedoch der falsche Be-
zugspunkt (Kirchhof, 2000; Althammer, 2002). Im Kern geht es bei den Varianten des Fami-
liensplittings um die Idee, den Haushaltskontext bei der Besteuerung umfassender zu beach-
ten. Der richtige Vergleichsmaßstab ist also, wie unterschiedliche Haushalte mit gleichem 
Einkommen behandelt werden sollten, und eben nicht, wie gleiche Haushaltstypen mit unter-
schiedlichem Einkommen. Letzteres ist eine Frage, die auf die Ausgestaltung des Einkom-
mensteuertarifs und die Höhe von Transferzahlungen zielen sollte. 

Es ist der Leitgedanke eines Familienrealsplittings, dass in vielen Familien die Aufwen-
dungen der Eltern für ihre Kinder höher sind als das Existenzminimum. Folgt man dieser An-
nahme, so verwenden Eltern höhere Einkommensbeträge zum Nutzen ihrer Kinder. Ihnen 
verbleiben somit . Wird wie im derzeitigen 
System nur das geringere Existenzminimum als Aufwendungen der Eltern für ihre Kinder 
berücksichtigt, so kommt es zu einer diskriminierend hohen Belastung von Ehen mit Kindern 
gegenüber Ehen ohne Kinder oder gegenüber Alleinstehenden. Der Betrag, um den die Steu-
erbelastung von Ehen mit Kindern zu hoch ist, steigt aufgrund des progressiven Steuertarifs 
mit steigendem Einkommen an. Dies ist die Ursache, warum die Entlastungswirkungen eines 
Familienrealsplittings für Familien mit hohem Einkommen höher sind als für solche mit ge-
ringem Einkommen.  

Insbesondere wegen der hohen  beim steuerlichen Fami-
lienleistungsausgleich würden die Verteilungswirkungen in Relation zum Nettoeinkommen 
aber dennoch mit steigendem Einkommen abnehmen (Schaubild 89). Der monetäre Vorteil 
gegenüber dem Status quo würde geringfügig von den Wirkungen beim Solidaritätszuschlag 
beeinflusst. Die Einkommensschwelle, ab welcher der erhöhte Kinderfreibetrag günstiger 
würde als das erhöhte Kindergeld, wäre für eine Familie mit zwei Kindern und ohne nen-
nenswerte weitere Einkünfte bei einem gemeinsamen Arbeitseinkommen von etwa 
77 000 Euro im Jahr erreicht. Dieser Betrag übersteigt das Anderthalbfache des durchschnitt-
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lichen Arbeitslohns bei einer Vollzeittätigkeit. Somit wären wohl überwiegend Familien mit 
zwei Vollzeiterwerbseinkommen betroffen. 

Im Hinblick auf die Steuersystematik und die Verteilungseffekte kann das Familienre-
alsplitting der Unionsparteien somit positiv gesehen werden. Eine andere Frage ist, ob ange-
sichts des weiterhin hohen Konsolidierungsbedarfs der öffentlichen Haushalte und der Her-
ausforderungen beim Ausbau von Kindertageseinrichtungen und Ganztagsschulen eine solche 
Reform gerade Priorität genießen sollte. Die  
dürften sich auf etwa 7 Mrd Euro belaufen (Ochmann und Wrohlich, 2013). Sie lägen nicht 
wesentlich höher als die Mehrausgaben bei einer ausschließlichen Erhöhung des Kindergelds 
von etwa 6 Mrd Euro. Nennenswerte positive Wirkungen auf das Arbeitsangebot und damit 
mögliche Selbstfinanzierungseffekte wären mit dem Vorschlag nicht verbunden, da sich die 
relevanten Anreize kaum verändern würden (Bergs et al., 2007). Gewisse positive Effekte 
bestünden für Haushalte mit geringen Einkommensperspektiven. Die Belastungen an der 
Schwelle zwischen ausreichendem eigenen Einkommen und Bezug von Arbeitslosengeld II 
würden durch ein höheres Kindergeld gemindert, sodass sich die Arbeitsanreize besser dar-
stellten als heute (Ziffer 752). Wegen der hohen Belastung der öffentlichen Haushalte sollte 
von der Einführung eines Familienrealsplittings aber Abstand genommen werden. 

Der Sachverständigenrat lehnt die Wiedererhebung der  und eine 
 ab. Angesichts der zurzeit ausge-

sprochen günstigen Einnahmesituation des Staates ist nicht zu erkennen, warum Steuererhö-
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hungen notwendig wären. Sozialpolitische Gründe sprechen ebenfalls nicht für eine Steuerer-
höhung. Die negativen Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit und damit auf das Wirt-
schaftswachstum wären hingegen beachtlich. Zwar ließe sich eine Erhöhung der Einkommen-
steuersätze, etwa im Bereich der sogenannten Reichensteuer, durch eine Reform der Thesau-
rierungsbegünstigung weniger schädlich ausgestalten und könnte sogar durch die gleichzeiti-
ge Rückgabe der Kalten Progression positiv gewendet werden. Die von den Ländern, die sich 
Schwierigkeiten bei der Einhaltung der grundgesetzlichen Schuldenbremse gegenüber wäh-
nen, erhofften Einnahmesteigerungen ließen sich damit jedoch nicht erreichen.  

 bestehen hingegen weiterhin. So wäre 
eine grundlegende Reform der Gemeindefinanzen in Richtung einer Einführung kommunaler 
Zuschlagsrechte bei der Einkommensteuer notwendig. Außerdem sollte bei der Umsatzsteuer 
der Anwendungsbereich des ermäßigten Steuersatzes beschränkt werden. Zusätzlicher Re-
formbedarf besteht bei der Weiterentwicklung der Unternehmensbesteuerung mit den Zielen 
einer finanzierungsneutralen Ausgestaltung, höherer internationaler Wettbewerbsfähigkeit 
und verbesserten Investitionsbedingungen. So könnte eine Zinsbereinigung des Grundkapitals 
die Diskriminierung der Beteiligungsfinanzierung korrigieren (JG 2012 Ziffern 385 ff.).  

Die gute wirtschaftliche Entwicklung der vergangenen Jahre hat in den Hintergrund treten 
lassen, dass in diesen Bereichen seit einigen Jahren  erzielt 
wurden. Einzig beim Thema der Kalten Progression hatte die alte Bundesregierung eine Ge-
setzesinitiative eingeleitet, scheiterte jedoch im Bundesrat an der Mehrheit der von SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen regierten Länder. Eine Reform der Erbschaftsteuer dürfte spätestens 
nach dem anstehenden Urteil des Bundesverfassungsgerichtes erneut in die Diskussion kom-
men. Hier wäre es sinnvoll, eine Reform mit der Zielrichtung geringerer Steuersätze und ent-
schlossener Rückführung der Ausnahmen umzusetzen. Fortschritte beim Abbau von Steuer-
vergünstigungen sind ebenfalls überfällig. Der Sachverständigenrat hat sich mit Vorschlägen 
zu möglichen Reformen in diesen Bereichen bereits in den vergangenen Jahresgutachten be-
fasst (JG 2008 Ziffern 351 ff.; JG 2009 Ziffern 282 ff.; JG 2010 Ziffern 374 ff.; JG 2011 Zif-
fern 342 ff.; JG 2012 Ziffer 365). 

Beim  erkennt der Sachverständigenrat Fehlanreize für Zweitverdie-
ner. Das Ehegattensplitting ist zwar angesichts der Einheit eines Haushalts als Versorgungs-
gemeinschaft gut begründet. Dies bedeutet jedoch nicht, dass keinerlei Veränderungen mög-
lich sind. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes lässt vermutlich die Alternati-
ve des Realsplittings zu. Das Realsplitting ist in seinen Wirkungen begrenzt, insbesondere 
unter Berücksichtigung der steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten. So können Ehepaare Ein-
künfte zwischen den Ehegatten verschieben, um eine höhere Besteuerung zu vermeiden. Ins-
gesamt sind die zu erwartenden Mehreinnahmen für den Fiskus überschaubar und die Anreize 
für den Zweitverdiener könnten nur wenig verbessert werden. Die Komplexität des Steuersys-
tems würde außerdem zunehmen. 

Sinnvollere  zur Verbesserung der Anreize des Zweitverdieners liegen in 
einer Umgestaltung der Beiträge zu den . Die hohe Grenzbelastung des 
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Zweitverdienereinkommens lässt sich teilweise auf die beitragsfreie Mitversicherung von 
Ehegatten bei der Gesetzlichen Krankenversicherung zurückführen. Hier wäre es sinnvoll, die 
Höhe des Krankenversicherungsbeitrags von der Arbeitsentscheidung des Zweitverdieners zu 
entkoppeln. Mit der vom Sachverständigenrat favorisierten Bürgerpauschale würde dies er-
reicht (Ziffer 716; JG 2012 Ziffern 598 ff.). Ein zweites Problem besteht darin, dass die Kom-
bination von Ehegattensplitting und Minijob-Regelung es für den Zweitverdiener ausgespro-
chen unattraktiv macht, eine Beschäftigung über die 450-Euro-Schwelle hinaus auszuweiten. 
Gelingt es, über die Neugestaltung der Sozialabgaben die Anreize für den Zweitverdiener zu 
verbessern, wäre es sinnvoll, die Steuerfreiheit der Minijobs im Nebenerwerb und für den 
Zweitverdiener einer Ehe abzuschaffen. 
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Die Kalte Progression beschreibt die Mehrbelastungen der Bürger, die dann auftreten, 
wenn die Grenzen des Einkommensteuertarifs trotz steigenden Preisniveaus unverändert blei-
ben. Wegen des progressiven Tarifs führt dies dazu, dass Einkommenssteigerungen in Höhe 
der Preissteigerungsrate zu höheren Durchschnittssteuersätzen führen. So erhöhen sich die 
staatlichen Einnahmen relativ stärker, selbst wenn die Wirtschaft preisbereinigt nur mit gerin-
gen Raten wächst.  

Die Bundesregierung hatte in der vergangenen Legislaturperiode geplant, den Einkom-
mensteuertarif aus diesem Grund regelmäßig zu überprüfen und anzupassen. Jedoch konnte 
im Vermittlungsausschuss für die Jahre 2013 und 2014 nur eine Anhebung des Grundfreibe-
trags, nicht jedoch eine Erhöhung der anderen Einkommensgrenzen des Tarifs erreicht wer-
den. Der Tarif wird folglich gestaucht, was bedeutet, dass sich die Grenzsteuerbelastung mit 
steigenden Einkommen schneller erhöht und der Spitzensteuersatz für mehr Steuerpflichtige 
gilt.  

Letztmalig kam es zu Anpassungen beim gesamten Steuertarif in den Jahren 2009 und 2010. 
Im Jahr 2007 wurde zwar die sogenannte Reichensteuer, also der erhöhte Spitzensteuersatz 
von 45 % für Einkommen oberhalb von 250 000 Euro, eingeführt. Davon abgesehen war der 
Einkommensteuertarif in den Jahren 2005 bis 2008 unverändert geblieben.  

Um die Mehrbelastungen der Kalten Progression darzustellen, ist es erforderlich, ein 
Bezugsjahr zu wählen. Mit dem Jahr 2006 wird im Folgenden ein Jahr gewählt, in dem die 
vorangegangene Anpassung ein Jahr zurücklag und die Kalte Progression bereits einmal wir-
ken konnte. Damit handelt es sich um ein Jahr mittlerer Belastung. Um gleichwertige Real-
einkommen zu bestimmen, wird ein bestimmtes Nominaleinkommen mit der Entwicklung des 
Verbraucherpreisindexes fort- oder zurückgeschrieben. Anschließend kann diese Reihe der 
Nominaleinkommen, die identische Realeinkommen widerspiegeln, dem jeweils in diesem 
Jahr gültigen Tarif unterworfen werden. Die Mehrbelastungen können dann in Prozent des 
Nettoeinkommens oder in absoluten Beträgen je Person angegeben werden. Im Schaubild 90 
werden exemplarisch vier unterschiedliche Einkommen betrachtet (20 000 Euro, 30 000 Euro, 
50 000 Euro und 80 000 Euro). Wegen des Ehegattensplittings entspricht dies einem gemein-
samen Einkommen eines Ehepaars in doppelter Höhe (40 000 Euro, 60 000 Euro, 
100 000 Euro und 160 000 Euro). 

Gut zu erkennen sind die Anpassungen des Steuertarifs für die Jahre 2009 und 2010. 
Die jährliche Belastung wurde durch diese annähernd wieder auf das Niveau des Jahres 2006 
zurückgeführt. Seither steigt die jährliche Mehrbelastung durch die Kalte Progression wieder. 
Gemessen am Nettoeinkommen ist die Belastung für mittlere Einkommen am höchsten. Für 
Steuerpflichtige mit einem Einkommen in Höhe von 50 000 Euro wird sie im Jahr 2014 etwas 
mehr als 2,0 % des Nettoeinkommens betragen. Absolut entspricht dies einer jährlichen 
Mehrbelastung in Höhe von 772 Euro im Jahr. Die absolute Belastung steigt mit dem Ein-
kommen, sodass sie bei 80 000 Euro sogar 938 Euro beträgt. Durch die Anhebungen des 
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Grundfreibetrags in den Jahren 2013 und 2014 wird selbst für Einkommen in Höhe von 
20 000 Euro nur ein kleiner Teil der Mehrbelastungen der Kalten Progression ausgeglichen. 
Es verbleibt bei diesen somit immer noch eine Mehrbelastung von 1,0 % des Nettoeinkom-
mens oder 178 Euro. Eine Korrektur des Tarifs ist somit mittlerweile überfällig. 
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Der Bundestagswahlkampf 2013 prägte die sozialpolitische Debatte in diesem Jahr. 
Dabei avancierten die vermeintlichen negativen , die unter anderem 
mit den Schlagworten „zunehmende Ungerechtigkeit“, „Anstieg der Ungleichheit“, 
„Schrumpfen der Mittelschicht“ oder „zunehmende Altersarmut“ umschrieben werden, zu den 
zentralen sozialpolitischen Themen der Parteien. Dies geht – je nach Partei – mit Forderungen 
nach einer Erhöhung der Einkommensteuersätze, einer Aufstockung von niedrigen Renten, 
der Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns oder Veränderungen bei der Regulierung 
atypischer Beschäftigungsverhältnisse einher. Diese Forderungen zielen somit darauf, die mit 
der Agenda 2010 umgesetzten Reformen ganz oder teilweise zurückzunehmen oder zu ver-
wässern. Der Handlungsbedarf besteht jedoch nicht in der Rücknahme dieser Reformen, son-
dern vielmehr in einer . Dies gilt insbesondere für die 
sozialen Sicherungssysteme. In der Gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) muss die finan-
zielle Nachhaltigkeit über das Jahr 2030 hinaus sichergestellt werden; in der Gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) und in der Sozialen Pflegeversicherung (SPV) wurden die not-
wendigen Reformen bisher nicht in Angriff genommen.  

Gleichzeitig jährte sich im März 2013 zum zehnten Mal die Regierungserklärung „Mut 
zum Frieden und zur Veränderung“ des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder. In die-
ser wurde die Agenda 2010, eines der  der Bundesre-
publik Deutschland, vorgestellt (Kasten 23). Sie wurde im Umfeld einer anhaltenden wirt-
schaftlichen Schwächephase vor dem Hintergrund der seit den 1970er-Jahren ansteigenden 
Sockelarbeitslosigkeit vorgelegt, das zudem durch eine zunehmende Staatsverschuldung so-
wie negative Finanzierungssalden in den Sozialversicherungen gekennzeichnet war. Außer-
dem wurde immer offensichtlicher, dass es in der GRV, GKV sowie in der SPV nicht nur 
darum gehen konnte, die jeweilige finanzielle Lage kurzfristig zu stabilisieren. Vielmehr 
mussten diese Sozialversicherungen angesichts des zu erwartenden demografischen Über-
gangs nachhaltig reformiert werden. 

Die Regierungserklärung selbst beinhaltete vor allem umfassende Änderungen der insti-
tutionellen Regelungen auf dem Arbeitsmarkt. Es gehörten aber zahlreiche weitere Maßnah-
men im Bereich der Wirtschafts-, Gesundheits-, Renten-, Bildungs- und Familienpolitik dazu. 
Bei allen diesen Maßnahmen handelte es sich in erster Linie um Reformen, die zur Überwin-
dung der Wachstumsschwäche und zum Rückgang der Arbeitslosigkeit beitragen sollten. Die 
Reformschritte, die zur 

 diskutiert und insbesondere in der GRV umgesetzt wurden, entwickelte vor allem die 
Kommission für die Nachhaltigkeit in der Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme (Kas-
ten 23). Heute wird der Begriff Agenda 2010 synonym für alle Reformmaßnahmen verwen-
det, die zur Gesundung der deutschen Wirtschaft zu Beginn der 2000er-Jahre und zur langfris-
tigen Stabilisierung der Sozialversicherungen durchgeführt wurden oder deren Ziel es war  
– wie es der damalige Bundeskanzler formulierte –, Leistungen des Staates zu kürzen, Eigen-
verantwortung zu fördern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abzufordern (Deut-
scher Bundestag, 2003). 
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Die Umsetzung der Agenda 2010 zu Beginn der 2000er-Jahre wurde begleitet von einer 
verstärkten und bis heute anhaltenden Diskussion über eine zunehmende Ungleichheit und 
Polarisierung der Einkommen in Deutschland. Zudem wird das Wirtschaftssystem seitdem 
zunehmend als ungerecht empfunden (Wissenschaftlicher Beirat beim BMWi, 2008). Darüber 
hinaus wird vermehrt über ein  und sich verbreitende 

 gesprochen (Grabka und Frick, 2008; Lengfeld und Hirschle, 2009). Im Bundes-
tagswahlkampf griffen dies insbesondere die SPD und Bündnis 90/Die Grünen auf, indem 
sich diese Parteien für Steuerreformen stark machten, mit denen die Umverteilungswirkung 
des Steuersystems erhöht werden sollte. Sie forderten unter anderem eine Erhöhung des Spit-
zensteuersatzes sowie die Wiedererhebung der Vermögensteuer oder die Einführung einer 
Vermögensabgabe (Ziffern 594 ff.) 

Eine  in Deutschland führt allerdings zu weit we-
niger dramatischen Befunden.1 So hat die Ungleichheit der Einkommen gemessen am Gini-
Koeffizienten seit Beginn der 1990er-Jahre  zugenommen. Ebenso ist die 
Größe der Mittelschicht über diesen Zeitraum hinweg  geblieben. Aller-
dings sind gegenwärtig die Aufstiegschancen, insbesondere über Generationen hinweg (inter-
generationale Mobilität), in Deutschland im internationalen Vergleich weniger gut. Deshalb 
muss es in Zukunft verstärkt darum gehen, die Chancengleichheit, etwa durch mehr frühkind-
liche Bildung, zu erhöhen. 

Die diesen Befunden zugrundeliegende Analyse der Einkommensverteilung in Deutsch-
land basiert auf dem  ( ) und gibt den Datenstand des Jah-
res 2011 wieder. Zur Analyse wurden die Marktäquivalenzeinkommen und die äquivalenz-
gewichteten Haushaltsnettoeinkommen, somit die Einkommen vor und nach staatlicher Akti-
vität, herangezogen. Mit der  wird eine personenbasierte Analyse der 
auf Haushaltsebene erhobenen jeweiligen Einkommen ermöglicht. Gleichzeitig werden auf 
diese Weise die Skaleneffekte einer gemeinsamen Haushaltsführung sowie die verschieden 
hohen Bedarfe der einzelnen Haushaltsmitglieder berücksichtigt. Details zur Datenbasis, zu 
den verwendeten Einkommensbegriffen, zur Äquivalenzgewichtung sowie zu dem verwende-
ten Verteilungsmaß, dem Gini-Koeffizienten, finden sich im Anhang zu diesem Kapitel. 

Der Gini-Koeffizient der äquivalenzgewichteten  lag im Jahr 2011 
für Deutschland bei 0,485 und ist damit gegenüber dem Jahr 1991 leicht angestiegen 
(+ 0,074). Seinen Höchststand hatte er im Jahr 2005; seitdem entwickelte er sich rückläufig, 
stieg aber zuletzt wieder geringfügig an (Schaubild 91). Dennoch ist die Ungleichheit der 
Markteinkommen in Deutschland gemessen am Gini-Koeffizienten nach wie vor niedriger als 
im Jahr 2005. Dies dürfte im Wesentlichen auf die verbesserte Arbeitsmarktlage zurückzufüh 

1 Ein weiteres Konzept der Einkommensungleichheit, die funktionale Einkommensverteilung, wird hier nicht betrachtet, da 
sie aus sozialpolitischer Sicht weitgehend irrelevant ist. Eine ausführliche Diskussion findet sich im Jahresgutachten 
2012/13. 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 377 – Drucksache 18/94Zur Verteilungsdiskussion: Mehr Chancengleichheit notwendig  377 

  Sachverständigenrat - Jahresgutachten 2013/14 

 

ren sein. Eine nach West- und Ostdeutschland differenzierte Betrachtung der Einkommens-
verteilung zeigt, dass der Gini-Koeffizient der Markteinkommen für Ostdeutschland durch-
gängig seit dem Jahr 1993 einen höheren Wert annimmt als für Westdeutschland.  

Für die äquivalenzgewichteten  beträgt der Gini-Koeffi-
zient im Jahr 2011 in Deutschland 0,288. Damit ist er nach wie vor niedriger als im Jahr 2005. 
Im Vergleich zum Jahr 1991 ist er aber geringfügig höher. Für den Zeitraum davor liegt der 
Gini-Koeffizient der Haushaltsnettoeinkommen nur für Westdeutschland vor; zwischen den 
Jahren 1983 und 1990 nahm er Werte von 0,237 bis 0,252 an. Wiederum für den Zeitraum 
von 1991 bis 2010 zeigt die nach West- und Ostdeutschland getrennte Betrachtung der Haus-
haltsnettoeinkommen zudem, dass die Werte des Gini-Koeffizienten für Ostdeutschland über 
den gesamten Betrachtungszeitraum hinweg unter denen für Westdeutschland liegen. Insge-
samt zeigen diese Werte der Gini-Koeffizienten, dass Deutschland über ein 

 verfügt.  

Im  belegt Deutschland bezüglich des Gini-Koeffizienten 
nach Steuern und Transfers einen Platz im Mittelfeld von 26 OECD-Ländern. Dies zeigen 
Daten für die Verteilung der Einkommen nach Steuern und Transfers der OECD für das 
Jahr 2010.2 Elf Länder, unter anderem die nordischen Länder sowie Luxemburg, Belgien und 
Österreich, weisen niedrigere Werte auf. Island hat mit einem Wert von 0,244 den niedrigsten 
Gini-Koeffizienten (Schaubild 92). Von den betrachteten Ländern verteilen nur vier Staaten, 
nämlich Belgien, Finnland, Österreich und Slowenien, gemessen an der Differenz der Gini-
Koeffizienten, mehr Einkommen um als Deutschland. 

2 Für die Abgrenzung siehe Anhang Ziffer 776. 
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Um die  analysieren zu können, muss diese zunächst 
definiert werden. Hier wird auf einen rein ökonomischen Ansatz zurückgegriffen, in dessen 
Mittelpunkt das äquivalenzgewichtete Haushaltsnettoeinkommen steht. Demnach werden alle 
diejenigen zur Mittelschicht gerechnet, deren äquivalenzgewichtetes Haushaltsnettoeinkom-
men mindestens 75 % und maximal 150 % des entsprechenden Medianeinkommens beträgt. 
Die festgelegten asymmetrischen Schwellenwerte orientieren sich dabei an der internationalen 
Literatur (Atkinson und Brandolini, 2011). 

Nach dieser Abgrenzung gehörten im Jahr 2011 in Deutschland 54 % der Bevölkerung 
zur Mittelschicht. 20 % der Bevölkerung verfügten dagegen über ein äquivalenzgewichtetes 
Haushaltsnettoeinkommen von mehr als 150 % des entsprechenden Medianeinkommens; 
26 % hatten dagegen nur ein Haushaltsnettoeinkommen von weniger als 75 % des Medians 
zur Verfügung (Schaubild 93). Im Vergleich zur Situation zu Beginn der 1990er-Jahre lassen 
sich demnach  feststellen. Der zur Mittelschicht zählende Bevölke-
rungsanteil hat sich um vier Prozentpunkte von 58 % im Jahr 1991 auf 54 % im Jahr 2011 
verringert. Demgegenüber hat sich der Anteil derjenigen mit einem höheren oder niedrigeren 
Haushaltsnettoeinkommen um jeweils zwei Prozentpunkte erhöht.  
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Die Frage, wie sich die Mittelschicht entwickelt, wird auch in internationalen Studien 
aufgegriffen (Pressman, 2007, 2010; Atkinson und Brandolini, 2011). Häufig wird dabei die 

 (LIS) herangezogen, die neben Daten der Vereinigten Staaten 
vor allem Daten zahlreicher europäischer Länder umfasst. Im Zeitraum von 1980 bis 2000 hat 
die Größe der Mittelschicht in den einzelnen Ländern eher abgenommen, während gleichzei-
tig der Anteil von Personen mit niedrigen Einkommen zugenommen hat (Pressman, 2007). Zu 
Beginn der 2000er-Jahre hat sich diese Entwicklung nicht weiter fortgesetzt. Vielmehr ist, 
sofern überhaupt ein Schrumpfen der Mittelschicht festzustellen ist, dieses nun mit einem 
Anstieg des Anteils von Personen mit hohem Einkommen verbunden (Pressman, 2010). 

Im Vergleich von 29 europäischen Ländern (Mitglieder der Europäischen Union im 
Jahr 2008 sowie Norwegen und Island) liegt Deutschland hinsichtlich der Größe seiner öko-
nomischen  im Jahr 2008 . Diesbezüglich belegt Norwegen mit 
einem Bevölkerungsanteil von 68,4 %, der der Mittelschicht zuzurechnen ist, den Spitzen-
platz, während Litauen mit einem Anteil von 41,9 % den letzten Platz innehat (Burkhardt et 
al., 2013). Für diesen europäischen Vergleich wurden die European Union Statistics on Inco-
me and Living Conditions (EU-SILC) herangezogen. Zudem wurden dabei all jene Personen 
zur ökonomischen Mittelschicht gerechnet, die über ein äquivalenzgewichtetes Haushaltsnet-
toeinkommen von mindestens 70 % und maximal 150 % des entsprechenden Medianein-
kommens verfügten. Die gewählte Abgrenzung der Mittelschicht ist somit etwas weiter ge-
fasst als in der deutschlandspezifischen Analyse. 

Eine Analyse der Mobilität zwischen den verschiedenen Schichten einer Gesellschaft 
zeigt, dass über den gesamten Betrachtungszeitraum von 1991 bis 2011 hinweg zwischen 
80 % und 85 % derjenigen Personen, die im Ausgangsjahr der Mittelschicht angehörten, die-
ser noch im Folgejahr zuzurechnen waren (Schaubild 94).  
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Dabei lässt sich eine leichte Tendenz dahingehend feststellen, dass der Anteil der Personen, 
die , geringfügig abnimmt. Gleichzeitig ist eine ver-
gleichsweise stärker ausgeprägte Tendenz dahingehend zu beobachten, dauerhaft der unteren 
oder oberen Schicht anzugehören. 

Die  ist von erheblicher Bedeutung für 
eine Gesellschaft. Dazu zählen insbesondere Aufstiegschancen in dem Sinne, nicht dauerhaft 
im unteren Einkommensbereich zu verbleiben. Schließlich werden Personen, die sich im unte-
ren Einkommensbereich befinden, nur dann in ihre Qualifizierung und damit in ihren gesell-
schaftlichen Aufstieg investieren, wenn sie sich diesbezüglich ausreichend motiviert fühlen 
(JG 2011 Ziffer 573). In diesem Zusammenhang spielt aber nicht nur die intragenerationale, 
sondern auch die intergenerationale Mobilität eine wichtige Rolle. Dabei bezeichnet die intra-
generationale Mobilität die Mobilität innerhalb einer Generation, während die intergenerati-
ontale Mobilität diejenige über Generationen hinweg bezeichnet. 

Die  kann hinsichtlich des Einkommens oder des Bil-
dungsgrads bestimmt werden. Es liegt jeweils dann eine hohe intergenerationale Mobilität 
vor, wenn das Einkommen oder der Bildungsgrad der Kindergeneration mit dem Einkommen 
oder dem Bildungsgrad der Elterngeneration schwach korrelieren. In diesem Zusammenhang 
ist die intergenerationale Einkommenselastizität ein wichtiger Indikator. Sie gibt an, in wel-
chem Umfang sich die relative Einkommensposition der Eltern in der Kindergeneration wi-
derspiegelt. So können Kinder, deren Eltern in ihrer Generation beispielsweise ein Einkom-
men von 40 % über dem Durchschnitt erzielen, bei einer unterstellten intergenerationalen 
Einkommenselastizität von 0,5 ein Einkommen von 20 % über dem Durchschnitt ihrer Gene-
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ration erwarten. Demnach ist die Mobilität umso niedriger, je höher die intergenerationale 
Einkommenselastizität ist (Corak, 2006; Schnitzlein, 2009).  

Für Deutschland ergeben Schätzungen der intergenerationalen Einkommenselastizität 
Werte zwischen 0,1 und 0,37 (für eine Übersicht Schnitzlein, 2009). In einer neueren Arbeit 
wird hingegen ein höherer Wert von 0,48 ermittelt (Chau, 2012). Insgesamt liegt Deutschland 
damit im internationalen Vergleich . Für die Vereinigten Staaten und 
das Vereinigte Königreich werden höhere intergenerationale Einkommenselastizitäten ermit-
telt; sie weisen somit eine geringere intergenerationale Mobilität als Deutschland auf, wäh-
rend diese Mobilität in Kanada, Finnland, Norwegen und Dänemark höher liegt (Corak, 
2006). 

Die intergenerationale Einkommensmobilität wird stark von der Bildungsmobilität be-
einflusst. In Ländern, in denen der Bildungsabschluss der Kinder weniger stark vom Bil-
dungsabschluss der Eltern abhängt, wird das spätere Einkommen der Kinder weniger stark 
vom Einkommen der Eltern bestimmt (Blanden, 2013; Corak, 2013). Für Deutschland bele-
gen zahlreiche Studien, dass der Bildungserfolg stärker als in anderen Ländern vom familiä-
ren Hintergrund abhängt (Wößmann, 2007; Schütz et al., 2008). So ist beispielsweise die 
Wahrscheinlichkeit, ein Gymnasium zu besuchen, für Jugendliche aus Akademikerfamilien in 
Deutschland viermal so hoch wie für Jugendliche mit gleichem Kompetenzniveau aus Arbei-
terfamilien (Prenzel et al., 2005). Die  für den Bil-
dungserfolg der Kinder hat sich zudem trotz zahlreicher Reformen in den vergangenen Jahr-
zehnten nicht vermindert (Heineck und Riphahn, 2009). Die Hemmnisse für die intergenerati-
onale Mobilität finden sich somit nicht erst in den späteren Phasen der Ausbildung, insbeson-
dere dem staatlich finanzierten Studium. 

Demnach muss es eine vordringliche Aufgabe der Politik in Deutschland sein, die 
. Dies ist keine einfache Aufgabe, weil eine Vielfalt unter-

schiedlicher Gründe, nicht selten solche im familiären Umfeld, dieser Zielsetzung entgegen-
stehen. Vieles deutet darauf hin, dass sich der frühzeitige Besuch einer Tagesbetreuungsein-
richtung unabhängig davon, ob diese staatlich oder privat bereitgestellt wird, positiv auswirkt. 
Schließlich kommt der  im Hinblick auf die langfristige Humankapi-
talbildung eine besondere Bedeutung zu. So gibt es deutliche empirische Evidenz dafür, dass 
frühkindliche Bildung die größten Effekte impliziert, da bereits vorhandenes Humanvermö-
gen die spätere Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten in der formalen Schulausbil-
dung erleichtert (Cunha et al., 2006; Heckman und Masterov, 2007; JG 2009 Ziffern 446 ff.).  

 

Ein Mitglied des Sachverständigenrates, Peter Bofinger, vertritt zur Einschätzung der 
Entwicklung der Einkommensverteilung in Deutschland eine abweichende Meinung.  

Die Mehrheit des Rates kommt zu dem Befund, dass es in Deutschland in den vergan-
genen Jahrzehnten lediglich zu einer „moderaten Zunahme“ der Ungleichheit gekommen sei. 
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Ein internationaler Vergleich der Veränderung des  im Zeitraum von Mit-
te der 1990er-Jahre bis Ende der 2010er-Jahre zeigt jedoch, dass die 

 in Deutschland stärker zugenommen hat als in den meisten 
OECD-Ländern; nur in Italien und Japan ist in diesem Zeitraum eine noch stärkere Aufsprei-
zung der Markteinkommen zu beobachten (Schaubild 95). Dabei ist die Veränderung der Un-
gleichheit bei den Haushaltsnettoeinkommen in Deutschland weniger stark ausgefallen als bei 
den Markteinkommen. Bei begrenzten öffentlichen Mitteln ist es jedoch problematisch, wenn 
der Staat in zunehmendem Maße für Transfers herangezogen werden muss, die sich aus einer 
größeren Ungleichheit der Markteinkommen ergeben.  

Grundsätzlich dürfte sich bei dem auf Befragungen basierenden Gini-Index das Problem er-
geben, dass die Bezieher höherer und hoher Einkommen, die von den Entwicklungen der Ein-
kommen wie der Besteuerung in den vergangenen Jahrzehnten begünstigt worden sind, nur 
bedingt bereit sein dürften, einen Einblick in ihre tatsächliche Einkommensentwicklung zu 
geben. 

 

Ein dramatischeres Bild der Veränderung der Einkommensverteilung zeigt sich bei der 
Entwicklung der . Der Anteil der Arbeitnehmerentgel-
te, der sich in den Jahren 1991 bis 2003 relativ stabil bei rund 71 % bewegt hatte, sank bis 
zum Jahr 2007 auf rund 63 %. Seitdem ist diese Größe im Trend wieder etwas angestiegen 
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(Schaubild 96). Mit einem Wert von zuletzt 66,4 % liegt sie jedoch deutlich unter dem Durch-
schnitt der Jahre 1991 bis 2003. Die bereinigte Lohnquote, die die Veränderungen der Be-
schäftigungsstruktur berücksichtigt, weist eine weitgehend identische Zunahme der Einkom-
mensungleichheit für die Zeit seit der deutschen Einheit auf (Schäfer, 2012). 

 

Dieser Befund deckt sich weitgehend mit der Entwicklung der  und der 
 seit dem Jahr 1991. Insgesamt ist die Lohnentwicklung seit der deutschen Einheit 

deutlich hinter dem Verteilungsspielraum zurückgeblieben. Besonders ausgeprägt war die 
sogenannte Lohnmoderation in den Jahren 2000 bis 2007. Hier ist es trotz deutlich steigender 
Produktivität sogar zu einem Rückgang der Realeinkommen gekommen (Schaubild 97). Be-
merkenswert ist die Tatsache, dass die Löhne in den Jahren 2007 bis 2012 real wieder etwas 
gestiegen sind, obwohl der gesamtwirtschaftliche Produktivitätsfortschritt äußerst gering ge-
wesen ist. Dies hat eine teilweise Korrektur der  bis zum Jahr 2007 
bewirkt, ohne diese jedoch auszugleichen.  
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Eine vom Sachverständigenrat im Jahr 2012 in Auftrag gegebene Expertise spricht 
ebenfalls dafür, dass die anhand des Gini-Koeffizienten gemessene Veränderung der Ein-
kommensstruktur die tatsächliche Entwicklung der Ungleichheit unterzeichnet. Die Expertise 
kommt zu folgendem Ergebnis: „In Deutschland ist in den letzten Jahrzehnten ein 

 zu beobachten, der sich bis zum Beginn der 1990er-Jahre auf 
den oberen Bereich der Lohnverteilung beschränkte und seitdem kontinuierlich sowohl im 
oberen als auch im unteren Bereich der Lohnverteilung fortsetzt.“ (Fitzenberger 2012).  

Soweit die Meinung dieses Ratsmitglieds. 

 

Im Vergleich zur Situation zu Beginn der 2000er-Jahre, die sich durch permanente Fi-
nanzierungsdefizite der Sozialversicherungen auszeichnete, ist deren finanzielle Lage heute 
grundsätzlich erfreulich. Dies ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass sich die Kon-
junktur und der Arbeitsmarkt günstig entwickelt haben. Die Bilanz bei der Sicherstellung der 
langfristigen Finanzierbarkeit der Sozialversicherungen ist dagegen durchwachsen. In der 
GRV sollte dieses Ziel zumindest in der mittleren Frist bis zum Jahr 2030 nahezu erreicht 
sein. In der GKV und der SPV besteht dagegen nach wie vor Handlungsbedarf. 

Die finanzielle Situation der GRV zu Beginn der 2000er-Jahre lässt sich durch teils er-
hebliche Finanzierungsdefizite, einen Beitragssatzanstieg im Jahr 2003 um 0,4 Prozentpunkte 
auf 19,5 % und eine Rückführung der Nachhaltigkeitsrücklage auf ihr Minimum von 
0,1 Monatsausgaben im Jahr 2005 charakterisieren. Im Jahr 2007 stieg der Beitragssatz erneut 
auf 19,9 % an. Im Vergleich dazu steht die GRV heute gut da, wofür aktuell vor allem die 
gute Entwicklung von Konjunktur und Arbeitsmarkt verantwortlich sind. Seit dem Jahr 2006 
konnte die GRV Überschüsse ausweisen (Tabelle 27), sodass die Nachhaltigkeitsrücklage 
kontinuierlich anstieg. Seit Ende des Jahres 2011 nähert sie sich ihrer Obergrenze von 
1,5 Monatsausgaben an, sodass es möglich war, den Beitragssatz im Jahr 2012 und im 
Jahr 2013 zu senken. Seit dem 1. Januar dieses Jahres liegt er bei 18,9 % und könnte ange-
sichts der guten unterjährigen Finanzentwicklung ab dem 1. Januar 2014 erneut gesenkt wer-
den. Diese Beitragssatzsenkung sollte zwingend umgesetzt und von davon abweichenden 
Rechtsänderungen Abstand genommen werden. 

Die im Kontext der Agenda 2010 in der GRV durchgeführten langfristigen Reformen  
– die Veränderung der Rentenanpassungsformel durch die Ergänzung des Nachhaltigkeitsfak-
tors und die schrittweise Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre – sind wichtige Fort-
schritte auf dem Weg zur . Bei konsequenter Umsetzung 
dürften sie mittelfristig (bis zum Jahr 2030) unter Berücksichtigung der gesetzlich festgeleg-
ten Beitragssatzhöchstgrenzen von 20 % bis zum Jahr 2020 und 22 % bis zum Jahr 2030 die 
Stabilität der GRV nahezu sicherstellen. Dies setzt aber voraus, dass ihr Beitrag zur Stabilisie-
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rung der finanziellen Lage im Zeitverlauf nicht von (beitragsfinanzierten) Leistungsauswei-
tungen konterkariert wird. Allerdings sahen die Wahlprogramme aller in der neuen Legisla-
turperiode im Bundestag vertretenen Parteien die Aufstockung niedriger Renten vor. 
CDU/CSU und SPD kündigten in ihren jeweiligen Programmen zudem an, die Renten von 
Müttern, die ihre Kinder vor dem Jahr 1992 geboren haben, zu erhöhen. Darüber hinaus ist 
eine gewisse Skepsis angezeigt, ob die schrittweise Anhebung der Regelaltersgrenze auf 
67 Jahre im Jahr 2029 tatsächlich wie vorgesehen umgesetzt wird.  

Die Vermeidung von Altersarmut war das herausragende sozialpolitische Thema des 
diesjährigen Bundestagswahlkampfs. Jede der jetzt im Bundestag vertretenen Parteien hat mit 
der Zuschuss- oder Lebensleistungsrente (CDU/CSU), der Solidarrente (SPD), der Garantie-
rente (Bündnis 90/Die Grünen) oder der Solidarischen Mindestrente (Die Linke) ein Konzept 
gegen Altersarmut vorgelegt. Diese Konzepte sehen alle eine Aufstockung niedriger Renten 
mit dem Ziel vor, den Bezug der Grundsicherung im Alter zuzüglich Kosten für Unterkunft 
und Heizung von heute etwa 700 Euro möglichst zu vermeiden. Sie unterscheiden sich aber 
dahingehend, um wie viel über diesen Betrag hinaus niedrige Renten aufgestockt werden sol-
len, und hinsichtlich der Anspruchsvoraussetzungen. 

Der Vorschlag von CDU/CSU dürfte sich dabei an einem im vergangenen Jahr vorge-
legten Entwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) orientieren (BMAS, 
2012). Dieser sah eine  vor, sofern selbsterworbene 
Entgeltpunkte nicht zu einer Rente von 850 Euro führen. Dabei sollte ein Hochskalierungs-
faktor von 1,5 – oder, falls Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt wurden, 2,5 – zur An-
wendung kommen. Dieses Vorgehen würde dazu führen, dass nach der Hochskalierung nicht 
zwingend eine Rente von 850 Euro, nicht einmal zwingend eine Rente oberhalb der Grundsi-
cherung im Alter zuzüglich Kosten der Unterkunft von heute etwa 700 Euro erreicht wird 
(JG 2012 Ziffer 658). Der Anspruch auf die Hochskalierung selbsterworbener Entgeltpunkte 
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soll dann bestehen, wenn 40 Versicherungs- und 30 Beitragsjahre vorliegen und für das Alter 
privat (staatlich gefördert) vorgesorgt wurde. 

Mit der Solidarrente der SPD und der Garantierente von Bündnis 90/Die Grünen wäre 
jeweils eine  auf einen Betrag von 850 Euro verbunden. Diese 
beiden Vorschläge unterscheiden sich aber hinsichtlich der Anspruchsvoraussetzungen: Für 
die Solidarrente sieht die SPD 40 Versicherungs- und 30 Beitragsjahre vor, während bei der 
Garantierente 30 Versicherungsjahre ausreichen sollen. Die Partei Die Linke möchte dagegen 
die Solidarische Mindestrente von 1 050 Euro realisieren, mit welcher der Bezug einer Rente 
unterhalb der Armutsrisikogrenze von aktuell etwa 980 Euro vermieden werden soll, die 60 % 
des Medianeinkommens entsprechen. 

Durch die Aufmerksamkeit, welche die Parteien und die Medien dem Thema Altersar-
mut insbesondere während des Bundestagswahlkampfs widmeten, wurde ein akuter Hand-
lungsbedarf suggeriert, der so aktuell nicht besteht. Derzeit stellt Altersarmut in Deutschland 

 dar. Lediglich 2,7 % der über 64-Jährigen hatten 
im Jahr 2012 einen Anspruch auf die Grundsicherung im Alter zuzüglich Kosten für Unter-
kunft und Heizung. Demgegenüber bezogen aber 15,1 % der unter 15-Jährigen die entspre-
chende Sozialleistung. 

Zukünftig wird es vermutlich aufgrund des Aufspreizens der Entlohnungsstruktur am 
unteren Ende der Lohnskala und der perspektivischen Absenkung des Rentenniveaus – relativ 
zum Einkommen, aber nicht notwendigerweise absolut – zu einem 

der Grundsicherung im Alter kommen (JG 2011 Ziffer 521). Die meisten empirischen 
Studien, die bisher zu diesem Thema vorliegen, zeigen dies insbesondere für Ostdeutschland 
(Krenz et al., 2009; Arent und Nagl, 2010; Steiner und Geyer, 2010; Kumpmann et al., 2012; 
Simonson et al., 2012). Lediglich die Studie „Altersvorsorge in Deutschland 2005“ stellt ei-
nen Rückgang der Alterseinkommen nur in geringem Ausmaß fest (Heien et al., 2007). Letzt-
lich ist es aber in allen diesen Untersuchungen nicht möglich, alle in diesem Kontext relevan-
ten Faktoren, insbesondere Gründe für das Auftreten gebrochener Erwerbsbiografien wie etwa 
individuelle Bildungsentscheidungen, strukturellen Wandel, private Altersvorsorge, Erzie-
hungs- und Pflegezeiten, simultan zu berücksichtigen. Dies ist bei der Interpretation der Er-
gebnisse zu beachten. Insofern ist nach wie vor unklar, ob Altersarmut zukünftig tatsächlich 
in einem Maße zunimmt, das heute gesetzgeberische Aktivitäten erforderlich macht. Zudem 
gibt es mit der Grundsicherung im Alter eine Sozialleistung, die existenzielle Armut im Alter 
in Deutschland verhindert (Feld et al., 2013).

Darüber hinaus dürfte die Umsetzung der Vorschläge der Parteien mit 
sowie  ver-

bunden sein. Zu diesem Ergebnis kommen entsprechende Simulationsrechnungen (Feld et al., 
2013). Demnach dürfte eine Hochskalierung auf 850 Euro mit den geringsten negativen Aus-
wirkungen auf Arbeitsvolumen und Bruttoinlandsprodukt verbunden sein; die größten stellen 
sich dagegen bei der Aufstockung von Renten auf 1 050 Euro ein. Darüber hinaus sind insbe-
sondere für zukünftige Generationen eher negative Wohlfahrtsänderungen zu erwarten (Kas-



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 387 – Drucksache 18/94Sozialversicherungen: Erfolge der Agenda 2010, dennoch weiterhin Handlungsbedarf  387 

  Sachverständigenrat - Jahresgutachten 2013/14 

ten 24). Da die Reformanstrengungen der vergangenen Jahre darauf abzielten, die GRV zu-
kunftsfest zu machen, ist dies ein Rückschritt. Es besteht aktuell keine Notwendigkeit für eine 
Aufstockung von niedrigen Renten. 

Handlungsbedarf wegen potenzieller zukünftiger Altersarmut ergibt sich allerdings in 
einem anderen Bereich. So ist die Anzahl der Selbstständigen, die mehrheitlich nicht obligato-
risch für das Alter abgesichert sind, seit den 2000er-Jahren merklich angestiegen. Daher sollte 
eine eingeführt werden, die nicht als Pflichtversi-
cherung in der GRV ausgestaltet werden muss (JG 2011 Ziffern 530 f.). Bei der konkreten 
Ausgestaltung dieser Versicherungspflicht ist darauf zu achten, dass Existenzgründungen 
nicht gefährdet werden. Schließlich ist an diesem Punkt im Jahr 2013 bereits ein Gesetzge-
bungsverfahren gescheitert. Grundsätzlich kann potenzielle Altersarmut am wirksamsten 
durch , wie Bildung und Qualifizierung sowie private Altersvorsor-
ge, verhindert werden (JG 2011 Ziffer 539).  
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Kindererziehungszeiten werden grundsätzlich rentenrechtlich und rentensteigernd be-
rücksichtigt. Allerdings hängt die Höhe des resultierenden Rentenanspruchs derzeit davon ab, 
wann das Kind geboren wurde. Für Kinder, die vor dem Jahr 1992 geboren wurden, wird le-
diglich das erste Jahr der Erziehung berücksichtigt. Dabei wird diese Zeit so behandelt, als ob 
100 % des Durchschnittsentgelts verdient worden wären, sodass für diese Zeit genau ein Ent-
geltpunkt erworben wird. Für Kinder, die ab dem Jahr 1992 geboren wurden, werden dagegen 
nach aktueller Rechtslage (§§ 56 und 70 SGB VI) die ersten drei Jahre der Erziehung eines 
Kindes rentenbegründend und rentensteigernd berücksichtigt. Folglich werden drei Entgelt-
punkte erworben. Die Kindererziehungszeit wird grundsätzlich dem Elternteil zugeordnet, 
welches das Kind erzogen hat. Bis heute ist dies überwiegend die Mutter. Aus diesem Grund 
wird, sofern die Eltern keine anderslautende übereinstimmende Erklärung abgeben, die Erzie-
hungszeit qua Gesetz der Mutter zugeordnet.  

Derzeit werden Kindererziehungszeiten also in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Geburt 
des Kindes rentenrechtlich unterschiedlich behandelt. Diese  zu reduzie-
ren oder vollständig abzuschaffen, haben CDU/CSU, SPD sowie Die Linke in ihren Bundes-
tagswahlprogrammen angekündigt. Bei Berücksichtigung eines zusätzlichen Entgeltpunkts 
bei Müttern, deren Kinder vor dem Jahr 1992 geboren wurden, wären etwa 6,5 Mrd Euro 
notwendig. Für die Berücksichtigung von zwei zusätzlichen Entgeltpunkten müssten dement-
sprechend bis zu 13 Mrd Euro aufgewendet werden. Da es sich bei der Berücksichtigung von 
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Kindererziehungszeiten um eine versicherungsfremde Leistung der GRV handelt, wäre diese 
sachgerecht aus Steuern zu finanzieren.  

Die entsprechende diskretionäre Berücksichtigung zusätzlicher Entgeltpunkte bei Müt-
tern im Rentenbestand sowie der rentennahen Jahrgänge müssten vor allem die 

. Dies gilt umso mehr, wenn der zusätzliche Rentenanspruch, wie 
von CDU/CSU im Bundestagswahlkampf angekündigt, nicht sachgerecht aus Steuermitteln, 
sondern aus der Nachhaltigkeitsrücklage und damit aus Beitragsmitteln finanziert werden soll. 
Eine weitere eventuell mögliche Beitragssatzsenkung wäre dann voraussichtlich nicht um-
setzbar und in der kurzen bis mittleren Frist müsste der Beitragssatz sogar zusätzlich anstei-
gen. Da es die jüngeren Jahrgänge sind, die gegenüber dem aktuellen Rentenbestand und den 
rentennahen Jahrgängen aufgrund der Rentenreformen der Vergangenheit, insbesondere der 
Absenkung des Rentenniveaus, benachteiligt sind, ist im Sinne der anzustrebenden intergene-
rationalen Gleichbehandlung zweifelhaft, ob eine zusätzliche Belastung der Jüngeren gerecht-
fertigt ist.  

Ebenso fehlt eine stichhaltige familienpolitische Begründung der rentenrechtlichen Besser-
stellung von Müttern, deren Kinder vor dem Jahr 1992 geboren wurden. Schließlich wurden 
alle in diesem Zusammenhang relevanten familiären Entscheidungen bereits getroffen, da die 
Erziehung dieser Kinder weitestgehend abgeschlossen ist. 

Vor diesem Hintergrund und im Sinne der  
erscheinen trotz aktuell vergleichsweise guter Lage des Bundeshaushalts andere Aufgaben, 
wie beispielsweise die Haushaltskonsolidierung, vordringlicher als die rentenrechtliche Bes-
serstellung von Müttern, deren Kinder vor 1992 geboren wurden. Darüber hinaus handelt es 
sich um über die kommenden Dekaden anfallende Mehrausgaben, denen bislang keine ent-
sprechenden Mehreinnahmen gegenüberstehen und die noch zu finanzieren wären. Die Finan-
zierung aus Beitragsmitteln, wie von der CDU/CSU dem Vernehmen nach vorgesehen, ist 
ordnungspolitisch nicht vertretbar, weil es sich um versicherungsfremde Leistungen handelt, 
und ist somit grundsätzlich abzulehnen. 

Die schrittweise Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre im Jahr 2029 wird einen 
wesentlichen Beitrag zur Stabilisierung der finanziellen Situation der GRV bis etwa zum 
Jahr 2030 leisten. Insofern sollte sie zwingend, wie gesetzlich verankert, umgesetzt werden. 
Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass die fernere Lebenserwartung und damit die Ren-
tenbezugsdauer über das Jahr 2030 hinaus ansteigen werden. Dieser Anstieg der Lebenser-
wartung dürfte nicht zuletzt aufgrund eines höheren Lebensstandards in der Kindheit, einer 
gesünderen Lebensweise, verstärkter Präventionsanstrengungen und des medizinisch-techni-
schen Fortschritts mit einem Gewinn an gesunden Jahren einhergehen. Deshalb sollte zur Si-
cherstellung der finanziellen Stabilität der GRV ein weiterer, über das Jahr 2029 hinaus ge-
hender  in Erwägung gezogen werden (Exper-
tise 2011 Ziffer 320).  
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Mit der derzeit stattfindenden Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre bis zum 
Jahr 2029 wird eine Stabilisierung der aktuellen relativen Rentenbezugsdauer erreicht. Diese 
ist definiert als Relation von Rentenbezugsdauer ab dem gesetzlichen Renteneintrittsalter be-
zogen auf die Dauer der Beitragszahlung ab dem 20. Lebensjahr. Um diese über das 
Jahr 2030 hinaus konstant zu halten, dürfte eine weitere Anhebung der Regelaltersgrenze der-
art notwendig sein, dass diese im Jahr 2045 bei etwa 68 Jahren und im Jahr 2060 bei etwa 
69 Jahren liegt (Expertise 2011 Ziffer 332). Dabei wäre eine 

, etwa an die fernere Lebenserwartung, vorteilhaft. Ein solches Vorge-
hen würde zu einem sich selbst stabilisierenden Rentensystem führen und zudem die Pla-
nungssicherheit in dem Sinne erhöhen, dass der – zeitverzögert stattfindende – Anpassungs-
schritt bei einer Erhöhung der ferneren Lebenserwartung und der Anpassungsmechanismus 
bekannt sind (Expertise 2011 Ziffern 321 ff.). Diese weitere Anpassung wäre wirkungsgleich 
auf die Beamtenversorgung zu übertragen. 

Bald 25 Jahre nach der Deutschen Einheit wird die gesetzliche Rente in West- und Ost-
deutschland immer noch unterschiedlich festgesetzt und angepasst (JG 2008 Ziffern 624 ff.). 
Dies zeigt sich unter anderem dadurch, dass bei der Berechnung der Entgeltpunkte unter-
schiedliche Durchschnittsentgelte berücksichtigt werden und verschiedene Beitragsbemes-
sungsgrenzen gelten. Darüber hinaus wird in Ostdeutschland ein anderer, niedrigerer Aktuel-
ler Rentenwert als in Westdeutschland angewendet. Verantwortlich hierfür ist, dass sich die 
Grunderwartung des Einigungsvertrages vom 31. August 1990 und des Rentenüberleitungsge-
setzes vom 25. Juli 1991, nämlich die zügige Angleichung der Entlohnungsverhältnisse in 
Ostdeutschland an das westdeutsche Lohnniveau, bis heute nicht realisiert hat (JG 2011 Zif-
fer 563). Deshalb ist es bis heute nicht zu der eigentlich angelegten automatischen 

 gekommen. Es ist nicht abseh-
bar, ob der Konvergenzprozess weitergehen wird und wenn ja, ob es überhaupt zu einer Ver-
einheitlichung der Einkommensverhältnisse in West- und Ostdeutschland kommen wird.  

Abgesehen von dem verfassungsrechtlichen Ziel der Rechtseinheit wird die unterschied-
liche Rentenberechnung, die sich in den unterschiedlichen Rechenwerten ausdrückt, zuneh-
mend und verstärkt auch in Westdeutschland als unangemessen wahrgenommen. So führt das 
Zusammenspiel von Hochwertung der Einkommen und Aktuellem Rentenwert (Ost) dazu, 
dass westdeutsche Versicherte bei gleichem Einkommen und damit gleich hoher Beitragszah-
lung in einem Jahr einen niedrigeren Rentenanspruch für dieses Jahr Erwerbstätigkeit erhalten 
als ostdeutsche Versicherte.  

Trotz wiederholter Ankündigungen hat sich die Politik der Vereinheitlichung des Ren-
tenrechts bisher nicht zielführend angenommen, wenngleich inzwischen einige Vorschläge 
unterbreitet wurden (Hoenig, 2013; Steffen, 2013). Dauerhaft wird sie sich dem aber nicht 
entziehen können, sodass diese Problematik auf die  dieser 
Legislaturperiode gehört. Der Sachverständigenrat hat in seinem Jahresgutachten 2008/09 mit 
der besitzstandswahrenden Umbasierung der rentenrechtlichen Größen eine Möglichkeit auf-
gezeigt, wie die Vereinheitlichung der Rentenberechnung verfassungsrechtlich unbedenklich 
und bis zum Zeitpunkt der Umbasierung für die Bestandsrentner und im Hinblick auf bisher 
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erworbene Ansprüche von Versicherten kosten- und damit verteilungsneutral gelingen kann 
(JG 2008 Ziffern 639 ff.). 

Die konkret in der Regierungserklärung zur Agenda 2010 angekündigten Maßnahmen 
für die GKV – Ausgabenkürzungen und Einnahmeerhöhungen – zielten anders als bei der 
GRV vor allem darauf ab, die von erheblichen Finanzierungsdefiziten zwischen den Jah-
ren 1999 und 2003 gekennzeichnete finanzielle Situation kurzfristig zu verbessern (Tabel-
le 28). Dagegen sollten die zur Sicherung der langfristigen Finanzierbarkeit der GKV not-
wendigen Reformen von der Rürup-Kommission entwickelt werden (Kasten 23, Seite 375). 
Diese konnte sich allerdings nicht auf ein einheitliches Votum verständigen und stellte in ih-
rem Abschlussbericht lediglich die Vor- und Nachteile einer 

 und einer Bürgerversicherung gegenüber. Mit dem GKV-Moderni-
sierungsgesetz vom 14. November 2003 wurden schließlich die in der Regierungserklärung 
angekündigten, eher kurzfristig wirkenden Maßnahmen umgesetzt (JG 2003 Ziffern 291 ff.). 
Der GKV wurde damit zwar für einige Jahre ein finanzieller Spielraum verschafft, langfristig 
wirkende Finanzierungsreformen wurden aber bis heute nicht ernsthaft angegangen.  

 

Der Sachverständigenrat hat sich in seinem Jahresgutachten 2004/05 mit dem Modell 
der Bürgerpauschale klar für eine Finanzierung der Krankenversicherung über einkommens-
unabhängige Pauschalbeiträge mit versicherungsexternem sozialen Ausgleich sowie die 

 ausgesprochen (JG 2004 Ziffern 511 ff., 
zuletzt JG 2012 Ziffer 609 und Kasten 23). Eine ähnliche Position vertritt der Wissenschaftli-
che Beirat beim BMF (2004). Aufgrund der Befürchtung, dass sich die Große Koalition nach 
dem Regierungswechsel im Jahr 2005 zu einer Bürgerversicherung hätte durchringen können, 
schlug der Wissenschaftliche Beirat beim BMF (2005) zudem ein Konsensmodell vor, das 
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einen Gesundheitsfonds enthielt, der eine Weiterentwicklung der Finanzierung der GKV hin 
zur Gesundheitsprämie oder zur Bürgerversicherung ermöglicht. 

Das Gegenüberstellen zweier gegensätzlicher Konzepte anstelle eines einheitlichen Vo-
tums der Rürup-Kommission und die Notwendigkeit eines Konsensmodells, von dem ausge-
hend jede der beiden Finanzierungsalternativen hätte umgesetzt werden können, stehen ge-
wissermaßen stellvertretend für die , die 
bis heute fortbesteht. Insofern ist es zwar erklärbar, aber gleichwohl kritisch zu beurteilen, 
dass bis heute keine umfängliche Finanzierungsreform in Richtung einer einkommensunab-
hängigen Finanzierung der GKV umgesetzt wurde. Stattdessen wurden in den vergangenen 
Jahren Trippelschritte in unterschiedliche Finanzierungsrichtungen unternommen.  

Heute ist der Stand wie folgt: Die Beiträge der Versicherten fließen in den 
. Sie werden einkommensabhängig erhoben. Der Beitragssatz beträgt 15,5 %, wo-

bei derjenige der Arbeitgeber bei 7,3 % liegt und in dieser Höhe gesetzlich festgeschrieben 
wurde. Die Krankenkassen erhalten zur Finanzierung ihrer Ausgaben Zuweisungen aus dem 
Gesundheitsfonds. Sofern diese Mittel zur Deckung der Ausgaben nicht ausreichen, werden 
kassenindividuell festgelegte Zusatzbeiträge von den Versicherten erhoben. Seit dem Inkraft-
treten des GKV-Finanzierungsgesetzes am 1. Januar 2011 sind diese einkommensunabhängig 
und werden sozial ausgeglichen. Der Sozialausgleich findet immer dann statt, wenn der 
durchschnittliche Zusatzbeitrag 2 % des sozialversicherungspflichtigen Einkommens über-
steigt. Der jeweilige Ausgleichsbetrag entspricht der Differenz von durchschnittlichem Zu-
satzbeitrag und individueller Überforderungsgrenze (für Details JG 2010 Ziffern 409 ff.).  

Durch die Festschreibung des Arbeitgeberbeitragssatzes wurde erreicht, dass zukünftig 
der Anstieg der Gesundheits- von den Arbeitskosten entkoppelt ist. Auch der Beitragssatz der 
Arbeitnehmer soll in der aktuellen Höhe festgehalten werden. Damit würden zukünftig alle 
Ausgabensteigerungen im Gesundheitswesen allein über 

 finanziert werden. Damit wäre ein Schritt in Richtung einer 
vermehrt einkommensunabhängigen Finanzierung der GKV gemacht. Allerdings ist deren 
finanzielle Lage derzeit so gut, dass aktuell keine Krankenkasse Zusatzbeiträge erheben muss. 
Insofern existiert der Einstieg in die einkommensunabhängige Finanzierung bisher nur auf 
dem Papier.  

Aktuell weist die GKV zwar  aus und hat hohe  auf-
gebaut (Tabelle 28, Seite 391). Dies ist aber vor allem auf die gute Entwicklung von Kon-
junktur und Arbeitsmarkt sowie ein im Jahr 2010 zur Abwendung eines erneuten erheblichen 
Finanzierungsdefizits notwendig gewordenes Maßnahmenpaket zurückzuführen. Dieses wur-
de im Rahmen des GKV-Finanzierungsgesetzes im Jahr 2010 verabschiedet und enthielt ein-
nahmeerhöhende Maßnahmen sowie solche, die für einen begrenzten Zeitraum ausgaben-
dämpfend wirkten (JG 2010 Ziffern 408 ff.).  
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Die gesundheitspolitischen Gegebenheiten lassen einen vollumfänglichen Einstieg in 
die vom Sachverständigenrat präferierte  zur Finanzierung der GKV als 
unwahrscheinlich erscheinen. Dennoch sollte es zumindest das Ziel der neuen Bundesregie-
rung sein, die einkommensunabhängige Finanzierung der GKV weiter voranzutreiben. Dabei 
bestünde der erste Schritt in diese Richtung darin, für die tatsächliche Einführung der ein-
kommensunabhängigen Zusatzbeiträge zu sorgen. Dies könnte beschleunigt werden, indem 
die aktuell vorhandenen Überschüsse durch eine  an die Mitglieder zu-
rückgegeben werden (JG 2012 Ziffer 596).  

Im Anschluss daran könnte dann die schrittweise Einführung eines 
 in Erwägung gezogen werden, für die im Jahresgutach-

ten 2012/13 Wege aufgezeigt wurden (JG 2012 Ziffern 598 ff.). Ein solcher Übergang dürfte 
mit positiven Beschäftigungs- und Wachstumseffekten einhergehen, die dann besonders groß 
ausfallen, wenn der Übergang schnell stattfindet und mit einem moderaten Anstieg der Belas-
tungsquote verbunden ist (JG 2012 Ziffern 625 ff.; Kallweit und Kohlmeier, 2012). 

Gleichzeitig sollten Reformen auf der Ausgabenseite durchgeführt werden, die zu 
 führen und damit ausgabendämp-

fend wirken. Der Wettbewerb für Gesundheitsleistungen sollte so ausgestaltet sein, dass die 
bestehende Über-, Unter- und Fehlversorgung beseitigt wird. Dazu ist es notwendig, sowohl 
im ambulanten als auch im stationären Bereich stärker auf Vertragsfreiheit zu setzen. Durch 
eine stärkere Nutzung von Selektivverträgen in beiden Bereichen und den Übergang zu einer 
monistischen Krankenhausfinanzierung lässt sich manches erreichen (JG 2012 Ziffern 
628 ff.). Jedenfalls ist es , dem Gesundheitsbereich, etwa durch die Einfüh-
rung einer Bürgerversicherung,  zur Verfügung zu stellen. 

Obwohl die SPV seit dem Jahr 1999 Finanzierungsdefizite aufwies, fand sie in der Re-
gierungserklärung zur Agenda 2010 selbst keine Beachtung (Tabelle 29). Sie wurde aber von 
der Rürup-Kommission berücksichtigt. Diese sah allerdings nicht nur die Notwendigkeit, 
Maßnahmen zur Sicherstellung der langfristigen Finanzierbarkeit der SPV zu ergreifen. 
Vielmehr wurde festgestellt, dass ihre Legitimität gefährdet sein dürfte, wenn künftigen Ge-
nerationen nicht ein mit dem heutigen vergleichbares Leistungsniveau geboten würde. Inso-
fern konstatierte sie die Notwendigkeit einer Leistungsdynamisierung. Ebenso wurde grund-
sätzlich der Bedarf gesehen, den Leistungskatalog zugunsten Demenzkranker auszuweiten. 
Da gleichzeitig aufgrund des demografischen Wandels ein Anstieg der Anzahl der Pflegebe-
dürftigen zu erwarten ist, würde deshalb ein erhebliches Ungleichgewicht zwischen Einnah-
men und Ausgaben auftreten: 

Die sich ergebende Finanzierungslücke sollte im Sinne einer nachhaltigen Finanzierung 
nicht durch eine simple Erhöhung des Beitragssatzes geschlossen werden. Sie empfahl viel- 
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mehr einen , der de facto zu einem Beitragssplitting führen 
würde, bei dem für die Rentner ein höherer Beitragssatz als für die Erwerbstätigen gilt. Für 
letztere sollte zudem eine Beitragssatzsenkung umgesetzt werden, wobei die dadurch frei ge-
wordenen finanziellen Mittel in einen Vorsorgebeitrag fließen sollten. Dieser wiederum sollte 
es den jüngeren Generationen ermöglichen, in der Rentenphase den höheren Beitrag finanzie-
ren zu können (BMGS, 2003).  

Mit dem Gesetz zur strukturellen Weiterentwicklung der Pflegeversicherung, das am 
1. Juli 2008 in Kraft trat, wurde eine Leistungsdynamisierung in der SPV umgesetzt. Am 
1. Januar 2013 wurde zudem mit dem Gesetz zur Neuausrichtung der Pflegeversicherung der 
Leistungskatalog zugunsten Demenzkranker ausgeweitet. In beiden Fällen wurde zur Finan-
zierung auf eine allgemeine Beitragssatzerhöhung zurückgegriffen. Folglich wurde der eigent-
liche Kern des Kommissionsvorschlags, der intergenerative Lastenausgleich, mit dem der 
Beitragssatz zur SPV für Arbeitnehmer und Arbeitgeber niedrig gehalten werden sollte, nicht 
umgesetzt.

Grundsätzlich wäre, wie in der GKV, eine einkommensunabhängige Finanzierung der 
SPV die am besten geeignete Finanzierungsform (JG 2004 Ziffern 510 ff.). Diese ist aber nur 
in institutioneller Verbundenheit mit der gleichzeitigen Einführung in der GKV als sinnvoll 
anzusehen. Da mit der einkommensunabhängigen Finanzierung der GKV in der kurzen Frist 
nicht zu rechnen ist, sollte die intergenerationale Umverteilung durch ein 

reduziert werden. Denn die aktuelle Generation der Rentner hat die 
ihnen zur Verfügung stehenden Leistungen aus der SPV in jungen Jahren nicht mitfinanziert 
(JG 2008 Ziffer 702).  

Mit einem Gesamtvolumen von etwa 200 Mrd Euro wurden für familien- und ehebezo-
gene Leistungen im Jahr 2010 in Deutschland etwa 8 % des Bruttoinlandsprodukts verwendet. 
Die Familienpolitik ist somit ein großer und finanziell bedeutsamer Teil der Sozialpolitik. Die 
Familienpolitik wird vor allem durch  und nicht in erster 
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Linie von ökonomischen Erwägungen bestimmt. Dabei ist zudem zu berücksichtigen, dass die 
Familie der Kern der privaten Lebensführung ist und deshalb vor staatlichen Eingriffen in 
besonderer Weise geschützt sein sollte.  

Diese disziplinübergreifende Herangehensweise erfordert aber gleichwohl eine Analyse 
der Familienpolitik im Hinblick auf . Dies gilt umso mehr, da 
familienpolitische Maßnahmen ökonomische Anreize setzen, die nicht immer als günstig zu 
beurteilen sind. Zudem kommt der Familienpolitik hinsichtlich des Potenzialwachstums  
– gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels – eine wichtige Rolle zu. So 
kann beispielsweise die Ganztagsbetreuung dazu beitragen, die Frauenerwerbstätigkeit zu 
erhöhen und dadurch das Potenzialwachstum zu stärken. Sie wurde außerdem aus dem Ge-
flecht von insgesamt 156 familien- und ehebezogenen Einzelmaßnahmen im Kontext der 
Agenda 2010 mit dem Ziel aufgegriffen, mehr Chancengleichheit zu erreichen.  

Beim Ausbau der  wurden bis heute einige Erfolge erzielt. Den-
noch sollte ihr qualitätsorientierter Ausbau weiter vorangehen. Gleichzeitig wäre es aus öko-
nomischer Perspektive vorteilhaft, das umfangreiche Maßnahmengeflecht so weiterzuentwi-
ckeln, dass sich einzelne Maßnahmen nach Möglichkeit nicht konterkarieren. Insbesondere 
sollten diejenigen, die sich positiv auf das Potenzialwachstum auswirken und damit die Folge 
des demografischen Wandels abmildern können, ihre Wirkung voll entfalten. Sollten sich 
vereinzelte familienpolitische Maßnahmen nach einer kritischen Durchsicht als weniger ziel-
führend herausstellen, könnten sie abgeschafft und die frei werdenden finanziellen Mittel zur 
Konsolidierung genutzt werden. Die Finanzierung der frühkindlichen Bildung durch den 
Ausbau der Ganztagsbetreuung sollte eher durch eine Neuaufstellung der Bildungsfinanzie-
rung gesichert werden. 

Vom Gesamtvolumen der familien- und ehebezogenen Leistungen entfielen mit 
125,5 Mrd Euro im Jahr 2010 etwa 60 % auf familienbezogene Leistungen, die 148 Einzel-
maßnahmen umfassten. Diese werden den vier Bereichen „steuerliche Maßnahmen“, „Real-
transfers“, „Maßnahmen der Sozialversicherung“ und „monetäre Maßnahmen“ zugeordnet. 
Von diesen bilden die steuerlichen Maßnahmen mit einem Volumen von 45,7 Mrd Euro im 
Jahr 2010 den größten Bereich, während die anderen drei Bereiche mit Volumina von etwa 
25 Mrd Euro ungefähr gleich groß sind. Hinzu kommen noch acht ehebezogene Leistungen 
mit einem Volumen von 74,8 Mrd Euro im Jahr 2010. Hierzu zählen unter anderem das Ehe-
gattensplitting und die beitragsfreie Mitversicherung von nicht erwerbstätigen Ehegatten in 
der GKV und SPV (Schaubild 98).  

Die Familienpolitik ist unübersichtlich: Es gibt eine Vielzahl von Maßnahmen, mit de-
nen teilweise unterschiedliche Ziele verfolgt werden. Das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) nennt zwar seit kurzem als weiteres Ziel und Prinzip 
der Familienpolitik die „Wahlfreiheit“ (BMFSFJ, 2013a). Gleichwohl verfolgt die Familien-
politik im Wesentlichen : die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Sicherung 
der wirtschaftlichen Stabilität von Familien, das Wohlergehen und eine gute Entwicklung von 
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Kindern sowie die Erfüllung bestehender Kinderwünsche von Paaren. Hinzu kommen ver-
schiedene Subziele. So dürfte beispielsweise mit einer besseren Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf nicht nur diesem Wunsch von Müttern entsprochen werden. Vielmehr soll mit die-
sem Ziel eine gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels bedeutsame Erhö-
hung der Frauenerwerbstätigkeit angestrebt werden.  

Dieses Beispiel verdeutlicht, dass familienpolitische Ziele gesellschaftspolitisch und 
ökonomisch motiviert sein können. Die ökonomischen Aspekte können durchaus weit gefasst 
sein, zumindest wenn mit einer erfolgreichen Familienpolitik das  einer Gesell-
schaft erhalten bleibt oder ausgebaut wird (Putnam, 2001). Ein hohes Sozialkapital wird ver-
schiedentlich als wohlfahrtssteigernd oder als bedeutsam für das Wirtschaftswachstum ange-
sehen (Paldam und Svendsen, 2000). Der Ökonomie kommt aber insbesondere dann Bedeu-
tung zu, wenn familienpolitische Maßnahmen das Potenzialwachstum direkt beeinflussen, 
soweit sie die ökonomischen Folgen des demografischen Wandels abschwächen. 

Aufgrund der unterschiedlichen Ziele und den dahinter stehenden Subzielen, die mit 
den ehe- und familienbezogenen Maßnahmen verfolgt werden, wäre es erstaunlich, wenn sich 
die Effekte einzelner Maßnahmen nicht konterkarierten. Dies ist am offensichtlichsten bei der 
Gegenüberstellung des bestehenden Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab 
Vollendung des ersten Lebensjahres und dem Betreuungsgeld (Kasten 25). Vor diesem Hin-
tergrund haben das BMFSFJ und das BMF im Jahr 2008 beschlossen, „erstmals eine systema-
tische und umfassende Analyse der Wirkungen verschiedener Leistungen im Zusammenwir-
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ken und im Hinblick auf übergreifende familienpolitische Ziele ( ) durch-
zuführen“ (BMFSFJ, 2013a). Diese Gesamtevaluation umfasst elf Module, in denen ausge-
wählte familien- und ehebezogene Leistungen auf die genannten unterschiedlichen familien-
politischen Ziele untersucht wurden. Sie war Mitte des Jahres 2013 weitgehend abgeschlos-
sen. 

Die Gesamtevaluation hat erstmals eine systematische und empirisch fundierte Beurtei-
lung der Familienpolitik in Deutschland ermöglicht. Es wurde überprüft, inwieweit mit ein-
zelnen familienpolitischen Maßnahmen die angestrebten Ziele erreicht werden können. Auf 
diese Weise konnten etwaige Zielkonflikte erkannt werden. Das Ziel künftiger familienpoliti-
scher Reformen sollte es daher sein, diese zu minimieren. Gleichzeitig hat die Gesamtevalua-
tion zu einer deutlich verbesserten Datenbasis für familienbezogene Analysen beigetragen. 
Sie ist damit ein Beispiel für eine . 

 

Das Gesamtgeflecht von existierenden familien- und ehebezogenen Maßnahmen war  
– anders als bei der Gesamtevaluation – nicht Bestandteil der Agenda 2010. Mit dem Ziel, die 
Chancengleichheit in Deutschland durch den Ausbau der Ganztagsbetreuung zu erhöhen, 
wurde in der Regierungserklärung zur Agenda 2010 stattdessen lediglich auf eine einzelne 
familienbezogene Maßnahme, die öffentlich geförderte Kinderbetreuung, Bezug genommen 
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(Kasten 23, Seite 375). Diese war im Jahr 2010 mit einem Anteil von 60 % die größte Ausga-
benposition im Bereich der familienpolitischen Realtransfers (Schaubild 98, Seite 396).  

Beim angestrebten Ausbau der Ganztagsbetreuung wurde der Fokus auf die unter Drei-
jährigen gelegt. So sah zunächst das Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), das Anfang des 
Jahres 2005 in Kraft trat, einen qualitätsorientierten und bedarfsgerechten 

 vor. Dazu sollten 230 000 zusätzliche Plätze in Kindertagesstätten, Krippen 
oder bei Tagesmüttern für Kinder unter drei Jahren bis zum Jahr 2010 geschaffen werden 
(BMFSFJ, 2004). Die Große Koalition setzte diesen Ausbau des Betreuungsangebots noch 
vor dem Ende des im TAG festgelegten Ausbauzeitraums fort. Sie legte mit dem Kinderförde-
rungsgesetz (KiföG), das am 16. Dezember 2008 in Kraft trat, ein höheres Ausbauniveau bei 
gleichzeitiger Verlängerung des Ausbauzeitraums fest. Dies führte zu dem seit dem 
1. August 2013 bestehenden Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tagesein-
richtung oder einer Kindertagespflege für jedes Kind, welches das erste Lebensjahr vollendet 
hat (§ 24 Absatz 2 SGB VIII). 

Nachdem anfänglich auf Basis von Elternbefragungen ein Bedarf von 750 000 Betreu-
ungsplätzen ermittelt wurde (Bien et al., 2006), dürfte dieser heute bei etwa 780 000 liegen 
(Deutsches Jugendinstitut, 2013). Auf der Basis von Angaben der Länder ging das BMFSFJ 
am 1. August 2013 davon aus, dass für das Kitajahr 2013/14 über 800 000 Plätze in Kinderta-
gesstätten und in der Kindertagespflege zur Verfügung stehen (BMFSFJ, 2013b). Demnach 
müsste es zumindest im Durchschnitt eine dem Bedarf entsprechende Zahl von Betreuungs-
plätzen geben.  

Darüber hinaus folgte dem im Kontext der Agenda 2010 angekündigten Ausbau der 
Ganztagsbetreuung das Investitionsprogramm „Zukunft Bildung und Betreuung“. Es wurde 
für den Zeitraum der Jahre 2003 bis 2009 aufgelegt und hatte das Ziel, den Ausbau von Ganz-
tagsschulen voranzutreiben. Dazu wurden insgesamt 4 Mrd Euro zur Verfügung gestellt, von 
denen wiederum 52 % für den  verwendet wurden (BMBF, 
2009). 

Der in der Regierungserklärung zur Agenda 2010 angekündigte Ausbau der Ganztags-
betreuung für die unter Dreijährigen kann quantitativ als im Grundsatz erfolgreich bezeichnet 
werden. Allerdings sind das Angebot und die Nachfrage nach entsprechenden Betreuungs-
plätzen regional unterschiedlich verteilt. Deshalb gibt es aktuell in Regionen mit überdurch-
schnittlichem Bedarf, wie beispielsweise in Großstädten, nach wie vor einen Mangel an Be-
treuungsplätzen. Darüber hinaus sind die vorhandenen 

. So entsprechen Art (Tageseinrichtung oder Tagespflege) und Umfang (Halbtags-, er-
weiterte Halbtags- oder Ganztagsbetreuung) sowie die Qualität (unter anderem gemessen an 
der Betreuungsrelation) der Betreuung häufig nicht den Wünschen der Eltern (Deutsches Ju-
gendinstitut, 2013). 

Mit dem Ausbau der Ganztagsbetreuung wurde aber vor allem eine Erhöhung der 
 angestrebt (Kasten 23, Seite 375). So sollen Kinder unabhängig von 
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ihrem sozioökonomischen Hintergrund bei gleicher Begabung dieselben Entwicklungsmög-
lichkeiten erhalten. Grundsätzlich kann der frühzeitige Besuch einer Kindertageseinrichtung 
die Entwicklung von Kindern positiv beeinflussen (Müller et al., 2013; Schölmerich et al., 
2013). Dies gilt insbesondere dann, wenn Kinder aus sogenannten „bildungsfernen Schichten“ 
dieses Angebot nutzen. So gibt es Evidenz dafür, dass es für als sozioökonomisch benachtei-
ligt bezeichnete Kinder besonders hilfreich ist, wenn sie bereits im Alter von zwei Jahren re-
gelmäßig eine Betreuungseinrichtung besuchen (Müller et al., 2013). Insofern dürfte vom 
Ausbau der Ganztagsbetreuung tatsächlich ein Beitrag zur notwendigen Erhöhung der Chan-
cengleichheit in Deutschland ausgehen (Ziffern 688 ff.). 

Damit sich die genannten positiven Effekte perspektivisch voll entfallen können, sollte 
zukünftig der Bedarf an Betreuungsplätzen nicht nur im Durchschnitt, sondern regionenspezi-
fisch gedeckt werden. Darüber hinaus sollte die Passgenauigkeit der Betreuungsplätze, insbe-
sondere hinsichtlich ihrer Qualität, erhöht werden. Da vor allem Kinder, die aufgrund ihres 
sozioökonomischen Hintergrunds benachteiligt sind und deshalb Bildungs- und Sprachförde-
rung am dringendsten benötigen, in Kinderbetreuungseinrichtungen häufig unterrepräsentiert 
sind (Schober und Spieß, 2013), sollte zudem hier angesetzt werden. Dabei sollte der Besuch 
einer Betreuungseinrichtung einkommensschwache Familien finanziell nicht überfordern. 
Darüber hinaus sind Maßnahmen, die Anreize setzen, auf den Besuch einer Betreuungsein-
richtung zu verzichten – Stichwort . Ordnungspolitisch 
bedenklich ist das Betreuungsgeld deshalb, weil es dafür gezahlt wird, dass Familien ein An-
gebot an öffentlichen Leistungen nicht nutzen. Eine Ausweitung eines solchen Ansatzes auf 
andere öffentliche Leistungen hätte fatale Folgen nicht nur für die öffentlichen Haushalte, 
sondern für die Legitimität des gesamten staatlichen Leistungsangebots.  

Neben dem  für Kin-
der im Alter von unter drei Jahren sollte die qualitativ hochwertige Betreuung für Kinder ab 
drei Jahren nicht aus dem Blickfeld verschwinden. Mit dem Investitionsprogramm „Zukunft 
Bildung und Betreuung“ wurde insbesondere der Ausbau der Grundschulen und damit die 
Betreuung der Kinder ab sechs Jahren erfolgreich angestoßen. Für den Grundschulbereich 
gibt es zudem den Befund, dass zumindest in Westdeutschland Grundschüler aus sozial- oder 
bildungsbenachteiligten Haushalten Ganztagsangebote überproportional stark nutzen (Marcus 
et al., 2013). Dies ist im Hinblick auf die angestrebte Erhöhung der Chancengleichheit von 
erheblicher Bedeutung. 

Zur Sicherung und Erhöhung des materiellen Wohlstands ist das Potenzialwachstum 
von erheblicher Bedeutung, insbesondere angesichts des demografischen Wandels. Dazu be-
darf es vor allem technischen Fortschritts, der die  erhöht. 
Als Folge des demografischen Wandels sind aufgrund des damit verbundenen Rückgangs der 
Anzahl der Erwerbspersonen und ihrer Alterung negative Auswirkungen auf den materiellen 
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Wohlstand zu erwarten. Möglicherweise wirkt sich zudem der Anstieg des Durchschnittsal-
ters der Erwerbsbevölkerung negativ auf ihre Produktivität aus. 

Aus ökonomischer Perspektive sind solche Maßnahmen zur Steigerung des Potenzial-
wachstums geeignet, die sich positiv auf die Produktivität und die Anzahl der Arbeitskräfte 
auswirken. Vor dem Hintergrund des demografischen Übergangs kommt diesem Anliegen 
eine besondere Bedeutung zu. Im familienpolitischen Kontext sind dies insbesondere Maß-
nahmen, die entweder über die Zunahme der Frauenerwerbstätigkeit oder – perspektivisch – 
über eine zunehmende Realisierung bereits vorhandener Kinderwünsche von Paaren die 

. Produktivitätserhöhend dürften sich vor allem früh-
kindliche Bildungsinvestitionen auswirken, die zudem zu mehr Chancengleichheit beitragen. 

Eine unzureichende Vereinbarkeit von Familie und Beruf behindert aktuell vor allem 
die Erwerbstätigkeit von Müttern. Dies bestätigen Studien, die unter anderem im Rahmen der 
Gesamtevaluation erstellt wurden und positive Effekte der öffentlich geförderten Kinderbe-
treuung auf das Arbeitsangebot von Müttern finden (Bonin et al., 2013; Müller et al., 2013; 
Rainer et al., 2013). Somit ist der  ein wichtiges, ökono-
misch motiviertes Betätigungsfeld der Familienpolitik, auf dem bereits erste Erfolge erzielt 
wurden (Ziffern 737 ff.).  

Daneben dürfte es aber im Gesamtgeflecht der zahlreichen ehe- und familienbezogenen 
Leistungen einige geben, die negative Arbeitsanreize entfalten und somit das mit der besseren 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf angestrebte Subziel der Familienpolitik „

“ konterkarieren. Hier werden mit dem Ehegattensplitting, der bei-
tragsfreien Mitversicherung von nicht erwerbstätigen Ehepartnern und dem Familienleis-
tungsausgleich vor allem finanziell bedeutende und mit dem Eltern- und dem Betreuungsgeld 
vor allem prominente familien- und ehebezogene Leistungen betrachtet. 

So gehen vom  aufgrund der relativ hohen Grenzbelastung des 
Zweitverdieners negative Arbeitsanreize aus (Ziffern 640 ff.). Dies wurde bereits in zahlrei-
chen Studien aufgezeigt (Steiner und Wrohlich, 2004). Der Übergang zur Individualbesteue-
rung wäre mit positiven und vergleichsweise großen Arbeitsmarkteffekten verbunden (Bonin 
et al., 2013; Fehr et al., 2013b; Müller et al., 2013). Nicht nur aus verfassungsrechtlichen 
Gründen ist der Übergang zur Individualbesteuerung nicht sinnvoll. Aus ökonomischer Sicht 
findet in einem Haushalt, ob als Familie, als Ehe oder als sonstige Lebensgemeinschaft kon-
zipiert, ein Lastenausgleich statt. Im Sinne des  sorgen Ehe und Fami-
lie daher in erster Linie für die finanzielle Absicherung der einzelnen Familienmitglieder. 
Dies berücksichtigt der Staat in seiner Sozialpolitik, sodass ein einzelnes Familienmitglied 
ohne Einkommen keine staatlichen Zahlungen erhält, wenn das Einkommen des Haushalts 
über dem Existenzminimum liegt.  

Wendet der Staat dieses Prinzip in der Sozialpolitik an, so muss dies 
 haben. Soweit die Beteiligten füreinander wirtschaftlich einstehen, sollte dies 
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im Sinne des Leistungsfähigkeitsprinzips steuerlich berücksichtigt werden. Der Staat kann 
nicht im Rahmen seiner Sozialpolitik auf einen solchen Lastenausgleich vertrauen, ihn bei der 
Besteuerung aber negieren. Dies bedeutet nicht notwendigerweise, dass der steuerlich zu be-
rücksichtigende Lastenausgleich in der Familie so vollständig wie im Rahmen des Ehegatten-
splittings sein muss (Ziffer 634).  

Möglich wäre beispielsweise der Übergang zu einem . Bei diesem können 
Ehepartner einen bestimmten Betrag aufgrund gegenseitiger Unterhaltsverpflichtungen wech-
selseitig übertragen. Für diese Variante der Besteuerung einer Ehe lassen sich ebenfalls posi-
tive Arbeitsmarkteffekte nachweisen. Diese sind aber bei weitem nicht so groß wie bei der 
Individualbesteuerung und hängen von der gewählten Höhe des zu übertragenden Betrags ab 
(Bonin et al., 2013; Müller et al., 2013).  

Zudem hat die  von nicht erwerbstätigen Ehepartnern in 
der GKV negative Arbeitsmarkteffekte (Bonin et al., 2013; Müller et al., 2013). Um dieser 
Problematik zu begegnen, wäre der Übergang zu der vom Sachverständigenrat präferierten 
Bürgerpauschale geeignet. Diese wird einkommensunabhängig erhoben und entfaltet somit 
nicht die mit einer lohnzentrierten Beitragsfinanzierung verbundenen negativen Anreizeffekte. 
Das Konzept der Bürgerpauschale sieht zudem vor, dass die beitragsfreie Mitversicherung 
von nicht erwerbstätigen Ehegatten entfällt.  

Der  umfasst die beiden Komponenten Kindergeld und 
Kinderfreibetrag (Ziffer 657). Aufgrund der Interaktion mit anderen Sozialleistungen, insbe-
sondere dem Arbeitslosengeld II, kann das Kindergeld eine leichte Ausweitung der Arbeits-
marktbeteiligung bewirken, wie eine Mikrosimulationsstudie zeigt (Bonin et al., 2013). Diese 
Ausweitung betrifft insbesondere Alleinerziehende und Väter in Paarhaushalten. Sie resultiert 
daraus, dass das Kindergeld bei Bezug von Arbeitslosengeld II auf dieses angerechnet wird. 
Umgekehrt ist es voll einkommenswirksam, wenn das Arbeitslosengeld II nicht mehr bezogen 
wird. Insgesamt wird das Ziel der Vereinbarkeit von Familie und Beruf von Kindergeld und 
Kinderfreibetrag kaum berührt. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt eine weitere Studie, in 
der ein hypothetischer Wegfall des Kindergelds auf das Arbeitsangebot von Müttern unter-
sucht wird (Müller et al., 2013). Dabei werden lediglich geringe negative Effekte auf die Par-
tizipationsquote und die durchschnittlichen Arbeitsstunden ermittelt. Diese lassen sich eben-
falls durch die Interaktion mit anderen Sozialleistungen, insbesondere dem Arbeitslosen-
geld II, erklären.  

Die Auswirkungen des Elterngelds auf die Erwerbstätigkeit von Müttern sind dagegen 
nicht so eindeutig zu benennen. Im ersten Jahr nach der Geburt erhöht das , das als 
Lohnersatzleistung ausgestaltet ist, das verfügbare Einkommen der Familien und setzt somit  
– familienpolitisch gewünscht – negative Arbeitsanreize. So kann gezeigt werden, dass das 
Elterngeld zu einem Rückgang der Partizipationsquote und der durchschnittlichen Arbeits-
stunden von Müttern im ersten Jahr nach der Geburt eines Kindes führt (Bonin et al., 2013). 
Für eine hypothetische Abschaffung des Elterngelds wird hingegen ein Anstieg der Partizipa-
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tionsquote von Müttern festgestellt (Müller et al., 2013). Diese beiden Studien betrachten aus-
schließlich die Effekte des Elterngelds im ersten Jahr nach der Geburt.  

Andere Studien, welche die Erwerbstätigkeit der Mutter im zweiten Jahr nach der Ge-
burt in die Betrachtung einbeziehen, belegen dagegen für dieses Jahr im Vergleich zum Status 
quo ante positive Effekte auf die Erwerbstätigkeit von Müttern (Büchner et al., 2006; Wroh-
lich et al., 2012). Dabei kommt eine deskriptive Analyse zu dem Ergebnis, dass nach der Ein-
führung des Elterngelds die Erwerbstätigkeit von Müttern mit und ohne Hochschulabschluss 
15 Monate und 25 Monate nach der Geburt höher ist als vorher. Allerding sind die Effekte nur 
für  und für den Zeitpunkt 15 Monate nach der Geburt 
statistisch signifikant (Wrohlich et al., 2012). Eine ökonometrische Analyse im Rahmen der 
Programmevaluation ergibt eine signifikant höhere Erwerbsbeteiligung für Mütter in Ost-
deutschland und für Mütter mit niedrigerem Einkommen. Schließlich gehen im Vergleich 
zum Status quo ante gerade für diese Gruppe Erwerbsanreize aus, da sie durch die Einführung 
des Elterngelds im zweiten Jahr nach der Geburt ihres Kindes kein Erziehungsgeld mehr er-
halten (Wrohlich et al., 2012). 

Das  wiederum wirkt sich negativ auf die Arbeitsmarktpartizipation 
von Müttern aus. So wäre jede zweite Mutter, die in Teilzeit beschäftigt ist, bereit, sich aus-
schließlich der Kindererziehung zu widmen. Bei vollzeiterwerbstätigen Müttern wären die 
Einkommenseinbußen allerdings so groß, dass ein Betreuungsgeld von 150 Euro keine ent-
sprechenden Anreize setzt (Beninger et al., 2009). 

Im Gesamtgeflecht der ehe- und familienbezogenen Leistungen gibt es mit der subven-
tionierten Kinderbetreuung also eine Leistung, die die 
verbessert und somit zur Erhöhung der Frauenerwerbstätigkeit beiträgt. Gleichzeitig gibt es 
mit der beitragsfreien Mitversicherung von nicht erwerbstätigen Ehegatten und dem Betreu-
ungsgeld Maßnahmen, die negative Arbeitsanreize setzen und somit das familienpolitische 
Subziel „Erhöhung der Frauenerwerbstätigkeit“ konterkarieren.  

Zumindest perspektivisch, nämlich dann, wenn die nachkommenden Generationen mit 
etwa 20 Jahren in das Erwerbsleben einsteigen, wirkt sich eine 

 positiv auf die Anzahl der Erwerbsperso-
nen aus. Dies hätte wiederum langfristig einen positiven Effekt auf die wirtschaftliche Ent-
wicklung und den materiellen Wohlstand in Deutschland.  

Zuallererst ist ein Kinderwunsch eine . Sobald aber Paare auf-
grund fehlender Möglichkeiten der Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder anderer von 
staatlicher Seite beeinflussbarer Einflussfaktoren auf die Realisation bestehender Kinderwün-
sche verzichten, könnte familienpolitischer Handlungsbedarf angezeigt sein. Aus der ökono-
mischen Perspektive gilt dies insbesondere dann, wenn sich daraus positive Effekte für die 
Entwicklung des materiellen Wohlstands ergeben. Insofern ist es erfreulich, dass sich die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch die Verfügbarkeit qualitativ hochwertiger Kinder-
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betreuung nicht nur positiv auf die Frauenerwerbstätigkeit auswirkt, sondern grundsätzlich die 
Erfüllung bestehender Kinderwünsche von Paaren positiv beeinflusst (Boll et al., 2013; Rai-
ner et al., 2013). 

Das , das für Geburten seit dem 1. Januar 2007 bezogen werden kann, wurde 
in erster Linie mit dem Ziel eingeführt, Familien bei der Sicherung ihrer Lebensgrundlage zu 
unterstützen, wenn sich die Eltern vorrangig um die Betreuung ihrer Kinder kümmern müssen 
(Bundesregierung, 2008). Es dürfte unstrittig sein, dass dieses Ziel erreicht wird. Gleichwohl 
wird der Erfolg oder Misserfolg des Elterngelds häufig an der Entwicklung der Geburtenzah-
len festgemacht, die seit dem Jahr 2007 nicht mehr kontinuierlich fallen. Aufgrund des bisher 
noch begrenzten Wirkungszeitraums von sechs Jahren ist es heute allerdings schwierig, ab-
schließend zu beurteilen, ob sich das Elterngeld positiv auf die Realisation bestehender Kin-
derwünsche von Paaren auswirkt.  

In einer Umfrage aus dem Jahr 2007 gaben 19 % der Eltern mit einem Kind, das vor 
dem Jahr 2007 geboren wurde, an, dass dem Elterngeld eine große Bedeutung für die Ent-
scheidung für weitere Kinder zukommt. Weitere 44 % sagten, dass das Elterngeld zumindest 
etwas Einfluss hat (RWI, 2007). Zudem legen internationale Studien nahe, „dass der Ausbau 
der Elternzeit mit einem hohen Elterngeld relativ zum Einkommen vor der Geburt in den 
skandinavischen Ländern einen positiven Effekt auf die Fertilität hatte“ (Boll et al., 2013). 
Insgesamt scheint eine mittlere Dauer der Elternzeit günstig für die Fertilität zu sein. Vor die-
sem Hintergrund spricht manches dafür, die abschließende Einschätzung des Elterngelds nach 
einem ausreichend langen Wirkungszeitraum abzuwarten, damit detaillierte Daten vorhanden 
sind, die eine gründliche Analyse ermöglichen. Wird diese Zielsetzung durch das Elterngeld 
nicht erreicht, könnte es angesichts der eher moderaten Effekte auf die Frauenerwerbstätigkeit 
gestrichen werden. 

Zur Sicherung und Erhöhung des materiellen Wohlstands einer Gesellschaft ist der 
technische Fortschritt ein wichtiger Faktor. Seine Bedeutung nimmt noch einmal zu, wenn 
eine Gesellschaft demografischen Veränderungen ausgesetzt ist. Damit sich die Alterung und 
der Rückgang der Bevölkerung möglichst wenig auf die Einkommensentwicklung und den 
Lebensstandard einer Volkswirtschaft auswirken, ist die Steigerung der Produktivität der Er-
werbstätigen entscheidend. Diese kann durch  über den gesamten 
Lebenszyklus hinweg positiv beeinflusst werden. Im hier vorliegenden familienpolitischen 
Kontext liegt der Fokus konsequenterweise auf den Bildungsanstrengungen zu Beginn des 
Lebenszyklus, also der frühkindlichen Bildung. Dieser kommt zudem eine besondere Bedeu-
tung für die langfristige Humankapitalentwicklung zu (Ziffer 691).  

 durch den Besuch einer öffentlich geförderten Kindertagesbe-
treuungseinrichtung ab einem Alter von zwei bis drei Jahren kann positive Effekte auf die 
adaptive Entwicklung (sprachliche Fertigkeiten, Alltagsfertigkeiten, motorische Fertigkeiten 
und soziale Beziehungen) von Kindern haben (Müller et al., 2013). Zudem zeigen die Autoren 
eine positive Korrelation zwischen der Betreuungsdauer und der adaptiven Entwicklung, die 
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für alle vier Bereiche signifikant ist. Insbesondere bei Kindern mit Migrationshintergrund 
sowie Kindern aus Niedrigeinkommenshaushalten lassen sich positive Effekte im adaptiven 
Verhalten beobachten, wenn der Besuch einer Tagesbetreuungseinrichtung bereits im Alter 
von zwei Jahren beginnt. Auch für die mittlere Frist können positive Effekte nachgewiesen 
werden. So verhalten sich Grundschüler mit Migrationshintergrund oder aus Haushalten mit 
Niedrigeinkommen sozialer, wenn sie vergleichsweise früher eine Betreuungseinrichtung be-
sucht haben.  

Eine weitere Studie kommt zu dem Ergebnis, dass zwei- bis dreijährige Kinder, die aus-
schließlich familiär betreut wurden, hinsichtlich ihres Wohlergehens signifikant schlechter 
abschneiden als Kinder, die halbtags oder ganztags eine Betreuungseinrichtung besuchen 
(Schölmerich et al., 2013). Dabei umfasst das „ “ Faktoren wie die Gesundheit, 
die adaptive Entwicklung, das Selbstvertrauen sowie das Empathievermögen. Bei der adapti-
ven Entwicklung zeigen sich signifikante Effekte, die insbesondere gegenüber den ausschließ-
lich familiär betreuten Kindern ausgeprägt sind. Zugunsten der familiär betreuten Kinder lässt 
sich zugleich ein –  allerdings etwas schwächerer – Effekt hinsichtlich der Gesundheit fest-
stellen. Insgesamt sind die Unterschiede aber trotz hoher statistischer Signifikanz im Ausmaß 
ihrer Ausprägung gering.  

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt eine Studie in der die Auswirkungen des Thürin-
ger Betreuungsgelds untersucht werden (Gathmann und Sass, 2012). Dieses Betreuungsgeld 
wurde zwischen dem 1. Juli 2006 und dem 31. Juli 2010 an Eltern von zweijährigen Kindern 
gezahlt, die ihre Kinder nicht in einer öffentlichen Kindertagesstätte betreuen ließen. Die Stu-
die zeigt, dass zweijährige Kinder keine Vorteile aus einer verstärkten Betreuung zu Hause 
ziehen. Vielmehr ist es für diesen Fall so, dass zweijährige Mädchen (zumindest kurzfristig) 
eine niedrigere Sozialkompetenz und geringere Alltagsfähigkeiten aufweisen. Diese Asym-
metrie zwischen den Geschlechtern findet sich in der internationalen Forschung. Demnach 
werden Mädchen besonders von der Betreuung in Kindertagesstätten begünstigt (Havnes und 
Mogstad, 2011 für Norwegen; Almond und Currie, 2011 für einen internationalen Überblick). 
Neben diesen positiven Effekten der frühkindlichen Bildung auf die adaptive Entwicklung 
lassen sich auch entsprechende Effekte auf den Bildungserfolg feststellen. 

So zeigen einige Arbeiten, dass der Besuch einer Tagesbetreuungseinrichtung und die 
Dauer des Besuchs tendenziell die Wahrscheinlichkeit erhöhen, im weiteren Verlauf des Bil-
dungszyklus ein Gymnasium zu besuchen (Fritschi und Oesch, 2008; Landvoigt et al., 2007; 
Seyda, 2009). Allerdings liegen hierzu widersprüchliche Ergebnisse vor. So finden Landvoigt 
et al. (2007), dass sich die Wahrscheinlichkeit reduziert, wenn die Kinderbetreuungseinrich-
tung ganztags besucht wird. Schlotter (2011) findet dagegen keinen statistisch nachweisbaren 
kausalen Effekt der Dauer des Besuchs einer Betreuungseinrichtung auf die Wahrscheinlich-
keit, dass ein Kind später ein Gymnasium besucht.  

Darüber hinaus kann Becker (2010) die Bedeutung des Kindergartenbesuchs für den Sprach-
erwerb, insbesondere von türkischen Kindern in Deutschland, herausstellen. Im Kontext der 
Internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU) konnte festgestellt werden, dass die 
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Leistungen der Kinder im Lesen mit der Dauer der Kindergartenzeit ansteigen. Ebenso konnte 
für einige Länder, unter anderem für Deutschland, ein signifikanter Leistungszuwachs für 
Leistungen in Mathematik, Naturwissenschaften und Orthographie ermittelt werden (Bos et 
al., 2003). 

Das Geflecht von familien- und ehebezogenen Leistungen in Deutschland ist unüber-
sichtlich. Zudem existieren . Dies ist ver-
mutlich darauf zurückzuführen, dass mit der Familienpolitik Ziele aus verschiedenen Berei-
chen erreicht werden sollen, mit denen wiederum unterschiedliche Subziele verfolgt werden. 
Bestes Beispiel hierfür ist das familienpolitische Ziel der Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf, mit dem zugleich das Subziel einer Erhöhung der Frauenerwerbstätigkeit verfolgt wird. 
An diesem Beispiel wird außerdem deutlich, dass Ziele und Subziele der Familienpolitik un-
terschiedlich motiviert sein können. Während das originäre Ziel der Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf in erster Linie als gesellschaftspolitisch motiviert angesehen werden kann, ist 
das Subziel Erhöhung der Frauenerwerbstätigkeit ökonomisch motiviert. Hinzu kommt, dass 
familienpolitische Instrumente gleichzeitig für politische Ziele – Beispiel Chancengleichheit – 
verwendet werden, die nicht originär der Familienpolitik zuzuordnen sind.  

Aus der rein ökonomischen Perspektive sind vor allem eine Erhöhung des Humanver-
mögens und der materielle Wohlstand einer Gesellschaft, gerade vor dem Hintergrund des 
demografischen Wandels, relevant. Insofern ist es erfreulich, dass sich für beide Bereiche die 
institutionalisierte Kinderbetreuung als erfolgversprechendes Instrument herausgestellt hat. 
Schließlich gibt es zum einen Evidenz dafür, dass der frühzeitige Besuch einer Kindertages-
einrichtung positive Effekte auf das Lernen hat. Diese Fähigkeit ist entscheidend, um einen 
erfolgreichen Bildungsweg einschlagen zu können. Zum anderen gibt es Evidenz, die unmit-
telbar darauf hinweist, dass sich der Besuch einer Kindertageseinrichtung positiv auf den wei-
teren Bildungsweg auswirkt. Insofern ist die  

 eine familienbezogene Leistung, welche die Chancengleichheit erhöht und sich durch 
verbesserte Ausbildungschancen langfristig ökonomisch günstig auswirken dürfte. Kurzfristig 
wirkt sie durch die höhere Erwerbsbeteiligung von Müttern im ökonomischen Sinne positiv. 
Insofern handelt es sich bei der öffentlich subventionierten Kinderbetreuung um eine fami-
lienpolitische Maßnahme, die dazu beitragen kann, die Auswirkungen des demografischen 
Wandels kurzfristig und langfristig abzuschwächen.  

Diesen positiven Wirkungen des Besuchs einer Tagesbetreuungseinrichtung stehen aber 
entgegengesetzt wirkende Effekte anderer Maßnahmen gegenüber. So setzt beispielsweise das 

 Anreize, Kinder in ihren ersten drei Lebensjahren nicht in einer Kindertages-
stätte betreuen zu lassen. Ähnliches gilt für die beitragsfreie Mitversicherung von nicht er-
werbstätigen Ehepartnern, von denen negative Arbeitsanreize für den Zweitverdiener – häufig 
die Frau – ausgehen. In der Folge könnten die Eltern aufgrund der resultierenden Möglichkeit 
der verstärkten familiären Betreuung auf den Besuch einer Kinderbetreuungseinrichtung ver-
zichten. Das Kindergeld wiederum berührt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und da-
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mit die Frauenerwerbstätigkeit dagegen nur marginal. Für eine abschließende Einschätzung 
des Elterngelds liegt noch keine hinreichende Evidenz vor. 

 In der Familienpolitik besteht also durchaus Handlungsbedarf: Zukünftig bedarf es 
vornehmlich eines . Zu dessen Fi-
nanzierung wäre es zum einen denkbar, bereits für familienpolitische Maßnahmen eingeplante 
finanzielle Mittel umzuschichten. Zum anderen könnten die für den Ausbau der Ganztagsbe-
treuung notwendigen Mittel aus einer  generiert 
werden. So wäre es sinnvoll, die heutige tertiäre Ausbildung durch die Einführung von Stu-
diengebühren kostenpflichtig zu machen, während die frühkindliche Bildung, insbesondere 
ein verpflichtendes Vorschuljahr, kostenfrei angeboten werden könnte.  

Darüber hinaus sollte von Maßnahmen, die im Hinblick auf die angestrebten Ziele wenig hilf-
reich sind, Stichwort: Betreuungsgeld, Abstand genommen werden. Die bereits für diese ein-
geplanten Mittel sollten zur  verwendet werden. Zusammen mit der Abschaf-
fung des Betreuungsgelds dürfte sich so ab dem Jahr 2014 ein Betrag von etwa 2 Mrd Euro 
ergeben, den Bund, Länder, Gemeinden und die Sozialversicherungen zusammen einsparen 
könnten. Um diesen Betrag zu erreichen, wäre zusätzlich die Abschaffung der steuerlichen 
Abzugsfähigkeit von haushaltsnahen Dienstleistungen (§ 35a EStG) und das Streichen von 
Ausgleichsleistungen an Verkehrsbetriebe, die verbilligte Zeitkarten für Schüler und Auszu-
bildende anbieten, notwendig.  
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Die mit diesem Jahresgutachten vorgelegte kurze Analyse der Einkommensverteilung in 
Deutschland basiert auf Daten des SOEP, einer  
möglichst derselben privaten Haushalte. Diese werden seit dem Jahr 1984 jährlich retrospek-
tiv unter anderem zu ihrem Einkommen und ihrer Lebenslage befragt. Seit dem Jahr 1990 
enthält das Panel Haushalte aus Ostdeutschland; für die vorliegende Analyse werden diese 
aber erst ab dem Erhebungsjahr 1992 berücksichtigt. Das SOEP hatte im Erhebungsjahr 2012 
einen Stichprobenumfang von gut 10 000 Haushalten und knapp 22 000 befragten Personen. 

Das SOEP ist eine Haushaltsbefragung mit freiwilliger Teilnahme. Wie bei allen ande-
ren Haushaltsbefragungen dieser Art dürften die auskunftswilligen Haushalte im SOEP über-
proportional den mittleren Einkommensbereichen angehören. Haushalte mit sehr niedrigen 
und sehr hohen Einkommen dürften hingegen weniger gut erfasst sein, sodass das SOEP ver-
mutlich einen  aufweist (Becker und Hauser, 2003). Um eine entsprechen-
de Verzerrung am oberen Rand der Verteilung zu reduzieren, werden im SOEP seit dem 
Jahr 2002 mit einer gesonderten Stichprobe Hocheinkommensbezieher separat erfasst. 

Die Einschätzung der Einkommenssituation von Haushalten schwankt typischerweise 
mit dem der Analyse zugrundegelegten . In der vorgelegten Analyse 
der Einkommensverteilung werden die Markteinkommen sowie die Haushaltsnettoeinkom-
men berücksichtigt: Die  der Haushalte setzen sich aus den Einkommen 
aus selbstständiger und abhängiger Erwerbstätigkeit sowie dem Einkommen aus Vermögen 
einschließlich privater Transfers zusammen. Um einen angemessenen Vergleich von Beam-
tengehältern und den sozialversicherungspflichtigen Einkommen der Arbeitnehmer zu ge-
währleisten, wird den Beamtengehältern ein fiktiver Arbeitnehmeranteil für nicht zu zahlende 
Sozialversicherungsbeiträge von 15 % zugeschlagen. Die Arbeitgeberbeiträge zu den Sozial-
versicherungen bleiben bei der Ermittlung der Einkommen aus abhängiger Erwerbstätigkeit 
aber unberücksichtigt.  

Die  wiederum umfassen Kapitaleinkommen (Zinsen, Dividen-
den sowie Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung) und den Mietwert selbstgenutzten 
Wohneigentums. Bei diesem wird wie bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 
der Finanzierungs- und Instandhaltungsaufwand wertmindernd berücksichtigt. Außerdem 
werden Einkünfte aus privaten Renten (unter anderem Renten aus privaten Rentenversiche-
rungen, der Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes sowie Betriebsrenten) bei der Ermitt-
lung der Markteinkommen der Haushalte erfasst. 

Durch den Abzug der Einkommensteuer und des Arbeitnehmeranteils der Pflichtbeiträ-
ge zu den Sozialversicherungen von den Markteinkommen sowie die Addition der Renten aus 
der GRV und der staatlichen Transfers zu den Markteinkommen werden die 
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 berechnet. Folglich handelt es sich bei diesem nicht exakt um das verfügbare 
Einkommen eines Haushalts. Um dieses zu ermitteln, müssten noch Aufwendungen für frei-
willige Versicherungen und für die private Altersvorsorge abgezogen werden.  

Um eine personenbasierte Analyse der auf Haushaltsebene erhobenen Markt- und 
Haushaltsnettoeinkommen durchführen zu können und dabei die Skaleneffekte einer gemein-
samen Haushaltsführung sowie die verschieden hohen Bedarfe der einzelnen Haushaltsmit-
glieder zu berücksichtigen, wird eine  vorgenommen. Die hierfür 
verwendete aktuelle (modifizierte) OECD-Skala weist dem Haushaltsvorstand ein Gewicht 
von 1, allen weiteren Haushaltsmitgliedern ab einem Alter von 15 Jahren ein Gewicht von 0,5 
und Kindern unter 15 Jahren ein Gewicht von 0,3 zu. Zur Ermittlung des Marktäquivalenz-
einkommens oder des äquivalenzgewichteten Haushaltsnettoeinkommens pro Haushaltsmit-
glied wird dementsprechend das Markteinkommen des Haushalts beziehungsweise das Haus-
haltsnettoeinkommen durch die Summe der Äquivalenzgewichte aller Haushaltsmitglieder 
geteilt. 

Für eine international vergleichende Analyse werden Daten der OECD herangezogen. 
Die OECD verwendet allerdings mit dem 

 ein weiteres Einkommenskonzept. Bei seiner Berechnung werden die Einkommen aus 
abhängiger und selbstständiger Erwerbstätigkeit sowie Kapitaleinkommen berücksichtigt. 
Letztere umfassen allerdings nur Zinsen, Dividenden sowie Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung. Der Mietwert selbstgenutzten Wohneigentums wird, anders als in der Vertei-
lungsanalyse für Deutschland und das dort verwendete Konzept der Markt- und Haushaltsnet-
toeinkommen, nicht berücksichtigt. 

Zur Analyse der Einkommensverteilung wird als Maß der Gini-Koeffizient herangezo-
gen. Dieser nimmt bei vollständiger Gleichverteilung der Einkommen den Wert Null und bei 
vollständiger Ungleichverteilung den Wert Eins an. Er basiert auf dem Konzept der Lorenz-
kurve, die jeder Gruppe von Einkommensbeziehern, die zuvor nach ihrer Einkommenshöhe 
geordnet wurden, den auf sie entfallenden Anteil am Gesamteinkommen zuweist. Ermittelt 
wird der  aus der Fläche zwischen der Lorenzkurve und der sich bei voll-
ständiger Gleichverteilung ergebenden Geraden, indem der Wert dieser Fläche durch den 
Wert der Fläche unter dieser Gleichverteilungsgeraden dividiert wird. Der Gini-Koeffizient ist 
ein einfaches und hoch aggregiertes Verteilungsmaß mit dem Nachteil, dass es für unter-
schiedliche Verteilungen denselben Wert annehmen kann. Zudem reagiert er auf Veränderun-
gen im mittleren Bereich der Einkommensverteilung besonders sensitiv.  
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Vor etwas mehr als zwei Jahren wurde von der Regierungskoalition aus CDU/CSU und FDP die 
beschleunigte Energiewende ausgerufen. Bei der Umsetzung dieses Vorhabens, das letztlich 
auf einen kompletten Umbau des gesamten Systems der Energieversorgung abzielt, steht die 
Versorgung mit Elektrizität nach wie vor im Mittelpunkt: Insbesondere soll die Stromerzeugung 
auf Basis erneuerbarer Energien spätestens im Jahr 2050 mit mindestens 80 % den dominie-
renden Anteil darstellen. Dieses Großprojekt wird derzeit ohne ein schlüssiges Gesamtkonzept 
umgesetzt. Die zentrale nationale Großbaustelle ist, neben dem erforderlichen Netzausbau und -
umbau, die Frage, wie die Kosten des Zubaus erneuerbarer Energien minimiert und das zukünf-
tige Strommarktdesign so definiert werden können, dass gleichermaßen der Kapazitätsaufbau 
und -erhalt konventioneller Kraftwerke sichergestellt werden kann und der subventionsfreie Auf-
bau erneuerbarer Energien ermöglicht wird. Die klimapolitische Zielsetzung der Energiewende 
ist im nationalen Rahmen ohnehin nicht erreichbar. 

Einzig im Bereich des Netzaus- und -umbaus wurden seit dem Sommer 2011 wichtige Weichen-
stellungen vorgenommen, die in der Lage sind, die bislang bestehenden Hemmnisse abzubauen 
und den zukünftigen Ausbau zu beschleunigen. Auf den weiteren Handlungsfeldern ist enttäu-
schend wenig bis gar nichts passiert. Das ist angesichts der zentralen Bedeutung der Energie-
versorgung für ein Industrieland wie Deutschland völlig inakzeptabel: Die Kosten der Förderung 
erneuerbarer Energien haben sich seit dem Jahr 2010 mehr als verdreifacht und stellen nun-
mehr einen der größten Subventionstatbestände in Deutschland dar. 

Die Wirtschaftspolitik hat sich bisher lediglich um die Frage der Kostenverteilung gekümmert, 
statt um die zentrale Frage, wie die volkswirtschaftlichen Kosten des gesamtgesellschaftlichen 
Projekts Energiewende minimiert werden könnten. Verschwendete volkswirtschaftliche Ressour-
cen fehlen notwendigerweise an anderer Stelle. Daher muss jetzt dringend eine grundlegende 
Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) angestrengt werden. Angesichts des dra-
matischen Kostenanstiegs könnte ein Moratorium bei der Förderung die notwendige Atempause 
verschaffen, um ein konsistentes langfristiges Strommarktdesign festzulegen. Ein derartiges 
Konzept fehlt bislang ebenso wie die Einbettung der deutschen Energiewende in die Gegeben-
heiten des europäischen Strommarkts. 

Statt des bisherigen nationalen Alleingangs muss die Energiewende in eine europäische klima-
politische Strategie eingebettet werden, die den globalen Herausforderungen des Klimawandels 
gerecht wird. Die deutsche Energiewende wird ohne eine derartige Einbettung den Klimawandel 
nicht einmal abmildern können. Deshalb sollte der Handel mit CO2-Emissionszertifikaten zukünf-
tig zum dominierenden Instrument der europäischen Klimapolitik ausgebaut werden, während 
auf zusätzliche, teilweise kontraproduktive Instrumente, wie die national ausgerichtete Förde-
rung erneuerbarer Energien, weitgehend verzichtet werden sollte. Dafür müssten die Unzuläng-
lichkeiten des EU-ETS (Europäisches CO2-Zertifikatehandelssystem) beseitigt, der Zertifikate-
handel auf weitere Sektoren ausgedehnt und die Emissionsgrenzen glaubwürdig über das 
Jahr 2020 hinaus fortgeschrieben werden. 

Auf der internationalen Ebene scheint der Abschluss eines globalen Klimaschutzabkommens 
derzeit blockiert. Alternativ dazu sollte das europäische Handelssystem für Emissionszertifikate 
sukzessive globalisiert werden, um so eine ausreichend große Allianz für ein globales Klima-
schutzabkommen zu schmieden. So könnten außereuropäische Länder aufgenommen und, falls 
nötig, mit Kompensationszahlungen zum Beitritt bewogen werden. 
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1) Die Aufteilung des Postens Erzeugung, Transport und Vertrieb kann nur für die Jahre 2010 bis 2012 in die beiden Bereiche
Energiebeschaffung (einschließlich Entgelt für Abrechnung, Messung und Messstellenbetrieb) sowie Nettonetzentgelt erfolgen.
Sie basiert auf den Monitoringberichten der Bundesnetzagentur für die Jahre 2010 bis 2012.– 2) Nur für die Jahre 2010 bis 2012.–
3) Sonstige Umlagen sind § 19-Umlage, KWK-Umlage und die Offshore-Haftungsumlage.– 4) Eigene Berechnungen. Für Privat-
haushalte: Strompreis des Jahres 1998, fortgeschrieben mit der Entwicklung des Verbraucherpreisindex. Für die Industrie: Strom-
preis des Jahres 1998, fortgeschrieben mit der Entwicklung der Erzeugerpreise ohne Energie.– 5) Basis: Mittlerer Stromverbrauch
von 3 500 kWh (ohne Nachttarif-Anteil).– 6) Für das Jahr 2013: Stand Mai 2013.– 7) Mittelspannungsseitige Versorgung; Mindest-
abnahme von 100 kW/1 600 h bis 4 000 kW/5 000 h.

Quellen: BDEW, Bundesnetzagentur
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Remptendorf (Thüringen)  Redwitz (Bayern) ...........................  805          2 000           983          

Wolmirstedt (Sachsen-Anhalt)  Helmstedt (Niedersachsen) ...  183           326           121          

UW Kriegenbrunn (Bayern) .......................................................  1           308           2          

Lehrte (Niedersachsen)  Mehrum (Niedersachsen) .................  34           212          1 564          

Vierraden (Brandenburg)  Krajnik (Polen) ...............................  1           177           157          

UW Conneforde (Niedersachsen) .............................................  1           102           214          

Röhrsdorf (Sachsen)  Hradec (Tschechische Republik) ..........  1           57           1          

Pulgar-Vieselbach/Eisenach (Thüringen)  Mecklar (Thüringen)  78           50           6          

Audorf (Schleswig-Holstein)  Hamburg ...................................  104           0             …

Pulgar-Vieselbach ....................................................................   …  0           346          

 …………………………………………………………

1) Jeweils 1. Oktober bis 31. März.

Quelle: Bundesnetzagentur

Betroffenes Netzelement

Anzahl der Stunden, in denen Redispatch-
Maßnahmen ergriffen wurden

Winter1)            

2010/11
Winter1)            

2011/12
Winter1)            

2012/13

Tabelle 30
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sonstige
Energieträger

bundesweite Plandaten 2013 bis 2018

© Sachverständigenrat

KernkraftBraun- und
Steinkohle

1) Netto-Nennleistung in Megawatt.– 2) Erwarteter Zubau dargebotsunabhängiger Erzeugerkapazitäten (Netto-Leistung
> 10 MW).– 3) Erwarteter Rückbau dargebotsunabhängiger Erzeugerkapazitäten (Netto-Leistung > 10 MW).– 4) Jahr
der Maßnahme unbekannt.

Quelle: Bundesnetzagentur

Schaubild 104
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Erlösseitiger 
institutioneller 
Rahmen für 
den Investor

Erlöse durch fixierte 
Einspeisevergütung für 
eine festgelegte Zeit 
ohne Systemintegration

Erlöse vom Staat für das 
Vorhalten einer be-
stimmten Leistung, die 
bei Bedarf einsatzfähig 
ist, über einen vorge-
gebenen Zeitraum sowie 
Erlöse durch den Verkauf 
am Strommarkt

Erlöse durch Verkauf der 
Grünstromzertifikate und 
den Verkauf am 
Strommarkt

Erlöse durch Verkauf am 
Strommarkt und garan-
tierten Aufschlag auf 
Strompreis; Höhe des 
Aufschlags wird in Ver-
steigerung bestimmt 

Markt-
integration

Niedrig, da Erlös des In-
vestors unabhängig von 
Nachfrage bzw. Strom-
preis

Hoch; Vermarktung des 
erzeugten Stroms bringt 
umso höheren Erlös, je 
größer die Nachfrage 
(Strompreis); insbeson-
dere keine Anreize, zu 
Zeiten eines negativen 
Strompreises (Überan-
gebot) einzuspeisen

Hoch, wenn zu Zeiten 
negativer Preise keine 
Zertifikate ausgestellt 
werden 
Monopolkommission 
(2013)

Niedriger als im auktions-
basierten Kapazitäts-
modell; es lohnt sich 
jedoch auch Einspeisung 
wenn Strompreis 
negativ, da durch 
Aufschlag auf Strompreis 
selbst bei negativen 
Preisen ein positiver 
Erlös erzielt werden 
kann; Anreize zur 
Marktintegration nehmen 
also mit der Höhe des 
Aufschlags ab

Steuerbarkeit Sehr niedrig, wie Erfahr-
ungen der Vergangen-
heit gezeigt haben

Mittel, da Zielvorgaben 
des EEG in elektrischer 
Arbeit und nicht in vor-
handener Kapazität 
bemessen

Hoch, wenn Preise für 
Zertifikate nicht durch 
Unter- oder Obergrenzen 
eingeschränkt werden 
und Strafzahlung für 
nicht ausreichende 
Zertifikate ausreichend 
hoch bemessen ist

Sehr hoch; perfekte 
Zielerreichung möglich, 
wenn technologieneutral

Internationale 
Anschlussfähig-
keit/Ausnutz-
ung von inter-
nationalen 
Standortvor-
teilen

Niedrig Niedrig Hoch Mittel

Kosten Sehr hoch, da die För-
derung technologie-
spezifisch ist und keine 
Anreize zur Ausnutzung 
von Standortvorteilen 
bestehen

Wie bei Marktprämien-
Modell; allerdings ver-
mutlich hohe Monitoring- 
Kosten, um festzustellen, 
ob der Investor nicht ein-
speist, weil Anlage 
defekt oder weil 
Vergütung vorab erfolgte

Minimal, wenn keine Be-
schränkung (z.B. in der 
Fläche) für die Nutzung 
der effizientesten Tech-
nologie besteht

Potenziell sehr niedrig, 
hängt jedoch davon ab, 
ob Ausschreibungen 
technologieneutral oder 
technologiespezifisch 
sowie zentral oder 
dezentral erfolgen; 
Kosten theoretisch wie 
im Quotenmodell bei zen-
traler und technologie-
neutraler Ausgestaltung

Wer trägt das 
Risiko des 
technischen 
Fortschritts?

Verbraucher Verbraucher; je nach 
Ausgestaltung teilweise 
der Investor

Investor; kann jedoch 
über langfristige Verträge 
über Lieferung / 
Abnahme von 
Grünstromzertifikaten 
zwischen Grünstrom- 
Produzenten und 
Versorgern geteilt 
werden

Verbraucher; je nach 
Ausgestaltung teilweise 
der Investor 

EEG Auktionsbasiertes 
Kapazitätsmodell

Quotenmodell/ 
Zertifikatemodell

Auktionsbasiertes 
Marktprämien-          

Modell

Tabelle 31
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1)

Salden im Jahr 2012

Schaubild 105

© Sachverständigenrat
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EEG-Zahlungsströme2) Nettoposition im Länderfinanzausgleich3)

1) BY-Bayern, SH-Schleswig-Holstein, BB-Brandenburg, ST-Sachsen-Anhalt, NI-Niedersachsen, MV-Mecklenburg-Vorpom-
mern, TH-Thüringen, HB-Bremen, SN-Sachsen, SL-Saarland, RP-Rheinland-Pfalz, HH-Hamburg, BE-Berlin, BW-Baden-
Württemberg, HE-Hessen und NW-Nordrhein-Westfalen.– 2) Die Aufsummierung der einzelnen Ländersalden ergibt nicht
Null, sondern entspricht etwa dem Sollstand des EEG-Kontos zum Jahresende 2011. In der Betrachtung der Zahlungsströ-
me fällt dieser Betrag aufgrund der Nachholung aus dem Jahr 2011 in der EEG-Umlage des Jahres 2012 als zusätzlicher
Mittelabfluss an. Der Mittelzufluss ist aber bereits im Jahr 2011 in Form von Vergütungszahlungen an die Anlagenbetreiber
geflossen. Weiterhin ist ein Mittelzufluss für Offshore-Wind in Höhe von 140 Mio Euro nicht abgebildet, da dieser keinem
Land zugeordnet werden kann.– 3) Ausgleichsbeträge und -zuweisungen im Länderfinanzausgleich addiert mit dem Umsatz-
steuerausgleich.

Quellen: BDEW, BMF
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1)

Land 2020 2030 Grundlage der Planung

Baden-Württemberg .............. 38    38     Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept (Arbeitsentwurf)
Bayern .................................. 50    50     Bayerisches Energiekonzept „Energie innovativ“ (2011)
Berlin ....................................   –   –
Brandenburg ......................... 73    100     Energiestrategie 2030
Bremen .................................   –   –
Hamburg ...............................   –   –
Hessen ................................. 20    20     Hessisches Energiekonzept 2020
Mecklenburg-Vorpommern .... 142    142     Aktionsplan Klimaschutz Mecklenburg-Vorpommern 2010
Niedersachsen ...................... 150    150     Energiekonzept (2012)
Nordrhein-Westfalen ............. 23    30     Koalitionsvertrag 2012-2017 
Rheinland-Pfalz ..................... 30    100     Energiekonzept Koalitionsvertrag 2011-2016
Saarland ............................... 20    20     Masterplan für eine nachhaltige Energieversorgung (2011)
Sachsen ................................ 28    28     Energie- und Klimaprogramm Sachsen 2012 
Sachsen-Anhalt ..................... 20    20     Energiekonzept 2007 bis 2020 
Schleswig-Holstein ................ 300    300     Koalitionsvertrag 2012-2017 
Thüringen .............................. 40    40     Positionspapier 2013 

2) ...........................  54    60    

nachrichtlich:
Bund ..................................... 35    50     Energiekonzept 2010

Anteil am Bruttostromverbrauch des Landes in %

1) Auf Basis der Länderpläne; falls das Ausbauziel nur für 2020 existiert, wurde ein gleichbleibender Anteil am Brutto-
stromverbrauch im Jahr 2030 unterstellt.– 2) Gewichtung der Länder nach ihrem Anteil am gesamtdeutschen Bruttostrom-
verbrauch, nur Stromverbrauch aus dem Netz der Stromversorger (Referenzjahr 2011); Quellen: BDEW und Statistisches
Bundesamt.– a) Ersatzweise Relation von erschließbarem Potenzial zum prognostizierten Stromverbrauch.– b) Ohne den
eingespeisten Offshore-Windstrom 90 %.– c) Geplant sind mindestens 30 % im Jahr 2025. Der Wert für das Jahr 2020 wurde
durch lineare Interpolation dieses Wertes und dem des Jahres 2010 approximiert.– d) Zielwert für das Jahr 2022.– e) Zielwert
bezieht sich auf den Anteil am Primärenergieverbrauch, wurde für die Berechnung dem Anteil am Bruttostromverbrauch
gleichgesetzt.– f) Zielwert für Nettostromverbrauch, reskaliert auf den Anteil am Bruttostromverbrauch. Verwendet wurde dafür
die Relation von Netto- zu Bruttostromverbrauch für Deutschland insgesamt der Jahre 2009 bis 2011 (0,88).

Tabelle 32

a)

c)

b)

d)

e)

f)
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Immobilienmarkt: Kein Grund für
Aktionismus
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Der Markt für Wohnimmobilien hat sich in Deutschland nach vielen Jahren der Stagna-
tion merklich belebt. Vor allem in Großstädten ist seit dem Jahr 2009 ein 

 zu beobachten. Dies hat zum einen die Befürchtung ge-
weckt, es könne in Deutschland zu ähnlichen makroökonomischen Fehlentwicklungen wie 
beispielsweise in den Vereinigten Staaten, Irland oder Spanien kommen. Dort haben sie we-
sentlich zur Finanzkrise der vergangenen Jahre beigetragen. Zum anderen haben die steigen-
den Mieten in Ballungszentren zur Diskussion über eine „ “ und zur For-
derung nach verstärktem staatlichem Handeln auf dem Wohnungsmarkt geführt. 

Das breite öffentliche Interesse an den aktuellen Entwicklungen auf dem Immobilien-
markt ist aus verschiedenen Gründen nicht überraschend. Wohnen ist für die privaten Haus-
halte . Die Ausgaben für das Wohnen beliefen sich im Jahr 2011 
auf 28,3 % ihres gesamten Einkommens. Haushalte mit einem Einkommen, das unterhalb der 
Schwelle von 60 % des Median-Einkommens liegt, geben sogar die Hälfte ihres monatlichen 
Einkommens für Wohnkosten aus. Daneben macht das Bruttoimmobilienvermögen mehr als 
die Hälfte des gesamten Bruttovermögens der privaten Haushalte aus. Immobilien sind somit 
neben der Gesetzlichen Rentenversicherung der  
privater Haushalte in Deutschland. Darüber hinaus entfällt fast die Hälfte des inländischen 
Kreditvolumens der Banken auf Kredite für den Wohnungsbau, wobei Immobilien die wich-
tigste Besicherung für Bankkredite darstellen.  

Wirtschaftspolitisch sind die Immobilienmärkte aus unterschiedlichen Blickwinkeln von 
Bedeutung: 

In der Makroökonomie spielen die Immobilienmärkte eine wichtige Rolle bei der Erklä-
rung von Konjunkturzyklen sowie beim Entstehen von Banken- und Finanzkrisen.  

Aus mikroökonomischer Sicht geht es unter anderem darum, staatliche Regulierungen für 
die Immobilienwirtschaft so zu gestalten, dass sie auf der einen Seite die Investitionstätig-
keit nicht nachteilig beeinflussen, auf der anderen Seite aber nicht zu einer Fehlleitung von 
Anlagemitteln in diesen Wirtschaftsbereich führen. 

Eine Aufgabe der Sozialpolitik ist es schließlich, dafür zu sorgen, dass für einkommens-
schwächere Schichten adäquater Wohnraum zur Verfügung steht. 

Im Folgenden soll zum einen diskutiert werden, ob die seit einigen Jahren zu beobachtende 
Belebung des deutschen Immobilienmarkts bereits Tendenzen aufweist, die zu Gefährdungen 
für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und das Finanzsystem führen könnten. Zum ande-
ren soll der Frage nachgegangen werden, inwieweit es möglich und ökonomisch sinnvoll ist, 
Anspannungen auf einzelnen regionalen Märkten in Deutschland durch eine stärkere Förde-
rung der Bauinvestitionen abzubauen. Außerdem ist zu prüfen, ob und in welcher Form die 
Auswirkungen steigender Wohnungsmieten auf Haushalte mit geringen Einkommen abgefe-
dert werden können. 
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Die große volkswirtschaftliche Bedeutung der Immobilienwirtschaft zeigt sich daran, 
dass Wohn- und Nichtwohnbauten am Ende des Jahres 2012 einen Anteil von 

 aufwiesen; Grundstücke werden im Nettoanlagevermögen nicht berück-
sichtigt (Schaubild 106). Seit der Wiedervereinigung hat sich dieser Anteil um drei Prozent-
punkte erhöht. Das gesamte Immobilienvermögen in Deutschland beläuft sich auf rund 
10 Billionen Euro. Hierbei entfallen 2,8 Billionen Euro auf Grundstücke und 7,5 Billionen 
Euro auf Bauten. Einen Großteil der Bauten stellen wiederum die Wohngebäude mit 
4,5 Billionen Euro dar, während sich das Vermögen aus Nichtwohngebäuden sowie Tiefbau-
ten auf 2,9 Billionen Euro beläuft.  

 

Immobilien sind somit noch vor den Ausrüstungsinvestitionen (unter anderem Maschi-
nen und Fahrzeuge) das bedeutsamste Investitionsgut und stellen damit eine 

dar. Im Jahr 2012 machten die nomina-
len Bauinvestitionen mehr als 266 Mrd Euro aus. Dies entsprach 10 % des Bruttoinlandspro-
dukts. Die Investitionen flossen mehrheitlich in Wohnbauten, die für sich genommen einen 
Anteil von 5,8 % aufwiesen. Insgesamt lag die Bauinvestitionsquote, das heißt das Verhältnis 
der nominalen Bauinvestitionen zum nominalen Bruttoinlandsprodukt, unterhalb des durch-
schnittlichen Werts von 11,1 % seit dem Jahr 1991. Im Jahr 2005 erreichten die Bauinvestiti-
onen im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt mit 8,9 % ihren Tiefpunkt und legten seitdem 
wieder schneller zu als die Wirtschaftsleistung. Den Höchstwert hatte die Bauinvestitionsquo-
te mit 14,5 % im Jahr 1994 im Zuge des ostdeutschen Baubooms erreicht.  
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Die Immobilienwirtschaft liefert einen bedeutenden 
. Dieser Bereich umfasst die Wirtschaftszweige des Baugewerbes, des Grund-

stücks- und Wohnungswesens sowie einen Großteil der Finanzdienstleister. Zum Bereich 
Grundstücks- und Wohnungswesen gehören die Vermietung und Verpachtung sowie der Kauf 
und Verkauf von Grundstücken, Wohnungen und Gebäuden. Die Bruttowertschöpfung im 
Grundstücks- und Wohnungswesen belief sich im Jahr 2011 auf 283,2 Mrd Euro oder 12,1 % 
in Relation zur gesamten Bruttowertschöpfung. Im Baugewerbe wurden 109,2 Mrd Euro 
(4,7 %) erwirtschaftet. Der Wertschöpfungsanteil der Finanzdienstleister, welche ebenfalls 
der Immobilienwirtschaft zuzuordnen sind, kann nur pauschal geschätzt werden. Hierfür wird 
in einem ersten Schritt der Bestand an Bankkrediten an die Immobilienwirtschaft in Relation 
zum gesamten Kreditvolumen der Banken gesetzt. Der Bestand an Wohnungsbaukrediten 
sowie an Krediten an das sonstige Grundstückswesen im Inland belief sich zum Jahresen-
de 2011 auf 1,3 Billionen Euro. Dies entspricht einem Anteil von 53,5 % der Kredite an in-
ländische Unternehmen und Privatpersonen. Bei einer gesamten Bruttowertschöpfung des 
Bereichs der Finanzdienstleister von insgesamt 74,1 Mrd Euro entfallen somit 39,6 Mrd Euro 
auf die Immobilienwirtschaft.  

Insgesamt beläuft sich somit die gesamte Bruttowertschöpfung, die der Immobilienwirtschaft 
zugerechnet werden kann, auf 431,9 Mrd Euro. Dies entspricht 18,5 % der gesamten Brutto-
wertschöpfung und unterstreicht die Bedeutung der Immobilienwirtschaft für die Gesamtwirt-
schaft (Schaubild 107). Dieser Anteil schwankt seit dem Jahr 1991 zwischen 16 % und 20 %, 
wobei das Baugewerbe seit Mitte der 1990er-Jahre stetig an Bedeutung verloren hat, während 
der Bereich des Grundstücks- und Wohnungswesens zulegen konnte. In der Immobilienwirt-
schaft arbeiteten im Jahr 2011 rund 3,2 Millionen Erwerbstätige, rund drei Viertel davon wa-
ren im Baugewerbe beschäftigt.  
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Immobilien und insbesondere Wohnimmobilien stellen die 
 dar und sind neben der Gesetzlichen Rentenversicherung 

der bedeutendste Bestandteil der Altersvorsorge. So machte das Immobilienvermögen der 
privaten Haushalte am Ende des Jahres 2012 mit 6,3 Billionen Euro mehr als die Hälfte des 
privaten Bruttovermögens von rund 12,3 Billionen Euro aus (Schaubild 106). Erst mit eini-
gem Abstand folgten das Geldvermögen mit 4,9 Billionen Euro sowie das Gebrauchsvermö-
gen (unter anderem Möbel und Fahrzeuge) mit etwas mehr als 930 Mrd Euro. Erwähnenswert 
ist zudem, dass die Verteilung des Immobilienvermögens deutlich ungleicher ist als die der 
Einkommen, aber vergleichbar mit der des gesamten privaten Vermögens (Clamor und Hen-
ger, 2013). Beim Nettoimmobilienvermögen verteilen sich 98 % des gesamten Nettoimmobi-
lienvermögens auf 40 % aller Haushalte. Der Anteil beim individuellen Nettogesamtvermö-
gen ist nahezu identisch und beträgt 97,2 %. 

Die Immobilienwirtschaft spielt für das  eine große Rolle. Zum einen 
wird ein Großteil der Kredite durch Immobilien besichert. So haben die Banken in Deutsch-
land Ende des Jahres 2012 an inländische Unternehmen und Privatpersonen Kredite im Ge-
samtumfang von 2,4 Billionen Euro ausgegeben. Von dieser Summe waren 1,2 Billionen Eu-
ro als Hypothekarkredite mit Immobilien besichert. Zum anderen müssen Private einen Groß-
teil der Immobilienkäufe fremdfinanzieren, sodass Immobilienkredite einen wesentlichen An-
teil am Kreditportfolio der Banken haben. Aber auch in der Kreditaufnahme der privaten 
Haushalte an sich spielen Immobilienkredite eine überragende Rolle. Dies wird vor allem aus 
der Tatsache ersichtlich, dass von den gesamten ausstehenden Bankkrediten an Private – in 
Höhe von mehr als einer Billion Euro – die Kredite für den Bau und Erwerb von Wohneigen-
tum rund 80 % ausmachen. 

Entwicklungen in der Immobilienwirtschaft stehen in einer engen Wechselbeziehung 
mit dem Konjunkturzyklus und können längerfristig die realwirtschaftliche Struktur einer 
Volkswirtschaft beeinflussen. Wie die Erfahrungen Irlands, Spaniens, der Vereinigten Staaten 
und vieler anderer Länder zeigen, können von lang anhaltenden Boomphasen  
für die Realwirtschaft sowie für das Finanzsystem ausgelöst werden. Die von der Immobili-
enwirtschaft tendenziell ausgehende gesamtwirtschaftliche Instabilität ist vor allem auf drei 
Wirkungskanäle zurückzuführen: 

Der Immobilienmarkt ist besonders anfällig für 
, die über längere Zeit anhalten und damit zu erheblichen Überkapazitäten führen 

können (Shiller, 2007). 

Durch steigende Immobilienpreise kommt es zu der privaten Haus-
halte, wodurch vor allem in Ländern mit einer hohen Eigenheimquote die Sparquote sinkt 
und der private Verbrauch stimuliert wird. 

Die allgemein hohe Fremdfinanzierung von Immobilien bringt es mit sich, dass von nega-
tiven Entwicklungen auf diesem Markt nachteilige ausge-
hen. 
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Eine Belebung des Immobilienmarkts stimuliert die Bautätigkeit und löst damit eine 
 aus. Durch den Aufbau von Produktionskapazitäten 

im Baugewerbe werden Arbeitskräfte und Kapital von anderen Wirtschaftsbereichen abgezo-
gen. Ein Beispiel hierfür ist der ostdeutsche Bauboom nach der Wiedervereinigung, der zu 
einer massiven Ausweitung der Bauinvestitionen geführt hat. Damals war in Ostdeutschland 
(Neue Länder und Berlin) der Anteil der Bruttowertschöpfung des Baugewerbes an der ge-
samten Bruttowertschöpfung auf 14 % gestiegen, um schließlich bis zum Jahr 2005 auf 5 % 
zurückzugehen (Kasten 26). Die Anzahl der Beschäftigten in diesem Bereich hatte sich im 
Jahr 1995 auf etwa 1,2 Millionen Personen erhöht, um danach sukzessiv auf einen Wert unter 
600 000 Personen seit dem Jahr 2005 zu fallen. Ähnliche Entwicklungen waren in Spanien 
und Irland zu beobachten. So erhöhte sich in Irland der Anteil der Bauwirtschaft am Bruttoin-
landsprodukt von 15,1 % im Jahr 2000 auf 19,3 % im Jahr 2006. Neben der Reallokation von 
Produktionsfaktoren wird die Binnennachfrage durch eine erhöhte Bautätigkeit gefördert, da 
eine höhere Baunachfrage überwiegend durch inländische Anbieter befriedigt wird.  
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Für sich genommen ist eine Reallokation von Produktionsfaktoren erwünscht, wenn sie 

auf Preissignale reagiert, die Angebot und Nachfrage auf dem Immobilienmarkt korrekt wi-
derspiegeln. Wie die Entwicklung auf dem ostdeutschen Immobilienmarkt in den 1990er-
Jahren verdeutlicht, kann die Marktsituation jedoch durch fiskalische Eingriffe wie Steuerer-
leichterungen erheblich verzerrt werden (Kasten 26). Zudem können  
dazu führen, dass sich Erwartungen über die zukünftige Immobilienpreisentwicklung nicht 
mehr mit Fundamentalfaktoren wie der Einkommensentwicklung oder der Demografie de-
cken. Außerdem stellt sich auf Immobilienmärkten das Problem, dass sich Angebotsentschei-
dungen aufgrund von oft aufwendigen Planungs- und Genehmigungsverfahren und der Dauer 
der Fertigstellung von Bauprojekten in der Regel erst mit einer deutlichen zeitlichen Verzöge-
rung auf den Märkten niederschlagen.  

Die zur Korrektur eines Ungleichgewichts erforderlichen Preissignale treten daher oft sehr 
verspätet ein. Es kann somit auf den Immobilienmärkten im großen Stil zu Investitionsent-
scheidungen kommen, die sich im Nachhinein als völlig unrentabel herausstellen. Wie die 
Erfahrungen mit Immobilienkrisen zeigen, kann die Korrektur solcher Fehlentwicklungen 
über Jahre hinweg einen dämpfenden Effekt auf die Gesamtwirtschaft ausüben. So ist insbe-
sondere die Reallokation von Arbeitnehmern in andere Bereiche wie das Verarbeitende Ge-
werbe oder das Dienstleistungsgewerbe mit erheblichen Friktionen, wie beispielsweise Um-
schulungskosten und -zeiten, verbunden.  

Die Selbstverstärkungseffekte des Immobilienmarkts können auf den 
 übergreifen. Vor allem in Ländern mit einer hohen Eigentumsquote führen höhere 

Preise für Häuser und Wohnungen dazu, dass das Vermögen der privaten Haushalte in der 
Breite zunimmt. Wie die in den vergangenen Jahrzehnten rückläufige Sparquote in den Verei-
nigten Staaten verdeutlicht, führen steigende Vermögenspreise dazu, dass aus dem laufenden 
Einkommen weniger gespart wird (Schaubild 110) (Hüfner und Koske, 2010).  

Der private Verbrauch kann zusätzlich stimuliert werden, wenn Haushalte den Wertanstieg 
ihrer Immobilie zur Beleihung zusätzlicher Kredite nutzen (Iacoviello, 2012). So ist es in den 
Vereinigten Staaten im Gegensatz zu Deutschland durchaus üblich, dass die Kreditnehmer 
den Wertzuwachs der als Kreditsicherheit unterlegten Immobilie zur Ausweitung des Kredit-
rahmens nutzen (Calza et al., 2013). Die so ermöglichte Entnahme von Eigenkapital wird 
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dann zur Ausweitung des Konsums sowie der Verbesserung der Immobilie verwendet. Damit 
werden die privaten Haushalte in besonderer Weise anfällig für Einbrüche auf dem Immobili-
enmarkt. Bei rückläufigen Preisen kann der Kreditbetrag schnell den Wert der Sicherheit 
übersteigen, was zur Überschuldung der Haushalte führt.  

 

Nicht erst seit der jüngsten Finanzkrise ist zu beobachten, dass gravierende Störungen 
auf dem Immobilienmarkt in der Regel schwerwiegende Konsequenzen für das  
haben. Dies liegt zum einen daran, dass Immobilienkäufe sehr häufig zu einem hohen Anteil 
fremdfinanziert werden. Zum anderen entfällt auf Immobilienkredite ein hoher Anteil der 
gesamten Kredite des Bankensystems. Dabei kommt den länderspezifischen institutionellen 
Rahmenbedingungen für Hypotheken- und Immobilienkredite eine zentrale Rolle zu (Henger 
und Voigtländer, 2011). So ist die jüngste Immobilienkrise in den Vereinigten Staaten, die 
durch sehr niedrige Zinsen ausgelöst wurde, wesentlich durch variable Zinsen, geringe Til-
gungsraten, hohe Beleihungsquoten und sinkende Kreditstandards verstärkt worden. Auch in 
Spanien werden Immobilienkredite überwiegend variabel verzinst. Während eine variable 
Verzinsung den Kreditnehmern ein Fristentransformationsrisiko aufbürdet, kommt es durch 
hohe Beleihungsquoten zu einem Hebeleffekt (Leverage-Effekt), der sich vorteilhaft auf die 
Eigenkapitalrendite des Investors auswirkt, wenn die Preise steigen, aber zu entsprechend 
hohen Eigenkapitalverlusten führt, wenn die Preise fallen.  

Die Erfahrungen mit den Immobilienkrisen des vergangenen Jahrzehnts haben dazu 
geführt, dass heute die Entwicklungen in diesem Bereich mit erhöhter Wachsamkeit im Rah-
men der  verfolgt werden, wie sie beispielsweise vom 
European Systemic Risk Board und dem in diesem Jahr eingerichteten deutschen Ausschuss 
für Finanzstabilität durchgeführt wird. Ab dem Jahr 2016 haben die Bankenaufseher der Eu-
ropäischen Union die Möglichkeit, prozyklische Tendenzen, die insbesondere vom Immobili-
enmarkt ausgehen, durch die Anforderung eines antizyklischen Kapitalpuffers zu dämpfen. 
Dieser kann zunächst in einer Bandbreite von 0 % bis 0,625 % der risikogewichteten Aktiva 
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von der national zuständigen Aufsichtsbehörde festgelegt werden, wobei die obere Grenze bis 
zum Abschluss der Übergangsphase im Jahr 2019 auf 2,5 % ansteigt (JG 2012 Ziffer 271). 
Zusätzliche Flexibilität erhalten nationale Bankenaufseher durch die Möglichkeit, Eigenkapi-
talzuschläge für systemische Risiken zu fordern und temporär Risikogewichte für Wohn- und 
Gewerbeimmobilienkredite zu erhöhen.  

Zudem besteht die Möglichkeit, Beleihungsobergrenzen für den Quotienten aus Kreditbetrag 
und Beleihungswert ( ) festzulegen, die auch sektorspezifisch eingesetzt 
werden können (Deutsche Bundesbank, 2013a). Mit dem Kapitalerhaltungspuffer existiert ein 
weiteres Instrument zur Reduzierung prozyklischer Tendenzen. Er erhöht prinzipiell die Ei-
genkapitalanforderungen; sein Abbau wird in schlechten Zeiten geduldet und mit entspre-
chend milden Sanktionen, etwa in Form von Ausschüttungsverboten, belegt. Er wird ab dem 
Jahr 2016 wirksam, beträgt zunächst 0,625 % und steigt dann schrittweise auf 2,5 % im Jahr 
2019 an. Für die Immobilienfinanzierung sind zudem die im Rahmen von Basel III einzufüh-
renden Liquiditätsquoten relevant, da sie zukünftig das Ausmaß kurzfristiger Refinanzierung 
und generell die Möglichkeit zur Fristentransformation begrenzen sollen. 

In Anbetracht der potenziell destabilisierenden Effekte von Immobilienmärkten ist es 
nicht überraschend, dass die deutliche Belebung der Nachfrage nach Wohnungen und Häu-
sern eine Diskussion über Überhitzungsgefahren ausgelöst hat. Es stellt sich somit die Frage, 
ob es bereits Anzeichen für sich selbstverstärkende Preisbewegungen und damit verbundene 
Fehlallokationen gibt. Ebenso ist zu prüfen, ob mögliche Risiken für das Finanzsystem zu 
erkennen sind. 
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Seit dem Jahr 2009 hat die  deutlich an Fahrt gewonnen. So sind die 
Preise für Wohnimmobilien im Zeitraum der Jahre 2009 bis 2012 um 14,1 % gestiegen; die 
Steigerungsraten lagen damit deutlich über dem Anstieg der Verbraucherpreise. Diese Ent-
wicklung hat sich in diesem Jahr fortgesetzt. So übersteigt etwa der Immobilienpreisindex des 
Verbands deutscher Pfandbriefbanken (vdp-Index) im zweiten Quartal des Jahres 2013 den 
Vorjahreswert um 3,3 %. Bei dem vor allem seit dem Jahr 2009 zu beobachtenden Preisan-
stieg ist zunächst zu berücksichtigen, dass sich der deutsche Immobilienmarkt – im Gegensatz 
zu fast allen anderen Ländern – in den Jahren davor äußerst schwach entwickelt hatte. Die 
Preise für Reihenhäuser und Eigentumswohnungen waren zwischen den Jahren 1995 bis 2005 
rückläufig und die dann einsetzende Belebung verlief zunächst eher verhalten (Schaubild 111, 
Seite 451). 

Im vergangenen Jahrzehnt hat sich der deutsche Immobilienmarkt somit völlig asyn-
chron zu den entsprechenden  entwickelt. Während sich in einigen 
europäischen Ländern die realen Preise im Zeitraum der Jahre von 2000 bis 2007 zum Teil 
verdoppelten, nahm das reale Häuserpreisniveau in Deutschland um 15,1 % ab. Umgekehrt 
zeigte sich nach Ausbruch der Krise auf den anderen europäischen Märkten eine deutliche 
Preiskorrektur, während die deutschen Preise tendenziell zu steigen begannen. Der Blick auf 
andere Länder verdeutlicht zugleich, dass der in Deutschland bisher zu beobachtende Anstieg 
der Immobilienpreise weitaus geringer ist als die damaligen Entwicklungen in Ländern wie 
Spanien und Irland, die in besonderem Maße von einer Immobilienkrise betroffen waren. Die 
nominalen Preise in Irland haben sich im Zeitraum der Jahre von 1995 bis 2007 mehr als ver-
vierfacht, in Spanien und im Vereinigten Königreich rund verdreifacht. 

Der im internationalen Vergleich insgesamt eher moderate Anstieg der Preise von 
Wohnungen und Häusern spiegelt sich ebenso in einer bisher verhaltenen Ausweitung der 
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wider. Die über Jahre hinweg schwache Marktsituation ist an einer über fast das 
gesamte vergangene Jahrzehnt hinweg rückläufigen Tendenz der Baugenehmigungen zu er-
kennen (Schaubild 112). Im Vergleich zum extrem niedrigen Niveau des Jahres 2008 haben 
sich die Baugenehmigungen für Wohnbauten zuletzt zwar belebt. Im längerfristigen Vergleich 
ist das Niveau jedoch noch immer sehr gering, zumal diese Statistik keine Preisbereinigungen 
vornimmt. Dementsprechend ist die Zahl der fertiggestellten Neubauten im längerfristigen 
Vergleich nicht ungewöhnlich hoch. Auch nach der in den letzten Jahren zu erkennenden Be-
lebung liegt die Bautätigkeit im Wohnungsbau weit unter dem langfristigen Durchschnitt. 
Von den in den Boomjahren des deutschen Immobilienmarkts, in der ersten Hälfte der 
1970er-Jahre und Mitte der 1990er-Jahre, erzielten Werten ist die aktuelle Bautätigkeit noch 
sehr weit entfernt. 

Bei der Bautätigkeit zeigt neben dem historischen wiederum der internationale Ver-
gleich, dass für Deutschland insgesamt derzeit keine Überhitzung zu diagnostizieren ist 
(Schaubild 113). Während es im Zuge des spanischen und irischen Immobilienbooms zu einer 
starken Umstrukturierung der Volkswirtschaft hin zur Immobilienwirtschaft gekommen  
ist – in Spanien belief sich der Anteil der Bauinvestitionen am Bruttoinlandsprodukt in der 
Spitze auf 22 % und in Irland auf 21 % – sind ähnliche Verlagerungen in Deutschland bisher 
nicht zu erkennen. Der Anteil der Bauinvestitionen am deutschen Bruttoinlandsprodukt ist bis 
zum Jahr 2005 auf unter 9 % gesunken und seitdem kaum nennenswert angestiegen.  

 

So gesehen ist bisher nicht zu erkennen, dass die seit dem Jahr 2009 zu beobachtende 
Belebung des Immobilienmarkts im Ganzen gesehen bereits Tendenzen einer Selbstverstär-
kung aufweist, die in eine krisenhafte gesamtwirtschaftliche Entwicklung münden könnte. 
Dabei ist jedoch nicht zu übersehen, dass die Nachfrage nach Wohneigentum nicht unwesent-
lich von den  beeinflusst worden ist. So ist es zu 
einem Anstieg der Risikoaversion von Anlegern gekommen, wodurch deren Bereitschaft ge-
sunken ist, Kapital in den Vereinigten Staaten oder dem Euro-Raum anzulegen. Die seit Jah-
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ren weltweit sehr expansiv ausgerichtete Geldpolitik und die hohe Staatsverschuldung haben 
zudem in einigen Teilen der Bevölkerung zu Inflationsängsten geführt, die die Attraktivität 
von inflationsstabilen Vermögensanlagen erhöht haben. Dies wurde zusätzlich durch die au-
ßergewöhnlich niedrigen Zinsen am kurzen wie am langen Ende der Zinsstrukturkurve geför-
dert. Für Deutschland machte sich zudem bemerkbar, dass die Zinspolitik der Europäischen 
Zentralbank am Durchschnitt des Euro-Raums ausgerichtet ist, der sich wirtschaftlich sehr 
viel ungünstiger entwickelt als die deutsche Wirtschaft.  

Im Ergebnis ist es zu einem deutlichen Rückgang der Kreditkosten für Immobilienerwerber 
gekommen. So sanken die Effektivzinssätze für Wohnungsbaukredite an private Haushalte 
von rund 5 % im Jahr 2008 auf deutlich unter 3 % im Jahr 2013. Außerdem haben die niedri-
gen Zinsen die Kaufpreiskalkulation von Immobilieninvestoren dadurch beeinflusst, dass sie 
zu einem Anstieg des Gegenwartswerts zukünftig erwarteter Mieteinnahmen geführt haben. 
Alle genannten Faktoren dürften einen Beitrag zur Erklärung des Nachfrage- und Preisan-
stiegs auf dem Immobilienmarkt leisten. Für die Frage, ob die aktuellen Preise überhöht sind, 
kommt es somit entscheidend darauf an, für wie dauerhaft das aktuelle Zinsniveau – vor allem 
am langen Ende – eingeschätzt wird. 

Es gibt keinen Zweifel, dass die langfristigen Zinsen für deutsche Emittenten derzeit 
nicht unerheblich durch die Funktion des  für internationale Anleger beein-
flusst sind. Allerdings hat sich hier der Effekt der Outright Monetary Transactions (Zif-
fern 199 ff.) bereits bemerkbar gemacht, die Umlaufsrendite für festverzinsliche Wertpapiere 
hat sich seit ihrer Einführung von ihrem Tiefpunkt von rund 1 % gelöst. Sie liegt aber auch 
nach der Entspannung auf den europäischen Finanzmärkten mit rund 1,5 % noch immer auf 
einem extrem niedrigen Niveau. Ein weiterer Faktor, der mit den niedrigen langfristigen Zin-
sen in Deutschland zusammenhängt, könnte darin zu sehen sein, dass sich die volkswirtschaft-
liche Ersparnis bei einer immer schwächeren Investitionstätigkeit seit längerem immer mehr 
in die Richtung der Geldersparnis entwickelt hat (Schaubild 114). 
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Für die seit einigen Jahren zunehmende Immobiliennachfrage lassen sich wichtige 
 anführen. So stimulierte etwa die positive gesamtwirtschaft-

liche Entwicklung in Deutschland die Nachfrage nach Immobilien. Zudem gibt es demografi-
sche Effekte, die sich trotz des allgemeinen Bevölkerungsrückgangs regional positiv auf die 
Immobiliennachfrage auswirken.  

 haben sich in den vergangenen Jahren deutlich güns-
tiger als in den Jahren zuvor entwickelt. Die Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer stie-
gen im Zeitraum der Jahre 2007 bis 2012 insgesamt um 11,3 %, nachdem sie in den fünf Jah-
ren zuvor lediglich um 4,3 % zugenommen hatten. Im Jahr 2011 nahmen die Bruttolöhne und 
-gehälter je Arbeitnehmer gar um 3,3 % zu, so stark wie seit dem Jahr 1993 nicht mehr. 
Gleichzeitig ist die Arbeitslosenquote seit dem Jahr 2005 von 11,7 % auf 6,8 % im Jahr 2012 
zurückgegangen und die Beschäftigung hat deutlich zugenommen.  

Positive Effekte für den Immobilienmarkt dürften schließlich davon ausgehen, dass sich  
neben der bereits realisierten positiven Entwicklung die Beschäftigungs- und Einkom-

mensperspektiven der privaten Haushalte für die kommenden Jahre erheblich verbessert ha-
ben. Eine Erhöhung des Konsums an Wohnimmobilien infolge gesteigerter Einkommenser-
wartungen ergibt sich aus der Theorie der Konsumglättung (Ziffer 220). Dieser Zusammen-
hang wird in einer neueren Studie empirisch für Deutschland belegt (Deutsche Bundesbank, 
2013b). Da die Einkommenserwartungen gestiegen und gleichzeitig die Zinsen gesunken 
sind, lassen sich die beiden Effekte empirisch schwer trennen. 

Hinsichtlich der  sind drei Faktoren zu unterscheiden, die 
teilweise gegenläufig auf die Immobiliennachfrage wirken. Zunächst zeigt sich bundesweit 
seit Jahren ein Anstieg der Wohnraumnachfrage je Einwohner, die insbesondere darauf zu-
rückzuführen ist, dass die Zahl der Einpersonenhaushalte zunimmt. Dieser strukturelle Effekt, 
der unter anderem auf eine wachsende Zahl von Seniorenhaushalten und eine günstigere Ein-
kommenssituation zurückzuführen ist (Expertise 2011 Ziffern 98 ff.), erhöht bei unveränder-
ter Bevölkerungszahl die Nachfrage nach Wohnungen und Wohnraum. Dem wirkt jedoch der 
Bevölkerungsrückgang entgegen. So ist die Bevölkerungszahl in den Jahren 2000 bis 2011 
um etwa 400 000 Einwohner gesunken. Im Jahr 2012 hat sich dieser Trend nicht fortgesetzt, 
die Bevölkerungszahl ist zuwanderungsbedingt um etwa 200 000 Personen gestiegen.  

Nach der Prognose des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR, 2013a) 
zeichnet sich zum Jahr 2025 für Deutschland eine Erhöhung der Wohnflächennachfrage um 
rund 6 % auf 3,1 Mrd Quadratmeter ab. Dieser Zuwachs resultiert dabei ausschließlich aus 
den alten Bundesländern, in den neuen Ländern wird eine Stagnation erwartet. 

Die Wohnungsnachfrage in Deutschland wird  sehr unterschiedlich von Wan-
derungsbewegungen beeinflusst. Im Wesentlichen ist diese durch eine Wanderungsbewegung 
in die Ballungszentren gekennzeichnet, die dort zu entsprechenden Nachfrageanstiegen führt. 
Einerseits dürfte diese Entwicklung vom demografischen Wandel getrieben sein. Der ländli-
che Raum hat durch den Rückbau von Infrastruktur und dem Rückzug privater Angebote an 
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Attraktivität verloren, sodass ältere Menschen vermehrt in die Ballungszentren ziehen. Ande-
rerseits ziehen aber junge Menschen in die Großstädte, um dort bessere Arbeits- und Freizeit-
angebote wahrzunehmen.  

Im Ergebnis steigt die Einwohnerzahl in vielen  spürbar an. Der hierdurch 
ausgelöste regionale Nachfrageanstieg trifft jedoch auf ein kurzfristig starres Angebot und 
führt somit zu erheblichen regionalen Unterschieden in der Preisentwicklung für Wohnimmo-
bilien. So legten die Preise für Eigentumswohnungen in Hamburg im Zeitraum der Jahre 2003 
bis 2011 um über 31 % zu, in Berlin sogar um 39 %, während die Preise im bundesdeutschen 
Durchschnitt im selben Zeitraum lediglich um 10,5 % stiegen (Henger et al., 2012). Dass für 
die Großstädte ein recht deutlicher Zusammenhang zwischen Bevölkerungswachstum und 
Preisentwicklung existiert, verdeutlicht eine einfache Korrelationsanalyse für die Durch-
schnittswerte der Jahre 2007 bis 2012 (Schaubild 115; Mense, 2013). Zu einem entscheiden-
den Teil dürften die überproportionalen Preisanstiege in den Ballungsgebieten somit Aus-
druck eines wanderungsbedingten Nachfrageüberhangs sein.  

 

In einer aktuellen Analyse der Preisentwicklung von Wohnimmobilien wird ermittelt, dass die 
Preise für Wohnungen, nicht jedoch für Häuser, in sieben Großstädten gegenüber dem Jahr 
2004 um bis zu 20 % überbewertet sind, relativ zu einem Fundamentalwert, der mit demogra-
fischen und ökonomischen Faktoren erklärt werden kann (Deutsche Bundesbank, 2013b). 
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Dabei lassen sich deutliche Unterschiede zwischen den deutschen Großstädten erken-
nen, wenn man den Indikator des betrachtet, der den Preis 
eines Eigenheims mittleren Wohnwerts in Relation zum durchschnittlichen Nettohaushalts-
einkommen in einer Stadt setzt. Danach müssen in München fast 14 Jahreseinkommen für den 
Kauf einer Immobilie aufgewendet werden, in Stuttgart fast 11, während in Bremen lediglich 
knapp 4 Einkommen erforderlich sind (Schaubild 116). 

 

Bei der  zeigen sich deutliche Parallelen zur Kaufpreisentwicklung, 
wenngleich die Dynamik etwas geringer ausfällt. Die Angebotsmieten waren auf aggregierter 
Ebene bis Mitte der 2000er-Jahre gesunken und stagnierten daraufhin bis zum Jahr 2007 
(BBSR, 2013a). Seitdem steigen die Mieten wieder mit zunehmender Dynamik. So übertraf 
die Mietentwicklung in den Jahren 2011 und 2012 die Verbraucherpreisinflation. Diese Ent-
wicklung ist vor dem Hintergrund der unterproportionalen Mietentwicklung in den vorange-
gangenen Jahren dennoch als moderat zu bewerten. Auf regionaler Ebene ergibt sich aller-
dings, analog zur Kaufpreisentwicklung, eine auffällige Heterogenität. Während die Mieten in 
ländlichen Regionen mitunter rückläufig sind, zeigen sich ausgeprägte Mietsteigerungen in 
einzelnen Ballungszentren (Schaubild 117). Erneut besteht ein enger Zusammenhang mit der 
Bevölkerungs- und Beschäftigungsentwicklung in den Städten. 
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Wie stark sich ein möglicher Nachfrageeinbruch und ein damit einhergehender Preis-
rückgang am Immobilienmarkt auf die Gesamtwirtschaft auswirken würden, hängt neben der 
dadurch ausgelösten Reallokation von Produktionsfaktoren wesentlich von den Auswirkungen 
auf das Finanzsystem ab. Die Ausgestaltung der Immobilienfinanzierung ist in Deutschland 
so beschaffen, dass Schocks vergleichsweise gut verarbeitet werden können (Tabelle 33). So 
weisen mehr als 70 % der neu vergebenen Immobilienkredite eine anfängliche Zinsbindung 
von fünf oder mehr Jahren auf. Anders als bei einer variablen Verzinsung führt ein Anstieg 
der kurzfristigen Zinsen wie der Kapitalmarktzinsen nur mit einer größeren Verzögerung zu 
einer höheren Zinsbelastung der Kreditnehmer. Das aus Zinsänderungen resultierende Über-
schuldungsrisiko wird damit begrenzt. Im Gegenzug müssen Haushalte bei langfristigen Dar-
lehen in der Regel eine Entschädigung (Vorfälligkeitsentgelt) zahlen, wenn sie ihren alten 
Kreditvertrag vor Ende der Vertragslaufzeit kündigen wollen, um ein niedrigeres Zinsniveau 
bei anderen Banken zu nutzen. 

 

Gesamtwirtschaftlich bedeutet die langfristige Finanzierung von Immobilien jedoch, 
dass die  von den Schuldnern auf die Gläubiger übergehen. Wie die 
Deutsche Bundesbank berichtet (Deutsche Bundesbank, 2012), geben die großen, internatio-
nal tätigen Banken das Zinsänderungsrisiko – insbesondere in der Form von Zinsswaps – zu 
großen Teilen an Versicherer und andere Finanzintermediäre weiter. Sofern diese weitgehend 
vom langfristigen Kapitalmarktzins abhängige Zahlungsversprechen eingegangen sind, 
kommt es gesamtwirtschaftlich zu einem Hedging von Zinsänderungsrisiken. Jedoch gehen –
dem Finanzstabilitätsbericht der Bundesbank zufolge – viele Sparkassen und Kreditgenossen-
schaften bewusst Zinsänderungsrisiken ein, um Erträge aus der Fristentransformation zu er-
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zielen oder die Kosten einer Absicherung zu vermeiden. Hier kommt es dann entscheidend 
darauf an, dass die Bankenaufsicht auf eine Begrenzung solcher Risiken achtet.  

Die Immobilienfinanzierung in Deutschland zeichnet sich ferner durch einen ver-
gleichsweise  aus. Nach Angaben des Verbands Deutscher Pfand-
briefbanken lag die durchschnittliche Eigenmittelquote bei der Eigenheimfinanzierung im 
Jahr 2012 bei 29 % (Hofer, 2012). Ein ähnlicher Wert wird von der Task Force of the Mone-
tary Policy Committee of the European System of Central Banks (2009) ausgewiesen. Es ist 
zwar möglich, aber eher eine Ausnahme, in Deutschland Immobilienkäufe zu 100 % mit 
Fremdkapital zu finanzieren, während dies beispielsweise in den Niederlanden zur gängigen 
Praxis gehört. Der begrenzte Fremdfinanzierungsanteil lässt sich auch dadurch erklären, dass 
deutsche Banken ihre Immobilienkredite zum großen Teil mit gedeckten Schuldverschreibun-
gen und hierbei insbesondere mit Pfandbriefen refinanzieren. Am Ende des Jahres 2012 be-
fanden sich Hypothekenpfandbriefe (Inhaber- und Namensschuldverschreibungen) in einem 
Volumen von 232 Mrd Euro im Umlauf. Somit wurde rund ein Fünftel der Hypothekarkredite 
an inländische Unternehmen und Privatpersonen durch Pfandbriefe refinanziert. 

Das Emittieren von Pfandbriefen ist durch das Pfandbriefgesetz (PfandBG) geregelt. Dem-
nach dürfen Hypotheken nur bis zur Höhe der ersten 60 % des Beleihungswerts vergeben 
werden (PfandBG § 14). Das darüber hinausgehende Kreditvolumen ist für Kreditnehmer mit 
deutlich höheren Zinsen verbunden, da die Banken diese Kredite stärker mit Eigenkapital un-
terlegen müssen und hierfür eine Prämie verlangen. Die Verbriefung von Immobilienkredit-
forderungen (Mortgage Backed Securities), also die Bündelung, Strukturierung und der Ver-
kauf von Kreditportfolios an Investoren, spielt im Vergleich zu anderen Ländern hierzulande 
keine große Rolle (Henger und Voigtländer, 2011). Aus Sicht des Inhabers eines Pfandbriefs 
ist seine Forderung sehr gut abgesichert. Es entsteht jedoch aufgrund der für Pfandbriefe cha-
rakteristischen Übersicherung ein zusätzlicher Refinanzierungsbedarf der Hypothekenbank. 
Das Beispiel der Hypo Real Estate zeigt, dass das damit einhergehende Risiko der Fristen-
transformation bei steigenden kurzfristigen Zinsen die Solvenz der Bank bedrohen kann. 

Anders als in den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich ist es in 
Deutschland unüblich, das Volumen eines Hypothekenkredits nachträglich auszuweiten, um 
dadurch , etwa wenn der Immobilienwert gestiegen ist. In den 
Vereinigten Staaten haben steigende Immobilienpreise bis zum Jahr 2007 zu einem Wertan-
stieg der Kreditsicherheiten geführt. Dieser wurde dazu genutzt, bestehende Hypothekenkre-
dite auszuweiten. Die zusätzlichen Kredite wurden dann meist für Konsumzwecke verwendet. 
Insgesamt ist die Immobilienfinanzierung der Banken in Deutschland durch das Vorsichts-
prinzip geprägt und hat mit dazu beigetragen, dass die Volatilität der deutschen Immobilien-
preise im internationalen Vergleich sehr gering ausfällt.  

Ein weiteres Charakteristikum ist die vergleichsweise konservative Wertermittlung von 
Kreditsicherheiten. Im Unterschied zu den meisten anderen Ländern wird für das Hypothe-
kendarlehen nicht der Marktwert, sondern der  herangezogen 
(PfandBG § 16). Dieser entspricht dem niedrigsten Marktwert, der im Konjunkturverlauf er-
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zielt werden könnte. Somit liegt der Beleihungswert typischerweise unter dem Marktwert und 
schwankt kaum. 

Die aktuelle Entwicklung der  lässt bisher keine Über-
hitzungstendenzen in Deutschland erkennen. Die Kredite für Wohnungskäufe der privaten 
Haushalte weisen im Vorjahresvergleich eine Zuwachsrate von rund 2 % auf. Im Vergleich 
zum Jahresende 2009 beläuft sich der Anstieg auf rund 5 %. Demgegenüber hat sich bei-
spielsweise in Spanien oder Irland das Kreditvolumen für Immobilien während der Boomjah-
re 2003 bis 2006 mehr als verdoppelt (Schaubild 118). Dies zeigt ebenfalls, dass die deutlich 
wachsende Nachfrage nach Immobilien in Deutschland zu einem hohen Maß mit Eigenkapital 
finanziert wird, was das Finanzsystem gegenüber einem stärkeren Rückgang der Immobilien-
preise absichert. 

 

Zu den aus makroökonomischer Sicht stabilisierenden Elementen des deutschen Immo-
bilienmarkts zählt ebenso der im internationalen Vergleich ungewöhnlich 

 wohnenden privaten Haushalte (Schaubild 119). Er liegt mit 
46 % weit unter den Werten für Spanien (85 %), Irland (75 %) oder die Vereinigten Staaten 
(67 %). Wie die Finanzkrise verdeutlicht hat, kann eine hohe Wohneigentümerquote dazu 
führen, dass sich Haushalte durch den steigenden Wert ihrer Immobilie veranlasst sehen, die-
se zu verkaufen und ein größeres Objekt zumindest teilweise kreditfinanziert zu erwerben. Ein 
solcher Selbstverstärkungsmechanismus ist in Deutschland derzeit nicht zu erkennen. 

Insgesamt gesehen lässt die seit einigen Jahren zu beobachtende Belebung des deut-
schen Immobilienmarkts bisher keine Anzeichen für gesamtwirtschaftliche Fehlentwicklun-
gen erkennen, die zu Gefahren für die makroökomische Stabilität oder das Finanzsystem füh-
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ren könnten. Es ist bisher nicht zu massiven Verlagerungen von Produktionsfaktoren in die 
Bauwirtschaft gekommen, wie sie beispielsweise in Irland oder Spanien aufgetreten sind. Bei 
der Preisentwicklung sind auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene im historischen wie im inter-
nationalen Vergleich keine Überhitzungstendenzen zu diagnostizieren. Fundamental wird die 
Lage am Immobilienmarkt durch die günstigere gesamtwirtschaftliche Situation in Deutsch-
land gestützt. Selbst die negative demografische Entwicklung wird durch die steigende Zahl 
der Haushalte teilweise kompensiert. 

Bei alledem ist nicht zu übersehen, dass das ungewöhnlich niedrige langfristige Zinsniveau 
wesentlich zur hohen Nachfrage nach Immobilien beiträgt. Ein stärkerer Zinsanstieg würde 
die Dynamik des Markts erheblich abbremsen. Die daraus resultierenden Risiken für das Fi-
nanzsystem würden aufgrund der überwiegend langfristigen Zinsbindung allerdings nur ver-
zögert auf die Investoren durchschlagen. Dabei wären jedoch negative Effekte für jene Ban-
ken nicht auszuschließen, die sich unzureichend gegen einen Zinsanstieg am langen Ende 
abgesichert haben. Bei einer in der Regel vergleichsweise hohen Eigenkapitalfinanzierung ist 
das Finanzsystem gegen einen begrenzten Rückgang der Immobilienpreise grundsätzlich 
recht gut abgesichert. Der sich bei einer gesamtwirtschaftlichen Betrachtung stellende eher 
unauffällige Befund darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass es in einigen Regio- 
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nen und insbesondere in einzelnen Lagen zu Entwicklungen gekommen ist, die sich als nicht 
nachhaltig erweisen könnten. 

Die auf der regionalen Ebene zu beobachtende teilweise sehr hohe Nachfrage nach Im-
mobilien hat zu Spannungen geführt, die eine lebhafte Debatte über mögliche staatliche Ein-
griffe auf dem Wohnungsmarkt ausgelöst haben. Eine besondere Rolle spielt dabei, dass stei-
gende Mieten für die Bezieher niedriger Einkommen eine besondere Belastung darstellen, da 
sie einen sehr viel höheren Anteil des verfügbaren Haushaltseinkommens für die Miete auf-
wenden müssen als Bezieher hoher Einkommen.  

Der zu erwartende Rückgang der Bevölkerung wird bei dieser Entwicklung auf absehbare 
Zeit zu keiner Entlastung führen. Dies liegt zum einen daran, dass die Anzahl der Haushalte 
bis zum Jahr 2025 um etwa 800 000 ansteigen wird. Zum anderen ist davon auszugehen, dass 
der Zuzug in die Metropolregionen anhalten wird (Schaubild 120). 

Vorschläge zur Regulierung des Markts für Wohnimmobilien sowie zur Ausweitung 
des Wohnungsbestands spielten daher in den der Parteien eine teilweise 
große Rolle. Es geht dabei im Wesentlichen um folgende Bereiche: 

Eingriffe in die Preisbildung am Markt für Wohnimmobilien durch Obergrenzen für Mie-
ten in bestehenden wie neuen Verträgen, 

eine stärkere steuerliche Förderung von Investitionen im Wohnungsbau, insbesondere 
durch erhöhte Abschreibungsregelungen oder eine Wiedereinführung der Eigenheimzula-
ge, 

eine Ausweitung des Sozialen Wohnungsbaus, 

höhere Förderbeträge im Rahmen des Wohngelds.  

Bei allen  ist zu bedenken, dass Preise in einer 
Marktwirtschaft wichtige Signale darstellen. Dies gilt natürlich auch für die vor allem in 
Großstädten stark anziehenden Immobilienpreise und Mieten. Sie spiegeln in erster Linie die 
wachsende Attraktivität dieser Regionen wider, die zu einer zunehmenden Bevölkerungszahl 
und einer höheren Beschäftigung geführt hat. So sind die Einwohnerzahlen in München und 
Berlin in den vergangenen fünf Jahren um jeweils rund 100 000 Personen gestiegen. Das 
Marktsignal höherer Preise trägt dazu bei, das durch Zuwanderung gestörte Gleichgewicht 
von Angebot und Nachfrage wieder ins Lot zu bringen. Für Investoren wird ein Anreiz ge-
schaffen, verstärkt in einer solchen Region zu investieren. Für Nachfrager wird demgegenüber 
die Attraktivität des Zuzugs gemindert. 
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Prognostizierte Entwicklung der Anzahl der privaten Haushalte1)

1) Datenbasis BBSR-Raumordnungsprognose 2030; Geometrische Grundlage BKG/BBSR Raumordnungsregionen 2006. 

Anmerkung: Der Zensus 2011 zeigt gegenüber der hier benutzten Bevölkerungsfortschreibung eine Abweichung um knapp 2 %. 
Dies hat auf die hier dargestellte künftige Dynamik einen minderen Einfluss.

Schaubild 120 

Veränderung der privaten Haushalte insgesamt zwischen 2009 und 2030 in %

© BBSR, Bonn 2013 Quelle: BBSR
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Bei der vor allem in Großstädten wachsenden Nachfrage nach Wohnraum stellt sich das ver-
teilungspolitische Problem, dass zumindest in den Stadtstaaten die Wohneigentümerquote 
unterdurchschnittlich gering ist (Schaubild 121).  

862. Ein Ungleichgewicht zwischen der nachgefragten und der angebotenen Menge an 
Wohnraum lässt sich nicht durch Obergrenzen für die Miethöhe in neu abzuschließenden 
Verträgen beseitigen. Es wird dabei lediglich der Preis als Zuteilungsverfahren außer Kraft 
gesetzt, der Nachfrageüberschuss bleibt jedoch unvermindert bestehen. Es stellt sich eine In-
sider-Outsider-Problematik ein, das heißt es werden diejenigen begünstigt, die über eine 
Mietwohnung verfügen, während jene benachteiligt werden, die eine neue Wohnung suchen,  
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aber auf dem Markt nicht zum Zuge kommen. Für die Zuteilung des weiterhin knappen 
Wohnraums ergeben sich dann zwangsläufig andere Mechanismen, wie beispielsweise per-
sönliche Beziehungen oder aber indirekte Zahlungen in der Form von hohen Ablösesummen 
für in der Wohnung befindliches Mobiliar. Auf diese Weise erlangen Bestandsmieter und 
Vermieter eine Machtposition, die bei einer freien Preisbildung so nicht gegeben wäre. 
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Mittelfristig führen Obergrenzen für Mieten bei Neu- oder Wiedervermietung sogar zu 

einer Verschärfung des am Markt bestehenden Ungleichgewichts. Zum einen wird es für An-
leger weniger attraktiv, in neue Wohnimmobilien als Mietobjekt zu investieren. Zum anderen 
steigt für die Eigentümer der Anreiz, Mietobjekte verstärkt für eine Eigennutzung einzuset-
zen. Wenn Mieten reguliert sind, während die Kaufpreise für Immobilien frei vereinbart wer-
den können, erhöhen sich die Preise für eigengenutzte Wohnungen im Vergleich zu den (re-
gulierten) Mieten. Für die Outsider bietet dann der Erwerb einer Immobilie eine Möglichkeit, 
in den Genuss einer Wohnung zu kommen. 

Das bedeutet jedoch nicht, dass Mieten in  völlig frei 
angepasst werden sollten. Bei Mietverträgen handelt es sich um „relationale“, das heißt lang-
fristig angelegte Verträge, für die andere ökonomische Gesetzmäßigkeiten gelten als bei-
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spielsweise für Kaufverträge, wie das Tanken an einer Tankstelle, bei denen es nur zu einer 
sehr kurzfristigen Beziehung zwischen den beiden Vertragspartnern kommt. Die spezifischen 
Probleme, die sich aus relationalen Marktbeziehungen ergeben, werden in der 

 intensiv diskutiert (Furubotn und Richter, 2010). Ein wichtiges Spezifikum 
besteht dabei darin, dass in der Regel mindestens eine der beiden Vertragsseiten vertragsspe-
zifische Investitionen vornimmt, die bei Auflösung des Vertrags entwertet würden. Dies er-
öffnet jeweils der anderen Marktseite die Möglichkeit, sich durch opportunistisches Verhalten 
(„Hold-up“) einen Teil dieser Fixkosten anzueignen. Konkret gibt das einem Vermieter bei 
einem bestehenden Vertrag einen zusätzlichen Spielraum für eine Mieterhöhung. Die Fixkos-
tenbindung kann dabei immaterieller Natur sein, beispielsweise die für ältere Menschen be-
sonders wichtige Vertrautheit mit einem bestimmten Quartier.  

Aus diesem Grund werden Regelungen ökonomisch begründet, die wie § 558 BGB 
Mieterhöhungen bis zur Vergleichsmiete innerhalb eines bestimmten Zeitraums begrenzen. 
So darf sich die Miete innerhalb von drei Jahren um nicht mehr als 20 % erhöhen (Kappungs-
grenze). Die Landesregierungen können diese Grenze regional auf 15 % reduzieren, „wenn 
die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedin-
gungen in einer Gemeinde oder einem Teil einer Gemeinde besonders gefährdet ist“. 

Eingriffe in den Marktmechanismus in der Form von Obergrenzen bei Neu- und Wie-
dervermietungen sind somit ungeeignet, ein Ungleichgewicht auf einem regionalen Woh-
nungsmarkt zu beseitigen. Wenn die Attraktivität einer Region hoch ist, muss es letztlich im-
mer darum gehen, die Differenz zwischen nachgefragter und angebotener Menge über 

 abzubauen. Wie träge die Anpassungsprozesse auf dem Wohnungsmarkt ver-
laufen, zeigt sich an der Bautätigkeit in Berlin. Hier wurden im Jahr 2011 rund 4 500 Woh-
nungen mit einer Fläche von 516 000 m² fertiggestellt, was bezogen auf den Bestand einem 
Zuwachs von 0,2 % beziehungsweise 0,4 % entspricht. Die Baugenehmigungen lagen nur 
wenig darüber.  

Für die Entscheidungen privater Investoren spielen des Im-
mobilienmarkts eine wichtige Rolle. Dazu gehören Bestimmungen für Mieterhöhungen und 
über den Kündigungsschutz, ebenso wie Vorschriften über die energetischen Anforderungen 
an Gebäude und die Besteuerung (Kasten 27). Mit der vor kurzem verabschiedeten Novelle 
zur  (EnEV 2014) werden die Effizienzanforderungen für Neu-
bauten ab dem Jahr 2016 um 25 % angehoben. Hier besteht ein eindeutiger Zielkonflikt zwi-
schen dem Klimaschutz und der Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum. Zudem führen 
Regulierungen, die nachträgliche Verbesserungen der Energieeffizienz einfordern, zu einem 
erhöhten Risiko für Investoren.  

Nachteilige Effekte auf das Angebot von Wohnungen und auf die Mietpreise ergeben 
sich ebenfalls durch die fortlaufenden Anhebungen der . Seit dem 
1. September 2006 können die Bundesländer diese Steuer eigenständig festlegen. Dies hat 
dazu geführt, dass der davor einheitliche Steuersatz von 3,5 % jetzt in der Spitze 5,5 % be-
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trägt. Für das Jahr 2014 plant Berlin eine Anhebung auf 6 %, Schleswig-Holstein sogar auf 
6,5 %. Zusammen mit anderen Fixkosten (Gebühren für Makler, Notar und Grundbuchein-
trag) ergibt sich damit eine Belastung des Immobilienerwerbs von oft deutlich mehr als 10 % 
des Kaufpreises. Die hohen Transaktionskosten und die Unsicherheit über deren weitere Ent-
wicklung sind nicht nur eine Hürde für den Eigenerwerb, sie reduzieren zudem die Attraktivi-
tät des Wohnungsbaus für Investoren.  

Ein möglicher Beitrag zu mehr Investitionen im Wohnungsbau könnte darin bestehen, 
die zu verbessern. Mit einem 
linearen Abschreibungssatz von 2 % sind diese aktuell sehr viel niedriger als in den vorange-
gangenen Jahrzehnten (Tabelle 34) und zugleich deutlich geringer als die in einzelnen Studien 
ermittelte ökonomische Abschreibung, die mit 4 % beziffert wird (Brügelmann et al., 2013; 
Expertenkommission Wohnungspolitik, 1995). Auch der Abschreibungssatz für Gewerbeim-
mobilien im Betriebsvermögen (deren Bauantrag nach dem 31. März 1985 gestellt wurde) ist 
mit 3 % höher als die derzeitige Abschreibung für Wohnimmobilien (§ 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 
EStG). 

Problematisch an den derzeit sehr geringen Abschreibungssätzen für Neuinvestitionen ist 
nicht zuletzt die Tatsache, dass Sanierungsmaßnahmen für bestehende Objekte drei Jahre 
nach dem Kauf unbegrenzt sofort abgeschrieben werden können. Innerhalb der ersten drei 
Jahren können solche Maßnahmen immerhin in Höhe von 15 % des Gebäudewerts abge-
schrieben werden (BMF, 2003). Die Sanierung wird somit gegenüber dem Neubau steuerlich 
begünstigt.  

Insgesamt ist bei der Frage nach der angemessenen Abschreibung für Wohnimmobilien je-
doch zu berücksichtigen, dass  zusätzlich als Aufwand abgesetzt 
werden können. Somit entsteht bei Abschreibungen für Abnutzung ein steuerlicher Vorteil, da 
sich in der Regel nach 50 Jahren bei Immobilien kein Restwert von Null ergibt, sondern viel-
mehr zumindest mit dem nominalen Werterhalt zu rechnen ist, insbesondere wenn Erhal-
tungsaufwendungen getätigt werden. Zudem sind Veräußerungsgewinne aus Immobilien in 
einer Vielzahl von Fällen, unter anderem wenn sie im Privatvermögen und bestimmten recht-
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lichen Ausgestaltungen gehalten werden, nicht regelmäßig steuerpflichtig (Kasten 28).  

Denkbar wäre schließlich, die steuerliche Förderung nicht nur für Vermieter, sondern 
auch für  zu verbessern. Während im Ausland der Eigenerwerb von Immobilien 
häufig durch die steuerliche Abzugsfähigkeit von Zinsaufwendungen gefördert wird, erhalten 
Eigennutzer in Deutschland derzeit keine spezifische Förderung (Andrews et al., 2011). Die-
ser  entsprechend müssen die Eigentümer einer selbstgenutzten Immobilie 
in Deutschland allerdings keine Steuer auf die implizite Miete einer von ihnen genutzten 
Wohnung zahlen. Im Ausland wird in der Regel jedoch trotz der Abzugsfähigkeit der Zinsen, 
die der  entspricht, in den meisten Ländern keine Steuer auf die impli-
zite Miete erhoben (Andrews et al., 2011).  

Problematisch an einer steuerlichen Förderung in der Form eines Schuldzinsabzugs, wie sie 
im Ausland praktiziert wird, ist die regressive Wirkung, das heißt, dass die Bezieher hoher 
Einkommen in besonderem Maße begünstigt werden.  
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In Deutschland gab es mit der  eine steuerliche Förderung des Eigen-

erwerbs von Immobilien, die an Einkommensgrenzen gebunden war. Für Wohnungen, die vor 
dem 1. Januar 2004 angeschafft oder hergestellt wurden, betrug die Eigenheimzulage über 
einen Zeitraum von acht Jahren jährlich 5 % der Herstellungskosten für eine Neubauwohnung 
(höchstens jedoch 2 556 Euro jährlich) und 2,5 % der Anschaffungskosten für Altbauten 
(höchstens 1 278 Euro jährlich). Für jedes Kind wurde zusätzlich ein Betrag von 767 Euro 
jährlich gewährt. Die Einkunftsgrenze lag für Ledige bei 70 000 Euro, für Verheiratete bei 
140 000 Euro. Sie erhöhte sich für jedes Kind um 30 000 Euro. Im Vergleich zu einer Förde-
rung über einen Schuldzinsabzug vermeidet die Eigenheimzulage durch die von den Anschaf-
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fungskosten abhängige Zulage und die Einkommensgrenzen eine überproportionale Förde-
rung der Bezieher sehr hoher Einkommen.  

Die Eigenheimzulage wurde im Jahr 2006 abgeschafft, für zuvor erworbene Objekte wurde 
sie jedoch weiterhin gewährt. Mit einem durchschnittlichen Volumen von über 10 Mrd Euro 
jährlich hat sie sich als eine sehr teure Subvention erwiesen, bei der es zudem erhebliche Mit-
nahmeeffekte gab. Aus diesem Grund hatte sich der Sachverständigenrat in der Vergangenheit 
wiederholt für die Streichung der Eigenheimzulage ausgesprochen. 

Demgegenüber ist jedoch eine ausgeprägte steuerliche Benachteiligung des 
 nicht zu übersehen (Kasten 28). Diese Ver-

zerrung könnte dadurch beseitigt werden, dass man für den Erwerb einer eigengenutzten 
Wohnung zu einer Besteuerung nach der Investitionsgutlösung übergeht. Der Eigentümer 
könnte dann alle Aufwendungen, insbesondere Zinsaufwendungen, steuerlich gelten machen, 
müsste aber die fiktive Miete des Objekts als Einnahme versteuern. Zudem müssten Veräuße-
rungsgewinne versteuert werden.  

Ein zusätzliches Wohnungsangebot könnte durch mehr  im 
Wohnungsbau geschaffen werden. In der Nachkriegszeit hat eine solche Objektförderung eine 
große Rolle gespielt, fast die Hälfte aller in den 1950er- und 1960er-Jahren gebauten Woh-
nungen wurde im Rahmen des Sozialen Wohnungsbaus gefördert. Mittlerweile ist die Anzahl 
der Sozialwohnungen jedoch stark rückläufig. Während es im Jahr 2002 noch rund 2,5 Mio 
Wohnungen dieser Art gegeben hatte, waren es im Jahr 2011 nur noch 1,6 Mio Wohnungen 
(BMVBS, 2012).  

Die , die bis zur Föderalismusreform des 
Jahres 2006 als Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern konzipiert war, ging mit dieser 
Reform vollständig auf die Länder über. Sie beläuft sich derzeit auf jährlich rund 
518 Mio Euro. Zum Ausgleich erhielten die Länder im Rahmen der so genannten Entflech-
tungsmittel Zuwendungen des Bundes, um den Ländern die volle Übernahme dieser Aufgabe 
zu erleichtern. Die Intention war ursprünglich, die Entflechtungsmittel, die über den Sozialen 
Wohnungsbau hinaus insbesondere für den Hochschulbau und für die Bildungsplanung ge-
zahlt werden, bis zum Jahr 2019 abzuschmelzen. Um die Zustimmung der Länder im Bundes-
rat zum Europäischen Fiskalpakt zu erhalten, hat sich der Bund im Juli 2013 jedoch verpflich-
tet, die Entflechtungsmittel in voller Höhe bis zum Jahr 2019 weiterzuzahlen. 

Die  für den Sozialen Wohnungsbau lässt sich gut begründen, weil die 
Länder in Zusammenarbeit mit den Kommunen die Notwendigkeiten vor Ort deutlich besser 
erkennen können als der Bund. Zudem können nur die Länder die Kompatibilität der ge-
troffenen Maßnahmen mit den sonstigen regulatorischen Vorgaben für die Immobilienwirt-
schaft herstellen. Ein länderübergreifender Einfluss der in diesen Bereichen getroffenen Ent-
scheidungen lässt sich nicht erkennen. Daher sollte der Bund, wie im Fall der sonstigen Ent-
flechtungsmittel, nach dem Jahr 2019 keine weiteren Mittel zuweisen. 
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Ein Problem besteht darin, dass die Länder bei diesen Mitteln ab dem Jahr 2014 keiner strik-
ten  mehr unterliegen und daher nicht gesichert ist, dass die vom Bund gezahl-
ten Beträge tatsächlich für den Sozialen Wohnungsbau eingesetzt werden. Die entfallende 
Zweckbindung war mit der ursprünglichen Intention, die Mittel abzuschmelzen, verknüpft. 
Nun, da diese weiter in ursprünglicher Höhe gezahlt werden, ist die Abwesenheit der Zweck-
bindung nicht begründet. 

Die Anzahl der Haushalte, die als Bedarfsgemeinschaften Arbeitslosengeld II beziehen 
oder aber einen Anspruch auf Wohngeld haben, liegt mit rund 4,6 Mio weit über der Anzahl 
der Sozialwohnungen. Es ist jedoch problematisch, die Objektförderung in der Form des 

 als die sinnvollste Form der Unterstützung sozial schwacher Haus-
haushalte zu propagieren.  

Die Erfahrungen mit diesem Instrument zeigen, dass es  ist. Wenn man rea-
listische Größenordnungen für ein staatliches Programm im Sozialen Wohnungsbau ins Auge 
fasst, so würde es sich dabei um kaum mehr als einen Tropfen auf den heißen Stein handeln. 
Problematisch an diesem Instrument ist zudem, dass Mietern in der Regel nicht gekündigt 
wird, wenn sie die Bedürftigkeitsschwellen überschreiten. Die dafür zu leistende Fehlbele-
gungsabgabe ist mittlerweile in fast allen Bundesländern abgeschafft worden. Somit entsteht 
für die Bewohner von Sozialwohnungen ein Anreiz zur Immobilität. 

 Beim Sozialen Wohnungsbau wird häufig das  befürchtet. 
Dabei ist unstrittig, dass der Bau von Großwohnanlagen in den 1960er- und 1970er-Jahren 
oftmals erst zur Entstehung sozialer Brennpunkte geführt hat (Bundesregierung, 1994), ob-
wohl der Soziale Wohnungsbau ursprünglich eher als Antisegregationsstrategie geplant war. 
Ein Negativbeispiel aus Europa sind in dieser Hinsicht die französischen Vorstadtsiedlungen 
(Banlieues), in denen es gerade im vergangenen Jahrzehnt wiederholt zu Unruhen gekommen 
ist (Pan Ké Shon, 2010). Für stärker über das Stadtgebiet verstreute, beziehungsweise am 
Marktgeschehen orientierte Maßnahmen, die Investitionen in den Wohnungsbestand privater 
oder öffentlicher Wohnungsbauunternehmen fördern, ist ein solcher Negativeinfluss eher 
nicht festzustellen.  

Staatliche Handlungsoptionen gibt es auf der Ebene der . Sie haben die 
Möglichkeit, beim Verkauf städtischer Grundstücke nicht nur auf den Preis zu achten, son-
dern zugleich bestimmte Konzepte der Investoren für die Flächennutzung einzufordern. Dies 
ist in der Praxis häufig zu beobachten. Ein viel beachtetes Beispiel ist das Münchner Modell 
der „Sozialgerechten Bodennutzung“. Danach müssen Investoren 30 % der neu geschaffenen 
Wohnbauflächen für Personen mit besonderem Wohnraumversorgungsbedarf verwenden. Um 
das Potenzial derartiger Initiativen besser einschätzen zu können, wären sie zunächst einer 
unabhängigen Evaluation nach wissenschaftlichem Standard zu unterziehen.  

Eine steigende Belastung sozial schwacher Haushalte mit höheren Wohnkosten ist nicht 
nur sozialpolitisch, sondern auch unter  höchst bedenklich. In 60 der 100 
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größten deutschen Städte hat eine vierköpfige einkommensarme Familie im regionalen Ver-
gleich abzüglich der Miete weniger Geld zur Verfügung als den SGB-II-Regelsatz von 
1 169 Euro/Monat (Heyn et al., 2013). Bei weiter steigenden Mieten in den Ballungsräumen, 
die sich zwangsläufig in höheren Kosten für Unterkunft und Heizung im Rahmen des Bezugs 
von Arbeitslosengeld II niederschlagen, ergibt sich das Problem, dass sich der oftmals ohne-
hin nicht sehr hohe finanzielle Anreiz, aus dem Bezug von Arbeitslosengeld II in eine regulä-
re Beschäftigung einzutreten (JG 2010 Ziffern 473 ff.), durch steigende Mietbelastungen wei-
ter reduziert. Das für die Entscheidung zur Arbeitsaufnahme maßgebliche Verhältnis zwi-
schen dem durch das Arbeitslosengeld II bestimmten Anspruchslohn und dem Marktlohn ver-
ändert sich zu Lasten der Erwerbstätigkeit. 

Anstelle der Objektförderung in der Form des Sozialen Wohnungsbaus empfiehlt sich 
daher eine Subjektförderung, wie sie durch das  geleistet wird. Diese Transferleis-
tung wird Arbeitnehmern mit geringem Einkommen gewährt, die keine Leistungen durch das 
Arbeitslosengeld II empfangen. Gegenüber anderen Transferleistungen, die wie der Kinderzu-
schlag1 ebenfalls den Bezug von Arbeitslosengeld II vermeiden, bietet das Wohngeld eine 
spezifische Differenzierung nach dem ortsüblichen Mietniveau. Ende des Jahres 2011 gab es 
rund 900 000 Wohngeldempfänger, das entspricht 2 % aller Haushalte (BBSR, 2013b). In 
Ostdeutschland ist der Anteil der Wohngeldempfänger mit 2,8 % überdurchschnittlich hoch. 
Die Wohngeldsätze wurden seit dem Jahr 2009 nicht mehr erhöht. Die im Rahmen der 
Wohngeldnovelle 2009 eingeführte Heizkostenkomponente wurde mit Wirkung ab dem 
1. Januar 2011 wieder abgeschafft.  

Für Alleinerziehende und viele Paarhaushalte mit Kindern leistet das Wohngeld zu-
sammen mit dem Kinderzuschlag einen wichtigen Beitrag zur 

. So kommt eine Analyse von Bonin et al. (2013) zu dem Er-
gebnis, dass durch den kindbezogenen Anteil am Wohngeld etwa 200 000 Haushalte den 
ALG II-Bezug vermeiden. Der stärkste Rückgang finde sich mit etwa 164 000 Haushalten bei 
Paaren mit Kindern, bei Alleinerziehenden seien es dagegen nur etwa 28 000 Haushalte, die 
ohne den kindbezogenen Anteil am Wohngeld das Arbeitslosengeld II in Anspruch nähmen. 
Damit biete das Wohngeld Haushalten mit geringem Erwerbseinkommen eine Alternative 
zum Bezug von Grundsicherungsleistungen. Ein wichtiger Vorteil des Wohngelds bestehe 
dabei darin, dass es für viele Haushalte weniger stigmatisierend als der Bezug von ALG II-
Leistungen wirke. 

Eine  des Wohngelds an steigende Mieten und eine 
 nach regionalen Mietniveaus können daher einen Beitrag zum Abbau 

der in Großstädten zu beobachtenden Spannungen am Mietwohnungsmarkt leisten. Allerdings 
ist der Beitrag des Wohngelds zur Beseitigung eines Nachfrageüberschusses auf dem Woh-
nungsmarkt überwiegend symptomtherapeutischer Natur. Er erhöht die Zahlungsfähigkeit von 
Haushalten mit geringen Einkommen und verbessert daher ihre Chancen, sich gegenüber an-
deren Nachfragern zu behaupten. Nur in dem Maße, in dem es dadurch zu einer Ausweitung 

1 Der Kinderzuschlag erhöht das Einkommen von geringverdienenden Familien, um damit den Bezug von Arbeitslosengeld II 
zu vermeiden (JG 2010 Kasten 16). 
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der Nachfrage und damit zu höheren Preisen kommt, ergibt sich ein Anstieg der angebotenen 
Menge.  

Insgesamt stellt die hohe Nachfrage nach Wohnraum in Großstädten eine schwierige 
ordnungspolitische Herausforderung dar. Steigende Mieten können von sozial schwachen 
Haushalten nur sehr begrenzt abgefangen werden. Temporär bietet die Begrenzung der Miet-
erhöhung in bestehenden Verträgen eine gewisse Absicherung. Jedoch muss dabei damit ge-
rechnet werden, dass immer mehr Haushalte von Erwerbstätigen nach Abzug der Miete über 
ein Einkommen verfügen, dass unter den entsprechenden Sätzen des Arbeitslosengelds II 
liegt. Der Anreiz, einer regulären Arbeit nachzugehen, wird dadurch erheblich vermindert. 

Der Versuch, dem Problem der Wohnungsknappheit durch Obergrenzen für neu abzu-
schließende Mietverträge gerecht zu werden, ist allerdings kontraproduktiv. Kurzfristig wird 
damit nur der Preis als Zuteilungsmechanismus durch andere indirekte Zuteilungsmechanis-
men ersetzt. Mittel- und langfristig nimmt das Knappheitsproblem sogar zu. Anstelle der ei-
gentlich benötigten Ausweitung des Wohnungsbestands durch mehr Investitionen kommt es 
aufgrund der geringeren Renditeerwartungen zu einer Einschränkung der Investitionstätigkeit. 

Wenn man nicht nur auf die steigenden Preise als Anreiz für mehr Investitionen setzen 
will, läge es nahe, die privaten Investitionen im Wohnungsbau durch großzügigere Abschrei-
bungsregeln zu fördern. Allerdings kommt es bereits durch das Nebeneinander von steuerli-
cher Abschreibung und der Möglichkeit, Erhaltungskosten als Aufwand anzusetzen, zu einer 
Begünstigung des Wohnungsbaus. Veräußerungsgewinne sind zudem nach einer Frist von 
zehn Jahren steuerfrei. Aus diesem Grund spricht sich der Sachverständigenrat gegen eine 
Ausweitung der Abschreibungsmöglichkeiten für vermietete Immobilien aus. Selbstgenutztes 
Wohneigentum wird unter den geltenden steuerlichen Regelungen gegenüber anderen Formen 
des Wohneigentums aber diskriminiert. Wollte man dies ändern, wäre an einen Übergang zur 
Investitionsgutlösung zu denken. Ein Eigentümer würde dann beim Erwerb einer selbstge-
nutzten Immobilie so gestellt, als ob er sie an sich selbst vermietete.  

Beim öffentlichen Wohnungsbau, der mit der Föderalismusreform des Jahres 2006 auf 
die Länder übergegangen ist, sollte auf eine stärkere Zweckbindung der Mittel geachtet wer-
den. Eine Wiederbelebung des Sozialen Wohnungsbaus ist kritisch zu sehen. Zum einen wä-
ren die realistisch zu erwartenden Größenordnungen kaum mehr als ein Tropfen auf den hei-
ßen Stein. Zum anderen ist die Gefahr von Fehlbelegungen hoch, und es muss mit Segregati-
onsproblemen gerechnet werden.  

Ein der Symptomtherapie zuzurechnendes Instrument ist das Wohngeld. Wie der Kin-
derzuschlag bietet es eine Brückenfunktion zwischen der Transferleistung des Arbeitslosen-
gelds II und einem regulären Erwerbseinkommen. In Anbetracht der steigenden Mieten in 
Ballungsräumen empfiehlt sich eine fortlaufende Anpassung der seit dem Jahr 2009 konstan-
ten Wohngeldsätze, insbesondere, um den Abstand zwischen dem Lohn bei Erwerbstätigkeit 
und dem Transferbezug bei Nichterwerbstätigkeit zu sichern. 
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Eine wichtige Lehre der in den vergangenen Jahren durchlebten globalen Finanz- und 
Wirtschaftskrise lautet, dass  stets einer um-
fassenden Einordnung bedürfen. Den Blick allein auf die aktuelle Wirtschaftsleistung und 
deren Wachstum zu richten, ist unzureichend. Kurzfristig sichtbare Erfolge könnten das Re-
sultat exzessiver Verschuldung oder rücksichtsloser Ausbeutung der Natur sein und somit 
nicht auf einer nachhaltigen Erfolgsbasis beruhen. So wurden in den vergangenen Jahren in 
vielen Industrieländern erhebliche Teile des Wachstums früherer Jahre als Wohlstandsillusion 
entlarvt, die notwendigen Anpassungsprozesse sind schmerzhaft und dauern noch immer an. 

Gesellschaften hingegen, die den Stand ihres gesamtwirtschaftlichen Kurses mit einem breite-
ren Spektrum einander ergänzender Messinstrumente einordnen, können derartige Illusionen 
vermeiden und, wenn nötig, rechtzeitig Maßnahmen einleiten, die Fehlentwicklungen verhin-
dern. Dies ist die grundlegende Erkenntnis hinter dem Bestreben vieler entwickelter Volks-
wirtschaften, ihr statistisches Berichtswesen und dessen Kommentierung unter dem Motto 
„ “ so auszurichten, dass sie weit über die Dokumentation des Wirtschafts-
wachstums hinausweisen. 

Der Sachverständigenrat hat sich in den 50 Jahren seines Bestehens seinem gesetzlichen 
Auftrag gemäß immer einer  ver-
pflichtet gesehen. Diese hat, wenngleich sie weitgehend auf materielle Aspekte von Wohl-
stand und Lebensqualität konzentriert war, stets weit mehr umfasst als nur das gesamtwirt-
schaftliche Wachstum. So heißt es etwa im Jahresgutachten 1975/76: 

 

(JG 1975 Ziffer 275) 

Als  wirkte der Sachverständigenrat insbesondere in seiner 
im Jahr 2010 gemeinsam mit dem Conseil d’analyse économique (CAE) veröffentlichten Ex-
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pertise „Wirtschaftsleistung, Lebensqualität und Nachhaltigkeit: Ein umfassendes Indikato-
rensystem“, die als direkter Vorläufer des von der Enquete-Kommission des Deutschen Bun-
destages entwickelten Indikatorensatzes W3 zu sehen ist (Enquete-Kommission, 2013). Die 
wichtigste Weiterentwicklung der Enquete-Kommission bestand dabei darin, die Abwägung 
zwischen Relevanz und Kommunizierbarkeit stärker in den Blick zu nehmen. Das resultieren-
de Indikatorensystem konnte kompakter und somit dem gesellschaftlichen Diskurs deutlich 
zugänglicher gestaltet werden. 

Im vorliegenden Kapitel wird anhand einer Zusammenstellung der an unterschiedlichen 
Stellen des aktuellen Jahresgutachtens verwendeten und kommentierten Indikatoren und Dis-
kussionen dokumentiert, dass dort zahlreiche Elemente des Indikatorensatzes W3 – oder ge-
danklich eng verwandte Indikatoren – zum Einsatz kommen. Somit sind die Jahresgutachten 
ein  einer ganzheitlichen Berichterstattung zu Stand und Ent-
wicklung des gesellschaftlichen Wohlstands. Damit diese ihren Zweck erfüllen kann, sind 
tiefere Einordnungen und Kommentierungen erforderlich, eine bloße Auflistung von Indikato-
ren reicht nicht aus. Der Sachverständigenrat erfüllt mit dieser umfassenden Arbeit seinen 
gesetzlichen Auftrag, „zur periodischen Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung in der Bundesrepublik Deutschland und zur Erleichterung der Urteilsbildung bei allen 
wirtschaftspolitisch verantwortlichen Instanzen sowie in der Öffentlichkeit“ beizutragen. 

Ideengeschichtlich lassen sich die Wurzeln der aktuellen internationalen Debatte um 
„GDP and beyond“ bis weit in die Vergangenheit zurückverfolgen. In der  
des deutschen Sprachraums wurde beispielsweise bereits im 19. Jahrhundert intensiv darüber 
diskutiert, ob und mit welchen Instrumenten der Stand des gesellschaftlichen Wohlergehens 
gemessen werden könne und solle. Dabei spielten neben der Frage der Erfassung materieller 
Aspekte breit gefasste Facetten der menschlichen Existenz eine erhebliche Rolle, etwa Ge-
sundheitsversorgung, Bildungszugang und Arbeitsbedingungen. Nicht zuletzt das Konzept der 
Nachhaltigkeit wirtschaftlicher Aktivitäten, dessen Bedeutung in der aktuellen Diskussion 
derart an Bedeutung gewonnen hat, fand bereits in diesen frühen Beiträgen seine Entspre-
chung (aus dem Moore und Schmidt, 2013). 

Für Deutschland zeigt sich dieses breite Verständnis wohlfahrtsrelevanter Aspekte bei-
spielsweise in der umfangreichen , die in den 1970er-Jahren mit gro-
ßer Euphorie entwickelt wurde, und in der , die bereits vor 
mehr als einem Jahrzehnt als regelmäßiges Berichts- und Steuerungsinstrument der Bundes-
regierung etabliert wurde. Vor allem wird die Einsicht, dass es allein mit der Berichterstattung 
zum Wirtschaftswachstum nicht getan sein kann, in den seit 50 Jahren vorgelegten Jahresgut-
achten des Sachverständigenrates sichtbar. 

Das Gesetz über die Bildung des Sachverständigenrates vom August 1963 sieht explizit 
vor, dass der Sachverständigenrat in seinen Gutachten die jeweilige 

 und deren absehbare Entwicklung darstellt. Dabei soll er untersuchen, wie im Rahmen 
der marktwirtschaftlichen Ordnung gleichzeitig die Stabilität des Preisniveaus, ein hoher Be-
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schäftigungsstand und ein außenwirtschaftliches Gleichgewicht bei stetigem und angemesse-
nem Wachstum gewährleistet werden können. In die Untersuchung sollen zudem die Bildung 
und die Verteilung von Einkommen und Vermögen einbezogen werden. 

Das Spektrum der zu begutachtenden Aspekte der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung war 
demnach  die gesamtwirtschaftliche Aktivität und deren 

. Abgesehen von der Entwicklung der staatlichen Schuldenstandsquote, die mitt-
lerweile unter Politikern auf allen parlamentarischen Ebenen eine erhöhte Aufmerksamkeit 
genießt, sind mit dem Wirtschaftswachstum und dem Themenkomplex Beschäftigung und 
Arbeitslosigkeit die beiden Themen angesprochen, die für die Politik im Routinebetrieb von 
entscheidender Bedeutung sind (Fertig et al., 2012). Zudem zeigt die statistische Analyse des 
Informationsgehalts einschlägiger Indikatoren: Die Betrachtung allein dieser beiden Aspekte 
führt bei der Beschreibung von Wohlstand und Glück schon recht weit. Das Bemühen um 
eine ganzheitliche Wohlfahrtsberichterstattung, die darüber hinaus noch zu einem Erkenntnis-
gewinn führt, ist kein leichtes Unterfangen (Schmidt und Kassenböhmer, 2010). 

Von besonderer Bedeutung beim gesetzlichen Auftrag des Sachverständigenrates ist 
zudem, dass er  bei einer  stehen bleiben soll, son-
dern vielmehr auf der Basis seiner ökonomischen Expertise die Lage ausführlich und diffe-
renziert zu begutachten hat. Statistische Kennzahlen können immer nur Instrumente sein, um 
Erkenntnisse zu gewinnen und den gesellschaftlichen Diskurs anzustoßen. Sie sind kein 
Selbstzweck. Das Leben ist zu vielfältig, als dass solche Maße für sich selbst sprechen könn-
ten. Stattdessen wird häufig der Informationsgehalt der berichteten Kennzahlen nur durch eine 
fachlich qualifizierte Einordnung zugänglich. 

So ist es für jeden Adressaten des Berichtswesens beispielsweise vergleichsweise einfach, ein 
Wirtschaftswachstum von 2 % einzuordnen, wenn das Wachstum üblicherweise um 1 % her-
um schwankt. Dann dürfte sich die Volkswirtschaft in einer Phase des Aufschwungs befinden. 
Doch die Bedeutung etwa eines steigenden Anteils junger Menschen, die aktuell an einer 
Hochschule studieren, lässt sich ohne Sach- und Faktenkenntnis nicht leicht einordnen. Ein 
solcher Anstieg könnte auf verbesserten Bildungszugang zurückzuführen sein, aber auch auf 
eine verschlechterte Effizienz der Bildungseinrichtungen, die zu längeren Studienzeiten führt. 

Doch trotz des umfassenden Anspruchs, den das statistische Berichtswesen und seine 
Kommentierung – nicht nur durch den Sachverständigenrat – in den vergangenen Jahrzehnten 
erfüllt hat, hat sich in jüngster Zeit die Diskussion um deren Defizite und um die Notwendig-
keit, ein  voranzutreiben, verstärkt. Zum einen hat sich gezeigt, 
dass das bisherige Wachstum nicht als der sichere Vorbote eines stetig voranschreitenden 
materiellen Fortschritts gesehen werden kann. Stattdessen ist zu fragen, wie es um die Nach-
haltigkeit des Wirtschaftswachstums bestellt ist. Zum anderen wurde in den vergangenen Jah-
ren verstärkt Kritik an der vermeintlichen Konzentration westlicher Wirtschaftsmodelle auf 
materiellen Wohlstand geübt. Das statistische Berichtswesen sei dementsprechend auf ein 
breiteres Wohlstandsverständnis hin auszurichten (Enquete-Kommission, 2013). 
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Die globale Finanz- und Wirtschaftskrise stellt eine bedeutsame Herausforderung für 
das marktwirtschaftliche Gefüge dar. Vormals erfolgreiche Geschäftsmodelle sind zusam-
mengebrochen, vor allem in der Finanzwirtschaft, und die ehedem durch günstige Kredite 
überlagerte Schwäche vieler Unternehmen der Realwirtschaft trat offen zutage. Viele Volks-
wirtschaften durchleben  an eine neue Realität. In der Europä-
ischen Wirtschafts- und Währungsunion ist sogar eine Krise systemischer Natur entstanden, 
die einem unzureichend gestalteten Regelwerk und nicht alleine der Aufdeckung fundamenta-
ler realwirtschaftlicher Schwächen geschuldet ist. In den ersten Jahren dieses Jahrhunderts 
hatten viele noch geglaubt, das Phänomen konjunktureller Schwankungen sei endgültig über-
wunden und durch breit gefächerte Diversifikation von Risiken sei ein 

 gesichert. Erst die Krise hat diese Einschätzung . 

Somit ist es ratsam, die Anfälligkeit von Volkswirtschaften gegenüber krisenhaften Zu-
spitzungen zu vermindern, selbst wenn dies bedeutet, dass aufgrund dieser Betonung der 

 deren durchschnittliche Wachstumsleistung aktuell geringer 
ausfällt, als es ohne entsprechende Vorsichtsmaßnahmen möglich wäre. Neben einer Förde-
rung der Widerstandsfähigkeit der Volkswirtschaft gegenüber makroökonomischen Schocks 
ist es vorteilhaft, frühzeitig Signale über aufkeimende Krisen zu sammeln und als Auslöser 
von Abwehrmaßnahmen nutzen zu können. Derartige Indikatoren hat der Sachverständigenrat 
in seinen Vorschlag für einen Indikatorensatz zur umfassenden Berichterstattung zu Wachs-
tum, Wohlstand und Lebensqualität aufgenommen (Expertise 2010). 

Doch  selbst ist  geraten. In den Jahr-
zehnten nach dem Zweiten Weltkrieg war man noch überzeugt gewesen, dass Zeiten hohen 
Wirtschaftswachstums solche sind, in denen sich Wohlstand und Lebensqualität der Gesell-
schaft verbessern. Dieses Bild erhielt ab den frühen 1970er-Jahren erste Risse, etwa durch den 
Bericht an den Club of Rome im Jahr 1972. Die folgenden Jahrzehnte eines weiteren, teilwei-
se recht eindrucksvollen Wachstums ließen das Interesse an diesem skeptischen Blick zeit-
weise erlahmen. Insbesondere gelang es Hunderten von Millionen Menschen in den Schwel-
lenländern, im Zuge der Globalisierung der Armut zu entkommen, und der Gegenentwurf des 
realen Sozialismus ging als völlig ungeeignetes Wirtschaftsmodell im Unmut der ihm unter-
worfenen Bürger unter. 

Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat der Wachstumsskepsis und der damit eng verbun-
denen Kritik am Bruttoinlandsprodukt als Wohlstandsindikator neuen Auftrieb gegeben. Dies 
befeuerte die Forderung nach einem breiteren, ganzheitlichen Berichtswesen. Statt einer rei-
nen gesamtwirtschaftlichen Begutachtung sei insbesondere zu fragen, ob neben der ökonomi-
schen auch die  gewährleistet sei. Für Ökonomen ist 
das alles andere als eine revolutionäre Forderung. Denn ihnen ist seit jeher präsent: Das Brut-
toinlandsprodukt erfasst das Niveau des Wohlstands einer Gesellschaft nur näherungsweise 
und unvollständig, und sein Wachstum bildet dessen Fortschritt nicht perfekt ab. 
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Vor diesem Hintergrund sind in den vergangenen Jahren alternative Wohlfahrtsmaße 
zunehmend ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Nicht zuletzt reflektiert diese Entwicklung 
den Stand des politischen Diskurses über die angemessene Wirtschaftsordnung, in dem sich 
mittlerweile das  als neues Leitbild ergeben hat. So hatte die 
Brundlandt-Kommission im Jahr 1987 mit einem dezidierten Fokus auf die Gerechtigkeit 
zwischen heutigen und künftigen Generationen eine Entwicklung dann als nachhaltig charak-
terisiert, wenn sie „die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass zukünf-
tige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.“ In der Politik hat sich 
als Konkretisierung inzwischen das  der Nachhaltigkeit durchgesetzt. 
Dessen Grundprinzip besteht darin, die Wechselwirkungen zwischen und die Belastungsgren-
zen von Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt – nicht zuletzt in deren globaler Perspektive – 
zu berücksichtigen (Leipprand und aus dem Moore, 2012). 

Jüngster Ausdruck der Bemühungen um den Aufbau einer ganzheitlichen Berichterstat-
tung sind die Schlussfolgerungen der „Wachstum, Wohlstand, Le-
bensqualität – Wege zu nachhaltigem Wirtschaften und gesellschaftlichem Fortschritt in der 
Sozialen Marktwirtschaft“, die der Deutsche Bundestag im Herbst 2010 eingesetzt hatte. Die 
Enquete-Kommission wurde unter anderem damit beauftragt, einen Vorschlag zur ganzheitli-
chen Wohlstandsmessung zu entwickeln. Diese Arbeiten führten zum Vorschlag eines umfas-
senden, jedoch vom Umfang her begrenzten Indikatorensatzes W3, dessen weitere Umsetzung 
aktuell eines Beschlusses der Bundesregierung harrt. Vorgeschlagen wurde also explizit nicht 
ein aggregierter Wohlstandsindex, das heißt eine einzige Kennzahl des Wohlstands, wie es 
von den Autoren des Einsetzungsauftrags offenbar noch angestrebt worden war (Deutscher 
Bundestag, 2010). 

Bei ihrer Willensbildung konnte die Enquete-Kommission „Wachstum, Wohlstand, 
Lebensqualität“ auf  zurückgreifen. Insbesondere hatte die im 
Jahr 2009 vom damaligen französischen Präsidenten Sarkozy eingesetzte Expertenkommissi-
on zur Wohlstandsmessung, die , angeregt, dass ein ganzheitliches Indi-
katorensystem zur Wohlfahrtsmessung die drei Dimensionen Wirtschaftsleistung, Lebensqua-
lität und ökologische Nachhaltigkeit umfassen sollte (Stiglitz et al., 2009; Braakmann, 2010). 

Auf diesen Vorarbeiten aufbauend legte der  ein Jahr später, im Dezem-
ber 2010, gemeinsam mit dem CAE im Auftrag des deutsch-französischen Ministerrats einen 
konkreten Vorschlag für ein umfassendes Indikatorensystem zur Messung von Wirtschafts-
leistung, Lebensqualität und Nachhaltigkeit vor. Dieses Indikatorensystem ging über eine 
bloße Konkretisierung der Vorstellungen der Stiglitz-Kommission hinaus, da es den dort vor-
gesehenen Elementen der ökologischen Nachhaltigkeit Aspekte der ökonomischen Nachhal-
tigkeit hinzufügte (Expertise 2010; Schmidt, 2011). 

Weitere prominente Beispiele im internationalen Kontext sind neben den Arbeiten der OECD 
(2009, 2011) und der Europäischen Kommission (2009) vor allem das australische Indikato-
rensystem „Measures of Australia‘s Progress“ (ABS, 2010) und der kanadische „Canadian 
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Index of Wellbeing“ (Michalos et al., 2011). Zu den in Deutschland intensiver diskutierten 
weiteren Beiträgen zählt beispielsweise der Nationale Wohlfahrtsindex (Diefenbacher et al., 
2010). Darüber hinaus liegt eine Fülle weiterer Ansätze und Diskussionsbeiträge vor (Schmidt 
und aus dem Moore, 2013b). Parallel zu diesen Bemühungen hat sich in der ökonomischen 
Literatur seit den 1990er-Jahren ein eigener Forschungszweig zur Erklärung des subjektiven 
Wohlbefindens herausgebildet (Oswald, 1997; Frey und Stutzer, 2001, 2002; Easterlin, 2002; 
Di Tella und MacCulloch, 2006; Layard, 2006, 2011; Stevenson und Wolfers, 2008; Wei-
mann et al., 2012). 

Die Enquete-Kommission hat mit dem in diesem Jahr mit breiter Mehrheit beschlosse-
nen Konzept für ein praxistaugliches Indikatorensystem  auf dem Weg 
zur Umsetzung unternommen. Erstens hat sie entschieden, ein System von mehreren Indikato-
ren und nicht einen einzigen Index vorzuschlagen. Zweitens hat sie in der Abwägung zwi-
schen Komplexität und Kommunikation einen Weg gefunden, der beiden Anforderungen ge-
recht wird. 

Mit ihrer Entscheidung für ein  hat die Enquete-Kommission dem 
konzeptionell widersinnigen Ansinnen, die Wohlfahrtsberichterstattung umfassender zu ge-
stalten, aber gleichzeitig durch die Formulierung eines einzelnen Wohlfahrtsindex noch stär-
ker zu verdichten, als es die gesamtwirtschaftliche Begutachtung je tun würde, eine klare Ab-
sage erteilt. Die  des Reservoirs an statistischen Einzelinformationen in eine 
einzige Kennzahl erscheint zwar auf den ersten Blick ansprechend. Eine einzelne Zahl lässt 
sich leicht und verständlich kommunizieren und ein Vergleich von Volkswirtschaften scheint 
oberflächlich betrachtet direkt möglich zu sein. Allerdings kann eine derartige Verdichtung 
nur dadurch gelingen, dass man die einzelnen Komponenten, die in den Gesamtindex einflie-
ßen, einer  unterzieht. 

In dem hier diskutierten ganzheitlich ausgerichteten Kontext werden dabei notwendigerweise 
solche Informationen einfließen, die nicht von vornherein in monetären Größenordnungen 
erfasst werden, sondern als Anteile oder Rangfolgen. Schon allein deshalb wird es so gut wie 
unmöglich sein, die „richtigen“ Gewichte zu finden, die in der Lage sind, die Wertordnung 
der Gesellschaft auf dieser tiefen Detailebene verlässlich abzubilden. Detailinformationen 
zum Zwecke der leichten Kommunikation auf eine einzelne Zahl zu verdichten, erweist sich 
somit als Irrweg. 

Damit bestand die Herausforderung für die Enquete-Kommission darin, ein Indikato-
rensystem zu entwickeln, das einerseits  ist, um Politik und Öffent-
lichkeit umfassend über die wichtigsten Entwicklungen in den drei Dimensionen der Nachhal-
tigkeit zu informieren. Dazu gehört zwingend der Aspekt der ökonomischen Nachhaltigkeit, 
wie er im regelmäßigen Berichtskanon des Sachverständigenrates angesprochen wird. Ande-
rerseits sollte das Indikatorensystem trotz seines umfassenden Informationsgehalts so 

 bleiben, dass es in den Medien  und der Öffentlichkeit 
 werden kann. 
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Bei dem von der Enquete-Kommission vorgelegten Indikatorensystem W3 (Schaubild 124) 
diente das Indikatorensystem des deutschen und des französischen Sachverständigenrates in 
vielerlei Hinsicht als Pate. Die Enquete-Kommission konnte zusätzlich einen wichtigen Kom-
promiss zwischen Komplexität und Kommunikation erreichen, indem sie in ihrem Indikato-
rensystem die Unterscheidung zwischen stets zu kommunizierenden „Leitindikatoren“ und 
weitgehend im Hintergrund verbleibenden „Warnlampen“ einführte (Enquete-Kommission, 
2013; Schmidt und aus dem Moore, 2013a). 

 

Das Indikatorensystem W3 folgt somit in seiner Struktur zwei Grundüberlegungen: Die 
drei Dimensionen der Nachhaltigkeit werden in  ab-
gebildet. Somit werden die Säulen „Materieller Wohlstand“, „Soziales und Teilhabe“ sowie 
„Ökologie“ unterschieden. Das entspricht sowohl den Vorarbeiten der Stiglitz-Kommission 
als auch der gemeinsamen Arbeit der Sachverständigenräte. Innerhalb jeder dieser drei Säulen 
gliedern sich die dort enthaltenen Einzelindikatoren in zwei unterschiedliche Gruppen, die 
insgesamt zehn Leitindikatoren und die insgesamt neun Warnlampen.1 Die Leitindikatoren 
sollen bei jeder Aufbereitung und Kommentierung des Indikatorensystems explizit dokumen-
tiert und ausführlich diskutiert werden. Indikatoren, die als Warnlampen dienen, sollen hinge-

1 Die als weitere „Hinweislampe“ mitgeführte nicht-marktvermittelte Produktion, wie etwa Hausarbeit oder ehrenamtliche 
Tätigkeiten, soll für die Zwecke der kompakten Darstellung dieses Kapitels in den Hintergrund treten. Ihre gegenüber dem 
Status quo verbesserte Erfassung ist nichtsdestoweniger ein wichtiges Anliegen. 
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gen im Normalfall lediglich im Hintergrund mitgeführt werden und nur dann in den Vorder-
grund treten, wenn ihre Entwicklung einen Warnhinweis gibt. 

Die  hinter diesem Vorgehen ergibt sich aus der Analogie zum Armaturenbrett 
eines Flugzeugs oder PKW: Ein professioneller Pilot braucht keine weitere Verdichtung der 
vorliegenden Informationen, er muss in der Lage sein, die Einzelinformationen eines komple-
xen Cockpits rasch zu erfassen. In Analogie dazu kann man von einem professionellen Statis-
tiker oder Ökonometriker erwarten, dass er die grundlegenden Einsichten, die ein umfassen-
des System von Einzelindikatoren bereithält, rasch erkennen kann. Im Gegensatz dazu dürfte 
die Mehrzahl der Erwachsenen zwar in der Lage sein, die Informationen hinreichend zu erfas-
sen, die typischerweise für den Lenker eines PKW aufbereitet werden, doch ein Flug-
zeugcockpit würde die meisten Fahrer wohl überfordern. Aus diesem Grund delegiert man 
typischerweise viele Informationen, wie etwa über den Zustand der elektrischen Sicherungen, 
an Warnlampen, die nur dann leuchten, wenn es darauf ankommt. 

Die Enquete-Kommission geht davon aus, eine komplexe Informationslage auf diese Weise 
soweit verdichtet zu haben, dass sich die Adressaten nach wie vor ein  
über die Lage bilden können. Gleichzeitig soll diese zweistufige Verdichtung – die Beschrän-
kung auf lediglich 19 Indikatoren insgesamt und die Delegation eines guten Teils der Infor-
mation an ein Teilsystem von Warnlampen – garantieren, dass dieses Indikatorensystem viele 
Bürger erreicht und tatsächlich als  dienen kann. 

Die erste Säule des Indikatorensatzes beschäftigt sich mit dem aktuellen Stand und der 
künftigen Entwicklung des . Das Bruttoinlandsprodukt ist und bleibt 
dabei das zentrale Maß der  einer Volkswirtschaft. Hier werden als erster 
Leitindikator das (preisbereinigte) Niveau pro Kopf und dessen (preisbereinigte) Wachstums-
rate ausgewiesen, um einerseits einen internationalen Vergleich zu ermöglichen und anderer-
seits Fortschritte über die Zeit rasch zu erkennen.2 Ergänzend soll die Position in der Ranglis-
te aller Volkswirtschaften mitgeführt werden, um über die Leistungskraft der Volkswirtschaft 
im weltpolitischen Geschehen zu informieren. Eine erste Warnlampe dieser Säule sind die 
Nettoinvestitionen, die über die Basis für künftiges Wachstum informieren. Sie soll dann auf-
leuchten, wenn ein Wert von 5 % in Relation zum Bruttoinlandsprodukt unterschritten wird. 

Der zweite Leitindikator dieser Säule spricht die Verteilung der Einkommen an. Hier soll mit 
der P80/P20-Relation die Spreizung der  der äquivalenzgewichteten Haushalts-
nettoeinkommen verwendet werden. Dieser Indikator gibt die Relation des Einkommens jenes 
Prozents der Bevölkerung, das mehr als die unteren 79 % und weniger als die oberen 20 % 
der Bevölkerung an Einkommen zur Verfügung hat, gegenüber dem Einkommen jenes Pro-
zents der Bevölkerung an, das mehr als die unteren 19 % und weniger als die oberen 80 % an 
Einkommen realisiert. Dieses robuste Verteilungsmaß soll eine intuitive Vorstellung über die 
Spreizung der Verteilung vermitteln, ohne dabei die nur ungenau zu erfassenden Extreme der 
Einkommensverteilung zu benötigen. 

2 Dabei ergeben sich bereits statistische Herausforderungen, da diese beiden Vergleiche jeweils nach einer eigenen Preisbe-
reinigung verlangen, einmal nach Kaufkraftparitäten im Querschnitt und einmal durch Kettenindizes im Zeitverlauf. 
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Eine zweite Warnlampe dieser Säule besteht in einer analogen Aufbereitung der Verteilung 
der Vermögen, der P90/P50-Relation, die vor allem aufgrund der typischen Erfassungsprob-
leme beim Vermögen etwas anders gefasst ist als die Maßzahl bei der Einkommensverteilung. 
Diese Warnlampe soll immer dann aufleuchten, wenn die Ungleichheit der Vermögen im 
Vergleich zur Vorperiode zunimmt. 

Mit dem dritten Leitindikator dieser Säule, der staatlichen Schuldenstandsquote, soll schließ-
lich erfasst werden, inwieweit die Wirtschaftsleistung mit tragfähigen öffentlichen Haushalten 
einhergeht. Dieser Indikator soll durch den Ausweis der Tragfähigkeitslücke ergänzt werden, 
dessen Aussage über die reine Momentaufnahme hinausgeht, indem sie den Konsolidierungs-
bedarf annähert. Ergänzend werden hier als dritte Warnlampe die Krisenindikatoren der fi-
nanziellen Nachhaltigkeit des Privatsektors vorgesehen, die bereits im gemeinsamen Indikato-
rensatz der Sachverständigenräte vorgeschlagen worden waren. Diese Warnlampe soll dann 
aufleuchten, wenn diese Frühwarnindikatoren in ihrer Gesamtheit auf die Gefahr einer Bla-
senbildung auf den Kredit-, Aktien, oder Immobilienmärkten hinweisen. 

In der zweiten Säule des Indikatorensystems finden sich vier Leitindikatoren zum Fra-
genkomplex . Als erster Leitindikator dieser Säule informiert die 

 über die Situation auf dem Arbeitsmarkt. Sie gibt den prozentualen Anteil 
der Erwerbstätigen an der Bevölkerung im Alter von 15 bis 64 Jahren an. Eine erste Warn-
lampe in dieser Säule leuchtet auf, wenn die Unterbeschäftigungsquote einem gleichbleiben-
den oder ansteigenden Trend unterliegt. Dieser Indikator spiegelt den Anteil der Personen in 
zeitbezogener Unterbeschäftigung wider, bezogen auf die Gesamtzahl der Erwerbstätigen. 

Der zweite Leitindikator spricht das Bildungsniveau der Gesellschaft an: Dies soll durch die 
 der 20- bis 24-Jährigen im  erfasst werden, da dieses 

Niveau künftig als Mindestqualifikation für eine gelungene gesellschaftliche Teilhabe ange-
sehen werden kann.3 Eine zweite Warnlampe dieses Bereichs leuchtet, wenn die Weiterbil-
dungsquote sinkt. Diese erfasst jenen Anteil an der Alterskohorte der 25- bis 64-Jährigen, die 
an Maßnahmen der Fort- und Weiterbildung teilnehmen. 

Die für das menschliche Wohlergehen zentrale Gesundheitssituation wird durch einen dritten 
Leitindikator, die durchschnittliche , erfasst. Da die durchschnittliche Le-
benserwartung jedoch lediglich die Quantität, nicht aber die Qualität der Lebensjahre abbildet, 
leuchtet hier eine dritte Warnlampe dieser Säule, wenn die Zahl der „Gesunden Lebensjahre“ 
sinkt. Dieser Indikator soll diejenige Anzahl der Jahre abbilden, die eine Person ab der Geburt 
erwartungsgemäß in gesundem Zustand erleben wird. 

Den Abschluss dieser Säule bildet als vierter Leitindikator der gemeinsam von der Weltbank 
und der Brookings Institution bereitgestellte Indikator „ “ als Maß 

3 In Deutschland wird ein Abschluss im Sekundarbereich II dann erreicht, wenn, aufbauend auf einem ersten allgemeinbil-
denden (Hauptschul-) oder (Realschul-)Abschluss entweder (i) ein berufsqualifizierender Abschluss oder (ii) die Fachhoch-
schulreife oder (iii) die fachgebundene Hochschulreife oder (iv) die allgemeine Hochschulreife erworben wurde. 
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für Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und das Ausmaß demokratischer Teilhabe in einer Gesell-
schaft (Kaufmann et al., 2010). 

Die konkreten Entscheidungen, welche die Enquete-Kommission bei der Auswahl der 
Leitindikatoren der Säule  getroffen hat, weichen wohl am stärksten von der Vorlage 
des Indikatorensatzes der Sachverständigenräte ab. Insbesondere wird im Indikatorensystem 
W3 der Frage der Ressourcenproduktivität nicht weiter nachgegangen. Stattdessen sind hier 
drei Leitindikatoren vorgesehen, die sich am Konzept der globalen Umweltgrenzen orientie-
ren (Rockström et al., 2009). Im Einzelnen sollen dabei die , der 

 und der  als Maß für die Entwicklung der Artenvielfalt 
jeweils die nationalen Entwicklungen erfassen. Da diese jedoch nur wenig Aussagekraft für 
die entsprechenden globalen Entwicklungen und damit aufgrund der globalen Natur des Prob-
lems für die Gesellschaft in Deutschland besitzen, sollen entsprechende Warnlampen jeweils 
dann aufleuchten, wenn die analog definierten Indikatoren auf globaler Ebene eine Ver-
schlechterung gegenüber dem Vorjahr anzeigen. 

Die Struktur des vorliegenden Jahresgutachtens spiegelt die gesetzliche Aufgabenstel-
lung des Sachverständigenrates wider, eine regelmäßige 

 durchzuführen. Dabei wird ein großer Teil der im Indikatorensys-
tem W3 enthaltenen Aspekte der ganzheitlichen Wohlfahrtsberichterstattung an verschiedenen 
Stellen konkret angesprochen. Teilweise geschieht dies durch die Dokumentation von Indika-
toren, die identisch im Indikatorensystem W3 aufgeführt sind, teilweise durch die Dokumenta-
tion inhaltlich vergleichbarer Indikatoren. In der Regel begnügt sich die hier vorgestellte Ana-
lyse jedoch ohnehin nicht damit, einzelne Indikatoren lediglich zu dokumentieren. Stattdessen 
werden, wie im Folgenden exemplarisch gezeigt wird, die betreffenden Facetten der ganzheit-
lichen Wohlstandsberichterstattung umfangreich diskutiert und eingeordnet. 

Diese Vorgehensweise entspricht dem Selbstverständnis des Sachverständigenrates, dass eine 
sachkundige Diskussion zu unterschiedlichen Aspekten von Wohlstand und Glück nicht durch 
die bloße Auflistung von statistischen Indikatoren ersetzt werden kann. Vielmehr sind diese 
jeweils nur die Grundlage des Diskurses und müssen  werden. 
Es wäre daher nicht zielführend, das in diesem Kapitel kompakt vorgestellte Indikatorensys-
tem W3 der Enquete-Kommission in Ergänzung der Arbeiten des Jahresgutachtens als nicht 
weiter kommentiertes Tableau abzudrucken. Stattdessen werden hier die vielfältigen im Jah-
resgutachten betrachteten Aspekte von W3 aufgeführt, die im Rahmen des Jahresgutachtens 
ausführlich eingeordnet und kommentiert werden. 

Bei der ersten Säule, dem , finden sich ohne Zweifel die meis-
ten Anknüpfungspunkte mit dem Jahresgutachten. So wird die Entwicklung der Wirtschafts-
leistung in Deutschland im Konjunkturkapitel eines jeden Jahresgutachtens ausführlich do-
kumentiert und analysiert (Ziffern 118 f.). Dabei wird der Blick nicht nur auf das 

 gelenkt. Vielmehr wird die Entwicklung der einzelnen Komponenten der ge-
samtwirtschaftlichen Aktivität, also etwa der Ausrüstungs- und Bauinvestitionen (Zif-
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fern 137 ff.), berücksichtigt und das Wachstum auf diese Weise auf seine konstituierenden 
Elemente zurückgeführt. 

Neben der konjunkturellen Entwicklung steht die Entwicklung des  
und mithin die langfristig zu erwartende Wirtschaftsleistung im Vordergrund (Ziffern 121 f.). 
Eine tiefere Diskussion derjenigen Aspekte, welche die konjunkturelle Entwicklung in 
Deutschland beeinflussen, findet sich in diesem Jahresgutachten insbesondere in den Kapiteln 
zur europäischen Geld- und Fiskalpolitik, zu den Institutionen in Europa, im Finanzmarkt- 
und im Arbeitsmarktkapitel sowie im Kapitel zur Entwicklung des deutschen Immobilien-
markts. 

Darüber hinaus setzt sich der Sachverständigenrat regelmäßig mit der 
 auseinander. Seit dem Jahr 1998 muss dabei nicht mehr ausschließlich auf die 

funktionale Einkommensverteilung abgestellt werden. Vielmehr kann die personelle Ein-
kommensverteilung in den Vordergrund rücken, da seitdem das benötigte und seit Grün- 
dung des Sachverständigenrates von diesem angemahnte statistische Material vorliegt 
(JG 1998 Ziffern 199 ff.). 

Auch im vorliegenden Jahresgutachten wird die Verteilung der Einkommen behandelt (Zif-
fern 676 ff.). Dabei wird vor allem auf den  als Verteilungsmaß abgestellt. 
Konkret wird die Entwicklung der Gini-Koeffizienten der Markteinkommen sowie der Haus-
haltsnettoeinkommen im zeitlichen Verlauf und im internationalen Vergleich dokumentiert, 
die Ursachen der jeweiligen Entwicklung werden analysiert und die wirtschaftspolitischen 
Implikationen diskutiert. 

Zudem steht die  für den Sachverständi-
genrat im Mittelpunkt seiner Einkommensanalyse. Schließlich ist diese zentral für eine Ge-
sellschaft: Personen, die sich im unteren Einkommensbereich befinden, werden sich tendenzi-
ell nur dann um ihre Qualifizierung und damit um ihren gesellschaftlichen Aufstieg bemühen, 
wenn sie diesen als grundsätzlich erreichbar ansehen. Dabei hat der Sachverständigenrat im 
aktuellen Jahresgutachten nicht nur die intragenerationale Mobilität, sondern auch die inter-
generationale Mobilität, also die Mobilität über Generationen hinweg, in den Blick genom-
men (Ziffern 686 ff.). 

Hierbei hat sich gezeigt, dass insbesondere hinsichtlich der intergenerationalen Mobilität in 
Deutschland noch einiges verbessert werden kann. Auf diesem Befund aufsetzend hat der 
Sachverständigenrat zudem in einem Abschnitt zur Familienpolitik dargelegt, dass der Be-
reich der frühkindlichen Bildung der beste Ansatzpunkt für entsprechende Verbesserungen 
wäre (Ziffern 729 ff.). 

Zur Entwicklung der  nimmt der Sachverständigenrat ebenfalls Stel-
lung (zuletzt JG 2009 Ziffern 504 ff.). Dabei wird das 90/50-Dezilverhältnis verwendet, das 
als Warnlampe in das W3-Indikatorenset aufgenommen wurde. Der Sachverständigenrat wird 
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sich voraussichtlich in seinem Jahresgutachten 2014/15 wieder mit der Entwicklung der Ver-
mögensverteilung beschäftigen.  

Schließlich ist der dritte Leitindikator der ersten Säule des W3-Indikatorensystems, die 
, der zentrale Indikator in der finanzpolitischen Diskussion. In der kon-

kret auf Deutschland fokussierten Diskussion zur Konsolidierung der öffentlichen Haushalte 
spielt sie eine zentrale Rolle, sodass die Schuldenstandsquote vom Sachverständigenrat re-
gelmäßig berichtet, prognostiziert und ihre Entwicklung kommentiert wird (Ziffern 561 ff.). 
Darüber hinaus ist die Schuldenstandsquote im europäischen Kontext von erheblicher Bedeu-
tung und scheint somit in allen Kapiteln dieses Jahresgutachtens mit Europabezug auf. 

Ergänzend zur Schuldenstandsquote soll das W3-Indikatorensystem die  
beinhalten. In seiner Expertise 2011 „Herausforderungen des demografischen Wandels“ hat 
sich der Sachverständigenrat ausführlich mit der langfristigen Tragfähigkeit der öffentlichen 
Haushalte beschäftigt und eine eigene Berechnung der Tragfähigkeitslücke vorgelegt. Im 
Jahr 2011 betrug sie 3,1 % in Relation zum Bruttoinlandsprodukt. Somit hätten die Primärsal-
den (Haushaltssaldo ohne Berücksichtigung der Zinszahlungen) seitdem und dauerhaft um 
3,1 Prozentpunkte höher ausfallen müssen, damit die langfristige Tragfähigkeit der öffentli-
chen Haushalte hätte hergestellt werden können. Im Rahmen dieser Expertise wurden zudem 
unterschiedliche Einflussgrößen ausführlich analysiert und darauf aufbauend Maßnahmen 
identifiziert, wie beispielsweise ein weiterer Anstieg des gesetzlichen Renteneintrittsalters, 
mit denen die Tragfähigkeitslücke reduziert werden könnte. 

Als weitere Warnlampe im Rahmen der ersten Säule des W3-Indikatorensystems sollen 
zudem drei Indikatoren für die  berichtet wer-
den: die gesamte private Kreditaufnahme in Relation zum Bruttoinlandsprodukt (privater Fi-
nanzierungssaldo), die reale Immobilienpreislücke sowie die reale Aktienkurslücke. Die bei-
den zuletzt genannten Indikatoren werden berechnet, indem jeweils die kumulierten Abwei-
chungen der realen Immobilienpreise beziehungsweise der Aktienkurse von ihrem Trend 
(kumulierte Lücken) ermittelt werden. 

Insbesondere der Entwicklung auf den  in Deutschland hat der Sachver-
ständigenrat in seinem aktuellen Jahresgutachten mit einem gesamten Kapitel besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt. Dabei wurden Entwicklungen sicherlich besser erfasst und detail-
lierter analysiert, als es durch die Betrachtung eines einzigen Indikators möglich ist. Darüber 
hinaus spielt aktuell die Entwicklung des privaten Finanzierungssaldos in den einzelnen euro-
päischen Ländern eine zentrale Rolle bei der Analyse der Lage im Euro-Raum und wurde in 
diesem Kontext aufgegriffen (Ziffer 88). 

Im Finanzmarktkapitel des aktuellen Jahresgutachtens setzt sich der Sachverständigen-
rat ausführlich mit der Frage auseinander, welche Ursachen die zu hohe Verschuldung des 
Privatsektors in vielen europäischen Ländern für die Realwirtschaft hat und wie ein Abbau 
dieser Verschuldung erreicht werden kann. Ein zentrales Ergebnis ist, dass Effizienz und Sta-
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bilität des Banken- und Finanzsektors nur durch eine entschlossene Sanierung der Banken und 
ein höheres Eigenkapital erreicht werden können. 

Die Themen der zweiten Säule, , werden ebenfalls an vielen 
Stellen des Gutachtens angesprochen. Dies gilt vor allem für die Bereiche Arbeitsmarkt und 
Sozialpolitik. Die Situation auf dem , das heißt die Entwicklung der Beschäfti-
gung, der Arbeitslosigkeit und der Unterbeschäftigung, aber auch die Struktur der Erwerbstä-
tigkeit, wird in jedem Jahresgutachten ausführlich berichtet (Ziffern 145 ff.) und je nach Be-
darf ausführlich analysiert. So wurde beispielsweise im vergangenen Jahresgutachten die 
Qualität von Arbeitsbeziehungen – Stichwort atypische Beschäftigungsverhältnisse – ausführ-
lich besprochen (JG 2012 Ziffer 535 ff.). 

Darüber hinaus beschäftigt sich der Sachverständigenrat regelmäßig mit dem Thema . 
Da die Bildung für Beschäftigung und Wachstum – gerade vor dem Hintergrund des demo-
grafischen Wandels – von zentraler Bedeutung ist, hat der Rat in seinem Jahresgutach-
ten 2009/10 ein umfassendes Konzept für eine bildungspolitische Offensive vorgelegt. In die-
sem Konzept wurde neben weiteren Aspekten, wie der frühkindlichen Bildung, die Notwen-
digkeit des lebenslangen Lernens und die Notwendigkeit der damit verbundenen Weiterbil-
dungsanstrengungen hervorgehoben (JG 2009 Ziffern 441 ff.). Im aktuellen Jahresgutachten 
wird erneut an mehreren Stellen die besondere Rolle der frühkindlichen Bildung herausgear-
beitet. Diese ist für den Aufbau von Humanvermögen von Bedeutung und leistet zudem einen 
Beitrag zur Erhöhung der  in einer Gesellschaft (Ziffer 691). 

Im Kapitel zur  wird schließlich die Versorgung mit Gesundheitsdienstleistun-
gen vor allem im Hinblick auf ihre Finanzierung diskutiert. Fragen ihrer effektiven und effi-
zienten Bereitstellung werden hier lediglich kurz angesprochen, sie waren jedoch bereits 
mehrfach Gegenstand ausführlicher Diskussionen in vergangenen Jahresgutachten (zuletzt 
JG 2012 Ziffern 589 ff.). 

Zwar setzt sich das aktuelle Jahresgutachten nicht explizit mit den von der Enquete-
Kommission vorgeschlagenen Indikatoren zur  auseinander. Dennoch spielen der 
Klimawandel und die Klimaschutzpolitik in den im energiepolitischen Kapitel des aktuellen 
Jahresgutachtens vorgelegten Diskussionen zur Umsetzung der Energiewende eine zentrale 
Rolle. Insbesondere wird hier ausdrücklich betont, dass Deutschland mit der Energiewende 
nur dann Hoffnung haben darf, den globalen Kurs in Richtung einer verbesserten ökologi-
schen Nachhaltigkeit zu verändern, wenn wenigstens die von vielen Befürwortern der Ener-
giewende angestrebte  erfolgreich umgesetzt wird. Dazu bedarf es 
allerdings einer veränderten Energie- und Umweltpolitik, die 

 der dort eingesetzten wirtschaftspolitischen Instrumente achtet als bislang. Diese Einsicht 
findet sich bereits im Jahresgutachten 1975: 
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(JG 1975 Ziffer 275) 

Doch seit jener Zeit ist ein wichtiger Aspekt hinzugetreten, der in den vergangenen Jahren in 
den energiepolitischen Analysen des Sachverständigenrates mit großem Nachdruck betont 
wurde: Die Herausforderung des Klimawandels ist eine , deren 
Lösung nur mit einer  für den Klimaschutz bewältigt werden kann. 
Nationale Anstrengungen können nur insofern einen positiven Beitrag leisten, als sie dazu 
führen, andere Staaten zu einem Beitritt zu dieser Allianz zu bewegen. Daher ist es sinnvoll, 
dass das W3-Indikatorensystem als Warnlampen globale Treibhausgas-Emissionen aufführt. 
Allerdings gilt für diese nationalen Anstrengungen nach wie vor: Ohne die Berücksichtigung 
der volkswirtschaftlichen Kosten wird es nicht einmal gelingen, diese notwendigen Voraus-
setzungen für eine globale Wirkung zu schaffen. 
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Der Sachverständigenrat hat zu verschiedenen Themen spezielle Konzepte und Metho-
den entwickelt und in seinen früheren Jahresgutachten eingehend erläutert sowie die ent-
sprechenden Berechnungsergebnisse vorgestellt. Es sind dies:  

die Berechnung des strukturellen Defizits im disaggregierten Verfahren (JG 2008, Anhang 
IV.D, Seite 472 ff.), 

die Berechnung der Arbeitseinkommensquote (JG 2008, Anhang IV.A, Seite 459 ff.), 

die Berechnung des lohnpolitischen Verteilungsspielraums (JG 2008, Anhang IV.B, Seite  
463 ff.), 

Das bis zum Jahr 2010 vom Sachverständigenrat verwendete Konzept der verdeckten Arbeits-
losigkeit (zuletzt ausführlich dargestellt im JG 2008, Anhang IV.C, Seite 468 ff.) wird nicht 
mehr fortgeführt. Stattdessen findet das Konzept der „Unterbeschäftigung“ der Bundesagentur 
für Arbeit (Beschreibung des Übergangs JG 2011, Anhang IV.A, Seite 357 ff.) Anwendung, 
welches das gleiche Ziel verfolgt wie das frühere Konzept des Sachverständigenrates und sich 
in seiner methodischen Vorgehensweise nur geringfügig von diesem unterscheidet. 

In diesem Jahresgutachten werden im Folgenden lediglich die aktualisierten Berechnungser-
gebnisse zur Arbeitseinkommensquote und zum lohnpolitischen Verteilungsspielraum wie-
dergegeben. Die entsprechenden methodischen Erläuterungen finden sich in den oben genann-
ten Jahresgutachten. 
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Methodische Erläuterungen siehe Jahresgutachten 2008/09 Seiten 459 ff. 

 
 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 497 – Drucksache 18/94Anhänge  497 

  Sachverständigenrat - Jahresgutachten 2013/14 

Methodische Erläuterungen siehe Jahresgutachten 2008/09 Seiten 463 ff. 
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Vom 14. August 1963 
in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 700-2, veröffentlichten bereinigten Fas-
sung, zuletzt geändert durch Artikel 128 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz be-
schlossen: 

 Zur periodischen Begutachtung der ge-
samtwirtschaftlichen Entwicklung in der Bun-
desrepublik Deutschland und zur Er-
leichterung der Urteilsbildung bei allen wirt-
schaftspolitisch verantwortlichen Instanzen 
sowie in der Öffentlichkeit wird ein Rat von 
unabhängigen Sachverständigen gebildet. 

 Der Sachverständigenrat besteht aus fünf 
Mitgliedern, die über besondere wirtschafts-
wissenschaftliche Kenntnisse und volkswirt-
schaftliche Erfahrungen verfügen müssen. 

Die Mitglieder des Sachverständigen-
rates dürfen weder der Regierung oder einer 
gesetzgebenden Körperschaft des Bundes oder 
eines Landes noch dem öffentlichen Dienst 
des Bundes, eines Landes oder einer sonstigen 
juristischen Person des öffentlichen Rechts, es 
sei denn als Hochschullehrer oder als Mitar-
beiter eines wirtschafts- oder sozialwissen-
schaftlichen Institutes, angehören. Sie dürfen 
ferner nicht Repräsentant eines Wirtschafts-
verbandes oder einer Organisation der Arbeit-
geber oder Arbeitnehmer sein oder zu diesen 
in einem ständigen Dienst- oder Geschäftsbe-
sorgungsverhältnis stehen. Sie dürfen auch 
nicht während des letzten Jahres vor der Beru-
fung zum Mitglied des Sachverständigenrates 
eine derartige Stellung innegehabt haben. 

Der Sachverständigenrat soll in seinen Gut-
achten die jeweilige gesamtwirtschaftliche 
Lage und deren absehbare Entwicklung dar-
stellen. Dabei soll er untersuchen, wie im 
Rahmen der marktwirtschaftlichen Ordnung 
gleichzeitig Stabilität des Preisniveaus, hoher 
Beschäftigungsstand und außenwirtschaftli-
ches Gleichgewicht bei stetigem und ange-
messenem Wachstum gewährleistet werden 
können. 

 
In die Untersuchung sollen auch die Bildung 

und die Verteilung von Einkommen und Ver-
mögen einbezogen werden. Insbesondere soll 

der Sachverständigenrat die Ursachen von 
aktuellen und möglichen Spannungen zwi-
schen der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage 
und dem gesamtwirtschaftlichen Angebot auf-
zeigen, welche die in Satz 2 genannten Ziele 
gefährden. Bei der Untersuchung sollen je-
weils verschiedene Annahmen zugrunde ge-
legt und deren unterschiedliche Wirkungen 
dargestellt und beurteilt werden. Der Sachver-
ständigenrat soll Fehlentwicklungen und Mög-
lichkeiten zu deren Vermeidung oder deren 
Beseitigung aufzeigen, jedoch keine Empfeh-
lungen für bestimmte wirtschafts- und sozial-
politische Maßnahmen aussprechen. 

 Der Sachverständigenrat ist nur an den 
durch dieses Gesetz begründeten Auftrag ge-
bunden und in seiner Tätigkeit unabhängig. 

 Vertritt eine Minderheit bei der Abfas-
sung der Gutachten zu einzelnen Fragen eine 
abweichende Auffassung, so hat sie die Mög-
lichkeit, diese in den Gutachten zum Ausdruck 
zu bringen. 

Der Sachverständigenrat kann vor Abfassung 
seiner Gutachten ihm geeignet erscheinenden 
Personen, insbesondere Vertretern von Orga-
nisationen des wirtschaftlichen und sozialen 
Lebens, Gelegenheit geben, zu wesentlichen 
sich aus seinem Auftrag ergebenden Fragen 
Stellung zu nehmen. 

 Der Sachverständigenrat kann, soweit er 
es zur Durchführung seines Auftrages für er-
forderlich hält, die fachlich zuständigen Bun-
desministerien und den Präsidenten der Deut-
schen Bundesbank hören. 

 Die fachlich zuständigen Bundesmi-
nisterien und der Präsident der Deutschen 
Bundesbank sind auf ihr Verlangen zu hören. 

 Die Behörden des Bundes und der Länder 
leisten dem Sachverständigenrat Amtshilfe. 

 Der Sachverständigenrat erstattet jährlich 
ein Gutachten (Jahresgutachten) und leitet es 
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der Bundesregierung bis zum 15. November 
zu. Das Jahresgutachten wird den gesetzge-
benden Körperschaften von der Bundesregie-
rung unverzüglich vorgelegt und zum gleichen 
Zeitpunkt vom Sachverständigenrat veröffent-
licht. Spätestens acht Wochen nach der Vorla-
ge nimmt die Bundesregierung gegenüber den 
gesetzgebenden Körperschaften zu dem Jah-
resgutachten Stellung. In der Stellungnahme 
sind insbesondere die wirtschaftspolitischen 
Schlussfolgerungen, die die Bundesregierung 
aus dem Gutachten zieht, darzulegen. 

 Der Sachverständigenrat hat ein zusätzli-
ches Gutachten zu erstatten, wenn auf einzel-
nen Gebieten Entwicklungen erkennbar wer-
den, welche die in § 2 Satz 2 genannten Ziele 
gefährden. Die Bundesregierung kann den 
Sachverständigenrat mit der Erstattung weite-
rer Gutachten beauftragen. Der Sachverständi-
genrat leitet Gutachten nach Satz 1 und 2 der 
Bundesregierung zu und veröffentlicht sie; 
hinsichtlich des Zeitpunktes der Veröffentli-
chung führt er das Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie herbei. 

 Die Mitglieder des Sachverständigen-
rates werden auf Vorschlag der Bundesregie-
rung durch den Bundespräsidenten berufen. 
Zum 1. März eines jeden Jahres – erstmals 
nach Ablauf des dritten Jahres nach Erstattung 
des ersten Gutachtens gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 
– scheidet ein Mitglied aus. Die Reihenfolge 
des Ausscheidens wird in der ersten Sitzung 
des Sachverständigenrates durch das Los be-
stimmt. 

 Der Bundespräsident beruft auf Vor-
schlag der Bundesregierung jeweils ein neues 
Mitglied für die Dauer von fünf Jahren. Wie-
derberufungen sind zulässig. Die Bundesregie-
rung hört die Mitglieder des Sachverständi-
genrates an, bevor sie ein neues Mitglied vor-
schlägt. 

 Die Mitglieder sind berechtigt, ihr Amt 
durch Erklärung gegenüber dem Bundes-
präsidenten niederzulegen.  

 Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, so 
wird ein neues Mitglied für die Dauer der 
Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds beru-
fen; Absatz 2 gilt entsprechend. 

 Die Beschlüsse des Sachverständigen-
rates bedürfen der Zustimmung von min-
destens drei Mitgliedern. 

 Der Sachverständigenrat wählt aus seiner 
Mitte einen Vorsitzenden für die Dauer von 
drei Jahren. 

 Der Sachverständigenrat gibt sich eine 
Geschäftsordnung. 

Das Statistische Bundesamt nimmt die Auf-
gaben einer Geschäftsstelle des Sachverstän-
digenrates wahr. Die Tätigkeit der Geschäfts-
stelle besteht in der Vermittlung und Zusam-
menstellung von Quellenmaterial, der techni-
schen Vorbereitung der Sitzungen des Sach-
verständigenrates, dem Druck und der Veröf-
fentlichung der Gutachten sowie der Erledi-
gung der sonst anfallenden Verwaltungsaufga-
ben. 

Die Mitglieder des Sachverständigenrates 
und die Angehörigen der Geschäftsstelle sind 
zur Verschwiegenheit über die Beratungen 
und die vom Sachverständigenrat als vertrau-
lich bezeichneten Beratungsunterlagen ver-
pflichtet. Die Pflicht zur Verschwiegenheit 
bezieht sich auch auf Informationen, die dem 
Sachverständigenrat gegeben und als vertrau-
lich bezeichnet werden. 

 Die Mitglieder des Sachverständigen-
rates erhalten eine pauschale Entschädigung 
sowie Ersatz ihrer Reisekosten. Diese werden 
vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium des Innern festgesetzt. 

 Die Kosten des Sachverständigenrates 
trägt der Bund. 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 
Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes vom 
4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch 
im Land Berlin. 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Ver-
kündigung in Kraft.
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Vom 8. Juni 1967 
veröffentlicht im Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1967, Teil I S. 582, zuletzt geändert  

durch Artikel 135 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) 

- Auszug - 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des 
Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen: 

Bund und Länder haben bei ihren wirt-
schafts- und finanzpolitischen Maßnahmen  
die Erfordernisse des gesamtwirtschaftlichen 
Gleichgewichts zu beachten. Die Maßnahmen 
sind so zu treffen, dass sie im Rahmen der 
marktwirtschaftlichen Ordnung gleichzeitig 
zur Stabilität des Preisniveaus, zu einem ho-
hen Beschäftigungsstand und außenwirtschaft-
lichem Gleichgewicht bei stetigem und ange-
messenem Wirtschaftswachstum beitragen. 

 Die Bundesregierung legt im Januar eines 
jeden Jahres dem Bundestag und dem Bundes-
rat einen Jahreswirtschaftsbericht vor. Der 
Jahreswirtschaftsbericht enthält: 

 die Stellungnahme zu dem Jahresgutachten 
des Sachverständigenrates auf Grund des  
§ 6 Abs. 1 Satz 3 des Gesetzes über die Bil-
dung eines Sachverständigenrates zur Be-
gutachtung der gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung vom 14. August 1963 (Bundesge-
setzbl. I S. 685) in der Fassung des Gesetzes 
vom 8. November 1966 (Bundesgesetzbl. I 
S. 633); 
 eine Darlegung der für das laufende Jahr 
von der Bundesregierung angestrebten wirt-
schafts- und finanzpolitischen Ziele (Jahres-
projektion); die Jahresprojektion bedient 
sich der Mittel und der Form der volkswirt-

schaftlichen Gesamtrechung, gegebenenfalls 
mit Alternativrechnung; 

3. eine Darlegung der für das laufende Jahr 
geplanten Wirtschafts- und Finanzpolitik. 

 Maßnahmen nach § 6 Abs. 2 und 3 und 
nach den §§ 15 und 19 dieses Gesetzes sowie 
nach § 51 Abs. 3 des Einkommensteuer-
gesetzes und nach § 19c des Körperschaft-
steuergesetzes dürfen nur getroffen werden, 
wenn die Bundesregierung gleichzeitig gegen-
über dem Bundestag und dem Bundesrat be-
gründet, dass diese Maßnahmen erforderlich 
sind, um eine Gefährdung der Ziele des § 1 zu 
verhindern. 

 Im Falle der Gefährdung eines der Ziele 
des § 1 stellt die Bundesregierung Orientie-
rungsdaten für ein gleichzeitiges aufeinander 
abgestimmtes Verhalten (konzertierte Aktion) 
der Gebietskörperschaften, Gewerkschaften 
und Unternehmensverbände zur Erreichung 
der Ziele des § 1 zur Verfügung. Diese Orien-
tierungsdaten enthalten insbesondere eine Dar-
stellung der gesamtwirtschaftlichen Zusam-
menhänge im Hinblick auf die gegebene Situa-
tion. 

 Der Bundesminister für Wirtschaft und 
Technologie hat die Orientierungsdaten auf 
Verlangen eines Beteiligten zu erläutern. 

... 
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Jahresgutachten 1964/65: Stabiles Geld  Wachstum 

Jahresgutachten 1965/66: Stabilisierung ohne Stagnation 

Jahresgutachten 1966/67: Expansion und Stabilität 

Jahresgutachten 1967/68: Stabilität im Wachstum; darin enthalten: Sondergutachten vom März 
1967 „Zur Konjunkturlage im Frühjahr 1967“ 

Jahresgutachten 1968/69: Alternativen außenwirtschaftlicher Anpassung 

Jahresgutachten 1969/70: Im Sog des Booms; darin enthalten: Sondergutachten vom 
30. Juni 1969 und 3. Juli 1968 „Binnenwirtschaftliche Stabilität und 
außenwirtschaftliches Gleichgewicht“; Sondergutachten vom 
25. September 1969 „Zur lohn- und preispolitischen Situation Ende 
September 1969“; Sondergutachten vom 4. Oktober 1969 „Zur wäh-
rungspolitischen Situation Anfang Oktober 1969“ 

Jahresgutachten 1970/71: Konjunktur im Umbruch  Risiken und Chancen; darin enthalten: 
Sondergutachten vom 9. Mai 1970 „Zur Konjunkturlage im Früh-
jahr 1970“ 

Jahresgutachten 1971/72: Währung, Geldwert, Wettbewerb  Entscheidungen für morgen; darin 
enthalten: Sondergutachten vom 24. Mai 1971 „Zur konjunktur- und 
währungspolitischen Lage im Mai 1971“ 

Jahresgutachten 1972/73: Gleicher Rang für den Geldwert; darin enthalten: Sondergutachten 
vom 3. Juli 1972 „Zur währungspolitischen Lage im Juli 1972“ 

Jahresgutachten 1973/74: Mut zur Stabilisierung; darin enthalten: Sondergutachten vom 
4. Mai 1973 „Zur konjunkturpolitischen Lage im Mai 1973“ 

Jahresgutachten 1974/75: Vollbeschäftigung für morgen; darin enthalten: Sondergutachten vom 
17. Dezember 1973 „Zu den gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen 
der Ölkrise“ 

Jahresgutachten 1975/76: Vor dem Aufschwung; darin enthalten: Sondergutachten vom 
17. August 1975 „Zur konjunkturpolitischen Lage im August 1975“ 

Jahresgutachten 1976/77: Zeit zum Investieren 

Jahresgutachten 1977/78: Mehr Wachstum  Mehr Beschäftigung 

Jahresgutachten 1978/79: Wachstum und Währung; darin enthalten: Sondergutachten vom 
19. Juni 1978 „Zur wirtschaftlichen Lage im Juni 1978“ 

Jahresgutachten 1979/80: Herausforderung von außen 

Jahresgutachten 1980/81: Unter Anpassungszwang 

Jahresgutachten 1981/82: Investieren für mehr Beschäftigung; darin enthalten: Sondergutachten 
vom 4. Juli 1981 „Vor Kurskorrekturen  Zur finanzpolitischen und 
währungspolitischen Situation im Sommer 1981“ 
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Jahresgutachten 1982/83: Gegen Pessimismus; darin enthalten: Sondergutachten vom 
9. Oktober 1982 „Zur wirtschaftlichen Lage im Oktober 1982“ 

Jahresgutachten 1983/84: Ein Schritt voran 

Jahresgutachten 1984/85: Chancen für einen langen Aufschwung 

Jahresgutachten 1985/86: Auf dem Weg zu mehr Beschäftigung; darin enthalten: Sondergutach-
ten vom 23. Juni 1985 „Wirtschaftspolitische Entscheidungen im 
Sommer 1985“ 

Jahresgutachten 1986/87: Weiter auf Wachstumskurs 

Jahresgutachten 1987/88: Vorrang für die Wachstumspolitik 

Jahresgutachten 1988/89: Arbeitsplätze im Wettbewerb 

Jahresgutachten 1989/90: Weichenstellungen für die neunziger Jahre 

Jahresgutachten 1990/91: Auf dem Wege zur wirtschaftlichen Einheit Deutschlands; darin ent-
halten: Sondergutachten vom 20. Januar 1990 „Zur Unterstützung der 
Wirtschaftsreform in der DDR: Voraussetzungen und Möglichkeiten“ 
und Brief des Sachverständigenrates vom 9. Februar 1990 „Zur Frage 
einer Währungsunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
der DDR“ 

Jahresgutachten 1991/92: Die wirtschaftliche Integration in Deutschland. Perspektiven  We-
ge  Risiken; darin enthalten: Sondergutachten vom 13. April 1991 
„Marktwirtschaftlichen Kurs halten. Zur Wirtschaftspolitik für die 
neuen Bundesländer“ 

Jahresgutachten 1992/93: Für Wachstumsorientierung  Gegen lähmenden Verteilungsstreit 

Jahresgutachten 1993/94: Zeit zum Handeln  Antriebskräfte stärken 

Jahresgutachten 1994/95: „Den Aufschwung sichern  Arbeitsplätze schaffen“; darin enthalten: 
Sondergutachten vom 18. März 1994 „Zur aktuellen Diskussion um 
die Pflegeversicherung“ 

Jahresgutachten 1995/96: Im Standortwettbewerb; darin enthalten: Sondergutachten vom 
2. Juli 1995 „Zur Kompensation in der Pflegeversicherung“ 

Jahresgutachten 1996/97: Reformen voranbringen; darin enthalten: Sondergutachten vom 
27. April 1996 „Zum wirtschaftspolitischen Handlungsbedarf im 
Frühjahr 1996“ 

Jahresgutachten 1997/98: Wachstum, Beschäftigung, Währungsunion  Orientierungen für die 
Zukunft; darin enthalten: Brief des Sachverständigenrates vom 
23. Mai 1997 „Fehlentwicklungen bei den öffentlichen Finanzen be-
heben“ 

Jahresgutachten 1998/99: Vor weitreichenden Entscheidungen 

Jahresgutachten 1999/00: Wirtschaftspolitik unter Reformdruck 

Jahresgutachten 2000/01: Chancen auf einen höheren Wachstumspfad 

Jahresgutachten 2001/02: Für Stetigkeit  Gegen Aktionismus 
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Jahresgutachten 2002/03: Zwanzig Punkte für Beschäftigung und Wachstum 

Jahresgutachten 2003/04: Staatsfinanzen konsolidieren  Steuersystem reformieren 

Jahresgutachten 2004/05: Erfolge im Ausland  Herausforderungen im Inland 

Jahresgutachten 2005/06: Die Chance nutzen  Reformen mutig voranbringen 

Expertise 2006a: Reform der Einkommens- und Unternehmensbesteuerung durch die 
Duale Einkommensteuer (April 2006) verfasst unter Mitwirkung des 
Max-Planck-Instituts für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und 
Steuerrecht und des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung, 
Schriftenreihe des Bundesministeriums der Finanzen, Band 79 

Expertise 2006b: Arbeitslosengeld II reformieren: Ein zielgerichtetes Kombilohn-
modell 

Jahresgutachten 2006/07: Widerstreitende Interessen  Ungenutzte Chancen 

Expertise 2007: Staatsverschuldung wirksam begrenzen 

Jahresgutachten 2007/08: Das Erreichte nicht verspielen 

Expertise 2008: Das deutsche Finanzsystem: Effizienz steigern  Stabilität erhöhen 

Jahresgutachten 2008/09: Die Finanzkrise meistern  Wachstumskräfte stärken 

Expertise 2009: Deutschland im internationalen Konjunkturzusammenhang 

Jahresgutachten 2009/10: Die Zukunft nicht aufs Spiel setzen 

Expertise 2010 (deutsch): Wirtschaftsleistung, Lebensqualität und Nachhaltigkeit:  
Ein umfassendes Indikatorsystem 

Expertise 2010 (englisch): Monitoring economic performance, quality of life and  
sustainability 

Jahresgutachten 2010/11: Chancen für einen stabilen Aufschwung 

Expertise 2011: Herausforderungen des demografischen Wandels 

Jahresgutachten 2011/12: Verantwortung für Europa wahrnehmen 

Sondergutachten 2012: Nach dem EU-Gipfel: Zeit für langfristige Lösungen nutzen 

Jahresgutachten 2012/13: Stabile Architektur für Europa  Handlungsbedarf im Inland 

 
____________________ 
Die Jahresgutachten ab dem Jahrgang 2009/10 sowie die Expertisen können als Buchausgabe über den Buch-

handel oder direkt über die IBRo Versandservice GmbH bezogen werden. Die Jahresgutachten bis 2008/09 
sind inzwischen vergriffen. Die Gutachten bis zum Jahrgang 1975/76 können jedoch als Nachdruck bezogen 
werden bei der Schmidt Periodicals GmbH. Außerdem sind die Jahresgutachten als Bundestags-Drucksache 
erschienen und über den Verlag Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH erhältlich. Alle Jahresgutachten und 
Expertisen stehen auch zum Download unter www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de zur Verfügung. 
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